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Übersicht 

Teil I  
Kapitel 1 diskutiert technikphilosophische Paradigmen. Erst eine fundierte Theorie ermöglicht eine 

Orientierung nach transparenten und opaken, technik-generischen und strukturellen Werten, die be-

stimmten Diskursebenen zugeordnet werden können. Zunächst wird die Entwicklungsarbeit mit Hilfe 

des VDI-Diskurses eingeführt. Zentral ist die Herausarbeitung der herstellenden Tätigkeit als Teil ei-

ner gemeinsam geteilten Handlungspraxis. Diese soll die Kompetenzen der Entwickler einzugrenzen 

helfen: Zum einen muss die technische Rationalität die Machbarkeitsbedingungen digitaler Techno-

logie und Technik im Auge behalten. Zum anderen ist dies jedoch nicht ausreichend, sollen normativ 

wünschenswerte, digitale Artefakte entwickelt werden. Dies führt in eine starke Berufsethik mit Fokus 

auf einem Ethos, weshalb im zweiten Schritt die Nutzerperspektive mit Hilfe eines hermeneutischen 

Zugangs erörtert wird. Hierfür wird das pragmatisch-phänomenologische Paradigma eingeführt, um 

die Bedeutung von Technologie und Technik auf den Endnutzer zu analysieren. Die Auswirkungen 

werden im Hinblick auf Wahrnehmungs- und Wissensmodalitäten der Beziehung des Menschen zu 

seiner Welt erörtert. Hierbei wird offensichtlich, dass sich beide philosophischen Perspektiven auf der 

Ebene der Systemanforderungen zusammenfinden müssen. 

Kapitel 2-4 führen in die Theorie einer Strukturellen Rationalität ein, da beide vorangehenden philo-

sophischen Perspektiven die Sicht des Individuums darlegen, aber die Wechselwirkungen auf in-

tersubjektive oder gar kollektive Lebensformen nicht aufgezeigt wurden. Die Theorie Struktureller Ra-

tionalität wird grundlegend sein, wenn es um die Ausarbeitung struktureller Werte geht, die für ein 

Verständnis der digitalen Transformation die notwendige theoretische Orientierung bieten. Sie fun-

giert daher als Scharnier zwischen Deskription und Normativität: Die Frage, welche Ethik die Lücke 

zwischen Technikphilosophie und normativer Orientierungslosigkeit schließen kann, blieb bisher un-

geklärt. Es wurde lediglich die Eingrenzung des Problemraums erörtert. Jedoch lassen sich hieraus 

keine Kriterien ableiten, die einer normativen Priorisierung oder Evaluation dienen. Dies geschieht im 

folgenden Kapitel.   

Kapitel 5 führt in technisch-ethische Überlegungen ein. Technikphilosophische Überlegungen bieten 

die notwendige epistemische Orientierung für eine normative Technikethik. So können auch empiri-

sche Fallbeispiele, welche die Technikethik seit den 1970ern bereichern, systematisch geordnet wer-

den. Hierdurch kann eine Zuordnung von Best-Practice-Beispielen, Modellen oder Bereichsethiken 

zu bestimmten ethischen Problemfeldern erfolgen, da gerade digitale Technik aufgrund ihrer Kon-

textspezifikation nur in ihrer konkreten Anwendung zu bewerten ist. So zeigt sich hier, dass eine 

Bereichsethik um eine Erörterung des Sachgegenstands erweitert werden muss. Dies liegt zum einen 

darin begründet, dass digitale Artefakte in allen gesellschaftlichen Subsystemen zu finden sind. Zum 



   

 

 
 

anderen müssen auch die technik-generischen Werte weiterhin auf ihre individuelle, intersubjektive 

und kollektive Erwünschtheit hin überprüft werden. Im Nachgang wird die humanistische Ethik disku-

tiert und die ethischen Paradigmen der Vernunft, Freiheit und Verantwortung, die eine ethische Be-

wertung ermöglichen sollen, werden eingeführt. 

Teil II  

Kapitel 1 führt anhand des Beispiels von Gesichtserkennungssystemen in der polizeilichen Fahn-

dungsarbeit in die Themenstellung der Ethik der Digitalisierung, digitalen Transformation und der di-

gitalen Artefakte ein. Es zeigt auf, dass digitale soziale Systeme aufgrund der vielfachen Verstrickun-

gen transparent, d.h. nicht unmittelbar erkennbar, und opak, d.h. nicht unvermittelt nachvollziehbar, 

sind. Zudem wird verdeutlicht, dass technische Rationalität, die auf technische Funktionalität abzielt, 

nicht die Kriterien zu ermitteln vermag, die für eine ethische Betrachtung notwendig sind. Es wird 

bereits hier offensichtlich, dass die normative Unklarheit einer zielgerichteten Analyse normativ rele-

vanter Sachverhalte bedarf, weshalb eine disclosive ethics, wie Brey sie fordert, notwendig wird. Die 

normative Strukturanalyse zeigt so am Beispiel der Gesichtserkennungssysteme, dass die Idealtypen 

„technik-generischer Wert“ und „struktureller Wert“ eingeführt werden müssen.  

Kapitel 2 arbeitet die unterschiedlichen Wertetypen heraus, die eine normative Evaluation tragen 

sollen: So stehen technik-generische Werte strukturellen Werten gegenüber. Wichtig hierbei ist, dass 

die Wertetypen irreduzibel sind und jeweils die Bewertung ergänzen. Technik-generische Werte re-

sultieren aus der Beschaffenheit der Technologie und Technik. Strukturelle Werte lassen sich auf-

grund der Beschreibung der Technologie oder Technik als soziales System einfangen. Hier wird auch 

verdeutlicht, dass die technische Rationalität um weitere Deliberationsmodi ergänzt werden soll, aber 

ihre Berechtigung nicht verlieren darf.  

Kapitel 3 betont zunächst die Notwendigkeit, die philosophische Analyse von den Reflexionsbegriffen 

Transparenz und Opazität leiten zu lassen, um die jeweils normativ relevanten Sachverhalte zum 

Vorschein zu bringen. Die Reflexionsbegriffe dienen der Schärfung des Verstandes dahingehend, 

sich dem nicht Unmittelbaren zu stellen.  

Kapitel 4 führt in Luciano Floridis Methode der levels of abstraction ein. Es soll gezeigt werden, dass 

nicht nur die Identifikation normativ relevanter Sachverhalte notwendig ist, sondern auch verschie-

dene Diskursebenen zu bestimmen sind, um mit normativen Sachverhalten angemessen verfahren 

zu können. 

Kapitel 5, 6 und 7 diskutieren die Begriffe der Digitalisierung, der digitalen Transformation und der 

digitalen Artefakte hinsichtlich einer normativen Analyse. Eine Ethik, die in der Softwareentwicklung 



   

 

 
 

angewendet werden soll, muss eine praktische Anleitung geben können, weshalb sie einer lebens-

weltlichen Überprüfbarkeit standhalten können muss. Eine Ethik für Softwareentwickler muss sowohl 

das Objekt als auch Handlungsräume bestimmen, sollen Softwareentwickler nicht für die Gesamtheit 

aller Missstände, die technisch bzw. technologisch verursacht werden, die alleinige Verantwortung 

übernehmen oder als Sündenbock dienen. Welche Handlungsfelder und Entscheidungsräume kön-

nen Softwareingenieuren zugetraut werden, ohne zugleich moral distress aufzubauen? Dies leitet 

über in die Diskussion dazu, in welche normativ relevanten Bereiche Softwareentwickler überhaupt 

handelnd eingreifen können. Hier wird die Unterscheidung in implicit und explicit moral agents einge-

führt, um die Wertinhärenz von Software klar von moralisch agierenden Systemen trennen zu können.  

Teil III 

Kapitel 1-7 diskutieren die Einzigartigkeit von Software. Die als uniqueness-These bekannte Forde-

rung nach einer eigenständigen Ethik der Informationstechnik verlangt nach einer Argumentation, 

weshalb klassische ethische Theorien nicht ausreichen, um sich normativ angemessen mit der The-

matik der Digitalisierung, der digitalen Transformation sowie der digitalen Artefakte zu befassen. Die 

Wertinhärenz digitaler Technik, die These der embedded values verdeutlicht, dass Software und Soft-

waresysteme selbst Gegenstand einer normativen Beurteilung werden müssen, da ethisch relevante 

Situationen nicht erst im Umgang mit oder in der Nutzung digitaler Artefakte entstehen. Eine Ethik 

muss sich folglich über einen eigenständigen Gegenstandsbereich oder ein idiosynkratrisches Vor-

gehen abgrenzen, die jeweils eine separate ethische Deliberation rechtfertigen. Es gilt somit, die Si-

tuationen einzugrenzen, die dezidiert aufgrund des informationstechnischen oder -technologischen 

Charakters auftreten. Eine selbstverantwortliche Ethik bedarf zunächst der Herausarbeitung der As-

pekte, die als Unterscheidungsmerkmale dienen und dadurch den Charakter der Einzigartigkeit digi-

taler Technologien und Techniken hervorheben. 

 
Resümierend soll der Versuch unternommen werden, der praktischen Ohnmacht, die durch die kom-

plexe epistemische Unklarheit verstärkt wird, mittels einer prozeduralen, proaktiven und diskursiven 

Technikethik entgegenzuwirken. Humanistisch wünschenswerte digitale Artefakte benötigen eine hu-

manistisch fundierte Entwicklermentalität. Eine Zusammenführung aller Teilethiken, wie in Teil I, Ka-

pitel 6 diskutiert, kann nur dann gelingen, wenn bereits in der Herstellung die relationalen Wechsel-

wirkungen der Einzelethiken hinsichtlich sowohl ihrer strukturellen als auch ihrer technik-generischen 

Werte reflektiert werden. Damit einer Forderung nach normativ wünschenswerten digitalen Artefakten 

nachgekommen werden kann, müssen die normativen Anforderungen, die sich aus der ethischen 

Deliberation ergeben, zugleich auf ihre technische Umsetzbarkeit gespiegelt werden: Dies bedeutet 

jedoch nicht, dass diese Normativität ausschließlich technisch lösbar sein muss. Für eine Ethik, die 



   

 

 
 

in der Softwareentwicklung zur Anwendung kommen soll, ist es jedoch notwendig, den Handlungs-

raum auf die Machbarkeit hin zu überprüfen. 
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1 Einführung 

„Wenn wir nicht mehr wissen, wie wir mit dem digitalisierten Leben zurechtkommen, brauchen wir gut 

fundierte ethische Forschung. Die aber kann man nicht auf Knopfdruck erzeugen. Denken braucht 

Zeit.“ (Capurro, 2017a, S. 188) 

Immer häufiger sind wir von digitalen Geräten umgeben, die aufgrund ihrer Vernetztheit eine Welt 

erschaffen, die sich im Gegensatz zur gegenständlichen Welt, dem sogenannten meatspace, der 

unmittelbaren Wahrnehmung entzieht. Dieser virtuelle Ort, der als cyberspace bezeichnet wird, zeich-

net sich im Kern durch die Verbundenheit vieler einzelner, Daten miteinander austauschender Geräte 

aus, obgleich es unterschiedliche Definitionen des Begriffs geben mag:  

„In the cyber strategy of Germany: ‘Cyberspace includes all information infrastructures accessible via 

the Internet beyond all territorial boundaries and cyberspace is the virtual space of all IT systems 

linked at data level on a global scale.’ In Germany all players of social and economic life use the 

possibilities provided by cyberspace. As part of an increasingly interconnected world, the state, critical 

infrastructures, businesses, and citizens in Germany depend on the reliable functioning of information 

and communication technology and the Internet (Federal Ministry of the Interior, 2011, pp. 2, 14).” 

(Lehto, Huhtinen & Jantunen, 2011, S. 6)  

Dank digitaler Endgeräte wie Handys oder Notebooks können auch Endnutzer am Cyperspace aktiv 

oder passiv teilhaben. Selbst wenn die Geräte haptisch zugänglich sind, entziehen sich dem Endnut-

zer häufig die Beschaffenheit und die Anzahl der im Gebrauch stattfindenden Operationen, die den 

Zugang in die virtuelle Welt ermöglichen und diese strukturieren. Software ist somit überall und jeder-

zeit zugegen, ohne dass die von ihr durchgeführten Operationen notwendigerweise bemerkt werden: 

So bleibt der Cyberspace durchsichtig. Der transparente Charakter des Cyberspace wird in dieser 

Arbeit anhand des Beispiels von Gesichtserkennungssystemen erörtert (Teil III, Kapitel 1). Zugleich 

kann hier die Symbiose aus technischer und normativer Urteilskraft dargestellt werden, die sich durch 

die gesamte Arbeit zieht: Nur, wenn ausreichend technisches Wissen vorhanden ist, können norma-

tive Konzepte eine angemessene Übersetzung in technische Terminologie finden. Zunächst müssen 

jedoch normative Sachverhalte im Technischen erkannt werden, um sie übersetzen zu können. Oft 

entzieht sich das Digitale der Wahrnehmung und bleibt so zuvorderst opak. Ein Verständnis und eine 

sich daran anschließende Bewertung normativ relevanter Sachverhalte bedarf gerade aufgrund der 

gläsernen und opaken Natur des Cyberspace einer Ethik der Offenlegung, einer sogenannten disclo-

sive ethics – wie sie Philip Brey 2000 in seinem Aufsatz Disclosive Computer Ethics forderte –, die 

sich an den Reflexionsbegriffen der Transparenz und Opazität ausrichtet (Teil II, Kapitel 3). Ziel dieser 
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Arbeit ist es, metatheoretisch eine Verbindung zwischen know-that – Wissen, was normativ relevant 

in einem bestimmten Kontext ist – und know-how – Wissen, wie jene normative Kenntnis praktisch, 

hier vor allem technisch, anzuwenden ist – zu durchdenken, um einen ethischen Ansatz in der Soft-

wareentwicklung verankern zu können. 

Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten ist es wenig verwunderlich, wie Eubanks (2012, S. 31) 

aufzählt, dass digitale Technologien und Techniken zum einen gefeiert werden, weil von ihnen die 

Reduktion sozialer Ungleichheiten erwartet wird, Demokratien belebt werden oder sie gar die Sehn-

sucht erfüllen, ein harmonisches „global village” zu erschaffen (ebd.). Zum anderen ergibt sich aus 

der normativen Unklarheit und Komplexität, die aus der transparenten und opaken Natur des Sach-

gegenstands herrührt, energische Kritik, denn der Einsatz führt zum gläsernen Bürger, zu roboterar-

tigen Menschen oder gar zu vermenschlichten Robotern (ebd.; Nida-Rümelin & Weidenfeld, 2018). 

Die Idee autonomer Systeme, die sich ohne menschliche Kontrolle eigenständig weiterentwickeln und 

über ihr Fortbestehen eigenständig zu entscheiden vermögen, prophezeit den Untergang des Men-

schen. Diese apokalyptische Vision nährt sich aus der Befürchtung, dass Maschinen die Weltherr-

schaft an sich reißen werden, wie es oft in Science-Fiction-Romanen erzählt wird (Nida-Rümelin & 

Weidenfeld, 2018). Dieses Science-Fiction-Szenario bedient sich der Singularitätsthese, wonach sich 

Softwaresysteme nach und nach selbst zu steuern vermögen, insofern sie ihre Aufgabenbewältigung 

auf alle möglichen Teilbereiche menschlicher Fähigkeiten ausdehnen und dadurch zu selbstbewuss-

ten Entitäten mit einer personalen Identität heranwachsen – der Entstehung einer Superintelligenz 

steht somit nichts mehr im Wege (Ramge, 2018).1 Man muss jedoch gar nicht so weit gehen und sich 

eine Welt mit Maschinen mit Bewusstsein, einem freien Willen und einer eigenen Urteilskraft vorstel-

len, um Softwaresystemen mit Skepsis zu begegnen: Unwohlsein resultiert bereits aus der Entwick-

lung und dem Einsatz von Computerprogrammen, die gesellschaftliche Strukturen stark verändern 

und gesellschaftlich etablierte Entscheidungsstrukturen entkräften (Wolff, 2020).  

Optimisten hingegen sehen in digitalen Technologien und Techniken eine Möglichkeit, mit technolo-

gischer Unterstützung oder gar durch eine mechanische Substituierung monotoner Tätigkeiten 

menschliche Freiheitsräume zu vergrößern, indem eine bessere Work-Life-Balance oder mehr sinn-

                                                

1 Inwiefern Bewusstsein notwendig ist, um Problemlösungen auf unterschiedlichen Gebieten zu ermöglichen, 
möchte ich im Rahmen dieser Arbeit nicht diskutieren (bspw. ob ein Algorithmus sich selbständig weiterentwi-
ckelt, um sich eigenständig auch weiterer Problemlösungen anzunehmen). Die Einteilung, dass starke Künstli-
che Intelligenz mit einem Bewusstsein in Verbindung gebracht werden muss, erscheint nur im Rahmen der 
Annahme eines Epiphänomenalismus möglich. Da wir derzeit keine Maschinen mit Bewusstsein haben, er-
scheint dieses Szenario in seiner Brisanz weniger dringend, als die ethischen Fragestellungen bzgl. aktueller 
Softwaresysteme zu behandeln (Frankish & Ramsey, 2014). 
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stiftende Tätigkeiten ermöglicht werden können (Grunwald, 2018 a, Kapitel 3 oder McAfee & Bryn-

jolfsson, 2017, Teil 1, Kapitel 2). Diese Sehnsucht nach einem gesellschaftlichen Zustand, in dem 

und durch den der Bürger wirtschaftlich abgesichert ist und sich somit mit aller Kraft und all seinen 

Ressourcen selbst verwirklichen kann, trägt die Ideen klassischer Gesellschaftsutopien eines Adam 

Smith oder John Stuart Mill weiter (Mill, 1859; Smith, 1759). Nicht nur das Telos des Maschinenein-

satzes erscheint erstrebenswert, sondern auch der Arbeitsprozess der Systeme selbst verstärkt den 

Glauben an ein technologisch verursachtes Wunder. Aufgrund dessen, dass die Ausführungen von 

Softwaresystemen auf logisch-mathematischen Entscheidungskalkülen beruhen, gelten die Ergeb-

nisse als objektiv und damit so, als ob sie ein unverzerrtes Urteil abbildeten. Problemlösungen, die 

das Resultat von Softwaresystemen sind, erscheinen somit sachlich und nüchtern und verdrängen 

die Notwendigkeit einer menschlichen und deshalb gerade subjektiven Interpretation der Situation. 

Endlich ist die menschliche Urteilskraft überwindbar. Die ihr anhaftende Subjektivität und Willkür 

scheinen technisch bezwingbar zu sein und so auch das Versprechen evidenzbasierter Beurteilungs-

systeme, wie z.B. das Softwaresystem, das bereits 2017 in den USA im Justizsystem eingesetzt 

wurde, um Prognosen über die Rückfälligkeit von Straftätern zu erstellen (Schimmeck, 2017).  

Aber nicht nur die mathematisch-technisch errungene Objektivität suggeriert eine Dominanz der Soft-

waresysteme. Auch in ihrer Schnelligkeit und Perfektion hinsichtlich der Berechnung von Outputs und 

Datenklassifikationen überbieten sie die menschlichen kognitiven Fähigkeiten deutlich. So können 

Übersetzungssysteme wie bspw. DeepL schneller verschiedene Sätze in unterschiedliche Sprachen 

übertragen als es Menschen möglich ist. Zudem existieren bereits KI-Programme, die unter der Be-

zeichnung Philosopher AI firmieren, die nicht nur ein Wort vervollständigen oder kurze Satzeinheiten 

ergänzen, sondern vollständige Paragraphen prognostisch formulieren, ohne dass die Sätze bereits 

in dieser Weise im Internet zu finden wären. Es handelt sich hierbei um maschinell erstellte neue 

Wortfolgen, die so rasant publiziert werden, dass sie aufgrund ihrer Geschwindigkeit auffallen: So 

wurde auf Askreddit im Oktober 2020, einer Teil-Plattform der Kommunikationsplattform Reddit, ein 

Gedankenaustausch ausgetragen, der von einem der Beteiligten so schnell und provozierend ent-

worfen wurde, dass die Frage aufkam, ob es sich hierbei tatsächlich um einen Menschen handelte 

oder um einen philosophischen Bot. Viele Personen, die mit dieser Maschine kommunizierten, be-

merkten zunächst keinen Unterschied (Phillip, 2020). Aus der Möglichkeit, dass Maschinen den 
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Turing-Test2 bestehen könnten, der Endnutzer also nicht mehr zwischen maschinellem oder mensch-

lichem Output zu unterscheiden vermag, folgert Walsh (2018) bspw., dass solche Maschinen für die 

Endnutzer erkenntlich zu machen seien. Aber nicht nur die potentielle Ununterscheidbarkeit sorgt für 

ethisch bedenkenswerte Szenarien, sondern, wie Friedman und Kahn Jr. (1992) anmerken, auch 

sogenannte decision supportive technologies führen dazu, dass Personen maschinellen Output be-

vorzugt behandeln (Krügel, Ostermaier & Uhl, 2021). Dies kann zur Erosion des eigenen Selbstver-

trauens führen, wenn bspw. Mediziner maschinell erzeugten Diagnosen mehr Vertrauen schenken 

als ihrem eigenen Fachurteil. Allgemein auf praktische Handlungsbelange bezogen, impliziert dies, 

dass Personen sich in ihren praktischen Werturteilen unsicher wähnen, was einer autonom begrün-

deten Haltung entgegenwirkt bzw. diese schlichtweg unterminiert (Wallach & Allen, 2009, S. 40-42). 

Dieses auch als automation bias bezeichnete Vorurteil, maschinell produziertem Output mehr Ver-

trauen zu schenken, verdeutlicht, wie das Muster menschlicher Beziehungskultur oder eigenständi-

ges Reflektieren des Menschen über sich selbst und seine Umwelt zunehmend maschinell durch-

drungen werden. Dies mag auch Aufschluss über Hannah Arendts Betonung geben, dass eine hu-

mane Ausgestaltungsforderung nur an Maschinen, nicht aber an Geräte zu adressieren ist (Arendt, 

1960; Teil II, Kapitel 4): Erstere sind in normativen Denk- und Verhaltensformen verankert und drohen 

gerade diese wesentlich menschlichen Fähigkeiten des Urteilens einzuschüchtern oder zu verdrän-

gen (Rohbeck, 1993, S. 33). Geräten, wie einem Hammer oder einem Rechen, kann dies in diesem 

Ausmaß wahrlich nicht gelingen. Sie ersetzen vielmehr die physis des Menschen, lassen aber die 

phronesis unberührt (Teil I, Kapitel 1).  

Es ist daher kaum erstaunlich, dass in allen gesellschaftlichen Bereichen die Rufe nach Verantwor-

tungsübernahme immer lauter und vehementer werden, denn die Anwendung digitaler Technologien 

und Technik verändert etablierte Lebensweisen, indem auf tradierte Strukturzusammenhänge, sei es 

in der Arbeitswelt oder in der alltäglichen Kommunikation, eingewirkt wird (Kastendiek, 2003). Der 

Wunsch nach Maschinen, die ethisch wünschenswerte Resultate erzielen, beruht daher auf der fun-

damentalen Einsicht, dass es sich bei der digitalen Transformation um keinen „digitalen Determinis-

mus” handelt (Mainzer, 2019, S. 232), dem sich die Menschheit schicksalhaft ergeben muss, sondern 

um einen von menschlichen Akteuren bestimmten Gestaltungsprozess. Mit dieser Erkenntnis wird 

eindeutig, dass zum einen die lebensweltliche Gestaltung durch Technologie und Technik beeinflusst 

werden kann, um strukturelle Ausrichtungen mitbestimmen zu können. Zum anderen zeigt sich, dass 

                                                

2 Der Turing-Test ist ein vom englischen Mathematiker Alan Turing entworfenes Gedankenexperiment, in dem 
eine Maschine dann als menschlich gilt, wenn ein Mensch in einem Textchat nicht unterscheiden kann, ob er 
mit der Maschine oder einem echten Menschen spricht (Moor, 2003). 
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das technische Artefakt selbst modifizierbar bleibt. Fragen dahingehend, welche Akteure den tech-

nologischen Wandel bestimmen, wessen Werte und Interessen digitale Technik berücksichtigen soll 

und welche gesellschaftlichen sowie politischen Folgen aus deren Implementierung resultieren, wer-

den so nicht nur für eine theoretische Abwägung, sondern auch praktisch relevant. Somit bleibt die 

digitale Transformation selbst normativ gestaltbar und steuerbar, insofern auf Bedingungen möglicher 

Strukturzusammenhänge technisch eingewirkt wird (Teil I, 2 und Teil II, 7). Normen, Werte oder Re-

geln können durch den Einsatz technischer Artefakte nachhaltig verändert und Sinnzusammenhänge, 

die als Orientierung dem menschlichen Handeln Sicherheiten bieten, neu akzentuiert oder gar sub-

stituiert werden (Kudina, 2019; Verbeek, 2016): Die Einführung des Walkmans ermöglichte bspw. den 

Konsum von Audioprodukten außerhalb der davor üblichen Umgebung. 

Die Veränderung der gemeinsam geteilten Orientierungspunkte von Alltagsverhalten wird als value 

dynamism bezeichnet. Diese Transformation wird durch die Co-Evolution von Technologie und Ge-

sellschaft getragen, worunter zumeist die gegenseitige, dialektische Bedingtheit von Technologie und 

Gesellschaft verstanden wird, die auf den Prozess der Gestaltung sowohl der Technologie und Tech-

nik als auch der Gesellschaft Einfluss nimmt (Rip & Kemp, 1998). Das technische Artefakt ist somit 

nicht isoliert begreifbar, sondern muss im Kontext der gesellschaftlichen Bedarfe reflektiert werden, 

durch die es erst entstehen kann und auf die es wieder zurückwirkt (Stalder, 2016). Dies zeigt sich 

auch anhand des Technik-Paradoxons, wonach jede Technik zwar den menschlichen Handlungs-

spielraum erweitert, indem etwas vorher Unerreichbares ermöglicht wird, aber diese Errungenschaft 

den Menschen zugleich zwingt, sich an bestimmte technische Anforderungen anzupassen (Grun-

wald, 2018a). 

Technologie und Technik gilt es folglich auch als einen wesentlichen Teil der Kultur zu begreifen, 

damit der Herstellungsprozess, der Anwendungsbereich und das technische Artefakt als genuin 

menschliche Tätigkeit oder menschliches Erzeugnis verstanden werden können (Teil I). Technik oder 

Technologien lassen sich nicht auf naturwissenschaftliche Abläufe reduzieren oder gar rein aus einer 

naturwissenschaftlichen Perspektive verstehen: Im Gegenteil nimmt ein allumfassendes Verständnis 

von Technik die Idee einer rational hermeneutischen Analyse der Handlungszusammenhänge, der 

gegenseitigen Erwartungshaltungen und das Erlernen eben jener ernst, um moralisch wertvolle Tech-

nik zu gestalten (Teil I, Kapitel 1.2; Reijers & Coeckelbergh, 2020). Ein technisches Artefakt vermag 

nämlich aus sich selbst heraus weder ein Ziel anzustreben noch zu setzen, da es ohne Intentionalität 

und Semantik, ohne menschliche Interpretation seines Zwecks, kein Ziel verfolgt, sondern lediglich 

in seiner Kausalität aufgeht. Eine Rechenmaschine, die fehlerhaft addiert, ist physikalisch nicht falsch, 

schließlich generiert sie einen Output, aber verfehlt den ihr vom Menschen auferlegten Zweck der 

Addition. Wahrheit oder Falschheit maschinell erzeugter Outputs werden in Abhängigkeit einer funk-

tional zu erfüllenden Aufgabe dem maschinellen Prozess vom Menschen erst zugeordnet: Wenn der 
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Output den Zweck nicht erfüllt, so kann man nicht auf ein fehlerhaftes System schließen, d.h. man 

kann physikalische Gesetzmäßigkeiten nicht als unzulässig behaupten, sondern muss die Argumen-

tation auf den verfehlten Zweck stützen (Janich, 2003). 

Durch die menschliche Zwecksetzung und die anschließende technische Umsetzung erfahren öko-

nomische und soziale Strukturen, Kontroll- und Machtverhältnisse sowie Infrastrukturen durch die 

Implementierung von Maschinen eine Umbewertung (Eubanks, 2012). Soziale Praktiken, welche die 

Lebensform der Menschen prägen und ihnen Orientierung bieten, werden neu ausgerichtet und Ver-

haltensbezüge erhalten neue Dimensionen. Nur, wenn der normative Anspruch, den Systeme auf-

grund ihrer Einbettung in strukturelle Handlungszusammenhänge auf das menschliche Netz gegen-

seitiger Verpflichtungen ausüben, einer eigenen Prüfung unterzogen wird, kann über deren Ange-

messenheit oder Zumutbarkeit entschieden werden: Technische Systeme müssen in ihrer Kontextu-

alisierung möglichst ex ante normativ austariert werden, wenn nicht nur im Nachhinein ethisch eva-

luiert und im Anschluss ex post reguliert werden soll (Teil I, Kapitel 2). Normative Deliberation umfasst 

folglich mehr als eine dichotome Gegenüberstellung von Werten, einer klassischen Abwägung von 

Trade-offs, einem Entweder-Oder, entweder einem Schutz der Privatsphäre oder dem Ziel der kol-

lektiven Sicherheit. Vielmehr gilt es, Technologie und Technik als Teil der Lebensform zu begreifen, 

die wesentlich normative Anforderungen an ihre Nutzer, ihre Umwelt stellen, um hervorzuheben, wie 

Technologie und Technik das Miteinander, d.h. die menschlichen sozialen Beziehungen, beeinflus-

sen und somit auch neue Lebensformen generieren. Das gilt selbstverständlich auch andersherum: 

Lebensformen generieren den Bedarf an Technik und Technologien. Alte Instrumente, alte Fähigkei-

ten erfahren eine neue Anwendung. Der Ruf ethisch guter Maschinen benötigt eine Computer- und 

Informationsethik, die sich von einer ex post bewertenden, spekulativen Technikfolgenschätzung ab-

grenzen können muss, um eine Beziehung zwischen Mensch-Technik und Mensch-Handlung-Tech-

nik in ihrer sozialen Dimension moralisch evaluieren zu können (Teil I, Kapitel 6).  

Spiekermanns (2021) Beispiel des Spracherkennungsassistenten zeigt die notwendige Unterschei-

dung von Werten in technik-generische und strukturelle sowie die Notwendigkeit einer klaren Syste-

matisierung des Evaluationsprozesses auf. So reagiert der Sprachassistent auf die Aussage des 

Sprechers „Ich bin traurig” in den USA mit „Ich umarme Dich”, während die russische Variante mit 

„Das Leben ist kein Ponyhof” antwortet. Spiekermann folgert daraus, dass auf der einen Seite der 

Wert des „Trosts” und auf der anderen Seite der Wert der „Disziplin” Betonung findet, wobei beide 

Werte nicht in den Wertelisten der Industrie, der Verbände oder sonstiger Zusammenschlüsse zu 

finden sind (Spiekermann, 2021). Der Versuch, alle erdenklichen Werte aufzulisten, führt dabei in 

eine endlose Ansammlung durcheinander gewürfelter normativer Ansprüche. Trost und Disziplin sind 

deshalb nicht in den Verhaltenskodizes der Ingenieure zu finden, weil sie sich in den entsprechenden 

Erwartungshaltungen auffinden lassen und mittels einer zielgerichteten Strukturanalyse aufgedeckt 
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werden können. Die Verhaltenskodizes umfassen jedoch diejenigen normativ relevanten Aspekte, die 

sich direkt aus der technologischen oder technischen Beschaffenheit erklären lassen. Allerdings ist 

eine Strukturanalyse normativ gegenseitiger Verpflichtungen nicht ausreichend, wenn es um eine 

ethisch wünschenswerte Ausgestaltung digitaler technischer Artefakte geht. Wie Jobin et al. (2019) 

auswerteten, werden vor allem in Bezug auf digitale Artefakte fünf Werte verstärkt genannt: Transpa-

renz, Fairness, Unbedenklichkeit, Verantwortlichkeit, Datenschutz. Diese Werte lassen sich aufgrund 

der technischen Beschaffenheit diskutieren, d.h. eine datengetriebene Technologie bedarf der be-

sonderen Berücksichtigung bestimmter Werte, die sich nicht notwendigerweise mittels einer struktu-

rellen Betrachtung von Lebensformen auffinden lassen, diese jedoch massiv tangieren können (Spie-

kermann, 2021). Spiekermanns Beschreibung unterstreicht somit die dichotome ethische Unterschei-

dung in technik-generische Werte, also normative Orientierungspunkte, die sich aus der technologi-

schen oder technischen Beschaffenheit ergeben, und normativen Erwartungshaltungen, die einer 

strukturellen Analyse lebensweltlicher Wertedimensionen bedürfen (Teil II Kapitel 2.1; Teil I, Kapitel 

2.1 und 6). Spiekermann selbst beschreibt letztere Verwobenheit als Kultur. In dieser Arbeit wird in 

diesem Zusammenhang jedoch nicht von Kultur, sondern von Lebensformen gesprochen, die durch 

gegenseitige Erwartungshaltungen getragen werden, die jeweils ihren Sollensanspruch aus unter-

schiedlichen Handlungsbegründungen ziehen, um den verschiedenartigen normativen Forderungen 

Rechnung tragen zu können (Nida-Rümelin, 2001, 2005a, 2020): Denn die Begründungen speisen 

sich aus Pflichten, die Personen durch soziale Rollen übernehmen, aus eingegangenen Verpflichtun-

gen, ethischen Prinzipien, individuellen Rechten oder auch aus Eigeninteresse. 

Erst eine Zusammenführung normativ relevanter Tatsachen, die sich als technik-generisch oder 

strukturalistisch bezeichnen lassen, lässt greifbar werden, was normativ gutes, normativ wünschens-

wertes humanistisch geprägtes Design ausmacht und was dieses zu leisten vermag. Hieraus können 

Kriterien sowohl für den Arbeitsprozess als auch für das Objekt selbst abgeleitet werden. Humanis-

mus ist eine ethische Theorie, welche die menschliche Handlungsfähigkeit in den Mittelpunkt rückt. 

Dies erweckt anfänglich den Anschein, dass Objekte ethisch nicht evaluiert werden können, da sie 

weder über Intentionen noch über Freiheitsgrade verfügen. Ebenso entziehen sich, aufgrund ihrer 

Heteronomie, damit auch Handlungen einer ethischen Analyse, die maßgeblich von Technik und 

Technologie beeinflusst wurden. Dies ist auch der Grund, weshalb Verbeek (2011) für eine Erweite-

rung des Humanismus plädiert, um die Subjekt-Objekt Dichotomie aufzuheben und Technologien 

sowie Technik einer normativen Analyse zugänglich zu machen. Allerdings wird in dieser Arbeit nicht 

der Weg der Objektivierung eingeschlagen, sondern es werden gerade die Autonomie und die auto-

nomiesichernde Sphäre in den Mittelpunkt gerückt, um ethische Kriterien einzuführen, die für ein hu-

manistisches Design ausschlaggebend sind (Teil I, Kapitel 6.2). Zudem wird die moralische Entschei-
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dungsfreiheit über die Beziehung von herstellenden Tätigkeiten (poiesis) und wünschenswerten kol-

lektiven Routinen (praxis) betont, sofern es die Ausgestaltung wünschenswerter normativer digitaler 

Artefakte betrifft (Teil I, Kapitel 3 und 4). Erst diese Verknüpfung lässt die Herstellung und Entwicklung 

digitaler Artefakte, aber auch deren Nutzung, als Ausdruck einer moral agency denken. Dies führt 

abschließend dazu, die Wertinhärenz digitaler Technologien und Technik auszuarbeiten, denn diese 

bieten eine Grundlage für eine Ethik, die in der Softwareentwicklung Anwendung finden kann. Die 

Einzigartigkeit von Software lässt eine eigenständige Ethik vermuten, die sich aus dem Sachgegen-

stand ergibt (Teil II, Kapitel 7.2): Der mediale Charakter der Informationstechnologie und -technik, 

das fehlende Ethos, die totale Vernetzung und Transparenz, die Formbarkeit und Machtformigkeit 

sowie die Verantwortungsdiffusion können als Alleinstellungsmerkmale genannt werden, die eine ge-

nuie Softwareethik verlangen.   

Die Frage danach, was ein humanistisch ausgerichtetes Design ist, kann daher nicht allein über die 

Idee des Guten des technischen Artefakts beantwortet werden, denn sowohl der Wertepluralismus 

als auch die Variabilität technischer Artefakte und ihre Schnelllebigkeit verhindern eine hinreichende 

Bestimmung der ethischen Ausgestaltung technischer Artefakte (Gogoll et al., 2021). Somit wird die 

Frage lauten müssen, wie die Bedingungen der Möglichkeit der Verwirklichung moralischer Maschi-

nen tatsächlich aussehen können (Teil I, Kapitel 1.1). Für eine Ethik impliziert dies zudem die Frage 

danach, ob man diese prozedural begründen kann, ohne dabei einer normativen Komponente ver-

lustig zu werden (Teil I, Kapitel 6). Schlussendlich gilt es nämlich der technischen Unsicherheit hin-

sichtlich normativer Umsetzungsmöglichkeiten durch ethisch wünschenswerte Praxen zu begegnen. 

Nur durch eine Verbindung von einem autonomie-sichernden Arbeitsprozess und einer Kenntnis nor-

mativ relevanter Aspekte können ethisch wünschenswerte digitale Technologien und Techniken ent-

wickelt werden, denn es gilt – um an dieser Stelle mit Lenk (2018, S. 25) zu enden –, „durch Denken 

und Handeln dazu beizutragen, unsere Erdenwelt zu erhalten, zu schonen, die Veränderungsdynamik 

mit Vernunft zu steuern und die soziale Welt – ewige Aufgabe! – humaner zu gestalten. Humanitas 

praestet! Humanität stehe voran!“ 
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Zusammenfassung und Ausblick:  

1.) Normativität reduziert sich auf keine reine Güterabwägung, sondern muss zwingend Handlungs-

spielräume bzw. Verhaltensanpassungen und deren Kontextualisierung betrachten, die aufgrund der 

Ausgestaltung des Artefakts entstehen oder transformiert werden. 

2.) Das humanistische Ideal der Gewährleistung von Autonomie durch Begründungsstrukturen (Rati-

onalitäten) muss auf drei Ebenen – individuell, sozial und kollektiv – gewahrt und bewahrt werden. 

Diesem Ideal gilt es sich prozedural anzunähern, was 

3.) bedeutet, den Herstellungsprozess zu analysieren, um zu verstehen, welche Kompetenzen von-

nöten sein werden.  

4.) Dabei dürfen technik-generische Werte nicht vernachlässigt werden, die aufgrund der technischen 

Beschaffenheit entstehen.  
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2 Technikphilosophische Grundlagen 

Es stellt sich im Zusammenhang mit der Identifikation und angemessenen Adressierung normativ 

relevanter Aspekte die Frage, welche technikphilosophischen Grundlagen vonnöten sind, um mit di-

gitalen Technologien und Techniken normativ adäquat verfahren zu können. Die Suche nach den 

passenden Deutungsparadigmen verweist bereits darauf, dass im Rahmen der Technikphilosophie 

nicht nur Fragen der ethisch wünschenswerten oder zumutbaren Konsequenzen diskutiert werden, 

sondern dass auch die sich gegenseitig strukturell bedingenden Abhängigkeiten der Technologie in 

den Mittelpunkt einer philosophischen Betrachtung rücken (Kogge, 2008). Von daher müssen zu-

nächst diejenigen Merkmale einer Technikphilosophie erörtert werden, welche die idiosynkratischen 

Gesichtspunkte der digitalen Technologie und Technik angemessen zu artikulieren vermögen. Diese 

für Technologie und Technik einzigartigen Eigenschaften müssen zudem als Fundament einer Ethik 

fruchtbar gemacht werden können. Die technikphilosophische Herangehensweise muss für eine epis-

temische Verortung normativer Fragestellungen hinsichtlich der Entwicklung von ethisch angemes-

sener Software zielführend sein: Sie muss also nicht nur metatheoretisch anspruchsvoll sein, sondern 

auch einen methodischen Zugang für die Identifikation normativ relevanter Sachverhalte gewährleis-

ten. Dies kann gelingen, wenn zum einen der Herstellungsprozess als Paradigma eingeführt und zum 

anderen die Nutzung ebenjener Geräte berücksichtigt wird. Sowohl den Entwickler als auch den Nut-

zer gilt es zu adressieren: Die Nutzerperspektive dient der Schärfung der Wahrnehmung der Opazi-

täten und Transparenzen, die sich strukturell, aber auch technik-generisch bedingen. Sollen wün-

schenswerte digitale Artefakte produziert werden, muss der Softwareentwickler die aufgedeckten As-

pekte während des Entwicklungsprozesses berücksichtigen können. Dies bedarf nicht nur einer in-

strumentell-technisch begabten Vernunft, sondern das zu erschaffende Artefakt muss auch im Rekurs 

auf normative Denkmodi erfasst werden. Die Theorie der Strukturellen Rationalität führt beide Per-

spektiven zusammen und reflektiert sie auf eine kollektiv wünschenswerte Praxis hin.  

2.1 Zwei Denkschulen der Technikphilosophie 

Carl Mitchams Unterscheidung technikphilosophischer Theorien unterstützt die Ausarbeitung tech-

nikphilosophischer Paradigmen. Seine Klassifikation technikphilosophischer Denkschulen in solche, 

die er als engineering-philosophy of technology oder als humanities philosophy of technology be-

zeichnet (Mitcham, 1994), ist hilfreich, um zwei wesentliche Perspektiven auszuarbeiten, die digital-

technologisch bedeutsam sind: Die aus den technischen Wissenschaften stammende Philosophie 

zeigt die Entwicklerperspektive auf, während die geisteswissenschaftlich begründete Philosophie die 

Bedeutung von Technik für den Nutzer oder für die Gesellschaft erörtert. Beide Perspektiven sind 

notwendig, um die normativ relevanten Sachverhalte zu verorten und um eine Bewertung in ihren 
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wechselseitigen Bezügen zu ermöglichen (Teil I, Kapitel 2). Im Folgenden werden beide Ansätze kurz 

skizziert, um sie dann auf die Fragestellung der Ausgestaltung digitaler Technologien und Techniken 

hin zu durchdenken.  

Die aus der Ingenieursperspektive, also der engineering-philosophy of technology, entwickelte Tech-

nikphilosophie nimmt technologische Prinzipien zum Ausgangspunkt aller weiteren philosophischen 

Reflektionen, um mit Hilfe jener Prinzipien sodann alle lebensweltlichen Bereiche zu erschließen oder 

gar zu erklären. Dies führt in die Ideologie des solutionism – der Idee, dass alle Situationen wegen 

ihrer technologischen Beschreibbarkeit als berechenbar oder optimierbar aufgefasst werden können. 

Dadurch kann auf alle lebensweltlichen Situationen technisch angemessen – im Sinne einer Konflikt-

lösung oder Prozessoptimierung – reagiert werden: 

„Technological solutionism is an ideology in which social phenomena are delineated as discrete prob-

lems that can be ameliorated, or as discrete processes that can be optimised, with an appropriately 

designed technological intervention.” (Gardner & Warren, 2019, S. 364)  

Der normative Imperativ, dass diese Phänomene auch technisch gelöst werden sollen, wird aufgrund 

einer solchen Einstellung häufig vorschnell gezogen (Lenk & Ropohl, 1987, S. 5-22). Die Idee der 

technischen Lösbarkeit sozialer Phänomene verstärkt den Glauben an deren Steuerbarkeit mit Hilfe 

von Technologie und Technik. Letztlich läuft dies in seiner Extremform in technokratische Ordnungs-

vorgaben, in denen alle menschlichen Belange einzig mittels technischen Denkens gelöst werden 

(Rapp, 1978): Die Denkart, die sich in der Technik und Technologie findet, wird auf alle Entschei-

dungsbereiche angewendet, gleichgültig, ob auch weitere Rationalitäten zur Lösung beitragen. Auf-

grund dieser Herangehensweise betont Mitcham (1994, S. 62), dass Technik und Technologie im 

Rahmen der engeneering-philosophy of technology gar nicht als Reflexionsobjekte ausreichend be-

dacht würden, sondern dass es rein um die Anwendung technischer Prinzipien und Bedingungen 

gehe:  

„Engineering philosophy of technology might even be termed a technological philosophy, one that 

uses technological criteria and paradigms to question and to judge other aspects of human affairs 

and thus deepen or extend technological consciousness.”  

Dahingegen, so Mitcham, bedienen sich die humanities philosophy of technology geisteswissen-

schaftlicher Terminologie und nutzen philosophische Theorien, um Dimensionen der Technologie so-

wie Technik jenseits ihrer naturwissenschaftlichen Beschreibbarkeit einfangen zu können. Nicht mehr 

die angemessene Anwendung technischer Prinzipien wird im Rahmen dieser philosophischen Per-

spektive erörtert, sondern die Herausarbeitung der transtechnischen Verhältnisse und Bezüge gerät 

in den Mittelpunkt der Betrachtung (Mitcham, 1994): Es geht hier vielmehr um Verständnisfragen, die 
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durch die Offenlegung von Bedeutungskontexten erörtert werden und weniger um die Erklärung kau-

saler Zusammenhänge vorgefundener Phänomene. Die Herausarbeitung der Bedeutung erfolgt 

bspw. bei Martin Heidegger ontologisch, während die Frankfurter Schule vornehmlich die technische 

Rationalität kritisch hinterfragt, um Technik und Technologie in den geteilten Bedeutungshorizont sys-

tematisch integrieren zu können (Marcuse, 1996; Orth, 1987). Die Sinnhaftigkeit von Technik und 

Technologie lässt zugleich die Suche nach Narrativen vermuten (Reijers & Coecklbergh, 2020), was 

zu einer weiteren Trennung der beiden technikphilosophischen Denkschulen führen kann, sofern ein 

logisch-rationales Denken auf eine metaphysisch anmutende Erzählung trifft. Die hermeneutische 

Herangehensweise erörtert somit vor allem auf einer Metaebene die strukturellen Bezüge von Tech-

nologie und Technik auf nicht technische Bereiche – wie die Auswirkungen auf die Struktur der per-

sönlichen Identität oder gesellschaftliche Subsysteme oder gar gesellschaftliche Ordnungsrahmen –

, um Aspekte diskutierbar zu machen, die sich jenseits von Kausalitätsbezügen und Optimierungsge-

danken verfestigen oder sich hinter Nützlichkeitskriterien verbergen.  

Obgleich es Versuche gibt, beide technikphilosophischen Ansätze zu vereinen – wie bspw. der Dis-

kurs des Verbands Deutscher Ingenieure (kurz: VDI-Diskurs) oder der amerikanische Pragmatismus 

z.B. eines Don Ihde (Mitcham, 1994) zeigen –, soll im Zuge dieser Arbeit eine Verknüpfung gelingen, 

die sich als fruchtbar für eine Ethik erweist. Denn eine Verbindung beider Denkschulen verschafft die 

Möglichkeit, Design, die bewusste Ausgestaltung des technischen Artefakts, humanistisch auszurich-

ten, was bereits auf eine Versöhnung beider Denkschulen auf der Ebene der Formulierung von Sys-

temanforderungen verweist. Während der VDI-Diskurs aufgrund seiner Nähe zur Entwicklungsarbeit 

hilfreich ist, analysiert der hermeneutisch-phänomenologische Pragmatismus die Auswirkungen digi-

taler Technologie und Technik auf die Wahrnehmungs- oder Wissenshorizonte der Endnutzer. Beide 

Ansätze bleiben jedoch individuell, weshalb eine Zusammenführung im Rahmen von Nida-Rümelins 

Theorie einer Strukturellen Rationalität erforderlich wird: Hier werden die strukturellen Interdependen-

zen zugänglich und es wird ihre normative Dimension ersichtlich.  

2.1.1 Der VDI-Diskurs: Der Entwicklungsprozess 

Die technikphilosophische Schule, welche unter dem Namen VDI-Diskurs bekannt ist, wurde im Nach-

gang an den Zweiten Weltkrieg in Deutschland gegründet, um die deutschen Ingenieure unter dem 

Gebot „Mensch und Technik“ zusammenzuführen. Hierbei ging es vornehmlich um die Thematisie-

rung der moralischen Verantwortung des Ingenieursberufs (Mitcham, 1994; Kogge, 2008. Der VDI-

Diskurs schafft somit eine technikphilosophische Grundlage, die eine normative Stellungnahme für 

die Entwicklung ethisch wünschenswerter digitaler Artefakte zu artikulieren ermöglicht. Dadurch rückt 

der technikphilosophische Ansatz den Handlungscharakter der Technologie- und Technikgenese in 
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das Zentrum einer philosophischen Argumentation: Als Ausgangspunkt der Reflexion wird nun die 

beabsichtigte Entwicklung technischer Artefakte oder die Entstehung von Technologie gesetzt. Als 

Gründerväter dieses VDI-Diskurses sind Alois Huning, Hans Lenk, Simon Moser, Friedrich Rapp, 

Günter Ropohl, Hans Sachsse, Klaus Tuchel, Walter Christoph Zimmerli, Gerhard Banse und Klaus 

Kornwachs genannt, die allesamt nicht nur eine Ingenieursausbildung vorwiesen, sondern auch über 

fundiertes philosophisches Fachwissen verfügten (Mitcham, 1994). Sie entwickelten eine Technikphi-

losophie, die sich über das Zweck-Mittel-Schema entfaltet, um die Rationalität der Entwicklungsarbeit 

herausarbeiten zu können. Nur so wird die Entwicklungsarbeit als planbare Handlung, eingebettet in 

Handlungsstrukturen, begreifbar. Im Zentrum steht somit ein Technik- und Technologiebegriff, der 

erst durch zweckrationales Denken und Handeln überhaupt der Vernunft zugänglich gemacht und 

somit auch vernünftig ausgestaltet werden kann.  

Eine Handlung wird hierbei als intentionales Verhalten verstanden, das aufgrund seiner Absichtlich-

keit kontrollierbar wird (Nida-Rümelin, 2020). Kontrollierte Handlungen werden, Nida-Rümelin fol-

gend, wiederum als von Gründen geleitet erfasst, weshalb auch der handelnden Person Verantwor-

tung für ihre Handlung zugeschrieben werden kann, da der Handelnde seine Handlungen zu begrün-

den weiß. Die Person ist somit im Bilde darüber, weshalb sie etwas tut: Sie kann Stellung dazu be-

ziehen, ob sie die Handlung für richtig oder falsch hält (ebd.). In Handlungen vollziehen sich somit 

Entscheidungen oder in den Folgen von Handlungen offenbaren sich Motivationen. Beides sind in-

tentionale Zustände, die sich wiederum auf die Fähigkeit des Gründeanführens und des Gründean-

nehmens zurückführen lassen. Der Zweck einer Handlung oder besser der Handlungsgrund ist vom 

Handlungsziel, das einen zweckzuträglichen Handlungsabschnitt charakterisiert, zu unterscheiden, 

das eingehalten wird, um den Grund zu erreichen: So pflanzt jemand bspw. einen Baum (Handlungs-

ziel), um einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten (Handlungsgrund). Durch Gründe werden folg-

lich ganze Handlungsketten strukturiert und über einen längeren Zeitraum planbar, durchführbar und 

für andere verständlich. Erst durch Gründe werden Handlungen vernünftig und Kooperationen denk-

bar (Teil I, Kapitel 2). Eine einzelne Handlung fügt sich somit in ein Strukturganzes ein, das die Hand-

lung aufgrund ihrer Teilhabe an der Struktur nicht nur punktuell vernünftig werden lässt. Dies ist, so 

Nida-Rümelin, nun humanistisch auszulegen, insofern gerade die Vernunft Überzeugungen, Gefühle 

und Handlungen anzuleiten vermag, also über die Triebhaftigkeit und die Interessen des Einzelnen 

zu transzendieren imstande ist. Die Fähigkeit, von sich selbst Abstand nehmen zu können, ist gerade 

diejenige, die den Menschen von anderen Lebewesen unterscheiden soll. Erst durch die Ausübung 

der Vernunft kommt dem menschlichen Verhalten eine Intentionalität zu, die sich in einer Regelhaf-

tigkeit zeitigt. Allerdings bleibt dabei unklar, welche Gründe erstrebenswert und welche es nicht sind. 

Eine humanistische Ethik muss sich deshalb des Gründenehmens und Gründegebens annehmen, 
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denn es erfordert individuelle und kollektive, d.h. gemeinsame Deliberation, um Konfliktfälle, norma-

tive Unklarheiten, den Umgang mit Dilemmata oder Metakriterien für öffentliche Verfahren auf einer 

rationalen Ebene zu erarbeiten, ohne dass dabei die gefällte Entscheidung mit Gewissheit die richtige 

ist. Nicht immer ist dieser Prozess als ein bewusster Vorgang zu verstehen, sondern begründete 

Handlungen können bspw. auch auf tradierten Gründen beruhen. Nida-Rümelin legt dabei die Gü-

tequalität pragmatistisch aus, denn die Gründe müssen sich in der Lebenswelt durchsetzen und be-

währen können. Die Vernunft deckt somit die Handlungsgründe auf und verhilft ihnen dazu, sich in 

der Lebenswelt qua Entscheidung und Motivation zu verwirklichen.  

Im VDI-Diskurs wird nun der Handlungsbegriff, der auf einer autonomiesichernden Freiheitskonzep-

tion basiert, auf herstellende Tätigkeiten übertragen. Handlungen sind genau deshalb autonom, weil 

von der Unmittelbarkeit menschlichen Tatendrangs Abstand genommen werden kann, um Verhalten 

zu steuern und begründbar zu machen, d.h. dem konzeptionellen Raum der Gründe zugänglich zu 

machen. Es ist nunmehr die herstellende Tätigkeit, die poiesis auszuarbeiten, um überhaupt vernünf-

tige herstellende Tätigkeiten und Produkte, die dieser entspringen können, zu ermöglichen. Dies wie-

derum erfordert eine rationale Darstellung des Entwicklungsprozesses und dessen Einbettung in 

komplexe soziale Systeme. Erst der vernünftige Prozess ermöglicht, auch über ein vernünftiges De-

sign technischer Artefakte nachzudenken. Zugleich verdeutlicht dies die Vorstellung, dass ein tech-

nisches Artefakt nicht isoliert, sondern wiederum in gesellschaftliche Strukturen oder besser in nor-

mative Praxen etabliert werden soll: Technologie und Technik sind von daher als soziale Systeme zu 

behandeln. Für den Entwickler ergeben sich nach Kogge (2010, S. 945) demnach zwei wesentliche 

Aspekte:  

Erstens: Technik wird in der Hersteller-Perspektive betrachtet. Zuvorderst geht es um die Frage, 
wie technologische Artefakte zu Stande kommen, etwa, wie technische Innovation entsteht; 
sodann um eine Bewertung dieser Artefakte im Sinne einer Ingenieursethik, also im Sinne der 
Regeln, die der Ingenieur bei der Herstellung beachten soll.   
Zweitens wird in diesem Diskurs der systemische Aspekt der modernen Technik herausgestri-
chen. Technische Entwicklung – so die Auffassung – tendiert zu immer komplexeren Systemen, 
die nicht nur die Sach-, sondern auch die Sozialdimension der Technik umfassen. 

Das Regelwerk, das der Entwickler bei seiner Arbeit zu beachten hat, spricht für eine Berufsethik, die 

auch der VDI-Diskurs durch seinen Ansatz und in seiner Verbundstätigkeit anstrebt: Es gilt, das Ethos 

eines verantwortungsbewussten Ingenieurs zu etablieren, der, in Analogie zum ehrbaren Kaufmann, 

sich in seinen Entscheidungen nicht nur auf das technisch-ausgerichtete Deliberationsprinzip stützt 

(Nida-Rümelin, 2011a, Teil II). Zudem wird durch den VDI-Diskurs eine Diskussion dahingehend er-

möglicht, wie diese Werthaltungen in einen Arbeitsprozess implementiert werden können, der sich 

zunächst auf den Zweck der technischen Funktionalität gründet. Dabei wird nicht nur der Entwick-

lungsaspekt betont, sondern auch der Lebenszyklus des Produkts (VDI, 2000).  
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Die Notwendigkeit, Technik auch als soziales System zu verstehen, zeigt sich auf individueller Ebene 

vor allem im phänomenologischen Pragmatismus: Dort werden die Erweiterungen oder Beeinträchti-

gungen betrachtet, die Technik auf die jeweils individuellen Wahrnehmungs- und Wissenshorizonte 

ausüben kann (Teil I, Kapitel 1.2). Hierdurch können kontextspezifische Anforderungen formuliert 

werden, die sich in einer technik-generischen und strukturellen Betrachtung zeigen: Wie verändert 

sich die Wahrnehmung der Mit-Welt des Einzelnen durch den Einsatz der Technik? Die normative 

Frage nach der Erwünschbarkeit der Veränderung muss dann in Anschluss ethisch erörtert werden. 

Die individuelle Perspektive wird durch Nida-Rümelins Strukturelle Rationalität erweitert, da durch die 

Eröffnung von begründeten Lebensformen auch dem Miteinander seine Berechtigung zugesprochen 

wird. Hier geht es verstärkt darum, den Einsatz der Technik im Hinblick auf die normativen Eckpfeiler, 

d.h. Konventionen, Gesetze, Normen, moralische Gebote oder eben die entsprechenden Erwartungs-

haltungen, zu überprüfen (Teil I, Kapitel 3).  

Diese philosophischen Paradigmen gilt es nun schrittweise herauszuarbeiten, um ein Verständnis 

normativ erstrebenswerter Artefakte entwickeln zu können, denn das angemessene digitale Artefakt 

muss sich individuell, intersubjektiv und kollektiv bewähren können – oder zumindest müssen diese 

Formen des Lebens berücksichtigt werden.  

So verändert sich die individuelle Wahrnehmung bspw. durch den Einsatz von Social Media. Die 

Bildung fragmentierter Meinungsräume und Filterblasen, die – obgleich sie nur eine Teilrealität dar-

stellen – suggerieren – häufig vermittelt durch die graphische Oberflächenausgestaltung — eine voll-

ständige Realitätsabbildung und wirken dadurch direkt auf die Wahrnehmung ihrer Nutzer ein 

(Nechushtai & Lewis, 2019). Das Design der Suchmaschinen, der sozialen Plattformen oder Blogs 

kann zu einer verzerrten Wahrnehmung der Mit-Welt führen (Amrollahi, 2021; Reviglio, 2017). Zu-

gleich verändern sich dadurch intersubjektive Relationen, da z.B. hate speeches aufgrund der ano-

nymen Gesprächskultur erleichtert werden und von Gleichgesinnten wiederum Unterstützung finden 

(Brown, 2018; Mondal et al., 2018). Kollektive Lebensräume, in denen eine pluralistische Debatten-

kultur prägend ist, werden durch den Einsatz eines solchen Mediums maßgeblich beeinträchtigt, wie 

es die Diskussion um die digitale Transformation demokratischer Deliberationskultur zeigt (Sunstein, 

2018; Vaidhyanathan, 2018). Auf diese intra- und interpersonellen Bezüge kann mittels des Designs 

eingewirkt werden, wenn auch nicht alle negativen Folgen allein durch eine Veränderung des Designs 

vermieden werden können.  

Bemühungen dahingehend, sich über die Ausgestaltung digitaler Artefakte Gedanken zu machen, 

bevor sie auf den Markt getragen werden, bedeutet, sich nicht nur über negative Folgenvermeidung 

Gedanken zu machen, sondern zugleich auch positive Haltungen zu fördern. Dies heißt jedoch nicht, 

dass normativ erstrebenswerte digitale Artefakte ausschließlich diejenigen sind, die offensichtlich für 
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einen guten Zweck entwickelt wurden, wie bspw. digitale Artefakte, die benachteiligten Personen zu 

mehr Autonomie verhelfen sollen, wie bspw. die von Microsoft entwickelte App, die Personen mit 

Seheinschränkungen dazu verhelfen soll, ihre Umwelt besser wahrzunehmen (Blinden-und Sehbe-

hindertenverein Westfalen, 2016). 

Damit die ethische Deliberation die technische Denkart bereichert und nicht sanktionierend wirkt, darf 

die herstellende Tätigkeit, die Entwicklungsarbeit selbst, nicht mehr nur der technischen Funktionalität 

oder einem Nutzendenken folgen. Dies soll im nächsten Schritt dargelegt werden.  

2.1.1.1 Die herstellende Tätigkeit: Poiesis 

Die aristotelische Einteilung von Aktivitäten in solche der poiesis und praxis oder gar in reine Bewe-

gungsabläufe, der kinesis, ermöglicht zunächst eine Unterscheidung in Verhalten, herstellende Akti-

vität und Handlung. Diesen liegen unterschiedliche Rationalitäten zugrunde, die sich jedoch nicht 

ausschließen, sondern zusammenführend für die Bestimmung der notwendigen Kompetenzen zur 

Gestaltung von guten normativen digitalen Artefakten geeignet sind.  

Allen drei Abläufen ist zunächst gemeinsam, dass sie strebsam sind, dass sie durch etwas angetrie-

ben werden und auf etwas gerichtet sind. Kinetisches Verhalten umfasst bspw. die Muskelbewegun-

gen, die kausalen Vorgänge, derer es bedarf, um die Körperlichkeit ausleben zu können. Die kineti-

sche Beschreibungsebene erklärt diejenigen Verhaltenszusammenhänge, die mittels der Kategorie 

von Ursache und Wirkung erfasst werden können. Dem gegenübergestellt sind poiesis und praxis 

teleologisch zu fassen, also auf ein Ziel gerichtet, das nicht mehr kausal beschreibbar ist, sondern 

begründet sein muss durch einen Zweck, der für eine Zielsetzung konstitutiv ist. Dieser Zweck ent-

zieht sich einer kausalen Erklärung bzw. diese Erklärung reicht nicht aus, um den Handlungskontext 

erfassbar zu machen. Die Gemeinsamkeit der Zielverfolgung wird zugleich jedoch daraufhin unter-

schieden, dass das Ziel in seiner ontologischen Verfasstheit ein anderes ist (Rese, 2013). Praxis ist 

dadurch charakterisiert, dass die Handlung selbst das Ziel ist, während poiesis als herstellende Tä-

tigkeit sich in einem Werk (ergon) vollendet, „deshalb könnte man im Hinblick auf das Handeln auch 

von intrinsischen Zielen und im Hinblick auf das Herstellen von extrinsischen Zielen sprechen“ (Rese, 

2013, S. 188). Das Telos, das Woraufhin, welches eine Aktivität bedingt, bedarf jedoch sowohl bei 

herstellenden Aktivitäten als auch bei praktischen Handlungen eines Zweckes, der die Ziele erst be-

gründet: Der Zweck kann somit als der Grund dafür gelten, weshalb das Ziel gewählt wurde und 

worauf die Aktivitäten bzw. Handlungen abgerichtet sind. Die Abgrenzung der poiesis gegenüber der 

kinesis als Aspekt einer Tätigkeit ist nicht einfach, denn ohne kinesis, ohne natürliche Bewegungsab-

läufe, kann es keine poiesis geben. Sowohl das Wissen über die physikalischen Gesetzmäßigkeiten 
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als auch die Beherrschung der eigenen Bewegungsabläufe sind zentrale Voraussetzungen und Fä-

higkeiten, die der Herstellung eines Produkts dienen.3 Zugleich bedarf es Praxen, um herstellende 

Tätigkeiten zu erlernen und anzuwenden: in Form von Bildungseinrichtungen oder von arbeitsorga-

nisatorischen Zusammenschlüssen. Diese Handlungsweisen gilt es stetig zu üben, um durch Erfah-

rungswissen und Geschicklichkeit das Beherrschen rationaler Abläufe zu beweisen. Erst eine Wie-

derholung poietischer Tätigkeiten führt zur Kompetenzbildung: Bestimmte Arbeitsaufgaben müssen 

auf eine angemessene Art und Weise erfolgen.  

Die poiesis modelliert natürliche Fähigkeiten durch Übung zu einer Gewohnheit. Diese Gewöhnung 

muss in einem sozialen Kontext geschehen. Dieser Aspekt der sozialen Einbettung des Erwerbs von 

Kunstfertigkeiten vertieft sich zudem durch praktisches Handeln. Selbst die Fertigung eines Instru-

ments bedarf anderer Personen: Zum einen durch die Ausbildung, zum anderen ist meist auch der 

Herstellungsprozess als solcher arbeitsteilig organisiert und deshalb auch unter dem Aspekt der Pra-

xis, ja sogar unter bestimmten Aspekten der moralischen Praxis, zu bedenken. Zudem verhilft dies 

auch dazu, Technologie und Technik als Zusammenschluss von Einzeltätigkeiten oder Fähigkeiten 

zu denken, die nur durch einen gemeinsamen Zweck oder eine gemeinsame Funktionalität als eine 

spezifische Technologie und Technik greifbar werden. Technologie und Technik bestimmen sich so-

mit nicht als ein Klassifikationsbegriff bestimmter Objekte, sondern über den Zusammenschluss be-

stimmter Fähigkeiten und Fertigkeiten (Brey, 2012a).  

Daraus folgert Janich (2003, S. 93): „(P)hilosophisch betrachtet geht es um Technik (…) letztlich im-

mer um die Beherrschung von Mitteln nach Zwecken, seien diese Mittel nun Handlungsschemata 

(wie beim Pianisten), Verfahren (wie bei der Gusstechnik) oder Produkte und Folgen von Handlungen 

(wie bei Ingenieur-Konstruktionen)“. Janich unterscheidet hier nicht trennscharf zwischen Tätigkeit 

als herstellender Aktivität und einer praktischen Handlung, was jedoch für eine systematische Annä-

herung an ethische Anforderungen, die sowohl für digitale Artefakte als auch für herstellende Pro-

zesse gelten sollen, wesentlich ist. Nur so können herstellende Tätigkeiten in Abhängigkeit bestimm-

ter Kompetenzen verstanden werden, die es zu erlernen gilt, wenn normativ zumutbare Artefakte 

hergestellt, eingesetzt und genutzt werden sollen. Allerdings verweist Janichs Dreiteilung auf interes-

sante rationalitätstheoretische Aspekte, die vor allem bildungspraktisch relevant sind: Jemand bringt 

ein Werk mithilfe erlernter Mittel hervor, die sich als methodologisierte Abfolge erfassen lassen – 

                                                

3 Die Unterscheidung bzw. Reduktion von Herstellung und Handeln wird in der Aristoteles-Rezeption kontrovers 
diskutiert. Für diese Arbeit ist eine systematische Trennung ausschlaggebend (siehe hierzu Arendt 1960; Rese 
2003; Janich 2003). Die Diskussion rankt sich um die These, ob Aristoteles bspw. Kunst oder Flötenspielen nur 
der poiesis zugerechnet hätte. Ziel dieser Arbeit ist gerade, den Begriff der poiesis weiterzufassen, da auch der 
Erwerb dieser Kompetenzen sozial eingebettet, also nur als kooperative Praxis erlernt werden kann.  
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seien diese abstrakte Handlungsschemen oder konkrete Verfahren, die wiederum die Anwendung 

anderer Güter beinhalten. Darunter mag auch der gemeinsame Arbeitsprozess fallen, der notwendig 

ist, um ein gewünschtes Ziel zu erreichen. Zudem ist das Werk, die Software, Resultat dieser zur 

Anwendung gekommenen Handlungsschemata. Die Wahl der vielfältigen Mittel bedarf einer spezifi-

schen instrumentellen Zwecksetzungsrationalität, einer technischen Denkart: der techne.  

Die so betrachtete herstellende Aktivität und die mit ihr verknüpfte Art der Problemlösung führt wie-

derum in einen differenzierten Technikbegriff, der nicht nur technische Objekte in Form von Instru-

menten, Maschinen oder Medien, also Geräten, umfasst, sondern auch Fertigkeiten oder Verfahren, 

die durch den Menschen in angemessenen Handlungskontexten angewandt werden, um bestimmte 

Resultate zu erzielen. Ropohl (2009, S. 31) unterscheidet dementsprechend – wie Janich – drei Mo-

mente der poiesis: 

„Technik umfasst (a) die Menge der nutzenorientierten, künstlichen, gegenständlichen Gebilde (Arte-

fakte oder Sachsysteme) (b) die Menge menschlicher Handlungen und Einrichtungen, in denen Sach-

systeme entstehen und (c) die Menge aller menschlichen Handlungen, in denen Sachsysteme ver-

wendet werden.“ 

Technik umfasst somit das Werk, die Verfahrensabläufe der Herstellung sowie die Einbeziehung di-

rekter und indirekter Stakeholder: Fahrzeuge, Personen, Regeln und Gesetze lassen Verkehr zu ei-

nem technischen Sachsystem werden. Das mutet zunächst banal an, zeigt aber die Bedeutsamkeit 

der Wechselwirkungen jener Einzelmomente auf: Die Herstellung gehört ebenso zum Technikbegriff 

wie die Bedienung oder eben die indirekte Teilnahme an technischen Systemen. Dadurch wird ver-

deutlicht, dass bereits der Begriff „Technik“ nicht nur die materiellen Objekte, bspw. Fahrzeuge, um-

fasst, sondern ebenso die Herstellungsverfahren, also wie bspw. Fahrzeugkarosserien gegossen 

werden. Nicht zuletzt beinhaltet Technik auch das soziale System, in welche es implementiert oder 

welche durch die Technik erst erschaffen werden, bspw. die Fahrer der Fahrzeuge oder die Fußgän-

ger. Dadurch vereint der Technikbegriff den Entwicklungsprozess, die notwendigen Kompetenzen der 

Beteiligten oder Betroffenen sowie deren Interaktionen. Der Technikbegriff verdeutlicht, dass sich 

Lebensformen um oder mit Technik herausbilden: Das Verkehrssystem umfasst Schilder, Fußgänger, 

wütende Autofahrer etc. Die Einzelhandlungen kreisen allesamt um die technische Errungenschaft. 

Dieser Technikbegriff verweist so auch auf die Kompetenzen und Denkweisen der Beteiligten oder 

Betroffenen, die an dem System teilnehmen oder davon tangiert werden. Technik dient nicht als Klas-

sifikationsbegriff von Objekten aufgrund gleicher Merkmale, sondern zielt auf bestimmte Verhaltens-

weisen ab: „A technology [Herv. d. A.] is a collection of techniques that are related to each other 

because of a common purpose, domain, or formal or functional features.” (Brey, 2012b, S. 310) So 
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verweist der Technikbegriff bereits auf einen vielschichtigen Praxisbegriff: Technik strukturiert Hand-

lungssysteme und Wahrnehmungsweisen. 

Im Gegensatz zu Janich führt Ropohl daher noch die Dimension der Bedienung der hergestellten 

Artefakte ein, die für einen humanistischen Ansatz – vor allem hinsichtlich digitaler Artefakte – von 

großer Relevanz ist, da diese die gesamten alltäglichen Lebensräume durchdringen. Erst eine ange-

messene Endnutzung komplementiert digitale Technik, lässt diese als ein vollständiges System be-

greifbar werden, das in seiner Dynamik auch normativen Ansprüchen gerecht werden soll. Somit kann 

Technik auch als Vermittlung zwischen Entwicklung und Endnutzung verstanden werden. Durch 

diese Wechselwirkung können normativ angemessene Systemanforderungen formuliert werden, die 

sich nicht nur an der technischen Funktionalität bemessen. Ein solches Anforderungsmanagement 

muss jedoch der Herstellungsprozess garantieren: Hier geht es um eine Organisationsstruktur, die 

bestimmte Momente der poiesis im Hinblick auf eine wünschenswerte Entwicklungspraxis vermittelt. 
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Technik umfasst 

Digitale Artefakte 

Herstellungsprozesse der digitalen Artefakte: Kompetenzen und Arbeitsprozesse 

Einsatz und Nutzung digitaler Artefakte 

Technologie umfasst als Meta-Sprache 

Wissen über die Herstellung, Verwendung und Reparatur von Technik  

Wissenschaft von Technik  

  Tabelle 1 Technik und Technologie in Anlehnung an Ott (2005) und Janich (2001) 

Zudem hilft diese Systematisierung dabei, den Begriff der Technik von jenem der Technologie abzu-

grenzen. Dies kommt nicht nur einer Begriffsklärung zugute, sondern verweist auch auf unterschied-

liche Ebenen der Kompetenzen, Wissensformen sowie auf ein nachhaltiges Verständnis von innova-

tiven Produktzyklen. Technik ist kein Oberbegriff, unter den unterschiedliche Objekte aufgrund ähnli-

cher Eigenschaften einzuordnen sind, sondern ist ein bestimmtes In-Bezugsetzen zur Welt und ein 

Handeln in und mit der Welt. Erst der lebensweltliche Horizont vermittelt Zwecke und Mittel, die 

dadurch sichtbar und für eine weitere Analyse gemeinsam aufbereitet werden. Erst diese intersub-

jektive und kollektive Haltung ermöglicht einen ethisch wünschenswerten und zielführenden Einsatz 

von Technologie und Technik. Es gilt, die poiesis mit der praxis und die techne mit der phronesis zu 

vereinen. 

Technik ist nicht nur als ein Mittel, sondern auch als ein Medium aufzufassen, das aufgrund seiner 

Natur nicht nur den individuellen Weltbezug, sondern auch die Modalität der gegenseitigen normati-

ven Anspruchshaltungen transformiert. In diesem Sinne kann an dieser Stelle bereits hervorgehoben 

werden, dass die Annahme eines ausschließlichen Mittelcharakters digitaler Artefakte diese auf ihre 

rein technischen Belange verkürzt. Eine E-Mail als Mittel ist nicht mehr und nicht weniger als ein 

technisches Zusammenspiel technisch bedeutsamer Wirkketten. Die E-Mail ist aber so bspw. nicht in 

ihrer Form der Beileidsbekundung bewertbar. Letzteres begreift die E-Mail als ein Medium, das be-

stimmte Formen der Anteilnahme zulässt und transportiert, während es andere Formen der Anteil-
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nahme, bspw. Umarmungen, ausschließt. Ob die E-Mail-Kondolenz in diesem Sinne einer wün-

schenswerten Kommunikation der Beileidsbekundung entspricht, gilt es an der jeweiligen Lebenswelt, 

an der entsprechenden Praxis zu erkennen und zu erproben. So mag es nicht erstrebenswert sein, 

eine E-Mail zu versenden, wenn man in der Nähe wohnhaft ist, denn die Form des Trostes macht in 

diesem Zusammenhang eine Umarmung erforderlich. Somit lässt sich das digitale Artefakte durch 

die Praxis des Kondolierens bereits als Medium erahnen. Folgt man Janich, dann muss gerade des-

halb Technik als Teil des Kulturellen verstanden werden, weil Technik aufgrund ihrer Zweck-Mittel-

Relationalität nur hinsichtlich geteilter Interessen und geteilter Bedeutungskontexte begreifbar wird 

(Janich, 2003). Die kulturelle Dimension des Technischen erlaubt es erst, Mittel bestimmten Zwecken 

zuordnen zu können, ja überhaupt erst gemeinsam Zwecke zu setzen und Handlungskontexte zu 

generieren.4 Dafür muss das digitale Artefakte nicht nur technisch durchdrungen werden, sondern 

bedarf anderer Zugangsweisen, wie bspw. einer hermeneutischen oder moralischen Deliberation. 

Wie dies machbar sein soll, wird in den kommenden Kapiteln ausgeführt: Zunächst wird die techni-

sche Rationalität diskutiert, um sodann den hermeneutischen Zugang davon abgrenzen zu können. 

Auf dieser Basis kann anschließend erörtert werden, welcher Rationalität man folgen sollte, wenn das 

digitale Artefakt in seinen verschiedenen normativen Bezüglichkeiten gemeinsam gedacht werden 

soll. Dies wird mit Hilfe der Strukturellen Rationalität gelingen. Alle philosophischen Paradigmen müs-

sen einer doppelten Aufgabe dienen können: Sie sind metatheoretisch bedeutsam, aber auch als 

eine Methode der Annäherung an normative, relevante Sachverhalte zu verstehen. So muss hier 

gezeigt werden, in welchen Bezügen und Abhängigkeiten das digitale Artefakt erschlossen werden 

sollte, damit es nicht nur der technischen Rationalität gehorcht.   

2.1.1.2  Technische Rationalität 

In diesem Abschnitt wird zunächst die technische Rationalität als grundlegender Denkmodus techni-

scher Funktionalität eingeführt, d.h. es soll hervorgehoben werden, dass das Kriterium der techni-

schen Funktionalität ohne diese Form der Deliberation nicht formulierbar wäre. Wichtig ist jedoch, 

dass keiner Denkart das Primat zugesprochen werden soll, sondern die gegenseitige Ergänzung in 

den Mittelpunkt gerückt werden muss, sollen digitale Artefakte nicht nur technisch funktional verstan-

den, sondern auch moralisch bewertet werden können. Die technische Rationalität wird im Aristoteli-

schen Sinne hier als techne eingeführt. Die techne kümmert sich ausschließlich um instrumentelle 

Kriterien, weshalb moralische oder ästhetische Wertmaßstäbe keine Orientierungspunkte ihrer Ge-

richtetheit, ihrer Intentionalität sind. Techne – verstanden als Art und Weise, wie etwas hergestellt, 

                                                

4 Eine philosophisch detaillierte Ausarbeitung und historische Einbettung des begrifflichen Unterschieds zwi-
schen Technik als Mittel und Medium findet sich in Hubig (2013), Kastendiek (2003) und Krämer (1998). 
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bedient oder repariert werden soll – muss zugleich erlernbar, wiederholbar und auch tradierbar sein 

(Ott, 2005). Techne ist somit keine gegebene natürliche Fähigkeit, sondern bedarf der Gewohnheit, 

der regelmäßigen Ausführung, sodass sie als technisch-materielles Denken über die Welt und Han-

deln in der Welt verstanden werden muss: Es ist das kontinuierliche Vermögen, Allgemeines, in Form 

von technisch-naturwissenschaftlichen Gesetzmäßigkeiten oder mathematischen Kalkülen, auf le-

bensweltliche Einzelereignisse übertragen zu können. Technische Deliberation beschränkt sich auf 

das Auffinden der Mittel für gegebene Zwecke. Dabei können die Mittel vielfältig sein: Handlungen, 

Verfahrensweisen und, falls abgeschlossen, Artefakte.  

Die Mittel erfüllen sich in ihren Zwecken, sie sind zweckgebunden, d.h. die Angemessenheit der Tä-

tigkeit bemisst sich an der Funktionalität des Werks, das einem bestimmten Zweck dienlich sein soll. 

Der Zweck „tut sogar noch erheblich mehr für sie [die Mittel, N.Z.], er produziert sie nämlich überhaupt 

erst und organisiert sie“ (Arendt, 1960, S. 181). Die Mittelwahl ist selbst vielschichtig, denn zum einen 

müssen die Mittel erkannt werden, die das zu behebende Problem technisch lösen. Zum anderen 

muss auch die Kompetenz ermittelt werden – sozusagen als ein weiteres Mittel –, mit der dieses 

Produkt letztendlich entwickelt werden kann. Ersteres verweist auf das Produkt als Mittel, letzteres 

auf den Herstellungsprozess als Mittel, um das Produkt zu erschaffen. Den Herstellungsprozess als 

Tätigkeit zu verstehen, die der technischen Rationalität geschuldet ist, deutet auf eine bestimmte Art 

des Entwicklerdenkens hin: Es geht hier um das Denken in der Kategorie des in-order-to (Reijers & 

Coeckelbergh, 2020). Um diesen wichtigen Gedanken aufzunehmen und rationalitätstheoretisch auf-

zuwerten, muss man den Deliberationsmodus als in-order-to-rationality bezeichnen, der vor allem die 

Mittel-Zweck-Beziehungen und somit die für Technik und Technologie so wichtigen Machbarkeitsbe-

dingungen zu berücksichtigen hat. Doch diese Weise der Vernunftausübung gewinnt dadurch an Be-

deutung, weil durch die Bestimmung der Mittel nach immer mehr Mitteln Ausschau gehalten wird. Das 

Mitteldenken scheint kein Ende zu nehmen, denn auch die Bedienung sucht nach einer effizienten 

Nutzung des ergons für bestimmte Zwecke. Fortan bestimmen die Mittel das Denken, da nur ihnen 

Aufmerksamkeit zuteilwird. Dies führt zum Verlust einer umfassenden Zwecksetzungsfähigkeit. Denn 

jene Tätigkeit der Vernunft sich Zwecke als Orientierungsmomente eigenständig vorzugeben und sich 

an ihnen auszurichten, lässt die vernünftige Mittelwahl, welche zur Erreichung eben jener Zwecke 

notwendig sind, in den Hintergrund rücken. Diese Tendenz der Vernunft die autonome Zwecksetzung 

zur prioritären Aufgabe zu bestimmen, erfüllt sich so Rohbeck (1993) in modernen Theorien der Un-

terwerfung der Menschen unter das Diktat der Maschinen, da sich Mittel in Zwecke verwandeln. Die 

Suche nach optimalen Mitteln wird Selbstzweck der Vernunft. In dieser von Rohbeck ausführlich skiz-

zierten Entwicklung wird aus einer Zweckmittelrationalität, die noch die Einheit aus Zweck und Mittel 



   

 

34 
 

zu denken vermochte, eine Zweckrationalität, die sich auf die Wahl angemessener, vorhandener Mit-

tel beschränkt. Rohbeck (1993) begreift diesen Werdegang der Vernunft als die Verselbständigung 

der technischen Rationalität:  

„Technische Rationalität: Gemeint ist genau jener Typ zweckrationales Handeln, nach dem be-

stimmte Ziele auf möglichst effektive Weise erreicht werden sollen. ‚Technisch‘ bezieht sich daher 

erst einmal in einem sehr weiten Sinn auf ein menschliches Handeln, das ‚rational‘ kalkuliert, indem 

es Aufwand und Nutzen kühl berechnend gegeneinander abwägt.“ (ebd., S. 19) 

In diesem Sinne sind die ökonomische und die technische Rationalität identisch: Die ökonomische 

Rationalität, deren Denkmodus sich über einen Nutzenbegriff definiert, den es innerhalb bestimmter 

Restriktionen effektiv zu optimieren gilt, ist als Kalkül fassbar. Eine rationale Entscheidung wird mit 

einer Berechnung quantifizierbarer Nutzenwerte hinsichtlich möglicher Entscheidungsalternativen mit 

subjektiven Wahrscheinlichkeiten gewichtet, die Erreichbarkeit oder Erfüllbarkeit des Bedürfnisses 

oder der Präferenz wird so erklärt (Nida-Rümelin & Schmidt, 2000). Die Vernunft als Zwecksetzungs-

vermögen ist innerhalb dieser Debatte bereits aufgehoben, denn der Nutzenbegriff soll gerade inhalt-

los bestimmbar bleiben, sobald er als ein Denk-Prinzip fungiert, das sich nicht über die konkrete Aus-

gestaltung des guten Lebens definiert, sondern über eine möglichst vernünftige Mittelwahl die Reali-

sierung vorgegebener Zwecke thematisiert. Die Zwecke sind nur dann zu verwerfen, wenn keine hin-

reichend rationalen Mittel zur Verfügung stehen, die diese Zwecke erfüllen können, oder neue Zwe-

cke an ihre Stelle treten.  

Das teleologische Handlungsmodell begreift jede Handlung als eine planbare bezweckte Struktur, die 

in ihrem Ziel ein begründetes Ende findet, das durch eine geschickte Mittelwahl erreicht werden kann. 

Die mögliche Mittelwahl macht eine transzendentale Reflektion über die Bedingungen der Möglichkeit 

der Handlung erforderlich, denn es sind gerade die Mittel, die diese Entscheidungsoptionen an die 

Lebenspraxis binden. Eine Realisierung des Zwecks durch das gesetzte Ziel ob bestimmter Mittel – 

und jene können andere Handlungen, aber auch Geräte sein – muss möglich und machbar sein, 

möchte man von vernunftgeleiteten Handlungen sprechen. Durch ebenjene Mittelwahl wird somit eine 

Ernüchterung über unerreichbare Wünsche erlangt und ein umfassenderer Vernunftbegriff ermög-

licht: Denn nicht das Auffinden und Setzen von Zwecken allein ist der Vernunftfähigkeit zuzuschrei-

ben, sondern auch die Wahl der bestmöglichen Mittel, um bestimmte, nicht immer kontrollierbare 

Zwecke zu realisieren. Dieser qua praktischer Vernunft zielgerichtete Entwicklungspfad umfasst somit 

die Idee eines freien Subjekts, das aus sich heraus diejenigen Mittel wählt, um bestimmte Ziele zu 

erreichen, die mit einem bestimmten Zweck begründet werden. Ein Verständnis von Rationalität, das 

sowohl die Zwecksetzung als auch die Mittelwahl betrachtet, um den Rahmen vernünftiger Handlun-

gen im Hinblick auf Technik und Technologien abzustecken, diskutiert Johannes Rohbeck 1993 in 
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seiner Monografie Technologische Urteilskraft – Zu einer Ethik technischen Handelns. Rohbeck the-

matisiert hier geschichtsphilosophisch systematisierend die Evolution des individuellen und kol-

lektiven teleologischen Handlungsbegriffs in Bezug auf die Technologie- und Technikentwicklung. 

Diese Zweck-Mittel-Relationalität zeigt sich bereits, so Rohbeck, in der bei Platon aufzufindenden 

zwecksetzenden Vernunft, die sich keineswegs um die Mittel bemüht, weil diese ohnehin von den 

guten Zwecken ableitbar seien und in ihnen aufgingen. Somit ist keine gesonderte Betrachtung oder 

gar Bewertung der Mittel notwendig. Obgleich Platon die Verselbständigung, wie Rohbeck die erste 

Separierung von Zweck und Mittel bezeichnet, der Mittel schon ahnte (Rohbeck, 1993), wird sie von 

Platon als nicht weiter diskutabel erklärt. Da sich die Mittel nicht immer an einen Zweck binden lassen, 

setzt Rohbeck diese Trennung als erste Differenz der Zweck-Mittel-Beziehung. Nach Rohbeck kommt 

es dann bereits bei Aristoteles zur zweiten Differenz des Zweck-Mittel-Verhältnisses (Rohbeck, 

1993), wobei sich die Aufgabe der Vernunft von der vernünftigen Zwecksetzung auf eine vernünftige 

Mittelwahl verschiebt. Hierdurch werden die Mittel zu eigenständig bewertbaren Einheiten, die nicht 

nur durch ihren Zweck gerechtfertigt werden können. Denn sonst, so zeigt Rohbeck eindrücklich an-

hand der politischen Mittel für politische Zwecke, liefe man Gefahr, dass der Zweck die Mittel heilige 

(Rohbeck, 1993). Dies aber sei für eine moralische Bewertung aller denkbaren Situationen nicht wün-

schenswert. Durch die Verselbständigung und Verschiebung der Mittel instrumentalisiert sich die Ver-

nunft, denn sie kann auch sich selbst nur noch als Mittel begreifen: als Vermögen, die besten Mittel 

für unbewertbare Zwecke zu wählen – eine Vernunft, wie sie bereits David Hume skizzierte (Hume, 

1739). Eine Pause ist der Vernunft hierbei nicht vergönnt, da ein andauernder externer Druck von der 

weltlichen Gegenständlichkeit ausgeht. Durch die Exposition verliert sich die Möglichkeit, selbst Zwe-

cke setzen zu können oder sogar angemessene Mittel zu gegebenen Zwecken wählen zu können. 

Eben jene Verhältnisverkehrung von Zweck und Mitteln präsentiert Rohbeck in seiner Darstellung der 

Geschicke der Vernunft.  

Rohbeck erklärt die finale Loslösung der Zwecke durch die liberale politische Ökonomie eines Adam 

Smith bis hin zur Unterwerfung des Menschen unter die Maschinen, die sich vom Mittel zu Zwecken, 

gar zu Endzwecken automatisierten und die nun den Menschen zwingen, sich auf bestimmte Weise 

zu verhalten sowie sein Verhältnis zur Natur nur noch indirekt und distanziert zu erfahren. Dieses 

Erlebnis der Distanzierung von der Welt verstärkt sich zudem mit dem Einsatz von Maschinen, indem 

nur noch bestimmte Tätigkeiten häufig wiederholt werden müssen und der Mensch sich dadurch in 

der Herstellungspraxis und in der Bedienung einer maschinell-rationalen Welt verliert. Dieser Kon-

trollverlust des Menschen zeigt die Bedeutung der Technik als Sachzwang auf, dem sich der einst 

als frei verstandene Mensch nun gebeugt hat. Die Maschinen und deren Ökonomie fordern nun vom 

Menschen ein, was er einst durch Arbeit für sich zu erreichen versuchte. Diese Idee der Unterwerfung 

unter technische Sachzwänge steht dem rationalitätstheoretischen VDI-Diskurs konträr gegenüber, 



   

 

36 
 

denn hier werden gerade die Verantwortungsübernahme und die bewusst bestimmbare Machbarkeit 

des technischen Designs diskutiert. Rohbeck folgend sind somit Philosophien der Technik aufgrund 

dieser teleologischen Umkehrung oder Brechung entweder euphorisch oder apokalyptisch: Entweder 

liegt eine Überbetonung des Sachzwangs vor oder die vollständige Kontrolle über technische und 

technologische Entwicklung wird als Paradigma in den Vordergrund gerückt (Rohbeck, 1993).  

Für eine Ethik ist es geboten, sich von der Verteufelung der Mittel und der vollständigen Unterwerfung 

unter Sachzwänge zu distanzieren, will man überhaupt von einer Handlungsmacht und einer mögli-

chen Verantwortungsübernahme sprechen. Eine solche Ethik muss sich eine Bewertung der Mittel 

zutrauen und zugleich Klarheit über die Adressaten dieser normativen Anforderungen verschaffen. 

Die technische Rationalität bedarf somit einer Ergänzung um eine ethische Deliberation.  

2.1.1.3 Technik und Ethik: Die Bewertung der Mittel 

Ein instrumentelles Verständnis praktischer Vernunft erlaubt eine ethische Betrachtung somit nur 

über die Folgen, die bewertet werden sollen, denn die Optimierung des Nutzens und die Wahl der 

Mittel erschöpfen die Tätigkeit der praktischen Vernunft. Rohbeck grenzt sich jedoch von diesem 

negativen Begriff des Instrumentalismus ab, der die Vernunft als Sklave aller Mittel versteht und auch 

die Vernunft selbst nur als Mittel in Abhängigkeit von Nutzenbegriffen begreift (Rohbeck, 1993). Die 

instrumentelle Vernunft, die auf Konsistenzen innerhalb der Mittelwahl in Abhängigkeit gegebener 

Zwecke zu achten hat, aber eine Bewertung der Ziele selbst aus den Augen verliert, reduziert sich 

auf ein Abwägen zwischen Nutzen und Kosten und kann somit keine anderen Gründe als rationale 

Bewertungskriterien aufnehmen. Daher rückt der positive Aspekt der Berücksichtigung der Mittel als 

die Bedingung der Möglichkeiten, erreichbare Ziele zu bewerten, in den Hintergrund. Rohbecks posi-

tiver Begriff der Mittel begründet somit keine Gegenüberstellung von Handlung und Herstellung, Ethik 

und Technik oder normativem Orientierungswissen und faktischem Tatsachenwissen. Wenn sich je-

doch Handlungsfolgen ergeben, die diesem Nutzen entgegenwirken oder aber andere Personen ein-

schränken, müssen diese unabhängig vom Zweck, unabhängig von der Handlungsmotivation, eine 

Beurteilung erfahren können. Allerdings engt ein durch den Nutzenbegriff geprägtes Vernunftver-

ständnis die Betrachtung rationaler Handlungsgründe unnötig ein, denn diese sind gerade nicht aus-

schließlich über ihre Dienlichkeit hinsichtlich des Nutzenbegriffs zu bestimmen (Nida-Rümelin & 

Schmidt, 2000; Nida-Rümelin, 2020). Eine umfassende Bewertung technischer Artefakte und tech-

nologischen Wissens darf sich nicht nur auf Nutzen und technische Effektivität verkürzen lassen, 

sondern muss weitere normative Bewertungskriterien zulassen können, wenn gesamtgesellschaftli-

che oder ökologische Aspekte berücksichtigt werden sollen. Unter Instrumentalität versteht Rohbeck 

deshalb hinsichtlich der Technik und Technologie somit das Phänomen, dass diese Mittel über die 
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Zielerfüllung hinauszugehen vermögen (Rohbeck, 1993). Rohbeck führt somit einen transzendenta-

len, reflexiven Mittelbegriff ein, der gerade die individuelle prinzipiengeleitete Entscheidungstheorie 

erweitert. Es geht hier zum einen um die Bedingungen der Möglichkeit, die Mittel hinsichtlich bestimm-

ter Zwecke zu wählen, und zum anderen darum, die Mittel auch hinsichtlich anderer Gütekriterien zu 

bewerten, wie es Nida-Rümelins Strukturelle Rationalität auch denkbar werden lässt. Die Trennung 

von Mittel und Zweck, die zu der Dynamik führt, dass die Mittel zu Zwecken und Zwecke zu Mitteln 

werden, zeigt auf, dass Technik und Technologie einem stetigen Wandel unterliegen. So können 

technische Artefakte selbst als Mittel dazu fungieren, bestimmte Handlungsziele zu erreichen oder 

aber selbst zu Handlungszielen werden. Diese Umdeutung der Mittel geschieht nach Rohbeck häufig 

während des Gebrauchs (Rohbeck, 1993). Dem sei jedoch hinzuzufügen, dass auch der Gebrauch 

von technischen Artefakten oder technologischem Wissen in der Entwicklungsarbeit oder in Service- 

und Recyclingphasen bereits auf vorherigen, evtl. anderweitig eingesetzten Ausführungen aufbaut 

oder diese umdeutend integriert. Insofern muss hier Gebrauch so weit verstanden werden, dass da-

runter auch die innovative Interpretation bereits vorhandener Mittel im Herstellungsprozess verstan-

den werden kann. Ebenso werden gerade im Herstellungsprozess Technik oder Technologie als zu 

erreichendes Ziel definiert. Dies hat nach Rohbeck zur Folge, dass die vernunftgeleitete Deliberation 

nicht mehr in einer Zielerfüllung aufgeht, sondern gerade das Räsonieren über Mittel unvorherseh-

bare und unbeabsichtigte Nebenfolgen menschlicher Handlungen in den Mittelpunkt rücken lässt 

(Rohbeck, 2019). Wichtig hierbei ist jedoch, die Ursächlichkeit der nicht intendierten Folgen techni-

scher Handlungen zu erörtern, um hervorzuheben, ob es sich bei der methodologischen Neutralität 

(Rapp, 1978) um einen Sachzwang handelt (Teil II, Kapitel 7.2).  

Die Spaltung von Mitteln und Zwecken, die gerade darin begründet ist, dass die Mittel nicht gänzlich 

in den Zwecken aufgehen, übersieht, dass Technik, allein durch vielfache Verkettungen und Einbin-

dungen in komplexe (technische) Sachsysteme gerade im Digitalen nicht mehr nur Zwecken folgt, 

sondern eigene Welten und neue Handlungsräume erschafft. Diese Beobachtungsgrößen fungieren 

somit als erste Orientierung einer ethischen Evaluation. Diese Bewertung bezieht sich jedoch immer 

auf Artefakte, die sich innerhalb des machbaren Lösungsraums befinden müssen: Es muss also mög-

lich sein, jenes Artefakt auch herzustellen und dieses muss wiederum eine Lösung für etwas darstel-

len. Dieser technical solutionism (Oelschlaeger, 1979) bedarf gerade einer lebensweltlichen Refle-

xion, um einen techno-ethischen Realismus zu ermöglichen, der im Zuge einer technik-ethischen 

Bewertung vonnöten ist, möchte man sich nicht in einer spekulativ-fiktiven Technikfolgenabschätzung 

wiederfinden. 

In diesem Zusammenhang ist die Unterscheidung der technischen Artefakte als Ziel eines Herstel-

lungsprozesses oder als Gebrauchsgut zwingend hervorzuheben, denn der Unterschied zwischen 

Herstellung und Gebrauch eröffnet erst Handlungsräume durch im Herstellungsprozess unintendierte 
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Zwecksetzungen (Rohbeck, 1993). Wenn hier noch von Zielerfüllung die Rede sein kann, dann nur 

umgekehrt in dem Sinne, dass eine gegenständlich repräsentierte Möglichkeit als Zweck menschli-

cher Handlungen zu realisieren ist. Obgleich in der konkreten Ingenieurstätigkeit immer Mischformen 

praktiziert werden, ist es erforderlich, diese zwei Handlungstypen präzise zu fassen. Diese Verschie-

denartigkeit verweist nämlich in aller Zuspitzung darauf, dass die unerwartet neuen Handlungsspiel-

räume bereits materiell in den jeweils zur Verfügung stehenden Mitteln existieren. Es handelt sich 

mithin um objektive oder reale Möglichkeiten (Rohbeck, 1993). Dieser offene Umgang im Gebrauch 

technischer Artefakte wird auch als Kritik am traditionellen, strengen Mittelbegriff verwendet und vor 

allem in Technikphilosophien fruchtbar gemacht, die sich von einer reinen technischen Rationalität 

abwenden. Die Betrachtungskriterien von Technik und Technologie verschieben sich, sobald sich von 

der Entwicklersicht auf die Benutzer- oder Konsumentensicht verlagert wird. Eine umfassende Tech-

nikethik profitiert gerade von einer Verbindung beider Sichtweisen, wenn es um die Konkretisierung 

kontextspezifischer, normativer Forderungen geht.  

Ethische Deliberationen, die in der Softwareentwicklung implementiert werden können, bedürfen ei-

ner Verbindung von herstellenden Tätigkeiten mit moralischen Handlungen. Oder rationalitätstheore-

tisch gesprochen: Technische Rationalität soll der phronesis, der Vernunft dienen können. Dies hat 

Auswirkungen sowohl auf die Fähigkeiten der Entwickler und auf den Herstellungsprozess: Der Ent-

wickler kann sich nicht mehr nur auf technisches Denken beschränken und der Herstellungsprozess 

muss diese Form der zusätzlichen Deliberation auch gewähren können. 

1.2. Phänomenologisch-pragmatische Technikphilosophie  

Die phänomenologische Perspektive thematisiert Technologie und Technik in Bezug auf das mensch-

liche Weltverhältnis. Der mediale Charakter digitaler Artefakte, der sich durch die Dynamik der Mittel 

und Zwecke ergibt, stellt sich einer klassischen rationalitätstheoretischen Interpretation des VDI-Dis-

kurses entgegen (Hubig, 2013; Ihde, 1990). Die vornehmlich auf geisteswissenschaftlichen Termino-

logien und Theorien beruhende Technikphilosophie versucht, technische Artefakte aus einem nicht 

technik-immanenten Betrachtungswinkel zu erörtern. Sie soll die durch einen Einsatz von digitalen 

Artefakten hervorgerufenen und transformierten Wahrnehmungs- und Erfahrungsmodalitäten erfas-

sen können. Meist haben diese anti-technologischen Technikphilosophien, wie bspw. die der kriti-

schen Frankfurter Schule, Martin Heideggers oder Karl Jaspers, keinen direkten Bezug zum Herstel-

lungsprozess, weshalb sie auch im Rahmen einer Arbeit, die sich metatheoretisch mit einer Ethik für 

Softwareentwickler beschäftigt, keine weitere Berücksichtigung finden (Mitcham, 1994; Kogge, 2008). 

Eine Technikphilosophie, die Technik durch nicht technische Verstandeskategorien oder mittels eines 
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hermeneutischen Zugangs zu artikulieren versucht, wird im Rahmen dieser Arbeit nur dann berück-

sichtigt, wenn sie der Lokalisation normativ relevanter Eckpunkte von sozio-technischen Systemen 

dient.  

Die Abkehr von dieser engineering philosophy macht sich auch durch eine Abwendung von rationalen 

Technikfolgenabschätzungen bemerkbar. Die geisteswissenschaftliche Herangehensweise lässt die 

tatsächlich praktische Dimension der Herstellung unberücksichtigt. Diese Art der Annäherung an das 

Thema Mensch-Maschine vernachlässigt die technischen Begebenheiten zugunsten einer Diskus-

sion der veränderten individuellen Weltbezüge sowie der transformierten gesellschaftlichen Subsys-

teme. Der Nutzer oder die indirekt Betroffenen rücken somit in eine semantisch-hermeneutische Ana-

lyse. Die technischen Objekte und der Umgang mit diesen werden so jenseits des technischen Jar-

gons thematisiert, da die Bedeutung dieser Artefakte für den Menschen und seine Bezogenheit auf 

die Welt in den Fokus rückt. Die Transformation des individuellen Weltbezugs sowie der sozialen 

Erwartungshaltungen ist mathematisch-naturwissenschaftlich nur unzureichend erfassbar. Erst eine 

Rückführung der hermeneutisch-analytischen Erkenntnis in technische Anforderungen bringt beide 

notwendigen Debatten wieder zusammen. Die fehlende gemeinsame Sprache bzw. der fehlende ge-

meinsame Lösungsanspruch dieser philosophischen Traditionen führt zu zwei weitestgehend vonei-

nander getrennten Themenräumen, die nur dann zusammengebracht werden, wenn der Designpro-

zess oder die Nutzung der Endprodukte im Hinblick auf normative Designansprüche diskutiert wer-

den.  

Die Entwicklerperspektive wird daher um einen hermeneutisch-phänomenologischen Ansatz erwei-

tert, um die Veränderungen der Weltbezogenheit, die Technik bei Nutzern verursacht, betrachten zu 

können. Dies wird auch in der Analyse von Mittel und Medium ersichtlich werden (Teil III, Kapitel 1). 

Der rein im klassischen Sinne instrumentelle Begriff des Mittels kann durch den medialen Begriff, der 

einer Umkehrung von Zweck und Mitteln bedarf, bereichert werden. Gerade diese Horizonterweite-

rung ist bedeutsam, wenn ethische Deliberationen herausgearbeitet werden sollen, die auf ein gutes 

normatives Technikdesign abzielen. Der humanistischen Tradition entsprechend, sollen Vernunft, Au-

tonomie und Verantwortung auch durch den Einsatz digitaler Technologien und Technik bewahrt wer-

den: In Bezug auf Technik und Technologien bedeutet dies, dass die wesentlich konstitutiven Merk-

male berücksichtigt werden müssen, in denen sich Menschen alltäglich bewegen und ihr Leben dem-

entsprechend ausrichten. Sowohl die Entwickler als auch die Nutzer sollen sich in ihren Lebensent-

würfen innerhalb von Lebenspraxen ausleben können, wenn gute normative Technik und Technolo-

gie, die den anderen und das Gemeinwohl nicht beeinträchtigen, entstehen sollen.  

Eine Verschmelzung der beiden Traditionen ist von daher notwendig, will man ein Ethos, eine Ethifi-

zierung begründen, die einen philosophisch-ethischen Designansatz ermöglicht. Die Kritik am VDI-
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Diskurs, sich nur an der Mitteldimension der Technik auszurichten und somit Weltbezüglichkeiten und 

Transformationen in normativen Bedeutungskontexten zu ignorieren, die durch den Gebrauch von 

Technik oder aus dem Einsatz von Technologie resultieren, kann durch die Erweiterung um einen 

phänomenologisch-hermeneutischen Ansatz bewältigt werden. Hier eignet sich vor allem der Ansatz 

von Ihde, da er eine Technikphilosophie entwickelt hat, welche die Ingenieurs-philosophische Stoß-

richtung der usability, des nutzerfreundlichen Designs, für moralische Gütekriterien zugänglich ma-

chen kann. Seine Analyse der Diskussion der Transformationen der Wahrnehmungs- und Erfah-

rungsmodalitäten durch Technik kann an Designanforderungen rückgekoppelt werden. Da auch in 

diesem Rahmen die Möglichkeiten in den Mittelpunkt gerückt werden sollen, wie Technik ethisch 

zumutbar gestaltet werden kann, eignet sich eine humanistische Verknüpfung einer wertvollen Ent-

wicklungspraxis, die lebensweltlich wünschenswerte gesellschaftliche Praxen der Nutzer respektiert 

und in ihren Designansprüchen berücksichtigen kann. In dieser Vorgehensweise kann auch, wie 

Kogge (2008) betont, zum Teil der Frage nachgegangen werden, wer Adressat moralischer Forde-

rungen sein soll. Auch wenn Ihde seine Technikphilosophie auf kein rationalitätstheoretisches Fun-

dament stellt, sondern die Beziehung zwischen Menschen und Technologie phänomenologisch ein-

zufangen versucht, ist seine philosophische Analyse dieser Mensch-Technik-Relation für einen hu-

manistischen Ansatz ein wichtiger Ausgangspunkt. Der phänomenologisch-hermeneutische Diskurs 

der Technikphilosophie baut auf einer systematisch anderen Grundlage auf als der VDI-Diskurs: Nicht 

das Zweck-Mittel-Verhältnis, sondern die Beziehung zwischen Menschen und Welt, wie sie in den 

Begriffen der Intentionalität, der Lebenswelt und dem In-der-Welt-sein ausgedrückt ist, bildet die Ba-

sis, von der aus Technik in den Blick genommen wird.  

Ein wesentliches Qualitätsmerkmal digitaler Technologie und Technik ist die Unterscheidung zwi-

schen Mittel und Medium. Der mediale Charakter, der Informationstechnik und -technologie vom Be-

griff des technischen Mittels unterscheidet, wird besonders deutlich, sobald eine phänomenologisch-

hermeneutisch geprägte Perspektive eingenommen wird. Softwaresysteme, wie alle technischen Ob-

jekte, führen zu normativen Verhaltensanpassungen auf Seiten der Nutzer, woraus Ihde die Nicht-

Neutralität technischer Artefakte ableitet (Ihde, 1990). Selbst wenn Ihde die These der Nicht-Neutra-

lität für alle technischen Artefakte postuliert, weil jede Technik auf den Weltbezug einwirkt, gilt dies in 

einem verstärkten Maße für digitale Technik. Der Ansatz Ihdes ermöglicht es, die durch einen Einsatz 

von Technik hervorgerufenen Transformationen der Erfahrungs- und Wahrnehmungsmodalitäten zu 

erfassen. Ihde ordnet diese wiederum drei Kategorien zu, die sich als kontinuierliche Beziehungsmo-

dalitäten bestimmen lassen. Die Klassifikation erfolgt durch die Modalität der Mensch-Technik-Welt-

Bezogenheit. Dadurch folgert Ihde sogleich, dass das Design technischer Objekte sich nicht nur am 

technischen Funktionalismus orientieren kann, sondern wesentlich an den Fähigkeiten, die das Ob-
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jekt in menschlichen Kontexten zu übernehmen hat (Ihde, 1990). Der Verlauf der Beziehungsmoda-

litäten lässt sich auf einem Kontinuum abbilden, wobei die einzelnen Momente erneut nicht exklusiv 

verstanden werden sollen, sondern sich ergänzende Perspektiven repräsentieren, die nicht reduktio-

nistisch zu interpretieren sind. 

Ihde skizziert drei Varianten der Relation Mensch-Technik-Welt (vgl. Abbildung 1). Die erste Variante 

beschreibt das technische Objekt als eine mit der menschlichen Existenz verschmolzene Relation, 

sodass das technische Objekt nicht als eigenständige Entität in der Welt wahrgenommen wird. Tech-

nik ist auch deshalb nicht wertneutral, da durch sie bereits eine selektive und somit diskriminierende 

Wahrnehmung erfolgt, wie Ihde es in seiner Analogie mit einem Vergrößerungsglas deutlich macht 

(Ihde, 1990). Technik vergrößert immer einen Aspekt und lässt andere in den Hintergrund treten. 

Damit ist Technik bereits als embodiment fundamental selektiv und diskriminierend. Ihde führt als 

Beispiel eine Brille an, die eine verbesserte Sicht ermöglicht, ohne dass der Brille während des 

Sehaktes besondere Berücksichtigung zukommt, insofern sie sich möglichst unauffällig in die 

menschliche Körperlichkeit integriert. Die Brille ist nicht das Objekt der Betrachtung, sondern durch 

diese wird die Welt betrachtet. Ihr Zweck ist es, die Sehkraft der betroffenen Person zu verbessern, 

ohne dabei selbst als Objekt in den Vordergrund zu rücken. Das technische Artefakt ist in diesem 

Sinne unsichtbar, transparent und verhilft als Mittel dazu, die Welt wahrzunehmen. Somit übernimmt 

oder unterstützt das technische Produkt eine menschliche Fähigkeit, wodurch die Welt für den Men-

schen wieder erfahrbar wird. Daraus ergibt sich sogleich, dass diese Verkörperung in ihrem use-

context (Ihde, 1990, S. 74) als normative Designanforderung formuliert werden kann. Die Produkt-

qualität ist nicht mehr rein über die technischen Anforderungen sichergestellt, sondern muss sich 

sogleich an der Mensch-Maschinen-Interaktion messen lassen, d.h. daran, inwiefern sich das techni-

sche Produkt in die menschlichen Wahrnehmungshorizonte und Handlungen einfügen lassen soll 

(Ihde, 1990).  

Die zweite Variante der Triade Mensch-Technik-Welt bezeichnet Ihde als hermeneutische Relation, 

worunter all diejenigen technischen Artefakte fallen, aufgrund derer eine neue Erkenntnis, ein neuer 

Wissenszustand erzielt werden kann: Hierbei steht im Vordergrund, die Welt differenzierter wahrzu-

nehmen. Das technische Artefakt wird als Medium im Wahrnehmungs- und Erfahrungshorizont plat-

ziert, um einen bisher unbekannten oder unpräzisen Tatbestand der Welt erfassbar zu machen. So 

führt Ihde hier das Beispiel des Thermometers ein, wodurch die Temperatur erst objektiv beschreib-

bar wird. Zusätzlich zum technischen Objekt muss nun noch eine Kompetenz erworben werden, damit 

dieses Objekt richtig interpretiert werden kann, denn: Welche Temperatur gilt als Fieber? Welches 

Wissen ist notwendig, um verstehen zu können, was die Daten bedeuten sollen (Ihde, 1990)? Solche 

Geräte können graduell auch als Mittel bezeichnet werden, da sie eingesetzt werden, um etwas An-

deres zu erreichen, z.B. Fieber zu messen. Die hermeneutische Beziehung betont die intentionale 
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Wahrnehmung nicht unmittelbar erfahrbarer Informationen. Hierunter versteht Ihde auch den episte-

mischen Mehrwert in Form neuer Informationen, die erst durch die Interpretation der Resultate des 

technischen Gerätes in das Wahrnehmungsfeld rücken. Dabei geht es nicht darum, wie die Welt neu 

erfahren wird, sondern wie sich das menschliche Gerichtet-Sein auf die Welt durch den Einsatz von 

Technik ändert. Im Gegensatz zur Floridis ontologischem Ansatz rücken nun Intentionalitäten in den 

Mittelpunkt der Betrachtung (Floridi, 2013). Eine Analyse der Intentionalität zeigt jedoch, dass sich 

das Gerichtet-sein weniger ändert, sehr wohl aber die Variablen, die diese Beziehung bedingen (Ihde, 

1990). Dies gilt im verstärkten Maße für digitale Artefakte, die sich vor allem durch eine Transforma-

tion der hermeneutischen Beziehung kennzeichnen lassen: Sie greifen in das Weltverständnis des 

Menschen ein. Damit aber verändern sich zugleich auch Verhaltensweisen der Menschen sowie ihr 

Umgang mit der Umwelt.  

Als alternate Relation versteht Ihde, dass Technik zu einer otherness, also einem Gegenüber wird, 

z.B. in Form von Computern. Den Computer als ein Gegenüber zu begreifen, schließt jedoch nicht 

aus, dass die Nützlichkeit desselben wiederum in der Sphäre der Hermeneutik anzusiedeln ist, da ein 

Computer wesentlich dazu beiträgt, die Welt hermeneutisch zu erschließen (Ihde, 1990). Somit muss 

nochmals betont werden, dass diese Modalitätsbeziehungen nicht exklusiv zu verstehen sind, son-

dern ein technisches Gerät in seinen unterschiedlichen Facetten abzubilden vermögen. Ihde betont 

eine Quasi-Otherness (Ihde, 1990, S. 100) von Computern, da diese über keine eigenständige Inten-

tionalität verfügen, wie es bspw. Tiere tun. So können Tiere ungehorsam, Computer hingegen nur 

fehlerhaft sein. Durch diesen Aspekt der Quasi-Otherness verweist Ihde sogleich darauf, dass Com-

puter nicht nur instrumentell eingebunden werden, sondern gerade auch als Spiel, Sport und Kunst 

in die Lebenswelt Einzug erhalten haben (Ihde, 1990). und folglich als eine Praxis etabliert werden 

können. Die Modalität ist demnach kein Weltbezug, sondern ein Bezug, der ein neues, eben virtuell-

analoges Weltverhältnis mit neuen Handlungsgewohnheiten etabliert. Dem sei hinzuzufügen, dass 

Computer auch in die wissenschaftliche und ästhetische Praxis eingebunden sind und sich im Rah-

men dieser Betätigungsfelder neue alternate Relationen einstellen können. Die Kategorie der Quasi-

Otherness ist überdenkenswert, denn sie führt sehr schnell zu den Fantasien allmächtiger, autonomer 

Roboter. Wenn hierunter jedoch die Möglichkeit fallen soll, Computer nicht nur als Wahrnehmungs-

medium, sondern auch als handlungsstrukturierend zu begreifen, kann man auf die Quasi-Otherness 

verzichten, indem der Aspekt struktureller Praxen betont wird. Ein Computer kann alle drei Merkmale 

dieser Beziehung repräsentieren: Software fügt sich in alles ein, wird dadurch transparent, macht 

neues Wissen zugänglich und etabliert neue Praxen. 
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Abbildung1 Erste Bedingung eines normativ wünschenswerten Softwaredesigns: Modalitäten der Mensch-
Technik-Welt-Bezogenheit nach Ihde, eigene Erweiterung. Eigene Abbildung 

Ihde (1990) zeigt, dass eine rein naturwissenschaftliche Beschreibung eines artifiziellen Produkts un-

zureichend ist, sollen moralische, wertvolle Objekte entwickelt werden, denn es geht gerade darum, 

die Weltbezogenheit, die maßgeblich durch den medialen Charakter digitaler Technologien und Tech-

niken beeinflusst wird, in der Gestaltung wünschenswerter Technologie zu berücksichtigen. Die sich 

aus der phänomenologischen Analyse ergebenden Designanforderungen müssen sodann auf tech-

nik-generische und strukturelle Werte hin evaluiert werden, die es wiederum individuell, intersubjektiv 

und kollektiv zu erörtern gilt.  

Ihde bleibt in seiner Analyse auf die individuelle Ebene beschränkt, gerade weil er sich phänologisch 

mit Intentionalität befasst, und erfasst daher keine interrelationalen, intersubjektiven oder gar kol-

lektiven Strukturmomente. Dieses Geflecht an normativen, gegenseitigen Erwartungshaltungen und 

Anforderungen, das nach Nida-Rümelin seit 1997 als Strukturelle Rationalität bezeichnet werden 

kann, erfordert eine weitere qualitative Analyse der Lebenspraxis (Nida-Rümelin, 1997a). Diese bei-

den für ein normativ wünschenswertes Design notwendigen Betrachtungseinheiten werden sodann 

humanistisch interpretiert, um Bewertungskriterien einzuführen (Teil I, Kapitel 6.2). Ihde selbst stellt 

in seiner philosophischen Analyse das Verhältnis des Menschen zur Technik und die durch die Tech-

nik veränderten Wahrnehmungsinhalte oder Erfahrungsräume in den Mittelpunkt. Nur wenn der Tech-

nikbegriff jedoch um eine humanistische Perspektive erweitert wird, kann eine normative Haltung ge-

genüber digitalen Produkten in Entwicklungs- und Gebrauchskontexten begründet bezogen werden.  
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2.2 Strukturelle Rationalität  

Die Paradigmen einer rationalen Entwicklungsarbeit (Teil I, Kapitel 1.1.1) und einer medialistiert trans-

formierten Weltwarhnehmung (Teil I, Kapitel 1.1.2) werden in diesem Abschnitt um eine lebenswelt-

liche normativitätsstiftende Praxistheorie ergänzt. Beide Paradigmen sind für ein Verständnis norma-

tiv angemessener digitaler Artefakte grundlegend, denn sie zeigen jeweils notwendige Handlungs-

räume und die Intentionalität der Entwicklungsarbeit sowie der Bedienung auf. Jedoch bleiben zu-

nächst beide deskriptiv, da sie zwar die normativ relevanten Momente hervorheben, die man mit Hilfe 

der Methode der levels of abstraction abzubilden imstande sein mag (Teil II, Kapitel 4), aber eine 

Evaluation kann auf dieser Basis noch nicht gelingen. Dies liegt zum einen darin begründet, dass 

beide philosophischen Paradigmen sich argumentativ auf eine individuelle Ebene beziehen, weshalb 

diese philosophischen Ansätze nun auf lebensweltliche, gemeinschaftliche Strukturen rückbesonnen 

betrachtet werden müssen. Dies wird im gegenwärtigen Kapitel anhand von Nida-Rümelins Theorie 

einer Strukturellen Rationalität vollzogen.   

Die rationalitätstheoretischen Modelle sowie der Versuch, diese gesellschaftlich und lebensweltlich 

einzubinden, betonen die Entscheidungs- und Handlungsmacht der Handelnden und zugleich die 

moralische Forderung, diese vernünftig auszuüben, d.h. nach den Maßstäben der Vernunft zu ent-

scheiden. Die Vernunft offenbart sich nicht rein in der Nützlichkeit einer Technik oder Technologie, 

sondern ebenso in einer Berücksichtigung anderer Personen oder gar anderer Lebewesen, der Um-

welt sowie des Gemeinwohls. Diese Multidimensionalität fängt Nida-Rümelin konzeptionell in seiner 

Strukturellen Rationalität ein: Hierunter begreift er eine pragmatische Normativität, die sich aus le-

bensweltlichen, gegenseitigen Erwartungshaltungen speist. Jene wiederum lassen sich durch eine 

Vielfalt von Gründen leiten, die konstitutiv für die deontischen Strukturen sind, die Lebensformen tra-

gen. Hierdurch wird es möglich, unterschiedliche Bewertungskriterien menschlicher Entscheidung 

und Entscheidungsfindung, was als Deliberation zu bezeichnen ist, auf ihre Vernunftfähigkeit hin zu 

denken, und diese sogleich nicht als isolierte, sondern als kooperativ getragene lebensweltliche 

Struktur selbst aufzufassen. Entscheidend hierbei ist auch, dass sich die strukturelle Normativität in 

lebensweltlichen Praxen zeigt, weshalb sie genau dann ins Zentrum moralischer Analyse zu rücken 

sind, wenn Technik und Technologien intersubjektiv, gesellschaftlich oder ökologisch zu bewerten 

sind.  

Die Vernunftfähigkeit des Menschen erfordert somit einen technikphilosophischen Ansatz, der über 

Technik und Technologien nicht nur hinsichtlich ihrer technischen Funktionalität oder ihrer Nutzen-

dienlichkeit reflektiert, sondern auch bspw. moralische, ästhetische oder ökologische Gründe zu in-

kludieren versteht. Technische Artefakte müssen hierbei den Forderungen der Vernunft entsprechen, 
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will man nicht von einer gegen die Humanität gerichteten, den Menschen unterdrückenden Technik 

und Technologie sprechen (Teil I, Kapitel 2.2.1).  

Eine Analyse des Unterschieds von Technik als Werkzeug, welches als reines Mittel fungiert, und 

Technik als Medium, das die Welt auf andere Weise zugänglich oder verständlich macht, verdeutlicht 

die zunehmende Vermengung technischer Instrumente mit den menschlichen Fähigkeiten, die den 

Menschen als Menschen wesentlich konstituieren: nämlich über seine Entscheidungs- und Hand-

lungsmacht selbst verfügen zu können (Teil I, Kapitel 2.2). Je weiter das technische Artefakt sich auf 

dem Kontinuum zwischen Werkzeug und Medium befindet, desto mehr greift es in die wesentlichen, 

vernünftigen Strukturelemente des Menschen ein: Digitale Artefakte platzieren sich sogar aufgrund 

ihres explizit medialen Charakters in der Urteilskraft und greifen auch in die menschliche Psychologie 

ein (Teil I, Kapitel 5). Um diese Zusammenhänge hervorheben zu können, ist, wie sich zeigen wird, 

die Theorie Struktureller Rationalität nach Nida-Rümelin (1997, 2001, 2019, 2020) besonders hilf-

reich.   

Fragen der Normativität und insbesondere Fragen zur Güte von Technik und Technologie können 

daher nicht auf die Konsequenzen reduziert werden, sondern gerade das Ausgerichtetsein techni-

scher Artefakte innerhalb menschlicher Lebensräume bedarf einer Herausstellung normativer Konsti-

tuenzien. Von daher ist es essentiell, den Einsatz technischer Artefakte in menschlichen (wünschens-

werten) Praxen herauszuarbeiten, um eine durch die Implementierung hervorgerufene Verzerrung, 

Förderung oder Unterminierung eben jener zu erfassen. Die Herausarbeitung normativer Momente, 

die durch eben jene Einbindung technischer Artefakte tangiert oder gar verschoben werden, wird in 

eine fundierte Deliberation über einen vernünftigen Umgang miteinbezogen werden müssen. Diese 

Praxen müssen bereits in der Entwicklungsarbeit einer normativen Analyse unterzogen werden. Dies 

gilt in zweifacher Hinsicht: Zum einem muss die Entwicklungsarbeit, die Organisation des Herstel-

lungsprozesses, selbst auf ihre wünschenswerten Praxen hin zu untersuchen und ggfs. um wün-

schenswerte Praxen zu erweitern sein. Zum anderen wird sich hier zeigen, dass strukturelle Lebens-

beziehungen in einer ethischen Analyse bereits während des Gestaltungsprozesses Berücksichti-

gung finden können sollten, wenn strukturelle Werte identifiziert werden müssen, die sich im Design 

widerspiegeln sollen. Diese doppelte Prüfung wünschenswerter Praxen umfasst sowohl das Berufs-

ethos als auch eine Theorie des guten, normativen Designs und bedenkt die gegenseitige Bedingt-

heit: Ohne ein Berufsethos, das sich in Organisationsstrukturen und der daraus resultierenden För-

derung bestimmter, wünschenswerter Haltungen niederschlägt, lassen sich nur schwierig gute nor-

mative Technik und Technologie entwickeln. Hierzu ist Nida-Rümelins Theorie einer Strukturellen 

Rationalität hilfreich, soll dieses Beziehungsgeflecht nicht nur deskriptiv herausgearbeitet, sondern 

zugleich als normative Erwartungshaltung expliziert werden.  
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Nida-Rümelins Strukturelle Rationalität bringt den antiken Begriff der Praxis, der mehrdimensional 

strukturierten Handlungszusammenhänge innerhalb von Lebenskontexten, mit einer aufgeklärten in-

dividuellen Vernunftpraxis zusammen. Praxen werden getragen von Haltungen, die sie aber aufgrund 

ihres sozialen Charakters, eines Ethos, sogleich konstituieren. Moralische Deliberationen fordern die 

tradierten rationalen Strukturelemente heraus, indem sie sich kritisch zu vorgefundenen Strukturen 

verhalten und ggf. neue objektive, rationale Realitäten einfordern (Nida-Rümelin & Weidenfeld, 2018; 

Nida-Rümelin, 2019). Die strukturellen Netzwerke, in denen Menschen sich alltäglich bewegen, bie-

ten normative Orientierung und binden Menschen normativ an ihre Mitwelt: Aufgrund von Erwartungs-

haltungen, die sie durch ihre Handlungen erfüllen oder verfehlen, werden Individuen als moralische 

Subjekte wertgeschätzt oder verachtet. Letzteres führt dazu, dass Strukturen radikal hinterfragt wer-

den. Die Strukturelle Rationalität kann daher Strukturelemente deskriptiv nachzeichnen, insofern Le-

benspraxen erkannt und Lebensmuster beschrieben werden können. Sodann kann die Normativität 

eben jener gegenseitigen Verpflichtungsstrukturen identifiziert und hinsichtlich Kriterien der Vernunft 

bewertet werden. Bezüglich Technik und Technologien müssen Praxen dementsprechend auf ihre 

Erwünschbarkeit oder Akzeptabilität hin hinterfragt werden, um im darauffolgenden nächsten Schritt 

technische Artefakte dahingehend zu bewerten, wie Technik diese Strukturen transformiert.  

Nida-Rümelin wendet sich in seiner Konzeption einer praktischen Vernunft von klassischen Theorien 

instrumenteller Rationalität oder strukturalistischen Interpretationen menschlicher Interaktion ab. Zu-

gespitzt formuliert, stehen sich in der klassischen Auffassung die individualisierte Perspektive 

menschlicher Vernunft und eine Vernunft gegenüber, die sich auf kollektive Strukturen reduziert. 

Während die eine Seite die kognitiv-berechnende, auf Prinzipien beruhende Vernunftfähigkeit in Ab-

hängigkeit einzelner Akte oder rationaler Akteure bestimmt, beschwört die andere Seite die Anpas-

sung und die Internalisierung des Richtigen durch Aufnahme kollektiver Werthaltungen. Die Auflö-

sung dieses angespannten polarisierenden Verhältnisses gelingt Nida-Rümelin mit seiner Theorie 

einer Strukturellen Rationalität: Der homo oeconomicus und der homo sociologicus werden versöhnt, 

indem die regelgeleitete Vernunft an die Lebenswelt zurückgebunden wird. Die menschliche Ver-

nunftfähigkeit wird nicht mehr aus einer reinen individuellen Perspektive betrachtet; sei diese gebun-

den an die handelnde Person oder nur an einen einzelnen Akt, wie es im Rahmen des methodologi-

schen Individualismus ökonomischer Theorien geschieht: Selbst spieltheoretisch eingebettete Ratio-

nalitätsgebote zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht alle Spieler gemeinsam als Kollektiv adres-

sieren, sondern die Forderung jeweils individuell gestellt wird und Gemeinsamkeit nur dadurch ent-

steht, dass jeder weiß, dass dieses Gebot an jeden Einzelnen gerichtet ist. Die klassische Entschei-

dungstheorie absolutiert so den individuellen Rückzug zu sich selbst, indem der Handelnde sich ge-

genüber einer Welt wiederfindet, auf die er zu reagieren versucht, indem er seinen Nutzen – gemein-

sam nur insofern, als dass alle ihren Nutzen hinsichtlich dieser Situation ausbauen – optimiert. Alles 
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andere sind Bedingungen jeder einzelnen Handlungseinheit. Die Anwendung von reinen Vernunft-

prinzipien auf eine vorgefundene Welt lässt das Individuum passiv und isoliert zurück. Das Individuum 

folgt treu seiner punktuellen Handlungswahl, ohne seine Mitwelt zu berücksichtigen. Eine dergleichen 

praktische Vernunft ist weder in der Lage, strukturelle Episoden eines Lebens zeitlich zu verorten, 

noch besteht eine Möglichkeit, Vernunftstrukturen begreifen oder bekräftigen zu können. Das Indivi-

duum verliert sich im jeweiligen Moment, der unabhängig von seiner Mitwelt (vertikale Kohärenz) und 

unabhängig von Zeitlichkeit (horizontale Kohärenz) nachgezeichnet wird.  

Eine ausschließlich individualistisch verstandene Vernunft, die sich auf den jetzigen Zustand und 

dessen unmittelbare Erfüllbarkeit reduziert, kann Handlungen hinsichtlich einer horizontalen und ver-

tikalen Kohärenzanforderung nicht vernünftig greifen (Nida-Rümelin, 2020). Denn es gibt keine Mög-

lichkeit, Einzelakte in Abhängigkeit eines vernünftigen Ganzen zu denken. Weder eine zeitliche Ein-

bindung der Einzelakte noch eine individuelle oder gesellschaftlich-strukturelle Einbettung in Praxen 

können als Kriterien einer vernünftigen Ausgestaltung des eigenen Lebens postuliert werden. Die 

Handlung als Teil einer Praxis und somit auch als Teil einer Lebensform muss sich jedoch zeitlich 

sowie interpersonal und kollektiv einordnen lassen, ohne dabei die minimalen Kohärenzbestimmun-

gen der Vernunft, die sich bisher auf die individuelle Rationalitätsperspektive reduzieren, zu verlet-

zen.5 Dieses Instrumentarium klassischer Entscheidungstheorie lehnt Nida-Rümelin daher nicht ab, 

sondern integriert es in eine praktische Vernunft, die der liberalen Forderung nach einer inhaltlichen 

Unbestimmtheit folgt, aber zugleich eine Vielheit von Handlungsgründen zulässt (Nida-Rümelin, 

2001).  

Strukturelle Aspekte der Praxis und die Einbeziehung des Individuums in ein Geflecht kohärenter 

Strukturen beinhalten die Idee eines right fit. Die einzelne Handlung muss in eine Mehrdimensionalität 

vernünftiger Lebensformen integrierbar sein: Nur so kann praktische Vernunftfähigkeit kohärenzstif-

tend wirken oder lebensweltliche Strukturen aufgrund mangelnder Kohärenz kritisch hinterfragen. Ist 

keine vernünftige Einbindung der Einzelhandlung möglich, folgt ein gradueller Verfall stabiler, inko-

härenter Strukturen. Eine vernünftige Handlungsausführung ist dann aufgrund überholter lebenswelt-

licher Strukturen nicht mehr auslebbar, weshalb eben diese normativen Anforderungen neu ausge-

richtet und neue Handlungspraxen erst etabliert werden. Um von einer vernünftigen Ausgestaltung 

sprechen zu können, müssen folglich intrapersonal die Minimalbedingungen der Rationalität erfüllt 

sein, aber auch Integrität im Sinne einer zeitlichen und strukturellen Einbindung gewährleistet werden 

können (Nida-Rümelin, 2020). Die Vernünftigkeit einer intrapersonellen Lebensform umfasst somit 

                                                

5 Hierunter fallen Annahmen der Monotonie, Transitivität und Vollständigkeit, die eine Mathematisierung der 
Entscheidungstheorie ermöglichen (Nida-Rümelin & Schmidt, 2000).  
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interpersonelle sowie kollektive Erwartungshaltungen. Diese Momente sind in Anlehnung an Aristo-

teles in einem Praxisbegriff zu finden, der die Einzelhandlungen zu einer großen Handlung zusam-

menbringt. Nida-Rümelin (2020, S. 181) fragt von daher: „[W]as wollen wir nun unter einer Handlung 

verstehen? Nur den jeweiligen Akt (pragma) oder auch die praxis? Ist die praxis eine Folge von Akten, 

die jeweils für sich, also gegeben die epistemischen und optionalen Bedingungen des Augenblickes, 

rational zu sein haben, oder sind die Akte nicht erst im Kontext der praxis rational?“  

Die antike Handlungsphilosophie hatte bereits im Blick, was Nida-Rümelin als Strukturelle Rationalität 

bezeichnet: die Einfügung der einzelnen Handlung in einen größeren Kontext, eine Praxis. Im aristo-

telischen Verständnis ist die einzelne Handlung jeweils Ausdruck einer Haltung (hexis), einer werten-

den Einstellung (prohairesis), eines Ethos oder einer Tugend (aretê). Eine Tugend ist hierbei nicht 

nur als Fähigkeit oder als Internalisierung tradierter Rationalität zu begreifen, sondern umfasst gerade 

auch Einstellungen und Haltungen, die auf jeweils individuellen, vernünftigen Einsichten und Ent-

scheidungen beruhen (Nida-Rümelin, 2020).  

Daher kann das isolierte Individuum nicht mehr in einer Passivität gegenüber einer Um- und Mitwelt 

im Rahmen vernünftiger Lebensweisen gedacht, sondern muss als ein Individuum verstanden wer-

den, das mit anderen gemeinsam eine vernünftige Lebensform performativ affimiert. So kann Nida-

Rümelin einer Dichotomie von technischer und normativer Rationalität entgehen, denn das Indivi-

duum kann seine Entscheidung nicht unabhängig von seiner Um- und Mitwelt wählen, sollen seine 

Handlungen den Kriterien der Vernunft entsprechen. Zugleich beinhaltet eine praktische Vernunft im 

Sinne Nida-Rümelins auch eine vernünftige Mittelwahl, einen Rohbeck’schen positiven Instrumenta-

lismus (Teil I, Kapitel 1.1.1. (a) (1)), denn gute Handlungen bedürfen der Möglichkeit, diese auch 

erfahrbar, d.h. innerhalb einer Mit- und Umwelt auslebbar, zu machen. Aber auch Mittel, seien diese 

Handlungen, Geräte oder Institutionen etc., lassen sich nicht allein durch einen Grund rechtfertigen, 

sondern bedürfen wiederum einer eigenen Betrachtung und sind von daher nicht allein instrumentell 

rechtfertigbar. Da nur Gründe eine Handlung normativ gebieten können, können auch nur normative 

Gründe die geeigneten Mittel rational gebieten (Nida-Rümelin, 2020). Normativität kann sich somit 

nicht durch die Anforderungen der Vernunft an sich selbst konstituieren: Normativität ist nicht allein 

durch Prinzipien, die eine vernünftige Binnenstruktur ermöglichen – wie es der Begriff der structural 

irrationality, den Scanlon (2007) für eine unzureichende vernünftige Binnenstruktur von gegebenen 

Datenpunkten, seien diese Wünsche oder Intentionen, einführte – zu erklären (Kiesewetter, 2017). 

Eine Trennung von Grund und Entscheidung führt somit zu einer Spaltung von Moral und Rationalität, 

die lebensweltlich nicht getragen werden kann: Weil ein angespanntes Verhältnis zu einem Arbeits-

kollegen vorherrscht und dieses Arbeitsverhältnis nicht mehr gewollt wird, kann daraus rational nicht 
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geboten sein, diesen Arbeitskollegen zu mobben oder gar zu töten, um ihn loszuwerden. Beide Hand-

lungsoptionen sind moralisch nicht vertretbar, sind inakzeptabel. Diese Handlungen werden lebens-

weltlich auch nicht als vernünftig deklariert.  

Ausgehend von seiner Forderung nach dem Primat der Lebenswelt muss sich eine Theorie an le-

bensweltlichen Strukturen beweisen, was nochmals den Umstand hervorhebt, dass nicht einfach Mit-

tel zugelassen werden können, weil diese angeblich instrumentell geboten seien, aber sich kein guter 

Handlungsgrund auffinden lässt, der für die Handlung spricht. Normativität ist folglich auf der Ebene 

der Gründe zu finden, denn nur in einer Praxis des gemeinsamen Gründegebens und -nehmens kon-

stituieren sich Anforderungshaltungen bzw. werden dort objektiv aufgefunden (Nida-Rümelin, 2009).  

Nida-Rümelin folgend sind Intentionen Entscheidungen, die Deliberationen – die wiederum als Ab-

wägung von Gründen verstanden werden – unter- oder abbrechen (Nida-Rümelin, 2020). Sie werden 

somit handlungsgebietend wirksam. Für Gründe gibt es oftmals keinen allgemeingültigen Kriterien-

katalog, sondern sie beweisen sich im Rahmen der Praxis des Gebens und Nehmens. In dieser Praxis 

werden Gründe als gute Gründe für eine gegebene Handlung anerkannt. Gründe begründen Über-

zeugungen, Handlungen genauso wie emotive Einstellungen (Nida-Rümelin, 2020): Sie lassen Ein-

stellungen, Überzeugungen oder Handlungen mal mehr oder weniger vernünftig werden. Vernunft 

wird so von Lord und Wedgwood als eine angemessene Reaktion oder Antwort (response) auf die 

richtigen Gründe verstanden (Lord, 2015, 2018; Wedgwood, 2014, 2017). Diese guten Gründe müs-

sen nicht nur Konsistenzbedingungen der Vernunft erfüllen, sondern ebenso deren Kohärenzanfor-

derungen (Nida-Rümelin, 2020). Die jeweiligen Präferenzen repräsentieren somit nicht nur die jewei-

ligen propositionalen Einstellungen des Augenblicks, sondern Haltungen, Tugenden, strukturelle Ent-

scheidungen – das, was dem individuellen Leben und der sozialen Interaktion erst eine vernünftige 

Struktur verleiht. 

Nida-Rümelin verabschiedet sich von der Engstirnigkeit aller Theorien praktischer Vernunft, die eine 

Handlungswahl auf nur ein Vernunftprinzip begründet denken, ohne ihnen jedoch gänzlich praktische 

Relevanz abzusprechen. Hierzu zählen deontologische, utilitaristische, tugendethische, aber ebenso 

konstruktivistische Ansätze der Ethik. Selbstverständlich gibt es Handlungen, die sich an der Nutzen-

maximierung, sogar zusätzlich an der Maximierung des Selbstinteresses ausrichten, oder Handlun-

gen, die sich durch Gerechtigkeitskriterien bestimmen lassen. Aber dies ist nicht für rationale Hand-

lungen der Fall. Eine Handlung, die sich beispielsweise an einem Rollenbild ausrichtet, kann nicht 

deshalb als irrational gelten, weil sie nicht durch eine Nutzenmaximierung zu erklären ist. Für die 

Handlungsbegründung wird kein Rekurs auf ein Nutzenmaximierungstheorem benötigt: Eine Tugend 

zu erfüllen, ist als Handlungsgrund ausreichend. Auch die Idee der bounded rationality, der Versuch 
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einer Einbettung der Vernunft in alltägliche Lebensrealitäten, um Abstand von klassischen Idealvor-

stellungen öknomischer Vernunft zu nehmen, wie sie von Herbert Simons, aber auch von Gerd Gige-

renzer vorgenommen wird, kann der Vielfalt rationaler Handlungsbegründungen nicht gerecht werden 

(Gigerenzer & Selten, 2001; Simon, 1997). Hier wird der epistemische Horizont aufgrund einge-

schränkter kognitiver Fähigkeiten oder selektiver Wahrnehmung begrenzt, die von der Norm einer 

Ideal-Vernunft abweicht, die sich nach wie vor instrumentell fassen lässt. Insofern ist hier keine radi-

kale Kritik an einer kalkulierenden Vernunft zu finden, die quantifizierend optimiert. Vielmehr spielen 

menschliche Unzulänglichkeiten und Ungenauigkeiten eine begrenzende Rolle in der Festlegung 

menschlicher Vernunftfähigkeit. Somit bleibt aber das Individuum in diesen empirischen Versuchen, 

menschliches Verhalten lebensweltlich einzufangen, nach wie vor seiner Vielfalt beraubt. Denn diese 

Versuche ignorieren schlichtweg, so Nida-Rümelin, dass das Individuum aus unterschiedlichen Grün-

den an- und umgetrieben werden könne, die allesamt den Regeln der Vernunft gehorchen. Die Igno-

ranz dieser Gründevielfalt sowie die Ausgrenzung von Handlungen aus dem Bereich der Vernunft, 

raube dem Individuum jedoch seine Humanität.  

Ein Vater handelt, weil er die Rolle des Vaters einnimmt und mit dieser Rolle bestimmte Verpflichtun-

gen einhergehen. Er handelt nicht, weil er seinen Eigennutzen oder den Nutzen aller oder den Nutzen 

anderer maximiert, gleichgültig wie der Nutzen inhaltlich bestimmt wird. Angenommen, der Sohn fällt 

hin und schlägt sich sein Knie auf und der Vater hilft ihm tröstend und ermutigend auf. Er tut dies, 

weil er Vater ist, weil er diese Beziehung eingegangen ist und er es als wesentlichen Teil seiner Vater-

Rolle anerkennt, sich gegenüber seinem Sohn fürsorglich und empathisch zu verhalten. Er muss 

keinen Nutzen haben, er muss keine Nutzen-Kosten-Abwägung vornehmen, um zu dieser optimalen 

Handlung des Tröstens zu gelangen. Auch Außenstehenden reicht es aus, zu wissen, dass er Vater 

ist, um die Handlung als emotional und rational angemessen zu verstehen. Allerdings, so Nida-Rü-

melin, bedeutet das nicht, dass der Vater notwendig so handeln musste, dass also das Vatersein ihn 

zu dieser Handlung nötigte. Das Vater-sein kann als handlungsanleitender Grund gelten, muss es 

aber nicht.  

Es ist gerade von großer Bedeutung für den Nida-Rümelinschen Ansatz, dass es einen Raum für 

praktische Deliberation, für die Bewertung meiner Wünsche, Interessen, Pflichten, Rollen etc. gibt. 

Dieser Deliberationsraum zeigt sich in der Gestaltung eines individuellen Lebensentwurfs innerhalb 

einer geteilten Lebensform, welche die Idee der Autorschaft zum zentralen Kriterium eines gelunge-

nen Lebens macht. Zudem besteht durch den Gründeaustausch ein Deliberationsgleichgewicht zwi-

schen individuellen und strukturellen Handlungsgründen, das eine kohärentistische Lebensführung 

ermöglicht. Die aus diesen Deliberationen resultierenden Entscheidungen begründen zudem Haltun-

gen, die unsere Handlungsebene maßgeblich – ohne großartigen Rekurs auf Reflektivität nehmen zu 



   

 

51 
 

müssen – bestimmen, d.h. dass eine vernünftige Handlung nicht notwendigerweise nur unter aktiver 

kognitiver Anstrengung zu erreichen ist (Grimm, 2018; Grimm, Keber & Zöllner, 2019). 

Das Individuum kann als autonom, rational und integer gedacht werden. Strukturelle Rationalität be-

jaht die Pluralität von Handlungsgründen und ermöglicht so eine intra- sowie interpersonelle Integrität 

der Person. Diese Interaktion des Begründens und der Entdeckung von Gründen ist wesentlich be-

stimmt durch Übung mit anderen: Im Austausch mit anderen erfahren Individuen, welche Gründe als 

schlechter oder besser gewertet werden können. Sie erlernen und üben sich in der Anwendung ihrer 

Vernunftfähigkeit – sie bilden eine Urteilskraft aus, die immer auch von Erfahrung lebt und sich nicht 

nur auf die reine Episteme reduzieren lässt.   

Mit der Entwicklung der Theorie einer strukturellen Rationalität gelingt es Nida-Rümelin, eine Kon-

zeption praktischer Vernunft zu entwickeln, die unserer alltäglichen Interaktions- und Bedeutungspra-

xis Rechnung trägt. Praktische Vernunftfähigkeit muss die Gesamtheit unserer lebensweltlichen Be-

ziehungsmuster, mit deren spezifischen Handlungsrechtfertigungen umfassen können. Vermag eine 

Theorie praktischer Vernunft dies nicht zu leisten, verzerrt sie die lebensweltliche Praxis praktischer 

Rationalität und führt zu realitätsfernen, losgelösten Theorien menschlicher Handlungsfaktizität (Nida-

Rümelin, 2020).  

Dieser humanistische Anspruch an Theorien praktischer Vernunft lässt sich nicht nur an die Ökono-

mie oder andere Systemtheorien richten, sondern auch an die Entwicklung und den Umgang mit 

neuen Techniken und Technologien. Der Aufruf, dass Maschinen Menschen dienen sollen und nicht 

der Mensch seine Handlungen und seine Lebensweise an die Gegebenheiten der Systeme anzupas-

sen hat, erhält dadurch eine ganze andere Bedeutung: Sachzwänge bedürfen einer erneuten norma-

tiven Reflexion, sollen sie nicht Personen in ihrer Humanität, in ihrer autonomen Vernunftbegabung 

beeinträchtigen. Sollten Unterwerfungsszenarien entstehen oder wünschenswerte Praxen durch die 

Einführung von Technik und Technologie gehemmt werden, muss diese Technik und Technologie 

hinsichtlich dieser Lebensform auf ihre Akzeptanz hin hinterfragt werden. Eine positive Ausgestaltung 

technischer Artefakte kann sich gerade nicht auf eine Folgenabschätzung reduzieren, sondern muss 

Lebenspraxen in ihrer normativen Gestalt aktiv berücksichtigen, d.h. sie muss digitale Technologie 

und Technik im Hinblick auf Lebenspraxen bedenken und diese Praxen kohärentistisch hinterfragen 

können. Digitale Artefakte müssen sich in lebensweltliche Strukturen einbinden lassen, wenn sie als 

vernünftig ausgewiesen werden sollen. In diesem Zusammenhang lassen sich sowohl für die Ent-

wicklung als auch für die Nutzung bedeutsame strukturelle Werte ausfindig machen. Daher bedarf es 

einer genaueren Analyse, wie sich Normativität lebensweltlich offenbart.  
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2.2.1 Rationalität und Sozialität 

Strukturelle Werte, die Lebensformen konstituieren – gleichgültig ob diese sich in Konventionen, Nor-

men oder Gesetzen niederschlagen – sind für eine Bewertung digitaler Artefakte notwendig, denn 

gerade der Einsatz digitaler Artefakte in menschlichen interaktiven und intersubjektiven Handlungs-

ketten kann zu einer Verschiebung oder Kritik an den normativen Ansprüchen führen, die diese Hand-

lungssysteme tragen. Wie sich Normativität begründet, ist somit für ein grundlegendes Verständnis 

vernünftiger Strukturen und der Frage nach einem erstrebenswerten und angemessenen Einsatz di-

gitaler Artefakte notwendig. Zudem kann so die Tragweite des Phänomens der digitalen Transforma-

tion verstanden werden. Ebenso wird dadurch sehr deutlich, wieso in diesem Zusammenhang ver-

stärkt von einem Werte- oder Kulturwandel gesprochen wird.  

Wie bereits mehrfach betont wurde, werden Handlungen, sofern diese auf autonomen Entscheidun-

gen gründen, durch normative Gründe geleitet. Diese Gründe beruhen auf Tatsachen und einer (hof-

fentlich) vernünftigen Abwägung. Der Gründeaustausch ist somit zentral für ein Verständnis von nor-

mativen Anforderungen und ihrem Anspruch. Durch die Ausarbeitung von Sozialität, Rationalität und 

Normativität kann man sich dem annähern, was ein vernünftiger Umgang, eine vernünftige Entschei-

dung oder Handlung sein könnte. Dies ist bedeutsam, wenn verstanden werden soll, was ein verant-

wortungsvoller Umgang mit digitalen Artefakten bedeutet und wie der Trend hin zu mehr ethics by 

design erfolgreich umgesetzt werden soll.  

Kommunikation als intentionaler Akt menschlicher Autonomie beruht auf dem Austausch von Grün-

den und deren Realisierung durch Urteile, Handlungen oder Haltungen. Erst die Einbettung des ge-

richteten, bedeutungsvollen und deshalb gewollten kommunikativen Austauschs in ein Geflecht ge-

genseitiger Erwartungshaltungen erlaubt es, von einem rational-normativen Netzwerk menschlicher 

Strukturen zu sprechen. Dies impliziert, dass die menschliche Vernunftfähigkeit nicht isoliert, sondern 

nur durch Sozialität begreifbar und rechtfertigbar wird, denn erst die begreifbaren gegenseitigen Er-

wartungshaltungen begründen Deliberationsstrukturen, die es ermöglichen, Entscheidungen und 

dementsprechend Handlungen begründen zu können (Nida-Rümelin, 2011a). Das sich wechselseitig 

bedingende Spiel, die Gegenseitigkeit der menschlichen Begegnung, erschafft Kommunikationsstruk-

turen, die aufgrund der menschlichen Fähigkeit, sich von den jeweiligen situations-inhärenten Gege-

benheiten abgrenzen zu können, rational erfassbar werden. Besonders pointiert hat dies George Her-

bert Mead in seiner Theorie des signifikanten Symbols ausgearbeitet (Mead, 1934). Grundlegend für 

ein Verständnis dahingehend, sich als rationales Wesen zu begreifen, also sich als ein Individuum zu 

verstehen, das Handlungen beabsichtigt und regelgeleitet ausführt, ist ein Bewusstsein, das sich auf 

diesen Sachverhalt bezieht. Um dies zu erreichen, muss sich das Bewusstsein als von der Situation 

und vom anderen verschieden erkennen, d.h. es muss die Situation transzendieren, sich von den 
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interaktiven Prozessen distanzieren, um diese Spaltung wahrnehmen zu können. Die Erkenntnis die-

ser Separierung ermöglicht eine reflexive Bewusstseinsstruktur, die Mead als Selbstbewusstsein be-

zeichnet (Mead, 1934). Diese Reflexivität entsteht, so Mead, gerade weil sich Individuen jeweils in 

die Perspektive des oder der vielen anderen (the generalized other) hineinzuversetzen vermögen, 

d.h. die Rollen anderer einnehmen (Mead, 1934) und sich somit aus ihrer unmittelbaren, rein subjek-

tiven Erfahrungswelt lösen können. Hierunter ist die Möglichkeit gefasst, auf bestimmte Erwartungs-

haltungen des Gegenübers mit einem bestimmten Verhalten zu reagieren. Wichtig jedoch ist, dass 

diese konfrontative Interaktion das Individuum von den prozessualen Strukturen zugleich trennt, was 

erst eine reflexive Bewusstseinsstruktur ermöglicht: Das Individuum erfährt sich selbst als von den 

anderen sowie vom Interaktionsprozess unabhängig und kann so sein eigenes Verhalten in Bezug 

auf die anderen, die Umwelt und sich selbst zugänglich machen sowie kognitiv-rational erfassen. 

Eben dieses Zusammentreffen ist für rationales Verhalten konstitutiv, denn erst durch diese Interak-

tion kann zum einen der Einzelne sich selbst als Objekt wahrnehmen, sich seiner selbst bewusstwer-

den, und zum anderen signifikante Symbole als Bedeutungsstrukturen begründen, d.h. seinem Ver-

halten, seinen Gesten, Lauten etc. Bedeutung aufgrund des interaktiven Kontextes zusprechen. 

Selbstwahrnehmung impliziert gerade, dass sich das Individuum von sich selbst als reines Erfah-

rungssubjekt distanzieren kann, denn es geht nicht mehr nur in der Wahrnehmung auf oder ist rein in 

der Teilnahme zugegen (Mead, 1934). Die Interaktion ermöglicht durch dieses Aufbrechen reiner un-

mittelbarer Erfahrung, wie sie James (1982) eindrücklich in seinem stream of consciousness phäno-

menologisch darstellt, vernünftige Handlungen. Damit Rationalität systematisierend auf das Verhal-

ten, den Austauschprozess und die Interaktion mit anderen einwirken kann, bedarf es einer Seman-

tisierung der Situation. Erst dadurch werden Erfahrungen klassifizierbar und planbar. Der dadurch 

entstehende planvolle Umgang mit eigenen Verhaltensweisen führt dazu, dass die Individuen ihre 

Ausdruckvariationen zweckgerichtet einzusetzen vermögen, weshalb dieses Verhalten nun mehr als 

Handlung verstanden werden kann (Gosepath, 1999). Die soziale Einbettung des Individuums er-

möglicht somit erst einen kontrollierten, vernünftigen Umgang mit den eigenen Verhaltensweisen und 

begründet dadurch individuelle Intentionalität vermittelt durch kooperatives Handeln, denn durch sei-

nen kommunikativen Akt löst der Absender nicht nur beim Empfänger, sondern auch bei sich selbst 

die Reaktion, die angemessene Antwort auf seine Botschaft aus, weshalb die Geste nun als signifi-

kantes Symbol bezeichnet werden muss. Der Geste kommt Bedeutung zu, weil sie beantwortet wird, 

weil der Adressat die Botschaft erfüllt, weil er auf die Geste des Absenders angemessen reagiert. 

Bedeutung basiert somit auf einer Interaktion von Absender und Empfänger, einer Distanzierung und 

Vorwegnahme der Reaktion durch den Absender sowie der tatsächlichen Reaktion des Empfängers 

(Miller, 1973). Aufgrund dieser durch die Teilnahme an der Interaktion entstandenen Bedeutungszu-

sammenhänge kann der Absender willentlich, d.h. intentional, seine Handlungsabfolgen steuern, 
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denn nun ist er in der Lage, die Reaktionen bzw. Antworten seines Gegenübers vorwegzunehmen. 

Kommunikation ist daher, wie Miller (1973, S. 73) betont „to evoke action, responses that are parts of 

the social process of adjustment, responses that lead to the completion of the act”. So kann das Selbst 

die Situation nach Bedeutungsketten ausrichten und strukturieren. Verhalten wird mittels der geteilten 

Bedeutung überschaubar und planbar: für jeden Einzelnen, aber auch für die Gemeinschaft. Aufgrund 

dieser intentional steuerbaren Teilnahme an gemeinschaftlichen Situationen kann von intelligenten 

und rationalen Handlungen gesprochen werden (Mead, 1934). Von intelligenten oder rationalen 

Handlungen spricht Mead, sofern das Selbst vermittelt über den verallgemeinerten Anderen die Situ-

ation richtig erfasst und diese entsprechend erwidern kann. Es muss die richtige, d.h. als Erwiderung 

angemessene Antwort in Form einer intentionalen Handlung ausgewählt werden (Mead, 1934). Mead 

legt bereits ein Fundament für eine Handlungstheorie, welche die Wahl einer Handlung im Hinblick 

auf die Situationserfüllung zu begründen weiß und sich nicht auf die Optimierung meiner oder der 

Interessen anderer reduzieren lässt. Diese auf der Sozialität gründende Idee führt Nida-Rümelin in 

seiner Theorie einer Strukturellen Rationalität aus, um sich des formalisierbaren Rahmens klassi-

scher Entscheidungstheorie nicht entledigen zu müssen, aber zugleich dessen Widersprüchlichkei-

ten, die sich aus der Kontextlosigkeit ergeben, entgehen zu können.  

Ohne Kommunikation ist Rationalität nicht denkbar und ohne jemand anderes, ohne Sozialität, ist 

Sprache nicht denkbar (Miller, 1973). Erst durch die Überführung des eigenen Standpunkts in die 

Perspektiven des anderen oder der vielen anderen, der Erschaffung des Selbst durch die internali-

sierten anderen, entstehen innere Dialoge. Denken in Form von Sprache tritt ein und somit die Mög-

lichkeit, Handlungssituationen zu bestimmen und zu beabsichtigen (ebd.). Der intentionale Einsatz 

signifikanter Symbole aufgrund einer kontinuierlichen Gegenwart des generalized other begründet 

das denkende Selbst. Der verallgemeinerte Andere umfasst das Verhältnis aller Rollen zueinander 

und deren Verhältnis zu einer bestimmten sozialen Situation. Insofern bildet der verallgemeinerte 

Andere das Erwartungsgeflecht einer sozialen Situation ab und ist dadurch wesentlich normativ. Das 

zum Selbst werdende Individuum nimmt die Rollen aller an dieser Interaktion, sprich in dieser sozialen 

Situation, Teilhabenden an und setzt diese ins Verhältnis untereinander sowie zum gesamten sozia-

len Prozess der sozialen Situation (Miller, 1982). Dieses Netzwerk, das der verallgemeinerte Andere 

repräsentiert, fasst die möglichen Reaktionen jedes einzelnen Teilnehmers dieser sozialen Situation 

zusammen, d.h. dieses Geflecht spiegelt alle Antizipationen, alle Erwartungshaltungen und gegen-

seitigen Verpflichtungsstrukturen wider. Handlungen können so zu und in Situationen angeordnet und 

organisiert werden. So kann aufgrund von Bedeutungsketten ein Austausch beabsichtigt weiterge-

führt und getragen werden.  

Vernunftfähigkeit entsteht in der aktiven Begegnung mit anderen. Das Aufeinandertreffen bedingt ein 

reflexives Bewusstsein, das in seiner intersubjektiven Allgemeinheit rationale Intentionalität bedingt 
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und dadurch zugleich normative Ansprüche konstituiert. Die Sozialität, die konstitutiv für eine Struk-

turelle Rationalität ist, hebt die Wichtigkeit ethischer Forderungen innerhalb von Lebenspraxen her-

vor. Ohne diese Anforderungshaltung und deren Erwiderung werden vernünftige Begründungsstruk-

turen nicht erklärbar.  

2.2.1.1 Deontische Strukturen 

Diese Verwobenheit der gegenseitigen Erwartungshaltungen und deren Erfüllbarkeit, das praktische 

normative Wissen und die Erfahrung dahingehend, wie auf individuelle Verhaltensweisen und Hand-

lungen eingegangen werden soll und wie diese intentional eingesetzt werden können, um soziale 

Interaktionsstrukturen durch eine Bedeutungszuschreibung kontrollierbar zu machen, ermöglicht ei-

nen vernünftigen Umgang. Intentionale Akte basieren gerade darauf, dass gewusst wird, was sie 

jeweils bedeuten, sodass man zurecht betonen muss, dass Verhalten der Intentionalität bedarf, um 

überhaupt als rationale Handlung klassifizierbar zu werden. Verhalten wird verständlich, wird der Ra-

tionalität zugänglich, weil begriffen werden kann, was mit der jeweiligen Handlung beabsichtigt wird, 

worauf sie hinauslaufen soll, welche Reaktion bzw. Antwort eingefordert wird.  

Die dadurch entstandenen deontischen Beziehungsgeflechte werden bekräftigt, indem Individuen 

durch ihre Verhaltensweisen und Haltungen diese immer wieder re-aktualisieren: Eine Bitte, etwas 

zu erledigen, ist nur eine Bitte, weil alle wissen, welche Reaktion erwartet wird, um diesen Akt als 

Bitte zu erfüllen (oder eben nicht zu erfüllen). Eine Bitte wird erst dadurch zur Bitte, wenn sich der 

Absender die Bitte-Einstellung zu eigen macht, sich also in einem intentionalen Zustand befindet und 

diesen in seinem Sprechakt manifestiert. Er bittet absichtlich und der Empfänger reagiert angemes-

sen auf diese Bitte, um diesen sozialen Akt als Bitte gemeinsam zu vervollständigen (Nida-Rümelin, 

1993b, 2001). Der Sprecher und sein Gegenüber, der Adressat, haben gewisse gemeinsame Erwar-

tungshaltungen, die auf Einstellungen beruhen: Diese Einstellungen charakterisieren bestimmte, in-

tentionale Zustände, dass etwas zu tun ist (Nida-Rümelin, 1993b). Über dieses praktische Wissen 

dazu, was eine Bitte von einem Befehl unterscheidet und welche Handlungen damit erwartet werden, 

verfügen alle Teilnehmer – es handelt sich somit um genuin praktisches, normatives Handlungswis-

sen (Mead, 1934; Nida-Rümelin, 1993b). Dieses Wissen muss als ein geteilter Bedeutungshorizont 

verstanden werden, denn um mit Mead (1973, S. 147) zu sprechen: „[I]ndividual perspectives arise 

out of a social perspective in which the members of the group have common attitudes and take for 

granted an unquestioned world that is there.” Vernunft ist folglich wesentlich an Sozialität gebunden, 

denn ohne die vielen anderen gäbe es keine Möglichkeit, Handlungen zu strukturieren und diese als 

Verpflichtungsbeziehungen zu erleben. Normativität entspringt der Lebenswelt, dem sozialen Ge-

flecht, das durch gegenseitige Erwartungshaltungen und durch die Erfüllung von gegenseitigen For-
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derungen einen vernünftigen, weil rationalen Umgang miteinander gewährleistet. Durch das Aufbre-

chen der unmittelbaren Erfahrungswelt wird vernünftige Freiheit als Autorschaft (Nida-Rümelin, 2020, 

VII § 4) er- und auslebbar: Planvolle, intentionale Handlungsverknüpfungen innerhalb einer geteilten 

Welt sind unabdingbar für autonom handelnde Individuen.  

Die Möglichkeit, sich in jemand anderes hineinversetzen zu können, kann man mit Strawson auch als 

reactive attitudes bezeichnen, um zur kognitiv-rationalistischen Sichtweise auch die praktische Hand-

lungsebene hinzuzudenken. Ähnlich wie Mead greift auch Strawson in seinem Aufsatz Freedom and 

Resentment die Zugehörigkeit, die immer schon stattfindende strukturelle Einbettung, auf, die er als 

Grundgerüst der menschlichen Lebensform versteht (Strawson, 2008). Eine Distanzierung von der 

Teilnahme an dieser Lebensform, eine Herauslösung aus diesen Strukturvorgaben, indem der Ein-

zelne das Beziehungsgeflecht objektiviert, ist zwar möglich und für (wissenschaftliche) Theoriebildun-

gen auch unabdingbar, aber Strawson betont zugleich die Unmöglichkeit, sich im direkten Austausch 

mit anderen objektiv verhalten zu können: In der menschlichen Interaktion verhält sich jeder authen-

tisch, d.h. er weist Haltungen auf, er re-agiert, er empfindet und entkommt dieser interaktiv-verbindli-

chen Situation nicht. Der Mensch kann sich nicht liebend gegenüber einer Person verhalten, wenn er 

nicht liebt, selbst wenn er verstünde, was es zu lieben bedeutet. Dies beruht nach Strawson auf dem 

fundamentalen Unterschied zwischen Intelligenz und Menschlichkeit (intelligence and humanity): Der 

Mensch kann sich gegenüber anderen niemals objektiv verhalten, denn sobald er sich in einer Inter-

aktion, in einem Dialog mit einem Gegenüber befindet, partizipiert er in der Sphäre der Menschlich-

keit: Er kann seinem Mensch-Sein und der(n) menschlichen Lebensform(en) nicht entkommen. Eine 

Vogelperspektive ist denkbar, um Theorien zu bilden, Urteile zu formulieren, kann aber nicht direkt in 

einer Interaktion ausgelebt werden. Eine Theorie hat somit auch immer Auswirkungen auf die exis-

tentiellen Strukturen, indem sie Angenommenes verändert und somit Perspektiven verschiebt. So ist 

es möglich, dass neu entdeckte Wahrheiten alte Vermutungen des Platzes verweisen. Insofern aber 

das Individuum an Interaktionen, an gemeinsam geteilten Strukturen, teilnimmt, weisen Individuen 

reactive attitudes auf (Strawson, 1974, S. 6). Sie kommen gar nicht umhin, denn die gegenseitige 

Interaktion verlangt es gleichsam. Die gegenseitigen Erwartungshaltungen konstituieren Gemein-

schaften und gegenseitige Verpflichtungen entstehen: Alle sozialen Beziehungen, seien diese Vater-

Kind, Lehrer-Schüler, Arzt-Erkrankte etc., konstituieren Erwartungshaltungen, die erfüllt werden müs-

sen, um in diesen Interaktionen auch angemessen zu agieren, um auch als Vater, Lehrer oder Arzt 

erkennbar zu sein. Missachtungen und Verletzungen, also ein Mangel an Anerkennung oder ange-

messener Handhabung der strukturellen normativen Momente, führen zu Kritik, Unverständnis und 

manches Mal auch zu moralischem Entsetzen. Aristotelisch gesprochen, wollen Menschen diese 

strukturellen, deontischen Vorgaben sogar gut erfüllen, denn sie wollen ihren Fähigkeiten gemäß 

bestmöglich handeln (Aristoteles, NE Buch I; Pakaluk, 2005 Kapitel I; Wedgwood, 2017). Aufgrund 
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der Tatsache, dass sich Menschen immer in interaktiven Strukturen befinden, re-aktualisieren sie 

durch ihre alltäglichen Handlungen diese normativen Aufforderungsspiele: Menschen verhalten sich 

gegenüber anderen in unterschiedlichen Umwelten, agieren miteinander und reagieren aufeinander, 

folglich nehmen sie Haltungen ein und beziehen Stellung. Dieses verwobene Miteinander kann nicht 

transzendiert werden, es ist wesentliches Merkmal menschlicher Natur und tragende Struktur 

menschlicher Gemeinschaft. Menschen reagieren auf bestimmte Verhaltensweisen mit bestimmten 

Verhaltensweisen. Diese Reaktionsketten sind intrinsisch, sie liegen in der Natur des Menschen. 

Diese reaktualisierten, interaktiven Strukturen basieren auf „demands on others for oneself and de-

mands on others for others, so there are self-reactive attitudes associated with demands on oneself 

for others” (Strawson, 1974, S. 16). Diese Interaktionen begründen normative Ansprüche: Wir fordern 

und erwarten bestimmte Verhaltensweisen von anderen gegenüber anderen, von uns gegenüber an-

deren und von anderen gegenüber uns. Dieses Geflecht aus Anforderung und Erwartung ist Gemein-

schaft – ist Kooperation –, sofern sich erst durch diese Verwobenheit gegenseitiger Verpflichtungen 

vernünftige Lebensformen etablieren können. Diesen Umstand hebt auch Edwards hervor, indem er 

formuliert, dass die Regelhaftigkeit menschlicher Handlungen nicht eine Frage externer Governance 

oder der einfachen Regelbefolgung sei, sondern gerade, dass die Auslegung der Regel und die sorg-

fältige Anwendung bedeutsam für Handlungen sind (Stern, 1974). Die Regelhaftigkeit von Handlun-

gen ist folglich nicht einfach regulativ zu verstehen: Regeln sind nicht nur regulativ, indem sie eine 

Handlung führen, sondern sie konstituieren rationale Handlungen. Sie geben vor, welche Handlung 

als rational wünschenswert bewertet wird, welche Handlung von den richtigen Gründen getragen wird. 

Es lässt sich somit sagen, dass die Wechselwirkung menschlicher Begegnung Lebensformen erzeugt 

und dadurch Normativität beansprucht, die sie jedoch nicht vollständig begründen kann. Allerdings 

eröffnet sich dadurch ein semantischer Raum, ein Raum der Begründung, in dem normative Einstel-

lungen und Haltungen besprochen sowie begründet werden können. Mit anderen zu argumentieren, 

welche Handlungen, welche Einstellungen und welche Wahrnehmungen gerechtfertigt sind, gehört 

im Wesentlichen zur deontischen Struktur.  

2.2.2 Pragmatische Normativität 

Wenn die lebensweltliche Normativität nicht letztbegründet werden kann und sich in lebensweltlichen 

Wert- und Anspruchshaltungen zeigt, die Individuen gegenseitig oder von einer Gemeinschaft einfor-

dern, muss Autonomie – die Möglichkeit, seine Gründe begründen und verfolgen zu können – im 

Mittelpunkt einer Ethik stehen. Das diskursive Moment zeigt sich somit in der Praxis des Begründens 

und des Annehmens der Gründe, was sich, Nida-Rümelin folgend, gerade in keinen sozialen Kon-

struktivismus niederschlagen muss, sondern mit der Objektivität normativer Tatsachen vereinbar sein 

kann (Nida-Rümelin, 2018). Die Auswahl einer Handlung, die sich bestmöglich in die vorhandene 
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Lebensform einfügen lässt, ist jedoch keineswegs vollständig determiniert. Mead sieht Freiheit gerade 

darin manifestiert, dass man sich gegen existierende gesellschaftliche Strukturen wenden kann, aber 

er versteht dies nicht als destruktive Haltung, sondern im Sinne eines Reformismus. Dieser besteht 

„in the nature of presenting an order which is more adequate than the order which has been there” 

(Mead, 1938, S. 663).  

Nur aufgrund des Selbst, das wesentlich Rollen-Einnahme und symbolische Interaktion ist, wird ein 

moralischer Akteur möglich: Die Antizipation der Reaktionen und der Perspektivenwechsel sind nicht 

ausschließlich non-kognitiv zu verstehen. Die Möglichkeit, die verschiedenen Konsequenzen vieler 

anderer vorwegnehmen zu können, ist im Wesentlichen ein kognitiver Akt, v.a. dann, wenn unter-

schiedliche Zielsetzungen konfligieren oder soziale Objekte, d.h. gemeinsame Zielsetzungen, nicht 

mehr getragen werden. Handlungslösungen führen nicht mehr über institutionalisierte oder konventi-

onalisierte Muster zu erfolgreichen Ergebnissen. Somit ist auch klar, dass der Akteur ein dynamisches 

Subjekt ist, das sich hinsichtlich der Zielsetzungen und der Mittelwahl in Abhängigkeit der Situation 

immer weiterentwickeln kann. D.h. soziale Objekte sind ein notwendiger gemeinsamer Anker, der den 

geteilten normativen Horizont absteckt, aber sie müssen immer wieder überdacht werden, sobald sie 

in Konflikte geraten. Diese Aufgabe der Zielsetzung kommt der Ethik zu, während Mittelabwägungen, 

also wie diese Ziele gemeinsam erreicht werden können, Aufgabe der Wissenschaft sind (Mead, 

1923). Diese Konzeption erinnert an G.W.F. Hegels formulierte Sittlichkeit, wo gerade die möglichen 

Bedingungen gesellschaftlicher Strukturen bedacht werden, damit sich der Einzelne in seiner Einzig-

artigkeit, in seiner Besonderheit, in der Gesellschaft nicht nur nicht verliert, sondern affirmativ entwi-

ckeln kann. Dies wird dadurch gewährleistet, dass die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen den 

Einzelnen bestmöglich dazu befähigen, sich selbst zu verwirklichen, was nur gelingen kann, wenn er 

mit seiner Selbstentfaltung zum bonum commune beiträgt, wie z.B. Hegels Erörterung der Arbeitstei-

lung aufzeigt (Hegel, 2012, §§ 182-456). Das Individuum ist somit autonom durch Sozialität. Jedes 

Selbst bedarf der geteilten Zwecksetzungen, der sozialen Objekte, denn es kann nur sich selbst ver-

wirklichen, wenn es die geteilten Zwecke in seinen eigenen Zielsetzungen verwirklicht: Es kann nicht 

gesund bleiben, wenn die anderen alle erkranken (diesen Sachverhalt veranschaulicht die Corona-

Krise sehr gut). Es kann sich nur bilden, wenn es jemanden gibt, der es ausbildet. Es kann nur seinen 

Lebensunterhalt erarbeiten, wenn es sich in einer arbeitsteiligen Wirtschaft befindet. Sowohl die Ziel-

setzung einer Handlung als auch die Erwiderungen auf Handlungen sind nicht determiniert. Im Ge-

genteil: Die Möglichkeit, alte Gewohnheiten mit neuen Erfahrungen, mit neuem Wissen zu reformie-

ren, um neue Praxen zu etablieren, muss als Freiheit oder Ausdruck menschlicher Autonomie ver-

standen werden. Sollte es folglich, um es noch einmal hegelianisch zu fassen, zu einem Konflikt 

zwischen dem Einzelnen als Besonderheit und der Sittlichkeit als Struktur oder gar dem Einzelnen 
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als Allgemeinheit kommen, dann sollte dieser unzumutbare Sachverhalt einer Veränderung unterzo-

gen werden (selbst wenn Hegel das so nicht formulierte). Es entsteht eine moralische Forderung 

danach, sich auch gegen tradierte, konventionalisierte oder gar institutionalisierte Strukturen abzu-

grenzen, wenn diese keine erfolgreichen Resultate mehr erzielen, was Mead unter der Dynamik der 

Gesellschaft versteht. Thoreaus (1866) Plädoyer einer civil disobedience wird sodann zu einer mora-

lischen Pflicht, was zudem nichts anderes impliziert, als dass moralische Persönlichkeiten an Situati-

onen wachsen und sich durch diese zu moralischen Persönlichkeiten entwickeln. Moral lässt sich 

nicht auf einen reinen Konformismus reduzieren, obgleich die moralische Gemeinschaft zur Entste-

hung eines individuellen, moralischen Bewusstseins wesentlich beiträgt, indem das Individuum durch 

seine Einbettung in gemeinschaftliche Strukturen überhaupt erst Bedeutungskontexte und deren ver-

nünftige Auslegung und Anordnung erlernt. Erst dadurch werden Situationen normativ zugänglich, 

weil Verhaltensabläufe durch Erwartungshaltungen und deren (Nicht-)Erfüllbarkeiten geordnet wer-

den können. Diese Strukturierung, diese normative Deliberation ist zudem eingeübt, sie bleibt in allen 

ihren Manifestationen wesentlich sozial.  

Damit Vernünftigkeit gelebt werden kann, bedarf es eines epistemischen und eines normativen Wis-

sens: zum einen wie Verhaltenszusammenhänge erkennbar sind, zum anderen aber auch wie er-

kannte, wahrgenommene, erfahrene Situationen angemessen zu beantworten sind. Dieses praktisch-

normative Wissen ist nicht auf epistemisches Wissen reduzierbar. Es ist kein informatives Faktenwis-

sen, das mit Hilfe bestimmter Methoden, wie beispielsweise Inferenzen oder Subsumptionen, Anwen-

dung auf Situationen und Handlungsoptionen findet, um im Anschluss an den rationalen Erkenntnis-

prozess korrekte und angemessene Reaktionen nach einer Moraltheorie – sei diese eine Optimierung 

des Nutzenoptimierungswerts oder der Universalisierbarkeit – wählen zu können. Der Handlungs-

zweck ist weder durch Gott noch durch die Natur determiniert, sondern die Handlungen entfalten über 

die Interaktionen und über die Reflexion der Interaktionen ihren Sollensanspruch. Somit ist der ver-

meintliche Widerspruch zwischen einer Determination des Individuums durch die Gemeinschaft bzw. 

die Auflösung der Gemeinschaft in einzelne unabhängige Individuen überwunden: Ein Bewusstsein 

für moralische Situationen entsteht durch die aktive Reaktualisierung semantisch zugänglicher Struk-

turgefüge. Im gegenseitigen Austausch erlernen und übertragen Individuen Denkmodi oder Haltungs-

optionen, wie beispielsweise Inferenzen, Abstraktionen, aber auch Werthaltungen: Sie üben ein, wie 

sie diese in Situationen anwenden können. Obgleich sie dadurch den Charakter von Traditionen auf-

weisen, sind sie aufgrund ihrer vernünftigen und volitionalen Anwendbarkeit form- und revidierbar. 

Gewohnheiten werden z.B. bei Mead (1934) durch Rollenspiele oder bei Darwall (1983) durch Abs-

traktion einstudiert. Erst durch die Sensibilisierung, das Erlernen von Achtsamkeit, können Situatio-

nen rational begründbar werden. Es werden folglich Gründe-Strukturen dahingehend, was gute 

Gründe und was Handlungsgründe sind, erfasst und weitergegeben. Diese genuin praktischen 
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Gründe oder Überzeugungssysteme werden durch Wiedergabe erlernt, bestenfalls ständig überprüft, 

revidiert und erweitert. Durch diese Prozesse wird ein gemeinsamer Bedeutungshorizont (Mead, 

1934) bzw. ein geteiltes normatives Orientierungswissen (Nida-Rümelin, 2009) bekräftigt, der/das die 

Lebenswelt trägt. Aber auch hier muss die Dialektik betont werden, denn die Lebenswelt bildet sich 

zugleich im normativen Wissen ab und wird durch dieses strukturiert. Man kann sagen, dass es sich 

hierbei um eine Form tradierter Rationalität handelt, die man durchaus auch als hexis begreifen kann.  

Nida-Rümelins Verständnis eines normativen Orientierungswissens (Nida-Rümelin, 2009) hebt die-

sen durch und durch praktischen Aspekt des normativen Orientierungswissens explizit hervor. Es 

geht hier folglich nicht um Wissen der Art, „dass eine Person weiß, wenn sie von p überzeugt ist, sie 

für die Annahme von p die richtigen Gründe hat und p wahr ist” (ebd), sondern es handelt sich viel-

mehr um ‚Wissen‘ (...) in einem unspezifischeren Sinne (...), indem man von ‚Wissenssystemen‘ und 

‚Wissensformen‘ spricht. Überzeugungen bilden einen Wissenskorpus, wenn diese in einem Begrün-

dungszusammenhang stehen und (deshalb) einen hohen Gewissheitsgrad haben” (ebd.). Entschei-

dend ist hier auch, dass normatives Wissen von epistemischem Wissen zu unterscheiden ist. Episte-

misches Wissen bezieht sich auf den Erkenntnisstand, der sich durch mehr Einsicht erweitern und 

verfeinern lässt sowie Erfahrungen bzw. Wahrnehmungen klassifizierbar und systematisierbar wer-

den lässt. Praktische Normativität bezieht sich hingegen auf ein Wissen, das sich auf Handlungen 

bezieht, das Handlungsorientierung bietet und in diesem Sinne Praxis ist. Nida-Rümelin unterscheidet 

zudem zwischen deskriptivem und wissenschaftlichem Wissen sowie in Analogie hierzu zwischen 

normativem Wissen und ethischer Theorie. Zentral für ein praktisches Verständnis der deontisch ge-

tragenen Lebensform ist, dass sie auf Strukturen interaktiver Bedeutungskontexte etablierte Norma-

tivität ist. Während deskriptives Orientierungswissen dazu dient, Sinneseindrücke zu individuieren, 

zu klassifizieren, ohne physikalische oder chemische Theorien zu benötigen, strukturiert normatives 

Orientierungswissen alltägliche Handlungssituationen, ohne Rekurs auf ethische Theorien nehmen 

zu müssen. Es handelt sich hierbei um vortheoretisches Wissen, das zumeist ausreicht, um hand-

lungsanleitend zu werden. Der Anspruch an die innere Kohärenz der beiden lebensweltlichen Sys-

teme ist geringer als bei Wissenschaft und Ethik, allerdings muss sich auch praktisches, vortheoreti-

sches Orientierungswissen der alltäglichen Überprüfung unterziehen. Diese erfordert die Begutach-

tung der Ordnung und Strukturierung von Wahrnehmungen sowie Handlungen bezüglich ihrer Ange-

messenheit in lebensweltlichen Kontexten. Die ethische Deliberation soll überprüfen, ob die normati-

ven Strukturelemente (noch) zu zumutbaren Resultaten führen. Folglich muss der Verpflichtungscha-

rakter bestimmter Momente der Lebensform danach befragt werden, ob ein Sachverhalt noch be-

gründbar und wünschenswert hinsichtlich der Ansprüche praktischer Vernunft ist (Nida-Rümelin, 



   

 

61 
 

2009). Lebensformen bestehen aus Handlungsketten, die wiederum eben jene zwei Bewertungsfunk-

tionen repräsentieren: zum einem eine epistemische, die das Meinen, dass etwas der Fall ist, über 

Wahrscheinlichkeiten repräsentiert, und zum anderen eine konative Wertefunktion, die das subjektive 

Für-Wertvoll-Halten repräsentiert (ebd.). Folglich bringen Menschen handelnd Überzeugungen und 

Haltungen zum Ausdruck: Zum einen bringen sie zum Ausdruck, was sie für den Fall halten und wie 

wahrscheinlich dieser Fall ist, zum anderen, dass sie den Handlungszweck für wertvoll und somit für 

erstrebenswert halten.  

Digitale Artefakte werden nun genau in diese Handlungsketten, die durch intentionale Haltungen 

strukturiert sind, in diese Abwägungssysteme implementiert. Ein philosophisches Verständnis 

menschlicher struktureller Rationalität ist daher hilfreich, wenn die Rationalität und Moralität der durch 

einen Einsatz von digitaler Technologie und Technik hervorgerufenen Transformation erfasst werden 

soll. Ebenso verdeutlicht dieser Sachverhalt, dass anstelle von Maschinen, die sich auf die physische 

Arbeitskraft des Menschen berufen, digitale Artefakte den Menschen in seiner Humanität berühren: 

in seiner Sozialität, Vernunftfähigkeit und Entscheidungsstärke. Bei der Entwicklung muss auf diese 

normativen Aspekte Rücksicht genommen werden, sollen digitale Artefakte den Menschen in seiner 

Humanität nicht unterdrücken.  

Hierfür muss die Lebenspraxis als wünschenswerte Praxis hervorgehoben werden, in die der Ent-

wicklungsprozess und die Nutzung, d.h. Handlungen im Umgang mit dem digitalen Artefakt, jeweils 

in gemeinsam geteilte wünschenswerte Lebensformen integriert werden. Dies kann, wie gezeigt 

wurde, mit Hilfe von Nida-Rümelins Theorie einer Strukturellen Rationalität gelingen.  

2.3 Erstrebenswerte Praxis   

Die strukturellen Handlungsketten, in die sich Teilhandlungen integrieren, werden als Praxis bezeich-

net (McIntyre, 2007; Nida-Rümelin, 2020). Praxen zeichnen sich dadurch aus, dass sie punktuelle 

Einzelhandlungen zu temporalen, aber auch intra- und interpersonalen in sich stimmigen individuellen 

und kollektiven Lebensentwürfen zusammenführen. Im Rahmen der Digitalisierung und der digitalen 

Transformationen drängt sich die Frage auf, welche Lebensarten wünschenswert sind, denn die ge-

genseitigen Verpflichtungen und Erwartungshaltungen werden durch den Einsatz digitaler Artefakte 

tangiert. Die deontischen Strukturen, die Ausdruck von Haltungen sind, weisen keinen Verpflichtungs-

charakter auf, tragen jedoch wesentlich zum Verständnis der lebensweltlichen Normativität bei: Eine 

Einbindung digitaler Technologie und Technik in diese deontischen Strukturen verschiebt oder hebt 

ihre normativen Ansprüche auf.  

Der Empirismus verdrängt die Praxistheorie immer mehr, sodass einige Phänomene, die sich die 

strukturellen und kooperativen Handlungsverknüpfungen erklären lassen, aus technikphilosopischen 
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Überlegungen ausgeschlossen werden (Reijers & Coeckelbergh, 2020, v.a. Kapitel 2). Reijers und 

Coeckelbergh begründen dies mit einer ausschließlich empirischen Orientierung am Sachgegenstand 

(ebd.). Digitale Artefakte werden dabei nicht in ihrer medialen Rolle betrachtet, welche die Vermittlung 

von Erfahrungshorizonten oder gar die Eröffnung neuer Handlungszusammenhänge begünstigen, 

sondern als Mittel zur Zweckerfüllung: Mit Hilfe eines Hammers lassen sich Bretter zusammennageln 

und mit Hilfe eines Textverarbeitungsprogramms diese Arbeit schreiben. Der instrumentelle oder stra-

tegische Zusammenhang erklärt das technische Artefakt ausreichend. Diese Interpretation lässt die 

ethische Bewertung zu einer reinen Folgenbewertung werden: Der Gebrauch oder Missbrauch des 

Artefakts führt zu wünschenswerten oder unzumutbaren Ereignissen. Die angemessene Bedienung 

rückt somit in den Mittelpunkt einer ethischen Deliberation, während sich der Sachgegenstand einer 

moralischen Rechtfertigung entzieht. Solange der Entwicklungsprozess digitaler Artefakte nur als her-

stellende Tätigkeit begriffen wird, mag diese Schlussfolgerung ihre Berechtigung haben: Zum einen 

kann sich ein Objekt nicht moralisch verhalten und zum anderen unterliegt der einzelne Entwickler 

externen Vorgaben, die sich meist als ökonomische oder technische Sachzwänge herausstellen. Was 

als notwendig für die Entwicklung des Artefakts erachtet wird, hängt von dem zu erreichenden Ziel in 

Abhängigkeit des Zwecks ab, weshalb Arendt (1960, S. 182) mit Nachdruck betont, dass im Herstel-

lungsprozess alles danach beurteilt wird, ob es „dem Endzweck angemessen ist und für ihn von Nut-

zen ist“.6 Damit die poiesis einer ethischen Bewertung zugänglich gemacht werden kann, darf die 

herstellende Tätigkeit nicht nur der instrumentellen Vernunft, der techne, folgen, denn eine ethische 

Deliberation lässt sich gerade nicht auf diese Form der Bedingtheit von Mittel und Zweck reduzieren: 

„Das Problem der antiken Begriffsbildung liegt in der einseitigen Zuordnung der techne zur poiesis 

und nicht zur ethisch relevanten praxis [Herv. d. A.], die eine Technikethik begrifflich ausschließt.“ 

(Ott, 2005, S. 592) Daher muss die poiesis in eine praxis integriert werden, um herstellende Aktivitä-

ten und die daraus entstehenden Produkte ethisch evaluierbar werden zu lassen.  

Auch Floridi (2011) betont in seinem Ansatz einer constructionist ethics, dass klassische ethische 

Ansätze die für die Normativität technischer Artefakte relevante Bedeutung aufgrund ihrer Situiertheit 

in lebensweltlichen Kontexten nicht einzufangen vermögen. Dort befinden sich Individuen in einer 

Umwelt, auf die sie bloß reagieren. Dieses Ausgeliefertsein übersieht den für das digitale Zeitalter 

zentralen Aspekt, dass der ethische Akteur einen wesentlich herstellenden Charakter aufweist 

(Russo, 2012a, S. 68). Entwickler und Nutzer generieren neue digitale Artefakte, indem sie bspw. 

                                                

6 Arendt (1960, S. 181-189) verwendet hier den Terminus Endzweck auch in Zusammenhang mit poietischen 
Tätigkeiten, da der Zweck sich hier als Endzweck zeigt, worum Willen hergestellt wird. Aber diese Zweckset-
zung gilt es von der praktischen Zwecksetzung des Handelns zu unterscheiden, da letzteres nicht mehr mit 
Hilfe des Nutzenbegriffs zu beurteilen ist (ebd., S. 213-300). 
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digitale Produkte wie Applikationen entwickeln oder Content erschaffen. Diese herstellenden Tätig-

keiten, die den homo poieticus auszeichnen, gilt es in wünschenswerte und kooperative Praxen zu 

integrieren, damit diese nicht nur als Reaktion auf gegebene Tatsachen verstanden werden. Denn 

nur, wenn sowohl die Herstellung als auch der Umgang mit Technik nicht ausschließlich durch Hete-

ronomie geprägt sind, ist es möglich, diese Tätigkeiten auch moralisch zu bewerten bzw. normativ 

Haltung zu beziehen. Das bedeutet, dass auch der technische Herstellungsprozess einer wünschens-

werten Praxis dienen können muss (Zuber et al., 2021). Man denke hier bspw. an eine gewünschte, 

akzeptierte und arbeitsorganisatorisch eingebettete Whistleblower-Kultur, damit Aussagen, wie die 

der Ethikerin Timnit Gebru, nicht direkt zu einer Entlassung führen müssen (Wolfangel, 2021).  

Die Rückbesinnung auf die Praxis und die Forderung, poietische Tätigkeiten als Handlung autonomer 

Entscheidungsfindung individueller Akteure zu begreifen, die aufgrund des Praxisbegriffs auch immer 

in einem sozialen Umfeld eingebettet bleiben, führen zu einer ganzheitlichen Betrachtung ethischer 

Programmierpraxis. Hierzu muss bereits während der Entwicklungsarbeit das digitale Artefakte als 

soziales System betrachtet werden. Dies ist notwendig, um die Auswirkungen des digitalen Artefakts 

auf die lebensweltlichen Strukturen, individuellen Handlungsanforderungen und Wahrnehmungsmo-

dalitäten begreifen zu können. Darüber hinaus müssen normative Überzeugungen in den Anforde-

rungskatalog von Softwareprodukten aufgenommen werden, um auch technisch berücksichtigt zu 

werden. Dies bedarf einer Arbeitsorganisation, die sich nicht nur über den Wert der technischen Funk-

tionalität ordnet. Das Verständnis von Technik als Mittel rückt hingegen technik-generische Werte in 

den Fokus einer ethischen Betrachtung, die negative Folgen für individuelle, intersubjektive oder kol-

lektive Lebensweisen haben können: Die Betrachtung dieser Werte ist aufgrund der Beschaffenheit 

der digitalen Technologie oder Technik geboten. Diese Werte lassen sich nicht ausschließlich mit 

Hilfe einer Analyse der Lebensformen lokalisieren, sondern bedürfen zunächst einer Betrachtung der 

Technologie und Technik (Teil II, Kapitel 2.1). Die Einführung normativer Deliberationen in die Ent-

wicklungsarbeit ermöglicht die Fomulierung von Gütekriterien jenseits von technischer Funktionalität 

oder ökonomischem Nutzen.  

Praxis als Gegenstück zur poiesis nimmt gerade die Perspektive ein, die diese unmittelbare Abhän-

gigkeit der Mittel zu transzendieren vermag: Hier gilt nicht mehr das Machbarkeitsdenken als einzige 

Quelle qualitativer Gütekriterien. Eine Praxis verwirklicht einen Wert, der nicht außerhalb ihrer selbst 

aufzufinden ist. So mag man Sport als poiesis beschreiben, um gesund zu leben, schlank zu sein 

oder Geld zu verdienen. Sport kann jedoch auch das Ziel der Betätigung selbst sein und ist demnach 

auch Motivation der Handlung: Hier ist Sport als praxis zu verstehen. Darüber hinaus verweist der 

Mannschaftssport unmittelbar auf die gemeinsam getragenen Handlungsziele: Es handelt sich hierbei 

um eine kollektive, kooperative Struktur, die sich in geteilten Sollensanforderungen zeigt. Man denke 

in diesem Zusammenhang an Fußball, der sicherlich alle Sichtweisen zu vereinen vermag – so wird 
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auch Camus (1953) zitiert: „Alles, was ich über Moral und Verpflichtungen weiß, verdanke ich dem 

Fußball.“ Digitale Artefakte müssen aus den unterschiedlichen Perspektiven menschlicher Tätigkeiten 

und Handlungspraxen reflektiert werden, um diese Verhältnisse offenlegen zu können. Erst dann 

kann eine Bewertung der Situation vorgenommen werden. Ebenso sind diese ethischen Deliberatio-

nen als praxis zu begreifen, die kein anderes Ziel verfolgt und um keinen anderen Zweck bemüht ist, 

als das Nachdenken über normativ wünschenswertes Design zu kultivieren.  

Im Gegensatz zu Reijers und Coeckelbergh (2020) wird die Vermittlung der instrumentellen mit der 

normativen Rationalität nicht über das Narrativ gesucht. Der Fokus liegt auf der Rationalität der Pra-

xis, die sich entweder durch digitale Artefakte entfalten oder durch sie gehemmt werden kann. 

Menschliche Vernunftfähigkeit lässt sich nach Nida-Rümelin durch die Teilnahme an der Austausch-

praxis von Gründen sowie an der Affektion durch das Resultat, d.h. durch den guten Grund, bestim-

men. Vernunft ist somit „die allgemein menschliche Fähigkeit, eine gemeinsame Aufmerksamkeit auf 

Gegenstände von gemeinsamem Interesse zu richten, im Umgang mit diesen eine gemeinsame, ko-

operative Praxis zu entwickeln, und diese von Gründen geleitet zu koordinieren" (Nida-Rümelin, 2020, 

S. 24).   

Der Vernunftbegriff ermöglicht Lebensweisen und Praxen zu rechtfertigen, die nicht nur durch Ge-

schichten vermittelt werden. Die Strukturelle Rationalität integriert das punktuelle Ereignis, sei dieses 

eine Handlung, eine Emotion oder ein digitales Instrument, in den zeitlichen Horizont einer Sozialität, 

ohne dabei einer verbindlichen Rationalität verlustig zu werden. Im Gegenteil, gerade diese Rückbin-

dung an Gemeinschaften verschafft der Vernunft die Möglichkeit, sich individuell und kollektiv zu ver-

wirklichen. Im Gegensatz dazu folgt die narrative Wende der Prämisse, dass es keine vernünftigen 

normativen Tatsachen geben muss, weshalb sie gegenüber der Ontologie der Gründe indifferent ist. 

Gründe stehen hier in keinem logischen oder rationalen Zusammenhang, sondern die Geschichte 

wirkt sich sinnstiftend auf die einzelnen Aspekte aus. Narrationen sind von daher stark kulturrelativis-

tisch, da allein die Zuschreibungspraxis ausschlaggebend dafür ist, welche Geschichte erzählt wer-

den soll. Im Gegensatz dazu zeigte sich der Praxisbegriff, wie Nida-Rümelin ihn in seiner Theorie 

einer Strukturelle Rationalität entwickelt hat, als von normativen Tatsachen getragen, die durch die 

Zuschreibungspraxis des Gründegebens und -nehmens gefunden, nicht aber erfunden werden kön-

nen. Vielmehr geht es, wie Hetzel (2015, S. 116) treffend formuliert, darum, dass  

[d]iese Tatsachen […] jedoch nicht im Sinne vorhandener Fakten zu deuten [sind], son-
dern als die Realität eines Sollens und der Ansprüche in der Praxis. […] Moralische Tatsachen 
existieren insofern unabhängig von uns, als sie ihren Ort in einer Praxis haben, die uns gegeben 
ist, aus der wir uns nicht herausreflektieren können. Zugleich haben diese Tatsachen keinen 
Status, der es erlauben würde, um sie zu wissen, sie in irgendeiner Form zu repräsentieren. 
Das bedeutet allerdings wiederum nicht, dass sie sich, wie die Nonrealisten (und diejenigen 
Kritiker des Pragmatismus, die ihm eine relativistische Position unterstellen) behaupten, in blo-
ßen Präferenzen erschöpfen würden.  
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Die Trennung zwischen Handlungen und Tätigkeiten ist nicht einfach zu ziehen, denn so finden sich 

Auslegungen, die das Spielen eines Instruments der poiesis zuordnen, gerade weil beim Spielen 

eines Instruments zunächst keine Sozialität erkennbar ist (Reijers & Coeckelbergh, 2020), während 

andere das Musizieren direkt als Praxis auslegen. In diesem Zusammenhang ist von großer Bedeu-

tung, dass sich Sozialität durch ihre Zeitlichkeit auch als tradierte Vernunft zeigen lässt. Sozialität 

bedarf keines unmittelbaren Gegenübers, das Handlungszusammenhänge erst zu einer kooperativen 

und kollektiven Praxis zu vereinen im Stande ist. Allein, dass, wie Janich (2003) betont, der Mensch 

sein Handlungsvermögen erst erlernen muss, und dies manchen besser als anderen gelingt, verweist 

auf die Einbettung in strukturelle Rationalitäten, in übernommene gegenseitige Vertrauensbeziehun-

gen, die überhaupt erst diese Form des Erwerbs ermöglichen: Das Individuum „muss [.] als selbstbe-

stimmt lebendes Individuum Zwecksetzungsautonomie, Mittelwahlrationalität und Folgenverantwort-

lichkeit entwickeln" (Janich, 2003, S. 95-96).  

Die Tätigkeiten der Vernunft müssen erlernt, geübt und auf bestimmte Bereiche angewendet werden 

können. Dabei schließen sich die verschiedenen Bereichsrationalitäten nicht aus, sondern führen in 

den jeweils korrespondierenden Entscheidungsräumen zu optimalen Resultaten: Was jeweils als op-

timal verstanden wird, zeigt sich bspw. in einer moralisch guten oder in einer den Nutzen optimieren-

den Handlung. Daher muss nicht nur der Denkmodus erworben, sondern auch dessen zielführender 

Einsatz in lebensweltlichen Praxen erlernt werden. Erst die Übung dieser Vermögen führt dazu, dass 

Personen handlungsfähig sind. Eine Handlung oder eine Tätigkeit kann somit sowohl aus dem Blick-

winkel der instrumentellen Rationalität, der techne, als auch aus dem Blickwinkel der praktischen 

Klugheit, der phronesis, beschrieben werden. Praxis umfasst somit das Denken als phronesis, die 

praktische Klugheit, und ist daher das Vermögen, Allgemeines auf der Handlungsebene auf Beson-

derheiten anwenden zu können. Bestenfalls kommt sie, da tugendhaft, zu einem richtigen, weil mo-

ralisch gutem Ergebnis. Somit ermöglicht die Klugheit, sich dem Gegenstand der Betrachtung nicht 

nur aus der Perspektive der Mittel anzunähern, sprich technisch aus der Funktionalität und ökono-

misch aus dem Nutzen, sondern auch Bewertungskriterien außerhalb dieser zu verwirklichen. Beide 

Rationalitäten schließen sich hierbei nicht aus, sondern eröffnen andere Weisen, sich dem Betrach-

tungsgegenstand gedanklich zu nähern. 

In einem klassischen aristotelischen Sinne ist die Praxis die Form der Handlung, die für die Kultivie-

rung von Tugenden konstitutiv ist (MacIntyre, 1981). Praxis für sich reicht nicht aus, sondern es bedarf 

ebenso der Tugend, damit wünschenswerte Ergebnisse verwirklicht werden können – zumindest, 

wenn es sich nicht um glückliche, sondern vernünftige Ereignisse handeln soll. Sobald eine Person 

gerechte Handlungen ausübt und dadurch Gerechtigkeit lebensweltlich erfährt, kann sie einen ge-

rechten Charakter ausbilden und diesen in unterschiedlichen Praxisstrukturen ausleben. Ein tugend-
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haftes Leben verhindert, dass Praxen ausgenutzt werden, indem sie instrumentalisiert oder strate-

gisch manipuliert werden. Praxis bedarf in diesem Sinne auch der Deliberation, die mit der Entschei-

dungswahl verbunden ist (Aristoteles, NE 1139a2).  

So gibt es beispielsweise zahlreiche Möglichkeiten, die Tugend der Freundschaft zu leben: im direk-

ten Austausch, durch gemeinsame Aktivitäten etc. Diese Lebensweisen sind als die Bedingungen der 

Möglichkeit zu verstehen, die Tugend der Freundschaft kultivieren zu können. Einige sind bereits 

durch soziale Konventionen bestimmbar, andere als moralische Norm. Die Verbindung von Tugend-

haftigkeit und Praxis lässt in alltäglichen Situationen die Möglichkeit zu, sich eben nicht mehr nur 

strategisch oder instrumentell zu verhalten, sondern auch der Tugend gemäß. Wenn Facebook als 

Ort sozialer Beziehungen jeglicher Art ausgeschrieben wird und sich dort Freundschaft durch neue 

Formen sozialer Gemeinsamkeit etabliert, so muss Facebook als neue Praxis der Freundschaft und 

diese sodann auch als Ort neuer Normativität begriffen werden. Dieses normative Geflecht, in das 

digitale Technologien und Techniken eingebunden werden, lässt digitale Technologie und Technik zu 

sozialen und kollektiven Systemen werden: „Even though technologies are artificial, it is nevertheless 

important to realize that they are part of human praxis.” (Fallman, 2007, S. 27) 

2.3.1 Emanzipierte Poiesis  

Diese Arbeit unternimmt daher den Versuch, ein Verständnis von digitaler Technologie und Technik 

als Teil von Lebenspraxen zu entwickeln. Praktisch gesprochen unterliegen poietische Handlungen 

dann nicht mehr nur Sachzwängen oder Naturgesetzen, sondern sind aus der Sicht der praktischen 

Vernunft auch mit anderen normativen Kriterien bewertbar, denn aus technologischem und techni-

schem Wissen lassen sich bspw. keine moralischen oder ästhetischen Sollensforderungen ableiten. 

Herstellende Tätigkeiten finden sich im Rahmen der Digitalisierung oder der digitalen Transformation 

auf Seiten der Entwickler, aber auch auf Seiten der Nutzer. Hier wird zuerst der Fokus auf die Ent-

wicklungsarbeit gerichtet, obgleich die normativen Deliberationen auch für die lebensweltlichen Pra-

xen der Nutzer notwendig sind.  

2.3.2 Entwicklungspraxis 

Einzelereignisse, seien diese Handlungen, Emotionen oder gar Gegenstände, die in Handlungsab-

läufe integriert werden, fügen sich in das Geflecht gegenseitiger Vertrauensbeziehungen ein. Diese 

Integration in gegenseitige Erwartungshaltungen führt zu Umbewertungen der normativen Ansprü-

che. Praxen, die kollektiv ausgerichtete Handlungsstrukturen sind, werden durch die Inklusion digita-

ler Artefakte in ihren tradtionellen Handlungsabfolgen gestört. Erwartungshaltungen werden so gene-

riert oder transformiert. Im Falle der Freundschaft kann schon die Bezeichnung friends, wie es bei 
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Facebook geschieht, und die Darstellung von Freundschaften als Punkte wahrhafte Freundschafts-

beziehungen verändern. Wenn das normative Grundgerüst nicht gestört werden soll, muss über die 

normativen Konstituenzien reflektiert werden, die durch eine Nutzung dieses digitalen Artefakts tan-

giert werden. Digitale Artefakte sind Teil vernünftiger individueller und kollektiver Lebensentwürfe: Da 

sie in eine temporale, intra- und interpersonale Sozialität eingebunden werden, muss der Praxisbegriff 

in den Mittelpunkt einer ethischen Betrachtung gerückt werden. Die Integration digitaler Artefakte 

kann normative Erwartungshaltungen verändern, indem Handlungsabfolgen medialisiert restrukturiert 

werden: Digitale Artefakte vermitteln Bedeutungszusammenhänge, zeigen Wahrnehmungsinhalte 

auf und fordern Verhaltensweisen ein. Sie selbst sind dadurch maßgeblich normativ.  

Digitale Artefakte steuern so kollektive Handlungszusammenhänge, individuelle Weltbezüge und in-

tersubjektive Erwartungshaltungen. Dieser Sachverhalt muss in der Entwicklung digitaler Artefakte 

berücksichtigt werden. Der Praxisbegriff ermöglicht zudem, unterschiedliche Begründungstypen the-

oretisch einzubinden, die lebensweltlich verankert sind: In Praxen finden unterschiedliche Begrün-

dungs- und Rechtfertigungsmöglichkeiten – über ökonomische, ästhetische oder gar moralische 

Gründe – ihre Berechtigung. Digitale Artefakte wirken auf die Begründungs- und Rechtfertigungs-

struktur, weshalb dasselbe Artefakt in verschiedenen gesellschaftlichen Subsystemen unterschiedli-

chen Einfluss ausübt: Ein Chatdienst, der Kurznachrichten forciert, benötigt eine effiziente Kommuni-

kationskultur, wie sie bspw. in der Arbeitswelt vorzufinden ist, nicht aber in der Seelsorge. Digitale 

Artefakte beeinflussen daher unterschiedliche Erwartungshaltungen, die bestimmte gesellschaftliche 

Bereiche in ihren normativen Ansprüchen prägen.  

Diese ethischen Überlegungen stellen sich auch im Zusammenhang mit der Entwicklungsarbeit 

selbst, denn es benötigt eine Arbeitskultur, die herstellende Tätigkeiten mit moralisch wertvollen Pra-

xen verbindet. Die Entwicklungstätigkeit wird durch Prozesse, welche die Autonomie der Entwickler 

fördern, aufgewertet. Dies bedeutet, dass der Herstellungsprozess die Möglichkeit bieten muss, tech-

nische Kompetenzen mit normativem Orientierungswissen und wertegeleiteten Handlungsintentionen 

explizit zu verbinden (Umbrello & Gambelin, 2021). Dadurch werden Austauschformen kultiviert, die 

den Sachgegenstand reflektieren, ohne ausschließlich die technische Machbarkeit zu berücksichti-

gen.  

Die Bedingungen der Möglichkeit, eine Entwicklungspraxis zu etablieren, welche die Autonomie der 

Entwickler begünstigt, können als emanzipierte poiesis bezeichnet werden. Herstellende Aktivitäten 

werden durch etablierte autonome Entscheidungspraxen aufgewertet. So werden während der Ent-

wicklungsarbeit normative Deliberationen gefördert, was bestenfalls zu normativ ausgerichteten Ar-

tefakten führt. Der homo poieticus schlägt somit die Brücke zur Praxis: „The homo poieticus is the 
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ethical agent in the era of technology: she is the creator of the situations subject to ethical apprecia-

tion.” (Russo, 2012a, S. 68) Er erschafft sich die Umgebung, die es moralisch zu evaluieren gilt und 

bricht seine vermeintliche Passivität gegenüber seiner Mitwelt auf: Er ist nicht nur Konsument oder 

Produzent, welcher der Natur oder der Umwelt gegenübersteht, sondern die Welt, in der er sich be-

wegt, erschließt er sich durch seine herstellende Beziehung zur Welt (eda.). 

2.3.3 Bedienungspraxis 

Aber nicht nur die Entwicklungspraxis ist hinsichtlich der herstellenden Tätigkeiten zu betrachten. 

Digitale Artefakte sind im Gebrauch, sodass auch der Umgang mit digitalen Artefakten in einem poie-

sis-praxis-Verhältnis zu denken ist. Aus der Theorie der Strukturellen Rationalität, dass sich Einzele-

reignisse in ein vernünftiges Netz gegenseitiger Erwartungshaltungen und Verpflichtungen einbinden 

können lassen müssen, lassen sich zusätzlich zu den Werten, die aus der Beschaffenheit der Tech-

nologie und Technik selbst resultieren, Kriterien normativ wünschenswerter Artefakte formulieren. Es 

muss ein emanzipierter Gebrauch digitaler Artefakte ermöglicht werden, auch wenn dieser selbst ge-

staltend ist. 

Daher ist auch aus der Nutzer-Perspektive die aristotelische Unterteilung von poiesis und praxis in-

teressant. Auch wenn diese Unterscheidung hier nicht historisch ausgearbeitet wurde, wirft ihr syste-

matisierender Charakter Licht auf die Fragen, welche die Normativität von Technik und Technologie 

betreffen. Die Unterscheidung in poietische Tätigkeiten und praktische Handlungen muss sowohl 

handlungstheoretisch als auch rationalitätstheoretisch konzipiert werden. Der Gebrauch eines digita-

len Artefakts ist meist instrumentell: Das digitale Artefakt erleichtert die Kommunikation oder die ge-

ografische Orientierung. Computerspiele oder die Programmierkunst mögen hier Ausnahmen darstel-

len und bereits als eigenständige digitalisierte Praxen etabliert sein. Wesentlich ist, dass der Ge-

brauch digitaler Artefakte den Nutzer in seiner freien Lebensgestaltung unterstützt. Das digitale Arte-

fakt muss deshalb daraufhin überprüft werden, ob es moralische Praxen behindert oder befördert. 

Nur so wird der Nutzer als moralische Person geachtet.   

Da menschliche Aktivität immer auch Möglichkeit bedeutet und an eine Sozialität gebunden ist, eröff-

net dies unmittelbar die Notwendigkeit, Entscheidungen moralisch zu reflektieren. Die strukturelle 

Einbettung technischer Artefakte in menschliche Lebensweisen erfordert zugleich eine Eingrenzung 

des Optionenraums, da die Freiheiten anderer auch (un-)beabsichtigt unterminiert werden können. 

Reijssel und Coeckelbergh (2020, S. 13) erweitern daher ihren tugendethischen Technikansatz um 

ein deontologisches Moment: „Even when we design our technical practices in such a way that they 

are conducive of good life, they might still exert (unintended) harm on certain people. For this reason, 
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technical practices need to be limited in certain respects; they need to be subjected to appropriate 

laws.” 

Diese Überlegungen ermöglichen eine Konzeptualisierung moralisch-technischer Praxis sowohl für 

die Entwicklung als auch für den Gebrauch. So kann eine gute normative Praxis von einer schlechten 

normativen Praxis unterschieden werden, wenn wünschenswerte Verhaltensweisen unterminiert und 

schlechte Angewohnheiten etabliert werden. Durch diese tugendethisch anmutende Herangehens-

weise kann dem Anspruch einer normativen Ethik Inhalt verliehen werden. Nur wenn sich techne und 

phronesis in einem stetigen Austausch befinden, können normativ wünschenswerte, technische Ob-

jekte gestaltet werden, die sowohl dem Entwickler als auch dem Nutzer als moralische Persönlich-

keiten dienen. Der Fokus liegt somit auf emanzipierten Tätigkeiten, die als Teil einer Praxis nicht nur 

der instrumentellen, sondern auch der normativen Rationalität folgen, wie Abbildung 2 zeigt. 

 

Abbildung 2 Zweite Bedingung eines normativ wünschenswerten Softwaredesigns 

2.4 Zwischenfazit 

Technikphilosophisch ist von großer Bedeutung, wie technische Geräte auf menschliche, interaktive 

und gegenseitige Verpflichtungsgefüge einwirken. Durch einen Einsatz technischer Geräte können 

sich etablierte Lebenspraxen transformieren oder aber gänzlich neue Lebensräume geschaffen wer-

den. Es gilt daher, Technik und Technologie dahingehend ethisch zu überprüfen, wie sie deontische 
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Beziehungsstrukturen beeinflussen und inwiefern dieser Einfluss wünschenswert oder inakzeptabel 

ist. Diese Lebenspraxen müssen den Forderungen der Vernunft entsprechen, sollen sie nicht den 

Menschen in seiner Humanität verletzen. Dies beinhaltet auch, dass sich die Vernunftfähigkeit des 

Menschen frei entfalten können muss. Daher sollte die deontologische Begrenzung menschlicher 

Lebensgewohnheiten kontinuierlich auf Kohärenz und somit auch im Hinblick auf die Integrität unter-

schiedlicher Lebensformen hinterfragt werden (Nida-Rümelin, 1997b). In diesem Zusammenhang 

muss eine Analyse unterschiedlicher Technik, im Sinne unterschiedlich technologisch bedingter Ge-

räte, Instrumente oder Maschinen, und deren spezifischen Einflusses auf menschliche soziale und 

kollektive Verbindungen erfolgen. Ein vernünftiger Umgang mit Technik und Technologie ist nur dann 

unabhängig von technischen Besonderheiten möglich, wenn die genuin technischen Bedingungen 

keinerlei besonderer Berücksichtigung bedürfen. So gilt es zu untersuchen, auf welche Art und Weise 

bestimmte Technik und Technologien auf deontische Strukturen einwirken. Zudem muss beachtet 

werden, ob sich eine Veränderung einer humanen Ausgestaltung menschlicher Lebensstrukturen in 

bestimmten menschlichen Bereichen als besonders wünschenswert oder als inakzeptabel erweist.  

Daher ist es notwendig, die unterschiedlichen oder ähnlichen Auswirkungen beispielweise eines 

Hammers, einer maschinellen Befüllungsanlage oder eines Computers auf Lebensstrukturen heraus-

zuarbeiten und zu vergleichen. Entscheidend hierbei wird sein, inwiefern diese Technik und Techno-

logie für den Menschen entlastend wirken soll. Dies führt direkt in die uniqueness-Debatte, innerhalb 

der die Fragestellung erörtert wird (Teil III), inwiefern normative Herausforderungen digitaler Technik 

und digitaler Technologie mit klassischen Technikphilosophien und Technikethiken eingefangen wer-

den können oder ob eine ausgewiesene Ethik der Informationstechnik benötigt wird. Für die Klärung 

dieser Fragestellungen ist nicht unerheblich, Technik und Technologie begrifflich zu unterscheiden. 

Ebenso müssen die verschiedenen Subvarianten des Technikbegriffs herausgestellt und hinsichtlich 

ihrer Normativität befragt werden: Es gilt der Fragestellung nachzugehen, ob und welche technik-

generischen, ethischen Fragestellungen sich im Hinblick auf digitale Artefakte artikulieren lassen.  

Beispielsweise verändert sich das strukturelle Pflichtgefüge der bisherigen Arbeitskultur durch den 

Einsatz KI-gestützter Bewerbungsverfahren oder die kontinuierlich maschinell überwachte Arbeits-

leistung mittels einer semantischen Auswertung u.a. von Chaträumen. Lebenspraxen und deren nor-

mativen Konstituenzien werden austariert und erfahren somit eine graduelle Neubewertung: Digitale 

Bewerbungsverfahren sollen auf Seiten der Bewerber Lügen oder Schummeleien detektieren, Unsi-

cherheiten bei Antworten identifizieren und Unstimmigkeiten einfach hervorheben. Auf der Seite der 

Arbeitgeber sollen durch den Einsatz von Bewerber-Tools Vorurteile unterbunden werden, um mög-

lichst objektiv dem Bewerber zu begegnen. Der Einsatz eines solchen Tools verändert klassische 

Bewerber-Arbeitgeber-Gespräche und transformiert dadurch auch Machtstrukturen. Inwiefern diese 

neue Praxis zu wünschenswerten Verhaltensweisen führt, und missliches Verhalten unterbindet, um 
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normativ wertvolle Orientierung bieten zu können, bedarf einer gesonderten, normativen Deliberation, 

die an dieser Stelle nur angedeutet werden kann. Hinzu kommen Aspekte klassischer Privatsphäre-

Argumente, die den Zugang zu personenspezifischen und relevanten Daten transparent regeln und 

artikulieren. Zugleich muss dies auch technisch gewährleistet und unternehmensweit eingehalten 

werden. Auch hier zeigt sich bereits eine Veränderung im Umgang mit direkten Vorgesetzten: Aus 

Loyalität wird so schnell Kontrolle und somit aus intrinsischer Motivation externer Zwang. Dieser be-

havioristische Turn, Personen als externalisierte Datenpunkten zu beurteilen, steht einem vernünfti-

gen Umgang mit Menschen, gerade in einer post-feudalen Arbeitsgesellschaft, entgegen. Die Me-

thode bspw. der Inversen Transparenz soll diesem Aspekt technisch-humanistisch begegnen, indem 

der Arbeitnehmer mitbestimmten darf, wer Zugang zu seinen Daten erhalten kann (Zieglmeier & Pret-

schner, 2021).  

Ebenso ersetzen heute digitale Systeme weltweit analoge face-to-face-Interaktionen sozialer Vertei-

lungssysteme, wie es in Banken bei Bonitätsüberprüfungen bereits üblich ist. Dabei soll der Einsatz 

digitaler Technologien aufwendige Arbeitsprozesse ersetzen und zugleich auch zu mehr Gerechtig-

keit oder Transparenz führen, da Entscheidungen (endlich) nicht mehr von der Kontingenz mensch-

licher Subjektivität abhängen, sondern rationale und objektive Maschinen – so die Vorstellung – nüch-

tern über Sachverhalte ‚entscheiden‘ (Raymond & Shackelford, 2013). Maschinen als Instrumente 

der Kontingenzbewältigung einzusetzen, bedeutet aber zugleich, sich nur der Sachlichkeit der Argu-

mente zuzuwenden und schließt jegliches Empathie-gestütztes Urteil aus. Digitale Technik suggeriert 

Objektivität (Teil II, Kapitel 7) und schließt jedes empathische Urteil qua ihrer technischen Rationalität 

aus. Die Annahme, dass Softwaresysteme zu einem zuverlässigen und gerechten ‚Urteil‘ gelangen, 

weil sie einer Subjektivität, die in diesem Diskurs mit Willkür gleichgesetzt wird, entbehren, beruht auf 

der enthusiastischen Idee, dass mit Hilfe eben jener Maschinen, die auf mathematischen Modellen 

beruhen, gewünschte Ergebnisse präzise kalkuliert werden können. 

Ein philosophisches Verständnis befasst sich daher mit den unterschiedlichen normativen Ausrich-

tungen, die ein digitales Artefakt oder technisches Sachsystem auf individuelle Handlungen, interre-

lationale Beziehungen und kollektive Zielsetzungen ausübt. Somit hilft eine philosophische Untersu-

chung, normative Urteile über Technologie und Technik zu fällen, wenn durch eben jene Betrachtung 

diejenigen normativen Konstituenzien sichtbar gemacht werden können, die ein wünschenswertes, 

gemeinschaftliches Leben tragen. Technologie und Technik können sodann vor dem Hintergrund ei-

nes empirisch-philosophischen Horizonts normativ hinterfragt werden, denn der Einsatz dieser Tech-

nologie oder Technik kann hinsichtlich der Förderung oder Behinderung derjenigen normativen Be-

dingungen evaluiert werden, die für ein gemeinschaftlich getragenes Zusammenleben oder für ein 

selbstbestimmtes Leben innerhalb der Gemeinschaft vonnöten sind. Dies verweist auf eine humanis-
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tische Ethik, denn das technische Artefakt wird an der Möglichkeit gemessen, ob es wünschenswer-

ten, menschlichen Bedürfnissen oder Fähigkeiten dient, indem nach lebensweltlichen Bedingungen 

gefragt wird. Dadurch kann nicht nur Negatives vermieden, sondern vor allem auch der Versuch un-

ternommen werden, Anforderungen an ein gutes, normatives Design zu formulieren und – viel be-

deutsamer – diese dann auch zu entwickeln.  

Ein technisches Artefakt in seiner gesellschaftlichen Einbettung zu verstehen, bedeutet folglich, die 

Erwartungshaltungen hervorzuheben, die Technik in eben diesem gesellschaftlichen Zusammenhang 

repräsentiert. Dafür ist es wesentlich, die Strukturen zu akzentuieren, in die das technische Objekt 

integriert ist. Eine philosophische Analyse wirkt sich somit direkt auf die normativen Überlegungen 

aus, denn ein kontextualisierter Technikbegriff verbindet Technik und Technologie mit normativen 

Bedingungen menschlicher Daseinsform oder wenn man will: mit der Idee des guten Lebens. Die 

normativen Beziehungselemente, die diese zwischenmenschliche Ebene der Kommunikation und 

Kooperation hervorbringen, können jedoch auch missachtet werden: So kann eine gelungene Kom-

munikation nicht gänzlich auf Lügen basieren, wenn man z.B. die weitere Fortführung einer Freund-

schaft nicht gefährden möchte (Nida-Rümelin, 2011b). Das kooperative Miteinander, in diesem Falle 

der Freundschaftsstrukturen, wird durch das kontinuierliche Lügen gestört, denn Gemeinschaft erfor-

dert eine Kommunikationskultur, die nicht durch verborgene Gründe getragen werden kann, sondern 

auf authentischen Äußerungen basiert. Z.B. gilt es als tugendhaft oder eben moralisch geboten, dem 

Freund nicht aus Eigeninteresse zu helfen, sondern der Freundschaft wegen. Punktuell können ko-

operative Strukturen Trittbrettfahrer-Handlungen verkraften. Kommt es jedoch zu einer flächende-

ckenden Erosion geteilter Strukturen, weil Trittbrettfahren einen systematischen Charakter annimmt, 

d.h. wenn ein solches Verhalten zur Regel wird, verlieren diese Lebensformen ihren normativen An-

spruch. Wenn Strukturen, die zur Aufrechterhaltung einer gewünschten, gemeinsam-geteilten Le-

benswelt benötigt werden, durch unbeabsichtigte oder gar beabsichtigte kontinuierliche Missachtung 

beschädigt werden, werden diese Lebensformen ihrer gelebten normativen Performativität verlustig: 

Freundschaften, die bspw. durch dauerhafte Lügen gekennzeichnet sind, bezeichnet man nicht mehr 

als Freundschaft, sondern dieses Beziehungsgeflecht mutiert zu einem einseitigen Abhängigkeitsver-

hältnis, das nur aus der Perspektive des Eigeninteresses zugänglich wird. Die gemeinsam geteilte 

Struktur der Freundschaft bedarf jedoch einer sie wertschätzenden Kommunikationskultur. Eine sol-

che Kommunikation beruht auf normativen Bedingungen der Wahrheit, Wahrhaftigkeit und Verläss-

lichkeit (Nida-Rümelin, 2011b), die es überhaupt erst ermöglichen, dass Sprechakte nicht nur einer 

reinen strategischen Rationalität dienen, sondern auch kollektiv zu Gemeinsamkeiten vordringen kön-

nen.  

Technikphilosophie ist somit einerseits eine Freilegung der normativen Strukturen, in die Technik ein-

gebettet ist. Somit hat sie einen aufdeckenden oder entdeckenden Charakter, weshalb Brey (2000b; 
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2012a) den Ansatz als disclosive ethics bezeichnet. Andererseits ist sie eine Analyse der Auswirkun-

gen dieser technischen Einbindung auf die gesellschaftlichen Formen des Zusammenlebens. Dieser 

doppelte Ansatz der strukturellen Ausrichtung mutet zunächst soziologisch an, geht aber über einen 

rein deskriptiven Ansatz hinaus, da auch die Möglichkeiten der normativen Bedingungen berücksich-

tigt werden. Somit werden die tiefen, sogenannten disruptiven Transformationen erklärbar, die durch 

digitale Artefakte hervorgerufen werden. Technische Artefakte sowie deren Entwicklung und Nutzung 

werden als Teil struktureller Lebensweisen verstanden, die sich aufgrund des Einsatzes eines tech-

nischen Artefakts verändern können.  

Die strukturelle technikphilosophische Betrachtung digitaler Artefakte hebt sogleich die Wichtigkeit 

einer Analyse des Maschinen-Mensch-Verhältnisses hervor, denn eine normative Evaluation muss 

die Erwünschtheit der Auswirkungen und Transformationen berücksichtigen, die ein Einsatz digitaler 

Technik auf menschliche Seinsmodi hervorhebt, seien diese wie in der Diskussion bei Ihde (1990) 

individuell-phänomenologisch bestimmt oder aber wie bei Vallor (2016), Reijers und Coeckelbergh 

(2020) tugendethisch durch praktische, intersubjektive und kollektive Lebenspraxen und Haltungen 

geprägt. Nida-Rümelins Strukturelle Rationalität, verstanden als deontische Strukturen, die ein Ge-

flecht wechselseitiger Verpflichtungen aufzeigen, kann die unterschiedlichen normativen Aspekte ge-

meinsam vernünftig systematisieren, ohne in Narrative aufzugehen. Die Strukturelle Rationalität, ge-

lebt als gemeinsam geteilte Praktiken menschlichen Miteinanders (Kooperation), ist aufgrund ihrer 

rationalen Legitimation erfassbar und als normatives Wissen tradierbar. Diese normativen Knoten-

punkte, die gegenseitige Anspruchshaltungen formulieren, konstituieren die praktische Lebenswelt 

und werden durch performative Akte bekräftigt und übertragbar. Ebenso ermöglicht diese Theorie, 

unterschiedliche Rationalitäten, verstanden als Denkmodi, zu vereinen, um zu einem humanistischen 

Umgang mit Technik und Technologien zu gelangen. Das dialektische Verhältnis von Technologie 

und Technik sowie der gesellschaftlichen, normativen Einbettung wird von Philosophen, wie es Rei-

jers und Coeckelbergh (2020, S. 9-10) darlegen, auf verschiedene Weisen definiert: als technology 

influencing, co-shaping oder als translating, composing und delegating oder als configuration of prac-

tices by technologies. Das Bedürfnis nach Technik und Technologie verweist bereits auf deren ge-

sellschaftliche Bedingtheit. Der Bedarf einer Technik lässt sich bspw. nach Coeckelbergh (2013) aus 

einer existenziell-menschlichen Verletzlichkeit heraus erklären, die der Mensch u.a. mittels Einsatzes 

digitaler Technik zu beheben versucht. Zugleich aber verschiebt er dadurch nur seine Verletzlichkeit, 

transformiert sie und kann sich nicht befreien, auch wenn dies der sehnlichste Wunsch der Transhu-

manisten sein mag. Durch die Sehnsucht, seine Schwächen technisch beseitigen zu können, er-

schafft er dadurch neue Abhängigkeits- und Machtverhältnisse, wie es zum Beispiel Eubanks (2018) 

in Automating Inequality – How High-Tech Tool profile, police and punish the poor soziologisch-em-
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pirisch herausarbeitete und dadurch zugleich neue normative Anforderungen formulierte. Der Ge-

danke der Gestaltbarkeit von Technik und Technologie wird hier erneut deutlich: Schließlich wird das 

Ziel formuliert, Technik bewusst normativ auszurichten oder sich zumindest bewusst zu werden, 

wodurch das Bedürfnis nach Technik entsteht, in welchen Zusammenhängen Technik kreiert wird 

und auf welche strukturellen Gegebenheiten wiederum eingewirkt wird. Doch welche Ethik vermag 

die Lücke zwischen Technikphilosophie, also der Analyse einer strukturell normativ wirksamen Tech-

nik, und einer Bewertung, also einer normativen Ethik, zu schließen? 

Wenn nun die maßgebliche Tendenz der technischen Entwicklung dahin geht, dass technische Arte-

fakte so zu konstruieren sind, dass sie Anforderungen nicht technologischer Natur berücksichtigen 

und sich zu wechselhaften Umwelten zu verhalten vermögen, und in diesem Sinne situiert sind, dann 

muss man, wie Kogge (2008, S. 939) bereits hervorhob, nicht nur das Deskriptive der Information in 

den Blick nehmen, sondern Information unter dem Gesichtspunkt betrachten, dass sie auch „eine 

neue Erscheinungsweise annimmt, nämlich eine ;performative Dimension‘, in der ‚neue Objekte, 

Technologien und Realitäten‘ nicht nur beschrieben, sondern hergestellt werden.“ In diesem Sinne ist 

es als Herausforderung der Ethik zu verstehen, die strukturellen Opazitäten und Transparenzen, die 

teils als Konstituenzien fungieren, zu identifizieren, um das digitale Artefakt hinsichtlich seiner perfor-

mativen und transformativen Kraft zu evaluieren.  

2.5 Technikethische Grundlagen 

Technikphilosophische Überlegungen bieten die notwendige epistemische Orientierung für eine nor-

mative Technikethik. So können auch empirische Fallbeispiele, welche die Technikethik seit den 

1970ern bereichern, systematisch geordnet werden, denn eine philosophische Betrachtung ermög-

licht einen rational-hermeneutischen Zugang zu evaluativ relevanten Gesichtspunkten von Techno-

logie und Technik. Hierdurch kann eine Zuordnung von Best-Practice-Beispielen, Modellen oder Be-

reichstheorien zu bestimmten ethischen Problemfeldern erfolgen, da gerade digitale Technik auf-

grund ihrer Kontextspezifikation nur in ihrer konkreten Anwendung zu bewerten ist. Dies gilt für die 

strukturelle Bewertung in einem noch weitaus grundlegenderen Sinne als für technik-generische Be-

wertungskriterien: Denn ohne ein Verständnis von Lebenspraxen, die gemeinsame Handlungsab-

läufe ordnen sowie Einzelhandlungen in ein Gefüge gegenseitiger Erwartungshaltungen einbinden, 

kann eine Bewertung digital-technischer Geräte und technologischer Errungenschaften, die eben in 

jene Muster normativer Lebenspraxen implementiert werden und diese somit maßgeblich steuern, 

nur unzureichend erfolgen (vgl. zum Begriff der rationalen Lebensführung v.a. Nida-Rümelin, 2001, 

2020; Wedgwood, 2014, 2017). Hierbei muss gerade auf die normativen Konstituenzien geachtet 

werden, die diese Praxen als Lebensform tragen (Teil I, Kapitel 3). Dies geschieht im Rahmen dieser 
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Arbeit in einem zweifachen Sinne, denn digitale Artefakte sollen hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf 

Lebensformen gedacht sowie die Entwicklungspraxis selbst berücksichtigt werden. 

Für eine normativ vollständige Evaluation digitaler Artefakte sind die gesellschaftlich-strukturellen Le-

benspraxen aufzuzeigen und die normativ wirksamen Momente eben jener deontischen Strukturen 

offenzulegen, auf welche und in welchen digital-technische Artefakte wirken. Diese bieten sodann 

eine lebensweltliche Grundlage für die Diskussion wünschenswerter Lebenspraxen (Nida-Rümelin, 

2005a). Darüber hinaus können digitale Artefakte performativ wirksam werden und neue, zuvor un-

bekannte Formen gemeinsamer Lebensgestaltung generieren (Hubig, 2006).  

Der Entwicklungsprozess muss als arbeitsorganisatorischer Ablauf einer eigenen Bewertung unter-

zogen werden, denn auch dieser ist als Lebensform zu verstehen. So gilt es vor allem hinsichtlich der 

strukturellen Dimension digitaler Artefakte, also ihrer strukturellen Kontextspezifikation, einen Fokus 

auf lebensweltliche Praxen zu legen. Im Gegensatz zu Vallors (2016) tugendethischem Ansatz liegt 

der Fokus in dieser Arbeit auf einer Betrachtung der möglichen Einbindung techno-ethischer Urteils-

kraft in eine Arbeitspraxis, um wünschenswerte techno-moralische Tugenden zu fördern. 

Interessant in dieser Diskussion ist, wie sich eine normative Ethik diesen Aufgaben zu stellen vermag, 

denn technische Unsicherheiten fordern neue Entwicklungs- sowie Nutzerpraxen heraus und norma-

tive Unsicherheiten bedürfen der Rückführung in technologische Terminologie oder einer besonderen 

Ausweisung, dass es sich hierbei um kein technologisch oder technisch lösbares Phänomen handelt. 

Unter Rücksichtnahme der Reflexionsbegriffe Opazität und Transparenz sollen diejenigen normativen 

Aspekte herausgearbeitet werden, die als Bewertungskriterien Maßnahmen für die technische Um-

setzbarkeit anzuleiten vermögen. Die Lokalisation normativer Tatsachen hinsichtlich digitaler Tech-

nologien und Technik bedarf eines gezielten epistemischen Vorgehens, da zusätzlich zu den klassi-

schen, technik-generischen, ethischen Gesichtspunkten, wie bspw. Privatsphäre oder Fairness, noch 

gesellschaftliche Lebensformen Beachtung finden müssen. Mit Hilfe der Identifikation geeigneter le-

vels of abstraction können diejenigen Szenarien herausgestellt werden, die für eine ganzheitliche 

Analyse den Ausgangspunkt bilden (Teil II, Kapitel 4). Hierbei müssen zunächst normative Tatsachen, 

die im Rahmen der Technikethik meist als Werte artikuliert werden (Gogoll et al., 2021), der Erkennt-

nis zugänglich gemacht werden, um im Anschluss gemeinsam mit empirischen Tatsachen zu norma-

tiven Urteilen gelangen zu können. Dabei ist grundlegend, dass Werte Normen vorausgehen. Normen 

als Moralgebote unterscheiden sich von Gesetzesnormen, insofern letztere durch einen Gesetzge-

bungsprozess gesetzt werden, während sich Moralgebote durchweg argumentativ begründen lassen 

müssen. Metaethisch ist diese Position einem Kognitivismus zuzuordnen, da die Moralgebote ihre 

Gültigkeit durch einen argumentativen Nachweis ihre allgemeine Einsichtigkeit erhalten (Skorupinski 

& Ott, 2000): Denn „gültig ist nur das, was gerechtfertigt oder begründet werden kann. Begründen 
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heißt, strittige normative Geltungsansprüche zu stützen bzw. ‚einzulösen‘“ (ebd., S. 12). Dies ist un-

erlässlich, wenn ein Sollensanspruch begründet werden soll, d.h. der Frage nachgegangen wird, für 

welche guten, normativen Gründe eben jene Tatsachen sprechen (Nida-Rümelin 2020, Kapitel VI). 

Das Verhältnis zwischen den Tatsachen konstituiert Gründe, die Nida-Rümelin (2020, S. 335) als 

„inferenzielle Beziehungen zwischen empirischen und normativen Tatsachen [Herv. d. A.], zwischen 

der empirischen Tatsache, dass das Messer scharf ist und der normativen, dass man es dem Kind 

nicht geben sollte“, expliziert. Allerdings rationalisiert die Einführung des Begriffs Interferenz diesen 

normativen Geltungsanspruch, sofern unter Interferenz ein ausschließlich kognitiv-logisches Konzept 

verstanden wird, durch das der Prozess des Zu-Gründe-Machens zu einem einseitig erkenntnistheo-

retischen Unterfangen wird.7 Dies ist vor allem dann der Fall, wenn zudem angenommen wird, dass 

Tatsachen nur qua einer ethischen Reflektion, die mittels eines ethischen Prinzips durchgeführt wird, 

einen normativen Sachverhalt erst zur Geltung zu bringen vermag, d.h. dass Gründe nur qua eines 

kognitiven, rationalen Erkenntnisprozesses normative Gültigkeit ausüben können (siehe hierzu die 

Kritik von Kiesewetter, 2017). Da die Tatsachenerkenntnis im Entscheidungsprozess, also in der prak-

tischen Deliberation, bereits abgeschlossen ist, können Tatsachen qua Haltungen, qua einer Rollen-

ausübung oder qua praktischer Konventionen, die allesamt die lebensweltlichen, deontischen Struk-

turen tragen (Teil I, Kapitel 2), zu Gründen modifiziert worden sein. Normativität ist nur durch ein 

strukturelles Geflecht gegenseitiger Erwartungshaltungen erklärbar und lässt sich nicht durch eine 

Binnenrelationalität rationaler Strukturen erklären. Dies ist gerade für die von Nida-Rümelin entwi-

ckelte Strukturelle Rationalität von grundlegender Bedeutung. Die Modifikation der Tatsachen zu 

Gründen bzw. diese inferenzielle Beziehung geht der Entscheidung über Gründe voraus. D.h. in die-

ser Normativität bewegt sich jegliche Lebenswelt immer schon. Aus der Relationalität der erkannten 

Tatsachen sind einige als (auch gute) normative Gründe erkannt worden, die in der ethischen Delibe-

ration nochmals gegeneinander abgewogen werden können, wenn sich nicht ein Grund als der beste 

ohne größere Anstrengung (d.h. ohne weitere erforderliche kognitive Deliberation) zeigt. Eine auf 

einer Entscheidung8 beruhende gute Handlung ist somit eine ausgeführte Handlung, die durch gute 

normative Gründe motiviert ist.9 Da normative Gründe unabhängig eines Wollens (Nida-Rümelin, 

2020; Scanlon, 2000) existieren, beruht der Begründungsablauf auf folgenden drei Fähigkeiten:  

                                                

7 Der Diskurs der Praktischen Interferenz und wie dieser mit Erkenntnis, Wissen, Denken und Handeln zusam-
menhängt, kann an dieser Stelle nicht nachgezeichnet werden (Weinberger, 1979). 
8 Entscheidung umfasst hier nicht nur den rational-kognitiven Prozess, der unmittelbar individuell vor der Hand-
lung ausgeführt wurde, sondern kann auch in Form von Tugenden, Rollenbildern oder Haltungen tradiert sein. 
9 Auf die Debatte normativer und motivationaler Gründe kann im Rahmen dieser Arbeit nicht vertiefend einge-
gangen werden. Wenn gute normative Gründe immer motivierten, gäbe es das Phänomen der Willensschwäche 
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1) normative Tatsachen zu erkennen, d.h. empirische, normative und soziale Tatsachen angemessen 

erkennen zu können sowie ihrer Relationalität einsichtig zu werden, 

2) normative Gründe angemessen abzuwägen und  

3) sich von den guten normativen Gründen auch leiten zu lassen. Dies kann als motivationale Ebene 

bezeichnet werden.  

Die praktische Abwägung der Gründe kommt dadurch zustande, dass praktische Konflikte in der Le-

benswelt auftreten können, die nur durch eine praktische Deliberation gelöst werden können (Nida-

Rümelin, 2020; Teil I, Kapitel 2). Diese Spannungsverhältnisse führen in das „Spiel des Begründens“ 

(ebd, S. 80), das darauf abzielt, Ungewissheiten zu lösen, indem durch die Systematisierung unter-

schiedlich akzentuierter Argumente die Unsicherheit abgeschwächt oder relativiert werden soll. Es 

geht nicht darum, fundamentale Letztbegründungen zu erfassen, sondern theoretische Systeme er-

neut zu stabilisieren (ebd.), denn Moralgebote erheben ihren Pflichtanspruch, indem sie in Situationen 

eines bestimmten Typs eine Handlung fordern oder deren Unterlassung gebieten. Im Gegensatz zu 

Rechtsnormen erfolgt auf ein Überschreiten keine Sanktion, sondern eine Empörung oder Ächtung 

(Bicchieri, 2005). Moralgebote werden dann hinterfragt, wenn sie nicht mehr zu erstrebenswerten 

Resultaten in bestimmten Situationen führen: Sie werden einer kritischen, nämlich ethischen, Analyse 

unterzogen. Mittels dieser praktischen Deliberation werden ethische Normen moralischen Urteilens 

und moralischen Handelns formuliert. Aus diesen artikulierten Normen lassen sich wiederum norma-

tive Kriterien entwickeln (Skorupinski & Ott, 2000, S. 12-15). Diese Kriterien sind „als operationali-

sierte Normen zu verstehen“ (ebd., S. 14) und sind „in ihrer normativen Dimension […] Massstäbe, in 

ihrer pragmatischen Dimension […] Aspekte“ (ebd., S. 15). 

2.5.1 Die Bereichsethik digitaler Artefakte: Makro-, Meso- und Mini-Ethiken 

Eine ethische Begründung zielt darauf ab, moralische Überzeugungen zu belegen, indem sie morali-

sche Aussagen durch „Verknüpfung von Propositionen“ (Nida-Rümelin, 1998, S. 9) in einen systema-

tischen Zusammenhang bringen soll (ebd.). Zur Rechtfertigung können ethische Theorien als Begrün-

dungsprinzip hinzugezogen werden. Diese sind stark vereinfacht entweder deontologisch, konse-

quentialistisch, tugendethisch oder kontraktualistisch.10 Diese ethischen Theorien verbinden morali-

                                                

nicht. Dass jedoch alle Gründe, sofern sie motivieren, normativ wirksam werden, spricht vielleicht für vertikale 
Ebenen oder Prozesse, die gute Gründe in ihrer Verwirklichung durchlaufen. 
10 Für eine Gegenüberstellung der ethischen Theorien und ihree Bedeutung für die Angewandte Ethik siehe 
Nida-Rümelin (2005, S. 2-88). 
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sche Überzeugungen und subsumieren sie unter gemeinsame Kriterien. So bilden sie ein Konglome-

rat moralischen Wissens (Nida-Rümelin, 1998). Die normative Ethik bringt so moralische Gebote be-

gründend in eine Ordnung, die sich in lebensweltlichen Erwartungshaltungen offenbaren und deren 

Angemessenheit sich zugleich an und in diesen bemessen lassen muss (Nida-Rümelin, 1996, S. 61). 

Neu auftretende Handlungsfelder, die etwa durch Technik entstehen, führen gerade deshalb zu Un-

sicherheit, weil weder moralische Gebote formuliert wurden, da großteils die relevanten normativen 

Tatsachen erst noch eruiert werden müssen, noch wünschenswerte lebensweltliche Praxen existie-

ren, die diese normativen Tatsachen leb- und erfahrbar machen. Technische Instrumente wirken ge-

rade auf solche lebensweltlichen Praxen ein, die, verstanden als strukturelle Rationalitäten, be-

stimmte Lebensweisen konstituieren, wie z.B. die Praxis der Liebe. So besteht Liebe aus einer Viel-

zahl einzelner Handlungen, welche die Liebe erst als Lebensart konstituieren. Bspw. gilt es, Blumen 

vorbeizubringen, gemeinsam Abend zu essen, Rücksichtnahme walten zu lassen, emotionale Teil-

habe zu ermöglichen etc. Werden jedoch in stabile Lebenspraxen digitale Geräte eingeführt, können 

diese die normativen Konstituenzien jener Praxen transformieren. Z.B. geschieht dies hier durch Da-

ting-Apps oder es werden gar neue Handlungspraxen erschaffen, was sich z.B. durch Online-Games 

veranschaulichen lässt (Flanagan, Howe & Nissenbaum, 2005). Diese transformierende oder perfor-

mative Erschütterung führt zu einem erhöhten Bedarf an ethischer Orientierung, was sich in der Viel-

zahl an Ausrufen nach moralischer Software zeigt. In den allermeisten technischen Szenarien sind 

Werte oder Normen in ihrer Allgemeinheit nicht einfach übertrag- und anwendbar (Gogoll et al., 2021). 

Dies ist der Unterbestimmtheit von Werten und Normen geschuldet. Aber gerade erst die Berücksich-

tung von Werten und Normen, also ein regelgeleitetes Vorgehen, lassen Entscheidungen vernünftig 

werden.  

So zeigt das Beispiel von Skorupinski und Ott (2000), dass das Tötungsverbot nicht einfach auf Ver-

kehrssysteme anzuwenden ist, da sonst Verkehr im heutigen Sinne gar nicht zulässig wäre. Wenn 

aber Ethik darauf beruht, moralische Überzeugungssysteme zu rekonstruieren und zu systematisie-

ren, um Kriterien zu entwickeln, die in solchen Situationen, in denen ein moralisches Urteil nicht ein-

deutig ist, Orientierung bieten können, dann ist das prinzipiengeleitete Vorgehen klassischer ange-

wandter Ethik unangemessen (Nida-Rümelin, 1996).   

Das Verhältnis ist vielmehr eine Umkehrung: Konkrete Probleme werden konstitutive Bestandteile der 

ethischen Theorie selbst, moralische Intuitionen bieten somit das Ausgangsmaterial der Urteilskraft 

(ebd.). Nida-Rümelin betont zugleich, dass die Paradigmen, welche die moderne Ethik dominieren, 

zu unterkomplex seien, als dass sie eine Beurteilung aller Situationstypen vornehmen könnten (ebd.). 

Daraus folgert er, insofern es nicht die eine Ethik gibt, die alle Situationen und Handlungstypen eva-

luativ zugänglich machen kann, dass Bereichsethiken auszuarbeiten sind. Diese Bereichsethiken 
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zeichnen sich dadurch aus, dass „[s]ie […] die Fachgrenzen [überschreiten N.Z.], um unter Einbezie-

hung des Sachverstandes anderer Disziplinen, anderer Berufsfelder und Handlungserfahrungen der 

Komplexität moralischen Urteils und Handelns in der Lebenswelt gerecht […] werden“ (Nida-Rümelin, 

1998, S. 4). Im Gegensatz zur Angewandten Ethik, die sich dadurch kennzeichnen lässt, dass sie 

sich moralischer Prinzipien bedient, die auf einen bestimmten Sachverhalt Anwendung finden sollen, 

beruhen Bereichsethiken auf gesellschaftlichen Subsystemen, die spezifische Bereiche menschlicher 

Praxis betreffen (Nida-Rümelin, 1996, S. 63).  

Unter einer Bereichsethik versteht Nida-Rümelin „gesellschaftliche Subsysteme“, die einen bestimm-

ten, für den gesellschaftlichen Bereich konstitutiven Zweck verfolgen, die entsprechend idiosynkratri-

sche, moralische Probleme hervorrufen (ebd., S. 63). Diese gesellschaftlichen Bereiche menschlicher 

Praxis erfüllen normative Kriterien und können sich nicht auf ein System moralischer Regeln oder 

Prinzipien reduzieren lassen. Dies hat viele Ursachen, wie Unwissenheit, aber auch die Explosion 

neuartiger Handlungsoptionen trägt dazu bei. Aber genau dann, wenn Handlungen nicht mehr in Ab-

hängigkeit vorgegebener Strukturen gewählt werden können, wenn sich keine Handlung mehr optimal 

in lebensweltlich wünschenswerte Strukturen einfügen lässt, weil neue Handlungsoptionen eröffnet 

wurden, führt dies zunächst in eine normative Orientierungslosigkeit. Dies beruht darauf, dass die 

Strukturen selbst hinterfragt werden, neue normativ wünschenswerte Strukturen erst gewählt und 

sodann etabliert werden müssen. Nida-Rümelin (1996, S. 64 ff.) veranschaulicht diesen Zusammen-

hang sehr deutlich am Beispiel der Gentechnologie, während Vallor (2016) dies aus tugendethischer 

Perspektive für die Informationstechnik vornimmt. Gerade die Wandelbarkeit der Strukturen, durch 

die sich die bisherigen Haltungen entwickeln und behaupten, ermöglicht zwar, dass neue Technik in 

gesellschaftliche Bereiche vernünftig eingegliedert werden kann, aber stiftet zugleich eine Unord-

nung. Dies wiederum führt dazu, dass eine theoretische Abwägung stattfinden muss, damit altherge-

brachte, tradierte gesellschaftliche Formen neu modelliert und angepasst werden können.  

Im Falle der Technikethik ist die Festlegung eines eigenen Bereichs weitaus schwieriger, denn hier 

geht es nicht wie in der Medizinethik um eine Praxis der Heilung und Therapie (Nida-Rümelin, 1996) 

oder wie in der Wirtschaftsethik um eine Praxis der Güterverteilung unter Ressourcenknappheit, denn 

die Entwicklung und Nutzung digitaler Endgeräte betrifft alle lebensweltlichen Praxen: Es geht folglich 

um den Einsatz von Computern oder die Digitalisierung von Informationen und die dadurch hervor-

gerufene Veränderung oder Erschaffung lebensweltlicher Praxen. Die Bereichsethik, Technik und 

Technologie‘ lässt sich daher in diesem Zusammenhang mehr durch den Sachgegenstand selbst 

abgrenzen und erst in zweiter Linie durch ihren Einsatz in einem gesellschaftlichen Subsystem. Dies 

führt zu einer Vielzahl an Makro-, Meso- und Miniethiken im Zusammenhang mit digitaler Technologie 

und Technik. 
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Die grenzenlos erscheinenden Einsatzmöglichkeiten digitaler Technik spiegeln sich in der schieren 

Unendlichkeit möglicher Untersuchungsobjekte und deren vielfältigen Bezeichnungen wider: Pro-

zessautomatisierung, Computer, Roboter, Internet, digitale Artefakte, digitale Produkte, digitale An-

wendungen, Software, Softwaresysteme, Hardware, Maschinen, Künstliche Intelligenz und Maschi-

nelles Lernen werden in einem Atemzug mit Digitalisierung und digitaler Transformation verwendet. 

Oft ist dabei nicht klar, ob diese Begriffe dabei als digitales Artefakt, ökonomisches Produkt oder 

(auch) als Tätigkeit und Vorgehensweise verstanden werden sollen, die kulturelle Veränderungen zur 

Folge haben.  

Ähnliches gilt für die Bezeichnung der normativen Wissenschaft, die sich theoretisch mit der Fundie-

rung der Fragestellungen auseinandersetzt: der Ethik. Cybernetics (Wiener, 1950), Cyberethik 

(Tavani, 1996), Digitale Ethik (Capurro, 2009; Ess, 2013; Spiekermann, 2019), Informationsethik (Flo-

ridi, 2013), Computerethik (Johnson, 1985; Maner, 1999; Moor, 1985), Internetethik (Langford, 2000), 

Berufsethik (Bynum & Rogerson, 2004), Maschinenethik (Anderson, Anderson & Armen, 2004; Moor, 

1985; Wallach & Allen, 2008), Datenethik (Zwitter, 2014) oder auch ethics of AI (Bostrom & Yud-

kowsky, 2014), um nur einige wenige Ethiken und ihre Vertreter aufzuzählen, beschäftigen sich mit 

den normativen Auswirkungen der Informationstechnologie und -technik auf individuelle Lebensent-

würfe, gesellschaftliche Strukturen oder kollektive Zielsetzungen. Dabei können die unterschiedlichen 

ethischen Perspektiven jeweils durch den Betrachtungsgegenstand voneinander abgegrenzt werden: 

So beziehen sich Datenethik oder big data ethics bspw. auf die Datenqualität, die Datenverarbeitung 

und Fragen der Datenstatistik, während sich die Berufsethik weitgehend mit Verhaltenskodizes für 

Softwareingenieure befasst oder dezidiert technische Handlungsanweisungen für Softwareentwickler 

im Hinblick auf Wertecluster, wie Privatsphäre (z.B. privacy by design (Schulz, 2012)) oder Verant-

wortungszuschreibungen (z.B. accountability-Modelle (Kacianka & Pretschner, 2021)), formuliert. Die 

Maschinenethik wiederum beschäftigt sich weitgehend mit der Entwicklung vollständig autonomer 

Maschinen, d.h. solcher, die eigenständig moralische Entscheidungen treffen können sollen oder 

diese zumindest simulieren. Diese Fragestellung teilt sich die Maschinenethik sogleich mit einer 

Ethics of AI, um die prinzipienethische Grundlage einer digital moral agency sowie deren mögliche 

technische Umsetzung zu diskutieren. Dies veranschaulicht bspw. auch die Debatte um autonome 

Fahrzeuge in Trolley-Situationen (Gogoll & Müller, 2017; Hevelke & Nida-Rümelin, 2015). In einer 

Ethik der Künstlichen Intelligenz hingegen werden philosophisch umgreifende Themengebiete disku-

tiert, wie die Möglichkeit zu eigenständiger Denkfähigkeit, das Leib-Seele-Problem, also ob Maschi-

nen ein Bewusstsein werden haben können oder ob Maschinen über ein Sprachverstehen verfügen 

können (Kastendiek, 2003). Zudem liegt der Fokus der KI-ethischen Fragestellungen auf machine-

learning-Algorithmen sowie der Datensouveränität und deren lebensweltlichen Effekten: Diskriminie-

rungsfreiheit, Gerechtigkeit sowie Datenkontrollen werden auf ihre normativen Ansprüche hin erörtert. 
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Dem Vorgehen, dass alle informationstechnischen Facetten in unterschiedlichen Subdisziplinen er-

örtert werden müssen, weil ihnen idiosynkratische Merkmale eigen sind, stehen die Informationsethik, 

die Digitale Ethik und die Computerethik skeptisch gegenüber. Computerethik ist der älteste der ge-

nannten Begriffe, wenn Norbert Wieners Kybernetik nicht berücksichtigt wird, denn er sich nicht mit 

der ethischen Dimension seines soziologisch-strukturalistischen Ansatzes von Informationsrückkopp-

lungseffekten zwischen Maschinen und Menschen auseinandergesetzt hat (Wiener, 1988). Die Com-

puterethik hingegen befasst sich mit ethischen Fragen, die aus dem Umgang mit Informationstech-

nologien und -technik resultieren. Dadurch wird eine Anbindung an die praktische Philosophie unmit-

telbar erkennbar, denn nun rücken Handlungskontexte zusammen mit Maschinen in den Mittelpunkt 

einer Evaluation und die Frage nach deren moralischer Güte kommt auf. Moor (1985) erweiterte die 

Fragestellung, indem er die Handlungsfelder gemeinsam mit den Besonderheiten der Informations-

technologie und -technik dachte, um Handlungsanforderungen an die Politik aus dem Gegenstand-

bereich selbst ableiten zu können. Zudem eröffnet die Zusammenführung dieser beiden Fragestränge 

die Möglichkeit, die Auswirkungen, die auf der Besonderheit von Informationstechnologie und -technik 

gründen, auch auf die Handlungsfähigkeit von Softwareentwicklern im Entwicklungsprozess zu den-

ken. Diese Herangehensweise an eine Ethik von Informationstechnologien und Informationstechnik 

orientiert sich an der Perspektive der Profession, soweit diese für die Softwareentwicklung klar um-

rissen werden kann. Dies unterscheidet auch die Technikethik von der Technikfolgenabschätzung, 

da sich Überlegungen zur Verantwortung von Softwareentwicklern nicht auf die politischen Bewer-

tungskriterien reduzieren lassen (Skorupinski & Ott, 2000). Es ist daher wenig verwunderlich, dass 

die Maner-Johnson-Diskussion über das computertechnische Fundament einer Ethik direkt in die 

Möglichkeit der Kompetenzerweiterung und Ausbildung von Softwareingenieuren führt (Johnson, 

1985; Maner, 1999). Die Computerethik erfordert demnach technische Kenntnisse des Betrachtungs-

gegenstandes und entfernt sich somit schon von klassischen Prinzipienethiken, die universelle Gül-

tigkeit unabhängig ihres Anwendungsbereichs beanspruchen. Auch der Ansatz der ethics by design 

als eine normativ wünschenswerte Ausgestaltungsmöglichkeit informationstechnischer Artefakte ist 

erst durch diese Zusammenführung denkbar geworden (Friedman, 1997). Sie wendet sich daher als 

Methodik mit konkreten Beispielen direkt an die Profession.  

Die Digitale Ethik oder digital media ethics reflektieren wiederum, welche Wertmaßstäbe und Über-

zeugungen in einer vernetzten Welt wünschenswert sind (Grimm, Keber & Zöllner, 2019) und klären 

„speziell moralische Fragen [...], die sich aus der Datenverarbeitung unserer Tage ergeben [um 

Grundregeln zu entwickeln, wie man vernünftig damit umgehen kann” (Wewer, 2020, S. 1). Es geht 

hier im Unterschied zu den oben genannten, aus der Softwareentwicklung entstandenen, ethischen 

Ansätzen vor allem darum, zu überprüfen, welche ethischen Theorien sich für eine Thematisierung 

der Digitalisierung oder der Digitalen Transformation besonders eignen (Capurro & Grimm, 2020, S. 
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62). Die Digitale Ethik formuliert somit Bedingungen, unter denen ein gutes Leben ermöglicht wird 

und untersucht digitale Artefakte dahingehend, ob sie diesem Telos zuträglich sind oder nicht. Diese 

eudämonistische Ausrichtung in der Formulierung dieser Kriterien bzw. Tugenden als wünschens-

werte Verhaltensweisen und deren Förderung oder Unterminierung durch den Einsatz von Informati-

onstechnik und -technologie findet sich bei Grimm, Keber und Zöllner (2019), aber auch bei Spieker-

mann (2019) und philosophisch fundiert bei Vallor (2016) sowie Reijers und Coeckelbergh (2020). 

Auch Floridis umfassende The Ethics of Information (2013) findet in den tugendethischen Ansätzen 

ihr Pendant.  

Im Gegensatz zur Computerethik zeigt die Digitale Ethik vor allem die moralischen Belange der Nut-

zer auf. Diese unterschiedlichen Perspektiven – die der Profession der Entwickler sowie der Endnut-

zer – lassen beide Ethiken wieder als spezielle Unterformen erscheinen, die sich aufgrund ihres Ad-

ressatenkreises abgrenzen lassen. Capurro (2017b) betont, dass man bereits seit den 1940ern von 

einer Digitalen Ethik sprechen könne. Auch wenn sich diese Ethik damals als Computerethik bezeich-

nete, sprach man von einer professionellen Ethik, obgleich hier die gesellschaftlichen Auswirkungen 

der Informationstechnik- und technologie behandelt wurden. Dies verweist bereits darauf, dass die 

einzelnen Ethiken nicht trennscharf voneinander abgrenzbar sind, sondern sich immer wieder gegen-

seitig bedingen, insofern sie Urteile systematisieren und selbst normative Urteile fällen, die für andere 

Bereiche bedeutsam sind.  

Diese begriffliche Verwobenheit ist mitunter ein Grund dafür, weshalb Luciano Floridi in seiner philo-

sophy of information eine eigenständige philosophische Disziplin herausarbeitet und diese streng von 

einer Computerphilosophie abgrenzt (Floridi, 2013). Der Begriff der Berechnung (computation) bein-

haltet bereits einen bestimmten Umgang mit Informationen und muss daher vom grundlegenderen 

Konzept der Information abgegrenzt werden. Eine Philosophie der Information ist dabei häufig phä-

nomenologisch biased, weil Informationstechnologien und -technik vornehmlich als Bedeutung und 

weniger metatheoretisch reflektiert werden (Floridi, 2002). Er kritisiert somit auch einen einseitigen 

hermeneutisch-phänomenologischen Zugang zur Technikethik, da dieser weder Aspekte der Herstel-

lung noch intersubjektive und kollektive Rationalitätsanforderungen einzufangen vermag: Fragen der 

Art, wie Informationen verarbeitet, aufbereitet, interpretiert oder verwendet werden sollen, bleiben 

ausgeschlossen und werden erst durch eine ontologische sowie metaphysische Betrachtung in ihrer 

Relationalität vollumfänglich erörterbar. Wenn sie nämlich rein perspektivisch und in Abhängigkeit der 

wahrnehmenden Subjekte charakterisiert werden, entfällt sogleich die Betrachtung der Beschaffen-

heit der Information. Folglich können Fragen nach dem Sein der Information und die dadurch allum-

fassende, gleichrangige Darstellungsmöglichkeit der Welt als diskrete oder kontinuierliche Informa-

tion nicht diskutiert werden. Dadurch gelingt es Floridi, eine Brücke von einer grundlegenden Philo-

sophie der Information, die sich als Teil einer Technikphilosophie begreifen muss, zu einer Ethik des 
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Informationsdesigns zu schlagen, die sich auch mit Bedeutungseinheiten und Transitionen zwischen 

technischen Abstraktionsniveaus auseinanderzusetzen vermag. Sowohl die verfügbaren Informatio-

nen als auch die Kompetenzen der Agenten beeinflussen positiv oder negativ die Welt (info-sphere), 

in die sie eingreifen. Diese Weltveränderung geschieht entweder in der Form einer Transformation 

des Seins (re-ontologizing) oder aufgrund einer Erweiterung der Ressourcenmenge. So erweitert ein 

neuer Blogbeitrag bspw. die Menge vorhandener Ressourcen und mag als Kommunikationsform oder 

Wissensvermittlung Wahrnehmungs- und Erlebnisbezogenheit individuell, intersubjektiv oder kollek-

tiv verändern: Ein Individuum mag die Welt neu aufnehmen, mag durch einen Kommentar sein in-

tersubjektives Kommunikationsverhalten verändern und gemeinsam kann dies zu veränderten sozi-

alen Normen und Pflichten aufgrund einer Um- oder Neubewertung eines Sachverhalts führen. Blog-

beiträge oder allgemein professionelle informationstechnische Anwendungen können sowohl als 

Ressource als auch als Produkt verstanden werden, die sich auf reale lebensweltliche Beziehungs-

geflechte auswirken. Eine ethische Analyse muss sich folglich dieser Dichotomie bewusst sein und 

beide Schwerpunktsetzungen ermöglichen. Sowohl die Information als Ressource als auch als Pro-

dukt verändert oder ergänzt die Welt, kann Wissen, Verhalten und Wahrnehmungen transformieren 

und somit auch wieder erneute Informationen als Ressourcen bereitstellen oder selbst als solche 

gelten.  

Information als Ressource zu verstehen, verweist somit auf jene ethische Betrachtung, die um die 

Qualität und Distribution der zur Verfügung stehenden Informationen bemüht ist. Ein Verständnis der 

Information als ein Produkt wiederum rückt den Prozess der Herstellung von Informationen durch den 

moralischen Agenten in den Mittelpunkt. Erstere Ethiken verweisen auf die Nutzung von Daten, wäh-

rend letztere sich mit Fragen einer moralischen Herstellung von Informationsprodukten beschäftigen. 

Rückkopplungseffekte dieser Bereichsethiken werden durch das Resource-Product-Target-Modell si-

chergestellt, da sich die Nutzung und die Produktion von Daten oder weiterer Funktionen nicht exakt 

analytisch abgrenzen lassen (Floridi, 2013). Die Fokussierung ermöglicht jedoch eine genauere Be-

trachtung eines konkreten Sachverhalts oder eines anderen levels of abstraction. Jede Modifikation 

der Information oder Erschaffung neuer Informationen transformiert die Welt, indem sie sie um Infor-

mationseinheiten ergänzt und Verhaltensanpassungen erfordert, also zum Phänomen der digitalen 

Transformation führt. Dieser transformative Charakter mag Floridi dazu verleiten, diesen Akt eigens 

als „Information als Target“ (Floridi (2008), S.4) zu beschreiben (Abbildung 3). Allerdings bleibt unklar, 

ob die mögliche transformierende Wirkung auf die Welt mittels der Erschaffung digitaler Produkte 

bereits ausreichend verdeutlicht wird (Floridi, 2013). Floridi hebt somit die Relationalität der einzelnen 

Bausteine in den Mittelpunkt seiner makroethischen Betrachtung.  
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Abbildung 3 Resource-Product-Target-Modell mit Zuordnung der Bereichsethiken nach Florid (2008). Eigene 
Erweiterung. 

In diesem Sinne formuliert Floridi eine disclosive ethics, insofern dieses Modell epistemische Orien-

tierung ermöglichen soll, um moralisch relevante Bedeutungskontexte zu lokalisieren und dement-

sprechend adressieren zu können. Floridis Informationsethik schließt keine ethischen Theorien aus, 

damit jede Situation hinsichtlich ihrer normativen Implikationen adressiert bleibt, sondern versucht, 

einen Rahmen zu formulieren, der es ermöglichen soll, die Beziehungen zwischen den einzelnen 

Betrachtungseinheiten, seien diese digitale Artefakte oder Personen, zu berücksichtigen. Die Frage, 

was es zu tun gilt, wird im Nachgang an diese Topologisierung durch eine normative Ethik ermöglicht, 

die jedoch im Sinne Floridis keine Ethik ausschließt, sondern sich aller Pflichtbegründungen als rati-

onale Handlungsalternativen annimmt. 

So ergibt sich dadurch eine Pyramide der Bereichsethiken digitaler Technologie und digitaler Technik, 

die von einer allumfassenden Informationsethik zunächst auf Perspektiven, d.h. Adressaten, wechselt 

und sodann in Mikroethiken zu zergliedern ist, die sich über den Gegenstandsbereich abgrenzen. All 

diesen zunächst deskriptiv ausgerichteten Ethiken ist eine ontologische Fragestellung gemein, die 

sich auf eine Topologisierung der ethischen Vorgehensweisen stützt. Normative Urteile beruhen auf 

einer deskriptiven Beschreibung der ethisch relevanten Phänomene. Eine Ergänzung der normativen 

Ethik um ontologisch-deskriptive Sachverhalte ist in einer Informationsethik unabdingbar: Nur so las-

sen sich Adressat und Forderung präzise zusammenführen und Handlungsspielräume ausloten.  
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Abbildung 4 Pyramide der Bereichsethiken Digitaler Technologien und Digitaler Technik. Eigene Abbildung. 

Die unterschiedlichen ethischen Ansätze und die Verschiedenheit ihrer Beobachtungsobjekte lassen 

vermuten, dass es sich bei einer Ethik der Information, sollte diese als Überbegriff aller mehr oder 

weniger perspektivisch anmutenden Ethiken dienen, um einen einzigartigen Forschungsbereich han-

delt, der aufgrund der Beschaffenheit eben jenes Betrachtungsobjekts einer eigenen ethischen De-

liberation sowie eines eigenen ethischen Verfahrens bedarf. Jedenfalls kann nicht mehr von einer 

strengen Anwendung klassischer prinzipienethischer Ansätze auf einen klaren Sachverhalt gespro-

chen werden. Die verschiedenen Bereichsethiken können sodann metaethisch prozedural oder in-

haltlich ausgerichtet sein. Die ethische Deliberation zielt entweder darauf ab, inhaltliche Kriterien aus 

dem Sachgegenstand zu entwickeln oder versucht die Deliberation als Entscheidungsfindungspro-

zess in den Entwicklungsprozess zu etablieren, um diese normativ relevanten Aspekte prozedural 

einfangen zu können.  

2.5.2 Humanistische Ethik: Vernunft, Freiheit und Verantwortung 

Die Vielzahl an einzelnen Bereichsethiken führt tatsächlich zur mehr normativer Klarheit hinsichtlich 

techno-ethischer Unsicherheit. Allerdings müssen diejenigen ethischen Paradigmen herausgearbei-

tet werden, welche die Bereichsethiken zusammenführen können. Im Kapitel über die technikphilo-

sophischen Grundlagen wurde ersichtlich, dass Rationalität und Sozialität wesentliche Bedingungen 

für die Entfaltung der menschlichen Handlungsfähigkeit sind. Die Fähigkeit zur Autonomie, die sich 

als strukturierte Intentionalität zeigt, gilt es als Kern dieser humanistischen Philosophie zu proklamie-

ren. Für ein ethisches Design bedeutet dies, dass die Ausgestaltung sich an den Paradigmen huma-

nistischer Ethik ausrichten sollte, um ein humanistisches Design zu gewährleisten.  
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Im Zentrum humanistischer Philosophie und humanistischer Praxis steht die Idee menschlicher 
Autorschaft. Menschen sind Autorinnen und Autoren ihres Lebens, sie tragen als solche Ver-
antwortung und sind frei. Diese Trias aus Vernunft, Freiheit und Verantwortung spannt ein Clus-
ter von normativen Begriffen auf, der das humanistische Verständnis der conditio humana be-
stimmt und in einem langwierigen kulturellen Prozess über Jahrhunderte sowohl die lebens-
weltliche Moral wie die Rechtsordnung prägt. Diese normative Begrifflichkeit gruppiert sich um 
das Phänomen der Affektion durch Gründe. (Nida-Rümelin, 2022, S. 31) 

Der Appell, der sich daraus für einen dezidiert humanistischen Umgang mit Softwaresystemen und 

deren Entwicklung ergibt, kommt nicht nur von Seiten Nida-Rümelins (Nida-Rümelin & Weidenfeld, 

2018). Auch das Wiener Manifest spricht sich für einen Digitalen Humanismus (Werthner et al., 2019).  

So heißt es dort, dass „[w]ir (...) Technologien nach menschlichen Werten und Bedürfnissen formen 

[müssen N.Z.], anstatt nur zuzulassen, dass Technologien Menschen formen. Unsere Aufgabe be-

steht nicht nur darin, die Nachteile der Informations- und Kommunikationstechnologien einzudäm-

men, sondern vor allem auch darin, von Beginn an menschenzentrierte Innovationen zu fördern”. 

Doch wie muss der Anspruch verstanden werden, dass Technologien und Technik menschen-

zentriert entwickelt werden sollen und Menschen sich nicht permanent an Technik und Technologien 

anzupassen haben? Digitale Technik, die genuin menschliche Fähigkeiten verstärkt und diese nicht 

korrumpiert, bedarf einer ethischen Deliberation, die nicht auf eine reine Kosten-Nutzen-Abwägung 

reduziert werden kann und die es von Anbeginn des Herstellungsprozesses an einzubeziehen gilt. 

Normativität erschöpft sich weder in einer konsequentialistischen Betrachtung digitaler Technik noch 

in einer Abwägung konfligierender Werte. Im Gegenteil, normative Ansprüche manifestieren sich in 

strukturellen Handlungsketten, die vernünftige Lebensformen tragen, und in der menschlichen Fähig-

keit, eigene Entscheidung treffen zu können sowie sich nach diesen auszurichten. Digitale Technik 

als Teil lebensweltlicher Handlungsstrukturen zu verstehen, ermöglicht technische Artefakte in ihrer 

ethischen Komplexität sowie in ihrem pragmatisch-normativen Anspruch zu begreifen. Ein solches 

humanistisches Technikverständnis muss sich auch zwangsläufig die Frage stellen, wer Adressat 

dieser Aufforderung sein und mit dem humanistischen Anspruch konfrontiert werden soll. Dies fällt 

mit der Frage zusammen, wer die Macht über die Ausgestaltung digitaler Technologie und Technik 

innehat, um die Anforderung eines humanistischen Ansatzes überhaupt erfüllen zu können. Dies er-

laubt zudem eine Zuordnung und Abgrenzung von Spielräumen und Handlungsmöglichkeiten, die 

zugleich hilfreich ist, um technische Kompetenzen zu erfassen und (moralische) Verantwortlichkeiten 

zu verorten. Diese Arbeit möchte den digitalen Humanismus als ein normatives Gebot aufnehmen 

und seine normativen Ansprüche für eine Ethik, die in der Softwareentwicklung Anwendung findet, 

fruchtbar machen, um den Grundstein für eine ethische Entwickler-Praxis zu legen. Kurz: Eine Ethik 

für Softwareentwickler muss ein Ethos der Technikherstellung begründen, will man digitale Artefakte 

normativ wünschenswert ausgestalten.  
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Ein humanistisches Menschenbild sieht seinen Normativitätsanspruch einer humanen Lebensgestal-

tung in der Autonomie begründet, die individuell, intersubjektiv und kollektiv begründbar sein muss. 

Die humanistische Anthropologie legt somit die Zwecksetzungsrationalität, also die Fähigkeit des 

Menschen, sich seine eigenen Handlungszwecke selbst zu setzen, als die dem Menschen wesentlich 

vernünftige Tätigkeit fest (Janich, 2001; Nida-Rümelin, 2001, 2005a, 2020). Aufgrund des teleologi-

schen Charakters kann sich der Mensch selbstbestimmt, gerichtet und absichtlich auf die Welt bezie-

hen. Dieser Absichtscharakter, der Handlungen oder Überzeugungen begründet, zeigt sich als Inten-

tionalität, die Nida-Rümelin (2011, §17) zugleich als Entscheidung begreift. Folglich kann dieses Ge-

richtet-Sein als Beendigung einer Deliberation verstanden und diese Entscheidung auch begründet 

werden. Die Deliberation und die aus ihr folgende Dezision sind als Tätigkeiten der praktischen Ver-

nunft von der Tätigkeit der rein rationalen Mittelwahl abzugrenzen. Letzteres fällt in den Bereich der 

praktisch-instrumentellen Vernunft und umfasst die optimale Mittelwahl in Abhängigkeit vorgefunde-

ner Zwecke oder eben Intentionen. Die beste Mittelwahl wird beispielsweise im Rahmen der ökono-

mischen Rationalität durch die Nutzenwertoptimierung – wenn unter Unsicherheit gehandelt wird ge-

nauer durch die Optimierung des Nutzenerwartungswerts – ermittelt und bewertet (Nida-Rümelin & 

Schmidt, 2000). Das Nutzenkalkül sagt jedoch nichts über die Setzung der Zwecke, das gesollte Wo-

raufhin der Handlung, aus. Ja, nicht einmal eine kritische Reflexion und eine damit verbundene The-

matisierung der Wünschbarkeit jener Zwecke kann die Vernunft vornehmen, denn zwischen Präfe-

renz und Entscheidung wird nicht unterschieden (Nida-Rümelin, 1993b; Sen, 1977). Die Vernünf-

tigkeit der instrumentellen Mittelwahl bestimmt sich daher durch eine konsistente oder gar kohärente 

Binnenrelationalität, d.h. durch die zu erfüllenden relationalen Anforderungen der einzelnen Struk-

turmomente, die bei einer Wahl Berücksichtigung finden müssen, seien diese Intentionen, Wünsche, 

Handlungen etc. Diese Form der vernünftigen Kombinatorik wird daher in der Analytischen Philoso-

phie als structural (ir)rationality (Scanlon, 2007) bezeichnet und ist um eine stimmige Binnenstruktur 

bemüht.11 

Als Mittel sind im Bereich des Praktischen in erster Linie Handlungen, die einen Zweck erfüllen, zu 

verstehen, sodann in Abgrenzung daran „Mittel als Güter” (Janich, 2001), die in das Handlungsge-

schehen eingebunden werden können, um diese Zwecke besser erreichen zu können, d.h. welche 

die Handlung unterstützen können. Allerdings kann nur dann von einer Handlung gesprochen wer-

                                                

11 Diese firmieren in der Literatur als Minimalbedingungen der Vernunft und umfassen die Axiome der klassi-
schen Entscheidungstheorie (Nida-Rümelin & Schmidt, 2000). Zudem werden sie in der angelsächsischen, 
praktischen Philosophie durch Kohärenzkriterien erweitert und dann als strukturelle Rationalität bezeichnet. Für 
eine analytische Zusammenfassung siehe Kiesewetter (2017).  
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den, wenn ihr eine selbstbestimmte Zwecksetzung vorrausging, denn nur durch die Tätigkeit der prak-

tischen Vernunft, sich selbst die Zwecke ihres Handelns setzen zu können, kann man vom handeln-

den Menschen sprechen und Handlungen folglich von Verhalten abgrenzen. Dies hat weitreichende 

Konsequenzen für den Begriff der Technik, denn „Technik (...) einschließlich die in der naturwissen-

schaftlichen Forschung genutzten technischen Mittel ist nicht wieder von Natur aus, sondern durch 

menschliches Handeln in der Welt. Menschen sind Handwerker, Ingenieure, Techniker und Laborfor-

scher“ (Janich, 2003, S. 95). Somit gehört Technik immer auch in den Raum des Tätigseins. Inwiefern 

Technik Handlungen umfasst und wie Technik Handlungsketten (re-)strukturiert, muss demnach das 

Design eines technischen Artefakts bestimmen, insofern ethische Strukturelemente berücksichtigt 

werden sollen. Folglich wurde Technik als Handlung begreifbar gemacht, um die Normativität, die 

vernünftige Möglichkeit ihres Herstellungsprozesses denken zu können (Teil I, Kapitel 3 und 4). 

Dadurch kann der Herstellungsprozess von Technik auch als autonome Handlung aufgearbeitet und 

das technische Artefakt als wünschenswertes Objekt gestaltet werden. Dieser Gestaltungsprozess 

(poiesis) und das gestaltete technische Artefakt sind wiederum selbst entweder Mittel zum Zweck 

(poiesis) oder gar Selbstzweck (praxis) und immer schon Teil einer Lebensform.  

Menschen erwerben das Wissen um Handlungszwecke und deren Realisierung im Austausch mit 

anderen (Joas & Mead, 1985). Janich (2001, 2003) bezeichnet diesen konstitutiven Vorgang als die 

Kultürlichkeit von Handlungen, um den Verlauf des Erlernens von Handlungen von Internalisierungs-

ansätzen abzugrenzen, die den Anschein erwecken, dass es sich hierbei um arationale Prozesse 

handelt, denn „[e]rkenntnistheoretisch primär ist das aus einer Wir-Perspektive des Teilnehmens sich 

vollziehende gemeinsame Handeln, das in der Schematisierung zur Praxis und in der Tradierung zur 

Kultur wird“ (Hartmann & Janich, 1998, S. 17). Die habituelle Ausführung einer Handlung gründet auf 

einer Haltung, einer sogenannten hexis, die tugendethisch gesprochen jede Tugend erst zur wahr-

haften Tugend werden lässt. Ohne eine rationale und so manches Mal auch tradierte Haltung, d.h. 

ohne Entscheidung, wie man sich gegenüber Affekten, Ereignissen oder Erlebnissen zu verhalten 

hat, kann man nicht von einer Gegenüberstellung zur Natürlichkeit sprechen, die jedoch für einen 

humanistischen Begriff der Verantwortung begründend ist. Ein vernünftiger – und dies bedeutet hier 

wesentlich ein gemeinschaftlicher Erwerb von Handlungsorientierungen und deren Sinn-gerechte 

Ausführung – kann, will man Siep folgen, zwei essentielle Mängel überwinden, welche die praktische 

Vernunft aufweist, ohne unmittelbar den Bereich der Vernunft verlassen zu müssen. Zum einen weist 

die Vernunft ein epistemisches Defizit auf, denn es ist unmöglich, immer alles richtig zu erkennen. 

Zum anderen bleibt ungeklärt, wie die Vernunft Handlungen überhaupt direkt zu motivieren vermag 

(Siep, 2013). Wenn jedoch Gewohnheiten in Form von auf Entscheidung beruhenden Haltungen, die 

sich auf einem geteilten gemeinschaftlichen Wissenshorizont abbilden, verstanden werden, muss 

man diesen die Vernünftigkeit gar nicht absprechen: Denn die Einübung einer Haltung basiert gerade 
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auf der Tätigkeit des Betrachtens (theoria), folglich auf Wissen, dass bestimmte Sachverhalte als 

wahr und als richtig anerkannt werden sollen. Praktisches Wissen, das sich also mit Handlungen 

beschäftigt, beruht sodann auf der Betrachtung der für richtig erachteten Handlungszwecke, die durch 

ihre Ausübung als Praxis oder in ihrer Wiederholbarkeit gar Kultur ausmachen. Somit werden Tugen-

den zu stabilen Dispositionen, die nicht permanent einer erneuten theoretischen Überprüfung unter-

zogen werden müssen, sondern gerade einer immer wieder aufkommenden Abwägung von adäqua-

ten Handlungszwecken entgegenwirken können. Zudem verlangen Handlungen aufgrund ihrer inten-

tionalen Struktur einen kognitiven Aspekt, der nicht auf emotive Motivationen, wie Empathie, Ver-

trauen oder das Gewissen reduzierbar ist, wenn Handlungsziele als autonome Strukturelemente be-

griffen werden sollen. Dies muss auch als der Unterschied zu Heuristiken, jenen unbeabsichtigten 

Verhaltensmotivationen, die gerade keine deliberativen Aspekte benötigen und somit nicht als ratio-

nale Handlung bewertbar sind, verstanden werden. 

Durch die Tätigkeit der Vernunft kann sich der Mensch als ein freies Wesen verstehen (lernen). Um 

diese Fähigkeit angemessen ausüben zu können, muss das Individuum die Fähigkeit in und mittels 

seiner gemeinschaftlichen Gebundenheit erwerben und erlernen: „In einem humanistischen Weltbild 

ist der Mensch kein Mechanismus, sondern freier (autonomer) und verantwortlicher Akteur in der 

Interaktion mit anderen Menschen und einer gemeinsamen sozialen und natürlichen Welt.“ (Nida-

Rümelin & Weidenfeld, 2018, S. 61) Die Autonomie des Menschen entwächst dem mündigen Setzen 

selbstbestimmter Ziele, die den eigenen Handlungsabfolgen als Strukturierung dienen und kann somit 

auch als Befreiung aus einer paternalistischen Eltern-Kind-Beziehung bezeichnet werden. Erst durch 

diese Zwecksetzung können Handlungen nicht nur verstanden, also ihre kausalen Zusammenhänge 

erklärt, sondern sie können auch begriffen und beurteilt werden, weil allen Teilnehmern an eben jenen 

gemeinschaftlichen Strukturen ersichtlich wird, worauf die Handlung abzielt, welcher Handlungsgrund 

verfolgt wurde oder welcher vielleicht besser hätte verfolgt werden sollen (Teil I, Kapitel 2.1). Durch 

die geteilte (Er-)Kenntnis um Handlungszwecke werden Handlungen der praktischen Vernunft zu-

gänglich und können so nicht bloß auf die Anforderungen instrumenteller Rationalität reduziert wer-

den – was im Grunde auch die Kritik des konstruktivistischen Neo-Kantianismus einer Christine Kors-

gaard an einem neo-humeschen Ansatz eines Michael Smith ist (Korsgaard, 1997; Smith, 1987). 

Dadurch, dass Zwecke nicht einfach gegeben sind, sondern durch Individuen selbst gesetzt werden 

können, bedürfen sie einer Begründung und eröffnen somit den semantischen Raum der Gründe.  

Erst durch die Vernunft, so Siep (2013, S. 354), wird der Tugendhafte auch der Prinzipientreue, denn 

„mittels der Vernunft besitzen wir die Kraft, Regeln für richtiges Verhalten zu erkennen und sie gegen 

Wünsche und Interessen durchzusetzen, die zu solchen Regeln nicht passen”.  

Kommunikation, der Austausch von Gründen, steht somit im Zentrum der Autonomie, denn eine freie 

Zwecksetzung muss von Gründen geleitet sein, um sie als vernünftig auszeichnen zu können. Mittels 
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Deliberation, einem Abwägen von Gründen und der Entscheidung als Setzung des Handlungsziels, 

ist die Person „imstande, die einzelnen Handlungen in den größeren Kontext einer Handlungsweise, 

der Struktur ihres Handelns und Lebens einzubetten. Sie optimiert nicht lediglich punktuell, sondern 

wägt Gründe ab und kann Gründe anführen für das, was sie tut. Gründe anführen heißt aber auch, 

sich festlegen, in vergleichbaren Situationen ebenso zu handeln. Sich Gründe zu Eigen machen heißt, 

Strukturen in sein Leben legen.“ (Nida-Rümelin, 2011, § 6) Dieses grundlegende, konstitutive Moment 

praktischer Vernunft bezeichnet Nida-Rümelin (2020, VI §7) als die Affektion von guten Gründen und 

Freiheit somit als die Fähigkeit des Menschen, Gründe abzuwägen sowie auch dieser Abwägung 

gemäß zu handeln. Die Fähigkeit der praktischen Vernunft, sich auf gute Gründe einlassen zu kön-

nen, d.h. auf sie angemessen zu handeln, wird in der analytischen Philosophie auch als reason 

responsiveness bezeichnet (Kiesewetter, 2017; Lord, 2015, 2018; Wedgwood, 2017). Die Erkenntnis, 

welche Gründe für eine Handlung sprechen und seine Handlungen nach diesen Gründen auszurich-

ten, bedeutet, sich auch gegen sein eigenes Wollen, seine eigenen Interessen richten zu können – 

bedeutet sich von einem Wollen distanzieren zu können und sich ein Sollen als Handlungsgrund zu 

setzen (Darwall, 1983). Folglich befreit sich die praktische Vernunft durch die Einsicht (phronesis) in 

praktische Gründe, weshalb eine Handlung dann als erfolgreich gilt, wenn sie sich als vernünftig zeigt, 

also sich durch die besseren Gründe bestimmen lässt. Die Achtung dieser Menschlichkeit, welche 

die Bedingungen der Möglichkeit zur Autonomie gewährleisten muss, stellt den Kern einer Moral. Aus 

diesem humanistischen Ansatz folgt nun: Wenn ein Verhalten durch Gründe geprägt ist, wenn also 

von einer Handlung gesprochen wird, weil diese einen rationalen Grund in sich birgt, dann trägt der 

Akteur auch die (moralische) Verantwortung über diese Handlung und deren Handlungsfolgen (Nida-

Rümelin, 2011, S. 9).  

Entscheidungen sind das Ergebnis einer Deliberation, weshalb auch von einem Pluralismus der 

Gründe gesprochen werden muss, denn es kann nicht nur einen einzigen Handlungsgrund geben, 

aus dem sich alles Weitere begründen ließe. Eine Handlung unterscheidet sich folglich durch ihre 

Bestimmtheit durch Gründe, die wiederum als Deliberation und Entscheidung der Handlung voraus-

gehen. Die Fähigkeit zur Autonomie macht es möglich, Handlungen von Verhalten und somit Kultur 

von Natur abzugrenzen. Geht man einen Schritt weiter, so führt eine humanistische Anthropologie 

sogleich in die Zuschreibung von Verantwortung, denn „[w]ir sind genau für das verantwortlich, für 

welches wir Gründe haben. Das können Entscheidungen sein, Handlungen, das ist dann praktische 

Verantwortung, oder Überzeugungen und Urteile, das ist theoretische Verantwortung“ (Nida-Rümelin, 

2005b, S.3).  

Die humanistische Anthropologie verbindet somit Vernunft und Freiheit mit einem Verantwortungsbe-

griff, indem eine selbstbestimmte Gründeabwägung und eine danach ausgerichtete Handlung die 

wesentlichen Fähigkeiten menschlicher Akteure ausmachen. Dieser freie Akt erlaubt es, Handlungen 
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Personen zuzuschreiben und somit verantwortlich zu machen, eben, weil diesen eine autonome, da 

rationale, Entscheidung zugrunde liegt. Die handelnde Person hätte auch anders handeln können.  

Ein Technikbegriff, der diesem humanistischen Anspruch Folge leisten möchte, muss folglich  

a) den Herstellungsprozess auf mögliche Handlungsfreiheiten analysieren.  

b) das technische Artefakt auch als Teil lebensweltlicher Handlungsketten verstehen, um nicht aus-

schließlich einer klassischen trade-off-Abwägung zu verfallen, sondern digitale Technik und Techno-

logie auch als Mittel und Zweck intentionaler sowie geteilter Handlungsstrukturen zu begreifen.  

c) diejenigen Kompetenzen und Vermögen erörtern, die für einen humanistischen Umgang mit digi-

taler Technik und Technologie vonnöten sind.  

Wenn ein humanistisches Ethos in der Technikgenesis Einzug gefunden hat, kann sich eine Ethik der 

Technik in einer lebensweltlichen Praxis bewähren. 
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3 Ethik der Digitalisierung, der digitalen Transformation und des di-

gitalen Artefakts 

Nach den grundlegenden Ausführungen der philosophischen Paradigmen, die eine Entwicklung hu-

manistisch wertvoller digitaler Technologie und Technik ermöglichen, werden im zweiten Teil der Ar-

beit die für den Bereich der Informationstechnik und -technologie spezifischen normativen Sachver-

halte herausgestellt. Hier gilt es, die für diesen Arbeitsbereich relevanten Orientierungspunkte und 

Reflexionsbegriffe herauszuarbeiten, die eine ethische Deliberation leiten und stützen. Zudem kann 

so aufgezeigt werden, auf welche normativ relevanten Aspekte besonders zu achten ist. Abschlie-

ßend werden die Begriffe Digitalisierung, digitale Transformation und digitale Artefakte anhand der 

eingeführten philosophischen Paradigmen differenziert, um die unterschiedlichen normativen As-

pekte betonen zu können, die sich aus der differenzierten Betrachtung ergeben. Um die Komplexität 

des zu analysierenden und bewertenden Sachverhalts aufzuzeigen, wird mit Hilfe der Gesichtserken-

nungssysteme in die Thematik eingeführt.  

3.1 Gesichtserkennungssysteme in der polizeilichen Fahndungsar-

beit 

Die demokratische Kraft sozialer Medien wird auch durch ihre Funktion als effektive Mobilisierungs-

macht deutlich. Mit Hilfe immer effizienterer, portabler Hardware ist es Bürgern möglich, sich in Echt-

zeit zu koordinieren, sich gemeinsam zu mobilisieren, um sich aktiv an lebensweltlichen Ereignissen 

zu beteiligen, wie es beispielsweise der Arabische Frühling bereits 2010 deutlich gemacht hat. Eine 

Verzahnung digitaler und physischer Realität ist dabei unabdingbar, um normative Momente gesell-

schaftlicher, hier insbesondere demokratischer Handlungszusammenhänge zu transformieren. Das-

selbe gilt für eine Verschmelzung demonstrativer und deliberativer Partizipationskultur, denn Demo-

kratie legitimiert sich zunehmend auch über eine deliberative Teilnahmemöglichkeit am öffentlichen 

Diskurs. Dies zeigt sich auch an der black lives matter-Bewegung (kurz: BLM), die seit 2013 auf die 

systematische oder beabsichtigte Diskriminierung der people of color-Bevölkerung in den USA auf-

merksam macht. So hob die BLM-Bewegung im Anschluss an den am 25.5.2020 in Minneapolis durch 

Polizeigewalt verstorbenen US-Amerikaner George Floyd das Thema des systematischen Rassismus 

auf die globale politische Agenda und eröffnete dadurch zugleich eine erneute öffentliche Diskussion 

über staatlich eingesetzte automatisierte Gesichtserkennungssysteme (Denkler, 2021). Nicht nur das 

Hashtag #BlackLivesMatter ging viral, sondern gerade die demonstrative Partizipation setzte aber-

mals vielfältige öffentliche Deliberationen in Gang, wie beispielsweise die American Civil Liberty 
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Union’s Community Control Over Police Surveillance (kurz: ACLU CCOPS, An Act To Promote Trans-

parency and Protect Civil Rights and Civil Liberties With Respect to Surveillance Technology). Die 

CCOPS, die bereits 2016 im Nachgang zu Donald Trumps Wahlerfolg ein Regulierungsgesuch for-

mulierte, wurde daraufhin 2020 nochmals verschärft, denn man zielte vor allem auf eine autonome 

Entscheidungsfähigkeit der Bürger ab (Community Control Over Police Surveillance (CCOPS) Model 

Bill, 2021). 

Die ACLU fordert unter anderem einen transparenten und öffentlichen Diskurs, damit Bürger über 

den Einsatz, Erwerb und Verkauf sowie die Datenspeicherung staatlicher, automatisierter Überwa-

chungssysteme informiert werden und zugleich aufgrund der Teilnahme am kollektiven Deliberations-

prozess das weitere Vorgehen mitbestimmen können. Introna betont bereits 2005, dass im Gegen-

satz zum Verkehrsinfrastrukturausbau, wo Gutachten und Bürgerbegehren eingeholt werden müs-

sen, Bürger im Falle automatisierter (Gesichtserkennungs-)Systeme gar nicht oder nur unzureichend 

über direkte Kosten sowie Opportunitätskosten aufgeklärt würden. Dies ist gerade wegen der weitrei-

chenden Folgen bedenkenswert, die ein Einsatz automatisierter Systeme auf gesellschaftliche Hand-

lungszusammenhänge und Verhaltensweisen ausübt. Im Gegensatz zu Introna (2005) muss betont 

werden, dass technische Systeme gerade wegen ihrer Normativität politisch relevant sind und nicht 

erst aufgrund ihrer Möglichkeit ethisch relevant werden, die Interessen bestimmter Personen zu re-

präsentieren. Dafür muss das technische System als normativ steuernde Praxis begriffen werden, 

denn es strukturiert lebensweltliche Beziehungen (Nida-Rümelin & Weidenfeld, 2018).Technische 

Systeme beeinflussen und verändern Gewohnheiten und geben normative Orientierung, weil sie vom 

Nutzer bestimmte, dem Softwaresystem angemessene Verhaltensweisen fordern. Folglich können 

technische Objekte wegen ihres Designs einige Gruppen als Nutzer ausschließen, wenn diese die zu 

erwartende Handlung nicht ausführen können oder wollen. So können Personen ohne Zugang zum 

Internet gar nicht teilnehmen oder Personen werden aus der Dating-Kultur ausgeschlossen, weil sie 

sich nicht über Dating-Plattformen kennenlernen möchten. Diese Form der Diskriminierung wird als 

exclusive bias diskutiert und ist zu unterscheiden von einer Diskriminierung, die als information bias 

bezeichnet wird (Brey, 1998). Letzterer Bias basiert auf der Annahme, dass digital-technische Objekte 

aufgrund ihrer Möglichkeit, Werte und Haltungen zu konservieren und zu transportieren, Personen 

benachteiligen können, weil diese systematisch nicht oder nur unzureichend adressiert werden. Z.B. 

durften Bargeldabhebungen im Rahmen der Aid for Families with Dependent Children nicht in der 

Nähe von Liquor Stores erfolgen, was in ländlichen Gegenden zum Ausschluss vieler betroffener 

Familien führte (Eubanks, 2012). So drängen technische Objekte Personen Handlungsabläufe auf, 

indem bestimmtes technik-konformes Verhalten zu adaptieren ist, damit digitale Technik überhaupt 

funktionieren kann. Dabei muss man beim Nutzen von Applikationen bestimmte ,technische‘ Tätig-

keiten ausführen, wie ,Wischen‘ oder ,Klicken‘, aber auch interaktive Erwartungshaltungen bedienen, 

https://www.zotero.org/google-docs/?DeeHrm
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wie konforme, schnelle Antworten bei Instantmessengern oder gar komplexeres Mating-Verhalten bei 

Tinder. Daher muss nochmals betont werden, dass technische Objekte wesentlicher Teil normativer 

Handlungszusammenhänge sind, die man durchaus als Lebenspraxis (Nida-Rümelin, 2020a) be-

zeichnen kann, denn digitale Technik fördert bestimmte Verhaltensweisen und exkludiert andere. Int-

rona (2005) weist zudem auf einen sehr markanten Aspekt von Softwaresystemen hin, der vor allem 

für ethische Belange von großer Wichtigkeit ist. Im Unterschied zu anderen technischen Objekten 

operieren Softwaresysteme im Verborgenen, dem sogenannten cyberspace, d.h. sie können unbe-

merkt zum Einsatz kommen, da ein direkter Kontakt zwischen Nutzer und Software meist nicht not-

wendig ist oder aber das Softwaresystem nicht unmittelbar im Einsatz erkennbar oder in seiner Ein-

zelheit gar nicht nachvollziehbar ist. Bspw. sieht man ein Auto und nimmt den darin verbauten Com-

puter nicht wahr (ubiquitous computing) oder Künstliche Intelligenz ist in der Anwendung als Neuro-

nale Netze häufig in ihrem Verfahren nicht fassbar (non-explainability).  

Diese Aspekte werden in der Literatur unter den Begriffen der opaqueness und transparancy disku-

tiert und thematisieren die Vernunftlosigkeit im Sinne einer Blindheit, sodass Phänomene gar nicht 

wahrgenommen werden. Im Gegensatz hierzu wirkt zwar eine Tür auch auf das Verhalten der Besu-

cher ein, da diese geöffnet werden muss, die Besucher ggf. einen Schritt zurücktreten müssen etc. 

Bereits der Einbau einer Tür führt so zu einer Verhaltensanpassung. Allerdings ist eine Tür unmittel-

bar sichtbar und meist wird ihr Einsatz durch ihre Funktionalität zugleich erklärbar: Die Tür schließt 

einen Raum ab, um evtl. ungestörtes Lernen zu ermöglichen. Die Opazität und die Transparenz er-

fordern, so Introna (2005), eine disclosive ethics, die sich um die Belange der Diskriminierten und 

Ausgeschlossenen bemüht, die aufgrund der Unverständlichkeit oder Unsichtbarkeit der Systeme 

immer mehr ins Hintertreffen geraten. Die daraus entstehende Umgestaltung der öffentlichen Lebens-

welt muss sich zudem durch einen demokratischen Prozess legitimieren lassen, vor allem dann, wenn 

Unklarheiten über die Verteilung von Benachteiligungen bestehen.  

Die in den USA bspw. diskutierte, durch die Polizeiarbeit auftretende Diskriminierung der people of 

color, so die Befürchtung der BLM-Bewegung, würde durch den Einsatz automatisierter Gesichtser-

kennungssysteme in der Polizeiarbeit durch die technische Abbildung des Status quo verstärkt. Chan-

der (2016, S. 1028) bezeichnet die beabsichtigte, manipulative Reproduktion von Vorurteilen durch 

automatisierte Systeme, die Interessen bestimmter Gruppen bewahren oder gar befördern, als mani-

pulative algorithm, obgleich der Sachverhalt besser als manipulative system beschrieben werden 

sollte, da Diskriminierungspotenziale sich nicht nur auf die Ebene der Algorithmen reduzieren lassen. 

Zum anderen ist hiervon die viral discrimination zu unterscheiden, die, unbeabsichtigt, ungewollte, 

aber bestehende gesellschaftliche Verzerrungen und Ungerechtigkeiten aufnimmt, gerade weil Algo-

rithmen an lebensweltlichen Daten trainiert werden (ebd., S. 1036). Aber auch hier gilt, dass sich die 
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virale Diskriminierung nicht nur auf Algorithmen reduzieren, sondern sich auch in der Systemanwen-

dung oder in der System-Interpretation lokalisieren lässt. Eine viral discrimination muss als weitaus 

größeres Risiko eingestuft werden, da eine beabsichtigte diskriminierende Manipulation, gerade auch 

aufgrund der Tätigkeit des Programmierens, die meist bewusst ausgeführt wird, und der Einbindung 

des einzelnen Programmierers in Teams und Arbeitsprozesse, eher unwahrscheinlich ist. Viral discri-

mination hingegen ist technisch subtil und kompliziert, denn um der Wiederholung lebensweltlich 

stattfindender Ungerechtigkeiten durch Technologien entgegenzuwirken, bedarf es zusätzlicher Wis-

sens- und Praxisformen, die derzeit in der Informatikbranche nur unzureichend oder oft nur implizit 

vorhanden sind. Lässt man diese Art viraler Diskriminierung unbedacht, läuft man bspw. Gefahr, dass 

finanziell schlechter ausgestattete Polizeibehörden einfach von einer kostspieligen, rassistisch moti-

vierten menschlichen Polizeiarbeit zu einer weniger kostspieligen, aber nach wie vor rassistisch mo-

tivierten High-Tech-Polizeiarbeit übergehen, ohne dabei menschliche Vorurteile und deren Repro-

duktion durch Technologie zu hinterfragen, geschweige denn auf diese politisch oder gestalterisch 

einzuwirken. Das Diskriminierungspotential, das durch den Einsatz von Gesichtserkennungssyste-

men entsteht, kann daher nicht nur technologisch, sondern muss auch politisch diskutiert werden. Die 

Thematik der strukturellen Diskriminierung durch den Einsatz von Gesichtserkennungstechnik ist auf-

grund der lebensweltlichen Auswirkungen besonders politisch brisant, weshalb eine normative Eva-

luation dringend notwendig ist, aber aufgrund ihrer Multidimensionalität nahezu unauflösbar er-

scheint.   

Unter struktureller Diskriminierung bestimmter gesellschaftlicher Gruppierungen versteht die ACLU  

(2020, Section 12. Definitions):  (1) disparate treatment of any individual(s) because of any real or 

perceived traits, characteristics, or status as to which discrimination is prohibited under the Constitu-

tion or any law of the United States [or because of their association with such individual(s), or (2) 

disparate impact on any such individual(s) having traits, characteristics, or status as described in 

subsection (1).” Folglich offenbart sich struktureller Rassismus in einer systematischen Benachteili-

gung bspw. schwarzer Personen in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen, u.a. auf dem Ar-

beitsmarkt, wie durch eine höhere Zunahme der Arbeitslosenquote im Vergleich zu anderen Bevöl-

kerungsgruppen seit der Corona-Krise oder der relativ geringen Besetzung gut bezahlter Manage-

mentpositionen ersichtlich wird. Selbst als 1964 die sogenannten Jim-Crow-Gesetze offiziell abge-

schafft wurden, blieben Vorurteile gegenüber der schwarzen Bevölkerung bestehen. Sie wirken auch 

heutzutage subtil auf Entscheidungen ein, wie sich z.B. anhand der niedrigeren Rückmeldequote auf 

schwarze im Vergleich zu ‚ge-weiß-ten‘ Bewerbungsschreiben zeigt (Kang et al., 2016), also solche 

Bewerbungsschreiben, die an weiße Demografiemerkmale angeglichen wurden. Obgleich die 

schwarze Bevölkerung 2018 nur 12 % der amerikanischen Bevölkerung ausmachte, war sie in den 

Gefängnissen mit 33 % stark überrepräsentiert. Im Vergleich hierzu macht die weiße Bevölkerung 60 
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% der Gesamtbevölkerung aus, repräsentiert aber nur 30 % der Gefängnisinsassen (Gramlich, 2019). 

Allerdings muss man, um einen fairen Blick für die Ungleichbehandlung und somit Benachteiligung 

schwarzer Personen durch die Polizeiarbeit zu erhalten, diejenigen Straftaten miteinander verglei-

chen, die von Weißen und Schwarzen gleichermaßen häufig ausgeübt werden. Weiße und schwarze 

Personen weisen einen ähnlichen Drogenkonsum auf und trotzdem werden schwarze Personen zu 

längeren Haftstrafen verurteilt oder ihnen wird häufiger die Kaution verweigert. Dies zeigt sich deutlich 

an den Verurteilungen wegen Marijuhanakonsums. Obwohl es keinen signifikanten Unterschied im 

Konsumverhalten gibt, ist es nach Berechnungen der ACLU (2020) 3,7-mal wahrscheinlicher, als 

schwarze Person wegen Marijuhanabesitzes inhaftiert zu werden – selbst wenn man die Legalisie-

rung, die in einigen Bundesstaaten 2018 bereits erfolgte, berücksichtigt. Auch fallen die empfohlenen 

Strafmaßnahmen, welche die Sentences Guidelines 2016 ausweisen, im Hinblick auf cracked co-

caine verglichen mit powdered cocaine unterschiedlich hoch aus (Saris et al., 2016). Die schwarze 

Bevölkerung, die mehr Crack als Kokain konsumiert, muss daher bei Verhaftung mit längeren Haft-

strafen rechnen als (meist) weiße Kokainkonsumenten (Chander, 2016). Zudem werden Personen 

mit schwarzer Hautfarbe häufiger in Fahrzeugkontrollen angehalten, durchsucht und weisen eine 

doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit auf, aufgrund von Verkehrsdelikten inhaftiert zu werden. Nicht 

zuletzt ist es wesentlich, dass Polizeibeamte schwarzen Personen anders begegnen: Zentral ist der 

eher gewaltbereite Umgang mit schwarzen Personen, der sich in der Verwendung von Tränengas, 

Pfefferspray oder gar polizeilicher Waffengewalt zeigt (Edwards, Lee & Esposito, 2019). Ferner ist es 

für eine schwarze Person zweimal wahrscheinlicher, unbewaffnet von einem Polizeibeamten er-

schossen zu werden als für eine weiße. Selbst wenn Studien nicht zu eindeutigen Ergebnissen da-

hingehend kommen, inwiefern struktureller Rassismus beabsichtigt oder unbeabsichtigt ist, stark oder 

weniger stark ausgeprägt ist oder das Verhalten von Polizeibeamten aufgrund der höheren Krimina-

litätsrate der schwarzen Bevölkerung erklärbar sein mag, reicht es aus, auf Grundlage dieser Szena-

rien über die systematische Diskriminierung durch Polizeibeamte nachzudenken. Sobald unschuldige 

Personen nur deshalb eine andere Behandlung durch Polizeibeamte erfahren, weil sie aufgrund ihrer 

Herkunft oder ihres Aussehens Verdachtsmomente aufweisen, muss offen über Diskriminierung ge-

sprochen werden.  

Kenneth Arrow sprach 1973 in The theory of discrimination, discrimination in labor markets in diesem 

Zusammenhang von einer statistical discrimination, einer Diskriminierung, die aufgrund fehlender 

vollständiger Informationen zustande kommt. Personen urteilen deshalb mit Hilfe von Proxy-Variab-

len, also indirekten Beobachtungen wie Hautfarbe oder Geschlecht, um das Verhalten des Gegen-

übers besser einordnen zu können, da ihnen Wissen über individuelle Eigenschaften oder Errungen-

schaften fehlt (Arrow, 1973). Durch diese statistical discrimination verfestigen sich Vorurteilsstruktu-

ren, indem eine Besser- oder Schlechterstellung bestimmter Gruppen mit bestimmten Merkmalen als 
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Handlungsorientierung strukturell eingebettet wird. Für die Automatisierung bestimmter gesellschaft-

licher Handlungszusammenhänge bedeutet dies nachdrücklich, dass „(i)n a society where discrimi-

nation affects opportunities in innumerable ways, we must worry about the migration of discrimination 

to decision making by algorithm” (Chander, 2017, S. 1023). Die Sorge, dass Vorurteile durch den 

Einsatz digitaler Technologien größtenteils unbeabsichtigt bekräftigt oder verstärkt werden, muss da-

her ernst genommen werden. Allerdings muss daraus keine Übervorsicht oder gar eine Verteufelung 

einer digital-technologisierten Welt resultieren, da zum einen die digitale Welt mit der analogen Welt, 

also der Welt, die rein auf menschlichem Verhalten und Urteilen beruht, verglichen werden muss. 

Zum anderen muss betont werden, dass man auf die Art und Weise der digitalen Transformation 

Einfluss nehmen kann. Dies kann regulatorisch geschehen – wie durch das Weissbuch Zur Künstli-

chen Intelligenz – Ein europäisches Konzept für Exzellenz und Vertrauen vom 19.06.2020 (European 

Union, 2020) – oder durch eine normativ wünschenswerte Gestaltung technischer Artefakte, wie es 

Ansätze des ethics by design ermöglichen, oder durch einen Versuch, die Entwicklung mittels ethical 

canvas12 zu strukturieren.  

Dies gilt zweifelsohne auch für die Debatte um automatisierte Gesichtserkennung, die im Falle der 

Anwendung als automatisierte Überwachungstechnologie durch die aufgrund einer technischen Miss-

klassifikation im Januar 2020 erfolgte Festnahme von Robert Julian-Borchak Williams in Michigan 

zusätzlich befeuert wurde (Hill, 2020). Die daraus entstehende Besorgnis der schwarzen US-Bevöl-

kerung, nun durch diese neue Technologie noch mehr ins Visier der Polizei zu geraten und daher 

mehr Gewalt zu erfahren, verdeutlicht, dass die Thematik nicht auf eine Diskussion über dichotome 

Trade-offs, hier bspw. Sicherheit vs. Privatsphäre, reduziert werden kann – vor allem nicht, wenn 

Personen durch die Einführung einer neuen Praxis eine schlechtere Behandlung zukommt oder sie 

dies befürchten müssen. Es müssen folglich die gesamte Praxis und die gesamten Handlungszusam-

menhänge betrachtet werden, die durch einen Einsatz des Systems betroffen sind. So sind Diskrimi-

nierungspotenziale durch die Einführung neuer Umgangsformen kein Phänomen, das sich erst im 

digitalen Zeitalter entwickelt hat. Diskriminierung beruht auf menschlichem (Fehl-)Verhalten und grün-

                                                

12 Ethics by design ist ein Ansatz praktischer Entwicklungsmethodiken, die – mehr oder weniger theoretisch – 
die technische Machbarkeit normativer Kriterien zu etablieren versuchen. Hierunter fallen das value sensitive 
design, das responsible design oder das participatory design. Ethical canvas hingegen versuchen den Ent-
scheidungsfindungsprozess offenzulegen. Dabei wird mit Hilfe der ethical canvas weniger wissenschaftlich vor-
gegangen als ethische Schemata, wie z.B. David Wrights (2011) A framework for the ethical impact assessment 
of information technology. Ethical canvas werden bspw. vom Center for Humane Technology (https://www.hu-
manetech.com/) oder vom Open Data Institute (https://theodi.org/) konzipiert. Diese entspringen unternehmeri-
schen Ideen und sind daher weniger theoretisch fundiert. 
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det auf menschlichem Urteilsvermögen. Ein Missbrauch liegt jedoch stark im Einsatz solcher Sys-

teme, der deshalb wohlbegründet auszufallen hat. Man denke hier an einen systematischen Einsatz, 

um bestimmte Personen zu überwachen, zu kontrollieren und bestimmte Machtverhältnisse aufrecht-

zuerhalten. 

Das Problem vorurteilsbasierter Urteile oder vorurteilsbasierten Verhaltens ist hierbei in der Krimina-

listik, insbesondere in der Fahndungsarbeit, durchaus bekannt und entsteht auch nicht erst durch die 

Einführung automatisierter Softwaresysteme. Gerade in der Fahndungsarbeit geht es um die klassi-

sche Gesichtserkennung, d.h. es geht vornehmlich um die Identifikation von Personen oder um die 

Authentifizierung einer Person. Identifikation umfasst ein one-to-many-Szenario, in dem eine Person 

in einer Menge anderer Personen zu identifizieren ist, während es bei der Authentifizierung um die 

Übereinstimmung derselben Person geht, weshalb dies auch als one-to-one-Szenario bezeichnet 

wird. Diese beiden Gesichtserkennungsmodi, die gerne auch als spotting und matching charakteri-

siert werden, werden auch von Polizeibeamten ausgeführt. Dabei kommt es sowohl bei der Identifi-

zierung als auch bei der Authentifizierung, bspw. bei Passkontrollen, nicht selten zu Fehleinschätzun-

gen, die auf menschlichen, unzufriedenstellenden kognitiven Leistungen oder gar auf beabsichtigter 

Diskriminierung beruhen. So identifizierten Zeugen in 70 % von 365 DNA-Entlastungsfällen irrtümlich 

unschuldige Angeklagte (Robertson, Megreya & Davis, 2020, S. 22). In den USA und im UK identifi-

zierten Zeugen zu 25 % Personen fälschlicherweise als schuldig, obwohl sie darauf hingewiesen 

wurden, dass der Täter möglicherweise nicht anwesend ist (ebd.). Aufgrund dieser hohen Fehlerquote 

kann man die Aufgabe, unbekannte Gesichter zu- und einzuordnen durchaus als schwierig bezeich-

nen. Dies lässt sich auch nicht nach vielen Übungseinheiten signifikant verbessern (Bobak, Hancock 

& Bate, 2016).13 Derzeit arbeitet ein Team an der University of Greenwich einen Gesichtserkennungs-

test aus, um Neueinstellungen auf diese Fähigkeiten hin zu überprüfen, damit vermehrt super recog-

nizer eingesetzt werden können (Davis et al., 2020). Auch in München arbeiten seit 2018 35 Personen 

als Gesichtserkenner und konnten in 200 Fällen behilflich sein (Süddeutsche Zeitung, 2019). Schät-

zungsweise zeigen nur 1-2 % der Bevölkerung super recognizer-Fähigkeiten. Der Aufwand, diese 

Personen erstens ausfindig zu machen, und zweitens die Arbeitszeit, um diese Personen zu schulen 

und einzuarbeiten, um die Fehlerquote in der Polizeiarbeit zu verringern, d.h. die Benachteiligung 

bestimmter Personen aufgrund staatlich exekutiver Handlungen zu reduzieren, deuten stark auf den 

Trend der Digitalisierung hinsichtlich der Identifikation und Authentifikation hin. Die Frage wird daher 

sein, ob das Credo der technologischen Aufklärung strukturelle Diskriminierung, die sich aufgrund 

                                                

13  2011 setzte die Londoner Polizei super recognizer in den Londoner Unruhen ein, um verdächtige Personen 
zu identifizieren. 70 % der Personen, die durch super recognizer identifiziert und im Anschluss überprüft wurden, 
konnten legitimerweise verhaftet werden (Robertson, Megreya & Davis, 2020, S. 22).  
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von subjektivem, d.h. willkürlichem, vorurteilsbefangenem Verhalten von Polizisten perpetuiert, durch 

objektive Systeme verbessern kann.  

Es bedarf somit einer Betrachtung dahingehend, welche Informationstechnologie und welche Infor-

mationstechnik zum Einsatz kommt sowie einer Beurteilung, weshalb dieses informationstechnische 

Artefakt in einer bestimmten Lebenspraxis implementiert werden soll. Somit gilt es, die Technologie 

getrennt vom jeweiligen digitalen Artefakt einer normativen Evaluation zu unterziehen. Dies gilt auch 

für eine separate Betrachtung der Lebenspraxis. Allerdings muss wiederum auch die gegenseitige 

Bedingtheit Berücksichtigung finden können. 

3.1.1 Legitimation von Gesichtserkennungssystemen  

Der öffentliche Druck, der sich aus den Protestbewegungen entwickelte, führte im Juni 2020 dazu, 

dass IBM seinen Rücktritt aus der Entwicklung von Gesichtserkennungssystemen bekannt gab (Han-

delszeitung, 2020). Eine Kaskade an Kundgebungen innerhalb der IT-Branche folgte, unter anderem 

legte sich Amazon ein freiwilliges, einjähriges Moratorium in der Entwicklung seiner Gesichtserken-

nungssoftware auf. Microsoft hingegen verkündete, dass es seine Software nicht an Strafverfolgungs-

behörden verkaufen würde, solange die Gesetzgebung diese Technologie nicht besser regulieren 

könne. Facebook betonte, dass es seine Technologie ausschließlich im eigenen Hause nutze, um 

schließlich im November 2021 Gesichtserkennung auf der Plattform Facebook komplett einzustellen 

(Metz, 2021). Allein Clearview AI enthielt sich diesen selbst auferlegten Maßnahmen. Zudem gibt es 

bereits in Idaho, California, Washington, Illinois und in einigen Städten wie San Francisco, Oakland, 

New York und Portland Regulierungsvorschriften bzw. ein Verbot dahingehend, Gesichtserkennungs-

systeme als Überwachungsinstrument einzusetzen (Raji et al., 2020).  

Die Legitimation von Gesichtserkennungssystemen bedarf gerade aufgrund ihrer lebensweltlichen 

Auswirkungen, die sich in ihrer politischen Sprengkraft zeigen, einer normativen Überprüfung. So 

bedarf es zunächst der Diskussion darüber, welche informationstechnologische Grundausstattung 

angewendet wird. Dies inkludiert sogleich eine Erörterung über mögliche digitale Anwendungen und 

Verfahren in Form bedienbarer Soft- und Hardware, die lebensweltliche Abläufe mehr oder weniger 

beeinflussen. Hierzu bedarf es gleichermaßen einer Kenntnis sowohl der Softwareentwicklungs- und 

Managementprozesse als auch der Lokalisierung dieser lebensweltlichen Beziehungsstrukturen der 

Nutzer und aller (auch indirekt) Betroffener. Zudem verändert Informationstechnik ihre normative Aus-

richtung durch eine andere Nutzung in weiteren sozio-technischen oder cyber-physikalischen Syste-

men. Daher kann diese Technologie nicht unabhängig ihrer Nutzung und ihres gesellschaftlichen 

Einsatzes diskutiert werden. Diese enorme Vielschichtigkeit bedarf einer analytischen Methode, die 

einer Einzelfall-Beurteilung gerecht werden kann (Brey, 2000a).  
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3.1.2  Technische Zuverlässigkeit  

Damit ein fundiertes Urteil über einen vernünftigen Einsatz der Technologie gefällt werden kann, muss 

die technische Zuverlässigkeit der Gesichtserkennungssysteme im Zentrum der Betrachtung stehen. 

Folglich muss zuvorderst Klarheit darüber bestehen, welches die technisch notwendigen Vorausset-

zungen sind, die es zu erfüllen gilt, wenn über Gesichtserkennung gesprochen wird. Hierzu muss die 

Abfolge derjenigen Prozesse betrachtet werden, die digital ersetzt werden. Diese Herangehensweise 

ermöglicht es, ethische Risiken zu lokalisieren und gezielt auf Unzulänglichkeiten aufmerksam zu 

werden. Allen Gesichtserkennungssystemen liegt technisch die Simulation der Erkennung von Ge-

sichtern zugrunde. Dies bedeutet, dass die Software ein Gesicht auf einem Foto oder in einem Video 

als menschliches Gesicht klassifizieren muss (detection), damit bspw. eine Person nicht als Gorilla 

kategorisiert wird, wie es Google Photo 2015 unterlief (Kühl, 2015). Um diese Technologie nun für 

die Überwachungstechnologie oder für die Passkontrolle interessant zu machen, erfolgt automatisiert 

die Zuordnung von Personen in einem one-to-many- (identification) oder one-to-one-Setting (authen-

tification). Hierzu wird eine Metrisierung oder Quantifizierung wesentlicher physiognomischer Merk-

male benötigt, d.h. bestimmte Eigenarten des Gesichts werden in digitale Daten transformiert. Diesen 

Vorgang bezeichnet man auch als Biometrisierung. Informationen werden in eine Form übertragen 

(Input), die als Resultat (Output) wieder in Informationen rückinterpretiert werden muss. Weitere de-

mografische Daten, wie Geschlecht, Alter oder Hautfarbe, werden für diese beiden Ausführungen 

nicht benötigt. Unter Gesichtserkennung versteht man in erster Linie Systeme, die Bilder von Gesich-

tern vergleichen, um deren Ähnlichkeit mittels eines similarity scores festzustellen (McLaughlin & 

Castro, 2020). Erst dann kann ein Abgleich mit anderen Bildern oder Videoaufnahmen erfolgen, d.h. 

biometrische Daten, wie Augenabstand, Stirnbreite usw. werden ver- und abgeglichen. Eine Erhö-

hung der Zuverlässigkeit von Gesichtserkennungssystemen kann technisch durch eine zusätzliche 

Geh-Art- oder Körperhaltungs-Analyse erfolgen, die die Aufnahmen der Individuen überdies anhand 

weiterer übereinstimmender Parameter zuordnet.  

 

https://www.zotero.org/google-docs/?RaBuaO
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Abbildung 5 Typologie der Gesichtserkennungssysteme nach Technologie. Eigene Abbildung.  

In der Rubrik Klassifizierung (classifying) wird die Person einer Kategorie zugeordnet. Beispielsweise 

geht es darum, ob die abgebildete Person alt genug ist, um wählen zu dürfen, Alkohol zu konsumieren 

etc. Hierzu bedarf es technisch weder einer Identifikation noch einer Authentifizierung, sondern das 

Softwaresystem kategorisiert nach definierten Parametern, z.B. welches „Faltigkeitsintervall” der 

Hautstruktur einem bestimmten Alter entspricht, welcher Farbton welcher Hautfarbe zugeordnet wer-

den soll oder aber welche Mundwinkel die emotionale Verfasstheit einer Person darstellen. Der Ein-

satz von Gesichtserkennungssystemen kann so auch zur Zuordnung emotionaler Zustände, wie 

bspw. zur Aufmerksamkeitskontrolle in Schulen eingesetzt werden (Zeng, Lu, Sun & Tian, 2019). 

Letzteres fällt bereits in den Bereich der sentiment analysis, einer Stimmungserkennung, die einer 

zusätzlichen technischen Justierung bedarf, schließlich sind das Definitionsintervall des Outputs und 

dessen Rückinterpretation ethisch hoch relevant. Also muss bereits die Datencodierung ethisch hin-

terfragt werden. Strenggenommen fällt das letztgenannte Softwaresystem technisch nicht mehr unter 

die Rubrik der Gesichtserkennungssysteme. Es ist jedoch leicht vorstellbar, Identifikation und Au-

thentifizierung um eine emotionale Analyse-Ebene zu erweitern, was sowohl in Überwachungstech-

nologien als auch in medizinischen Diagnostiktools zu irritierenden Folgen im Falle von Missindenti-

fikationen führen kann. Man stelle sich vor, es würden einem bestimmte Gefühle oder gar Intentionen 

unterstellt, die wiederum auf bestimmten Verhaltensweisen beruhen. Als jemand an einer Moschee 

vorbeilief, schaute er z.B. grimmig, als er ums Eck bog. Die Mundwinkel sowie Blicke ließen das 

Softwaresystem die Person als Terroristen einordnen, was zur Festnahme führte. Werden zusätzlich 
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zu einem solchen Szenario Diskriminierungen noch technologisch reproduziert, gleichgültig, ob be-

absichtigt oder nicht, wird deutlich, weshalb die BLM-Bewegung sich massiv gegen einen Einsatz 

solcher Technologien ausspricht. In den Medien wurde die Gesichtserkennungstechnologie immer 

wieder als ein rassistisches Instrument mit Vorurteilen präsentiert (Kretschmar, 2020) oder das Ende 

der Anonymität ausgerufen (Meyer, 2021). 

Die ACLU führte 2018 einen Test mit der Rekognition-Technologie von Amazon aus, in dem sie öf-

fentliche Fahndungsfotos mit Kongressabgeordneten vergleichen ließ (Snow, 2018). Rekognition 

identifizierte 28 Kongressabgeordnete als gesuchte Personen, wovon 39 % der Fehler Personen mit 

schwarzer Hautfarbe betrafen, obgleich diese nur 20 % des Kongresses ausmachten. Dieses beun-

ruhigende Ergebnis wurde sogleich als Bestätigung der Studie von Buolamwini und Gebru (2018) 

aufgenommen. Schwarze Personen und insbesondere Frauen seien, so der Tenor, besonders hart 

von reproduzierter technischer Diskriminierung betroffen. Dies suggeriert zum einen eine beabsich-

tigte manipulative Diskriminierung und zum anderen implizieren solche pauschalen Aussagen, dass 

alle Überwachungstechnologien Klassifizierungen nach demografischen Merkmalen vornehmen 

müssten. So bestätigten Buolamwini und Gebru (2018) eines Bias, von dem besonders schwarze 

Frauen betroffen sind. Die getesteten Systeme von IBM, Microsoft und Megvii wiesen eine Fehler-

quote von 20,8 % bis zu 34,7 % auf, wenn es um die korrekte Zuordnung schwarzer Frauen ging. 

Dem gegenübergestellt klassifizierten Microsoft und IBM hellere Männertypen mit einer Fehlerquote 

von 0,0 % bzw. 0,3 %. Face++ von Megvii hatte die niedrigste Fehlerquote von 0,7 % bei Männern 

mit dunkler Hautfarbe (ebd., S. 10 ff.). Zudem gab nur IBM ein Konfidenzintervall von 0-1 an, das 

Aussagen über die Wahrscheinlichkeit von true positives erlaubte. Es gilt somit hervorzuheben, dass 

es sich hierbei um die Zuverlässigkeit von classifying algorithms handelt und keine Aussage über die 

Identifizierungs- oder Authentifizierungsstärke der Algorithmen gemacht werden kann. Dies führt zu 

Verwirrung, denn oftmals werden gerade classifying-Technologien als Gesichtserkennungssysteme 

bezeichnet, die aber in der klassischen Fahndungsarbeit nicht notwendigerweise eingesetzt werden 

müssen.  

Auch stehen die Datenquellen in der Kritik, ursächlich für die Übertragung von Stereotypen zu sein, 

denn je weniger divers oder je weniger repräsentativ ein Datensatz für den gewünschten Output, 

desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass eine Gruppe unterrepräsentiert und somit für den Algorith-

mus nicht oder nur schwierig klassifizierbar ist.14 Dies belegen auch Studien über die Zuverlässigkeit 

                                                

14 Unterdessen können Datensätze auch gekauft werden: Diese umfassen Datenset Real and Fake Face De-
tection, Labelled Faces in the Wild Home (LFW) bis DatasetLarge-scale CelebFaces Attributes (CelebA) Data-
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von Gesichtserkennungssystemen im Falle bewegter Bilder aus dem Lebensalltag. So lag die Feh-

lerquote in London 2019 bei 79-81 %, je nachdem, ob nur die Missidentifikation in einem one-to-

many-Szenario gemessen oder die Nicht-Zuordnung inkludiert wurde. Im ersteren Fall ging es darum, 

ob es sich um falsch Positive – Bilder, die fälschlicherweise zugeordnet wurden –, im zweiten Fall 

darum, ob es sich um positiv Falsche – Fotos, die fälschlicherweise nicht zugeordnet wurden – han-

delte. Selbstverständlich ist weder die Automatisierung der Identifizierung noch die der Authentifizie-

rung vor fehlerhaften Zuordnungen immun, wie der ACLU-Test von 2018 belegt (Snow, 2018). Die 

Zuverlässigkeit solch klassischer Gesichtserkennungstechnologien hat in den vergangenen zwei Jah-

ren deutlich zugenommen und wird vom NIST (National Institute for Standard of Technology) 2020 

bereits als sehr hoch eingestuft: So waren die überprüften Systeme zu 99,7 % zuverlässig, d.h. sie 

können unter idealen Bedingungen Bilder einer Person zuordnen (Schwartz, 2020). Die Zuordnung 

eines Bildes und der Abgleich mit einer Datenbank gilt unterdessen bei 200 getesteten Algorithmen 

als robust, d.h. die Fehlerquote ist in allen Gruppen ungefähr gleich hoch. Dennoch bedeutet selbst 

eine Fehlerquote von nur 1 %, dass unter 1.000 Personen zehn Personen falsch identifiziert werden. 

Allerdings verteilt sich die Fehlerquote einigermaßen gleich über alle Hautfarben oder Geschlechter. 

Ebenso müssen die Bildqualität, die wiederum von der genutzten Hardware abhängt, und die Diver-

sität bzw. Repräsentativität des Datensatzes bedacht werden, da hier Unzulänglichkeiten eine man-

gelnde Zuverlässigkeit zur Folge haben können. Verschwommene oder verpixelte Bilder, womöglich 

noch Videomaterial, erschweren ein spotting oder matching erheblich. Auch eine Verhüllung oder 

Verdeckung von Gesichtspartien im Zuge der Corona-Pandemie hat dies wieder verdeutlicht und 

lässt einen Anstieg der Fehlerquote erkennen (Materese, 2020). Die technische Zuverlässigkeit wird 

sich jedoch in den kommenden Jahren zusehends verbessern, wie schon die Betrachtung der ver-

gangenen vier Jahre deutlich gemacht hat.  

3.1.3 Ethische Betrachtung  

Die Debatte um die technische Zuverlässigkeit muss sich jedoch von der Debatte der Legitimierung 

automatisierter Gesichtserkennungssysteme im öffentlichen Raum lösen, denn deren Einsatz kann 

                                                

set 2015. Alle Datensätze fassen ein bestimmtes Attribut zusammen: So kann ein Datensatz Fotografien um-
fassen, die bspw. aus einer polizeilichen Datenbank stammen oder ein andere Datensatz enthält nur Fotos, die 
im realen Leben aufgenommen wurden. Der Tufts-face-Datensatz beispielsweise umfasst zudem Fotos von 
Nahaufnahmen, Fernaufnahmen und 3D-Daten. Das National Institute for Standards and Technology (NIST) 
bietet ein Datenset an, in dem alle Bilder manuell den Fitzpatrick-Hauttypen zugeordnet wurden, um einfache 
Klassifikationen wie Ethnie oder Rasse zu umgehen und eine bessere Zuverlässigkeit zu ermöglichen. Breits 
die Zuordnung der Fotos zu einer Datenbank enthält somit eine Wertung.  
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unabhängig der technischen Details auch hinsichtlich ihrer (Be-)Nutzung kritisiert werden. Unter an-

derem filmte das NYPD (New York Police Department) in New York die BLM-Aktivisten während ihrer 

Proteste, ohne jedoch mitzuteilen, ob diese Bilder in eine polizeiliche Datenbank eingespeist und dort 

abgespeichert werden (Vincent, 2020). Die Ortung eines Aktivisten mittels rechtlich unsicheren Bild-

materials erfolgte: Problematisch war der Sachverhalt, weil sich das NYPD zur Lokalisierung des 

Aktivisten Bildern aus privaten Profilen wie Instagram zur Identifikation bediente (George & Offen-

hartz, 2020). Dadurch wird offensichtlich, dass sich eine ethische Legitimation nicht auf technische 

Zuverlässigkeit reduzieren lässt. Vielmehr wird an dieser Stelle eine deskriptive, interdisziplinäre Auf-

arbeitung jener Ebenen offenbar, anhand derer eine normative Ethik ein vollumfängliches Urteil zu 

fällen vermag.  

So spiegelt sich die technisch-konzentrierte Debatte in den idiosynkratisch normativen Aspekten jener 

Merkmale wider, die sich generell aus den Gegebenheiten dieser Technologie oder Technik ergeben, 

wie bspw. Privatsphäre oder Sicherheitsbelange: So müssen die Nutzer z.B. vor Deep-Fake-Anwen-

dungen geschützt werden können, möchte man einen Datenmissbrauch und damit einhergehende 

unangenehme Folgen für das betroffene Individuum vermeiden. Zudem sind biometrische Daten da-

hingehend speziell, dass ein Datendiebstahl zu einem lebenslangen Nachteil führen kann, denn diese 

Identitätsmerkmale lassen sich gar nicht oder nur sehr aufwendig verändern. Aber nicht nur techni-

sche Themen, wie bspw. das Datenhacking, bedürfen einer normativen Deliberation, sondern ge-

nauso müssen medien- und datenökonomische Fragen z.B. das Copyright mit in Betracht ziehen. 

Ebenso wird auszuarbeiten sein, welche Gründe eine anlassbezogene Videoüberwachung rechtfer-

tigen, d.h. zu welchem Anlass videoüberwacht und das Datenmaterial bei Behörden abgelegt werden 

soll. Das Beispiel eines Einsatzes von Gesichtserkennungssystemen im öffentlichen Raum und noch 

spezieller in der Anwendung polizeilicher Fahndungsarbeit soll im Rahmen dieser Arbeit aufzeigen, 

dass die ethischen Risikoquellen, die zu nicht wünschenswerten Szenarien führen, aufgrund ihrer 

Multidimensionalität einzeln zu bedenken sind. Dies ist von großer Bedeutung, wenn unterschiedliche 

Verantwortungs- und Kompetenzbereiche ermittelt werden sollen, die sich um bestimmte normative 

Belange sorgen sollen.  

Die gesellschaftliche Kontextualisierung der Systeme bedarf einer gesonderten Betrachtung, da auch 

der Einsatzort unabhängig von der Technologie relevant ist. Sobald über die ethische Unzulänglich-

keit oder Unzumutbarkeit diskutiert wird, müssen auch nicht technische Momente, die zu unerwünsch-

ten oder unzumutbaren Folgen führen, berücksichtigt werden: So führt ein technisch zuverlässiges 

System wieder zu Diskriminierung, wenn bspw. nur Schulen mit einem hohen Anteil an Personen mit 

Migrationshintergrund videoüberwacht würden. Dies betont erneut, dass die Argumentation techni-

scher Zuverlässigkeit vom Diskurs der politischen Legitimierung abzugrenzen ist, denn beide Debat-

ten verweisen wiederum auf unterschiedliche normative Aspekte: So sind zuerst ethische Facetten 
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zu erörtern, die das Softwaresystem grundsätzlich betreffen, um im Anschluss strukturelle Weichen-

stellungen normativ zu evaluieren, die durch den Einsatz und den Gebrauch des Produkts entstehen. 

Denn je nach Anwendung im privaten oder öffentlichen Raum transformieren die Gesichtserken-

nungssysteme unterschiedlich stark normativ-strukturelle Handlungszusammenhänge, die als Leben-

spraxis bezeichnet werden können (Nida-Rümelin & Weidenfeld, 2018; Nida-Rümelin, 2020). Allein 

die Einbettung von Gesichtserkennungssystemen in den Rahmen der oben aufgezeigten aktuellen 

politischen Geschehnisse lässt erkennen, dass Gesichtserkennungssysteme eine multidimensionale 

techno-ethische Deliberation erfordern: Die Zuverlässigkeit ihrer zugrundeliegenden Technologie und 

die Legitimation ihrer Implementierung müssen separat, zugleich jedoch auch in ihren Bezügen ge-

dacht werden. Eine Offenlegung ökonomischer oder politischer Interessen zeigt zudem die sich auf-

drängende Notwendigkeit eines öffentlich-politischen Diskurses über deren ethischen Stellenwert. 

Datenökonomische Fragen, z.B. ob ein Privatunternehmen wie Clearview AI Millionen private Daten, 

in diesem Fall private Fotos aus dem Internet, scrapen darf, um sie für ihre Zwecke zu instrumentali-

sieren, bedürfen einer gezielten rechtsethischen Erörterung. Des Weiteren kann medienethisch der 

Frage nachgegangen werden, inwiefern es legitim ist, dass ein Privatunternehmen diese Art der Tech-

nologie breit bewerben darf, ohne dass ihr Einsatz bereits politisch diskutiert und entsprechende Re-

gulierungen festgesetzt wurden. Die Nutzung von Gesichtserkennungserkennungssystemen muss 

somit auf unsere gesamtgesellschaftlichen Zielsetzungen hin thematisiert werden, um eine Werteab-

wägung bspw. hinsichtlich Privatsphäre oder Autonomie vorzunehmen. Die Implementierung solcher 

Systeme führt in London zu geschätzt 627.000 Kameras (Fuest, 2019), die jeden einzelnen Passan-

ten ca. 300-mal pro Tag aufzeichnen (Kaiser, 2019). Selbst bei geringer technischer Fehlerquote mag 

dieses Szenario wenig Begeisterung hervorrufen. 

Es zeichnet sich bereits an dieser Stelle ab, dass eine Ethik für Softwarenentwickler sowohl techni-

sche Kenntnisse als auch normatives Wissen in Bezug auf diese Technik und Technologie umfassen 

muss. Dies zeigt sich gerade an der Vielzahl an konkreten angewandten Ethiken, die sich der Infor-

mationstechnologie und -technik annehmen. Hierunter fallen die Datenethik, die Big Data Ethik oder 

auch eine Ethik der Künstlichen Intelligenz. Diese dezidiert technisch gebundenen Ethiken beziehen 

sich auf die normativen Fragestellungen, die sich aus der Beschaffenheit der Technik ergeben, wes-

halb sie in dieser Arbeit als auf technik-generische Werte gestützte Ethiken ausgewiesen werden. 

Diese Ethiken adressieren vor allem die Entwickler bereits mit dem Verweis, die besonderen, idio-

synkratischen Aspekte im Design ihrer digitalen Artefakte zu berücksichtigen. Somit gehen diesen 

Mini-Ethiken meta-ethische Positionen voraus, die eine pro-ethische Haltung (Floridi, 2016; Turilli & 

Floridi, 2009) oder eine antizipatorische Ethik (Brey, 2012a, 2012b) zugrunde legen. Codes of 

conducts, Regulierungsunternehmungen sowie Compliance fokussieren sich gerade verstärkt auf 

technik-generische Werte. Lebenspraktische Herausforderungen treten sodann in den Hintergrund, 
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da sie zunächst außerhalb technischen Wissens anzusiedeln sind und so dem ersten Anschein nach 

keinen direkten Anwendungsbezug aufweisen. Allerdings gehen normativ-strukturelle Deliberationen 

bereits über das Legalitätsdenken hinaus und öffnen somit direkt den Raum für moralische Software.  

Eine ethische Betrachtung von Gesichtserkennungssystemen verweist auf die Unterscheidung in eine 

strukturelle und eine technik-generische Betrachtung, die es noch genauer auszuarbeiten gilt (Teil II, 

Kapitel 2). Die strukturellen Phänomene lassen sich nach drei normativen Kriterien gliedern: Sie müs-

sen individuell, sozial und kollektiv zumutbar sein können, wenn sie einer vollumfänglichen normati-

ven Rechtfertigung standhalten sollen. Die technik-generischen Werte, die direkt aus der Beschaf-

fenheit der digitalen Technologie und Technik resultieren, sollten zusätzlich zu den strukturellen Phä-

nomenen auf ihre moralische Güte hin überprüft werden. Abbildung 6 veranschaulicht die Konzepte 

des vorherigen Kapitels. Es ist ratsam, strukturelle Werte zunächst getrennt von technik-generischen 

Werten zu betrachten. 

 

Abbildung 6 Gesichtserkennungssystem unterteilt in strukturelle und technik-generische Werte. Eigene Abbil-
dung. 

Ethische Deliberationen müssen eine praktische Anleitung geben und diese Anleitung muss einer 

lebensweltlichen Überprüfbarkeit standhalten können, wenn sie auch praktische Gültigkeit ausüben 

möchte. Eine Ethik für Softwareentwickler muss sowohl das Objekt als auch Handlungsräume be-

stimmen, sollen Softwareentwickler nicht für die Gesamtheit aller Missstände, die technisch bzw. 
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technologisch verursacht werden, die alleinige Verantwortung übernehmen oder als Sündenbock die-

nen. Welche Bereiche können ihnen zugetraut werden, ohne zugleich moral distress aufzubauen? 

Hierfür ist es hilfreich, Digitalisierung, digitale Transformation und das digitale Artefakt konzeptionell 

zu unterscheiden, um aus der Begrifflichkeit den Bedarf sowie die Vorgehensweise einer normativen 

Deliberation zu bestimmen. 

3.1.4 Ausblick  

Am Beispiel der Gesichtserkennungssysteme wurde die Komplexität des Gegenstandbereichs her-

vorgehoben, um die Notwendigkeit einer interdisziplinären sowie multidimensionalen Analyse beto-

nen zu können. Wenn über Gesichtserkennungssoftware gesprochen wird, werden viele unterschied-

liche Systeme sowie unterschiedliche Anwendungsbereiche miteinander verglichen: von der tech-

nisch unterschiedlich ausgerichteten Identifizierung zur Klassifizierung oder von der Entsperrung von 

Zugängen über eine Zuordnung eines automatisierten, digitalen Fotoalbums bis hin zur polizeilichen 

Fahndungsarbeit. Dies führt jedoch zu einer schiefen Bewertungsgrundlage, denn nicht nur die idio-

synkratischen ethischen Belange bedürfen einer kasuistischen Betrachtung, sondern auch die nor-

mativ-strukturellen Lebenspraxen müssen auf eine wünschenswerte Lebensgestaltung hin befragt 

werden können. So muss bspw. die Nutzung der Technik in ihrer Anwendung hinsichtlich eines indi-

viduell-privaten Bereichs – wie die Face ID von Apple oder das Drowsiness-Detection-System im 

privaten Pkw – von solchen, die im öffentlichen Raum eingesetzt werden – wie DeepFace von Face-

book in sozialen Medien oder in der Strafverfolgung im Rahmen der polizeilichen Fahndungsarbeit – 

unterschieden werden. Das Ausmaß der Folgen einer Anwendung auf ein normativ-strukturelles ge-

sellschaftliches Ordnungssystem fällt unterschiedlich gravierend aus: Je nachdem, welche individu-

elle Verhaltensanpassung gefordert wird, kann ein System wünschenswerte Auswirkungen oder we-

niger zumutbaren Druck auf Gewohnheitsstrukturen ausüben. Im Falle des drowsiness detectors mag 

die individuelle Verhaltensanpassung, nämlich das Pausieren des Fahrers, nicht nur individuell, son-

dern auch intersubjektiv und kollektiv durchaus erstrebenswert sein. Die Transformation geteilter Le-

benspraxen bedarf folglich der Etablierung des technischen Systems in ein intersubjektives Erwar-

tungsgefüge mit kollektiven Wertvorstellungen: So verändert ein im Bewerbungsverfahren eingesetz-

tes Gesichtserkennungssystem etablierte Rollenerwartungen im Personalwesen ebenso wie das da-

mit einhergehende Verhalten des Bewerbers. Daher müssen kollektive Zielsetzungen die Idee eines 

guten Lebens und deren Realisierungsbedingungen thematisieren, z.B. ob bestimmte neue Lebens-

gewohnheiten etabliert werden sollen.  

Jeder Einsatz eines Gesichtserkennungssystems hat andere normative Folgen oder beeinflusst und 

strukturiert lebensweltliche Verpflichtungen in einem unterschiedlichen Maße mit unterschiedlicher 
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Intensität. Wenn die These der Möglichkeit moralisch angemessener Software aufrechterhalten wer-

den soll und nicht allein die Nutzung von Software moralisch diskutierbar erscheint, gilt es besonders 

den Entwicklungsprozess digitaler Artefakte zu betrachten: Jegliche normative Wünschbarkeit sollte 

auf ihre technische Ursächlichkeit hin überprüft und die strukturelle Veränderung von Lebenspraxen 

auf ihre Zumutbarkeit hin untersucht werden. So wird im Rahmen dieser Arbeit Klarheit über die Me-

thodik und das Vorgehen geschaffen werden, wie mit normativen Fragstellungen technik-generischer 

Provenienz umzugehen ist, denn ein kasuistisches Vorgehen wird durch den Mangel einer soliden 

Technikphilosophie erschwert, die eine Idee des guten Lebens sowie deren Realisierung entwickelt. 

Diese wird umso dringender benötigt, da es nicht ausreichend Fälle gibt, die einen Vergleich ermög-

lichen. Gerade die Einzigartigkeit digitaler Technologie und Technik erlaubt nur einen vorsichtigen 

Vergleich mit anderen Technologien (Teil III).  

Allerdings verhilft bereits die Unterscheidung struktureller und technik-generischer Werte, die norma-

tiven Belange genauer zuzuordnen, um sodann auch Methoden der Abhilfe ausfindig machen zu 

können. Tabelle 4 veranschaulicht eine systematisierende Einteilung der normativ relevanten Berei-

che: Normativ sensible Aspekte sollen dadurch systematisch Bereichen der Angewandten Ethik zu-

geordnet werden.  

. 

 

Tabelle 2 Unterschiedliche normative Domänen digitaler Technologie und Technik 
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Da sie durch den Sachgegenstand bedingt werden, erwecken technik-generische Werte den An-

schein, als ob es ausreiche, wenn sich eine normative Deliberation auf die negativen Folgen be-

schränkt, die sich aus der technischen Beschaffenheit ergeben. In der Tat sollten technik-generische 

Werte einer kontinuierlichen ethischen Überprüfung standhalten. Dennoch muss auch das gesell-

schaftliche Subsystem, in dem ein Einsatz vorgesehen wird, betrachtet werden, damit digitale Tech-

nologie und Technik mit ihren Auswirkungen auf gesamtgesellschaftliche Strukturen hin reflektiert 

werden können.   

Von Bedeutung ist daher, dass Ethiken aufgrund ihrer jeweiligen spezifischen Objektfokussierung 

systematisch zugeordnet werden können, damit sie gezielt handlungsanleitend wirksam werden kön-

nen. So werden technisch-generische normative Fragestellungen in einer Ethik der Künstlichen Intel-

ligenz oder der Datenethik behandelt, während normative Konstituenzien, die durch den Einsatz in 

der Lebenswelt beeinflusst werden, in einer Analyse der Lebenspraxis, also häufig tugendethisch 

behandelt werden. Von diesen Analysen, die zunächst die Identifikation normativ relevanter Sachver-

halte verfolgen, sind Ansätze zu unterscheiden, die als ein Vorgehen zu bezeichnen sind, wenn tech-

nische Umsetzungsmöglichkeiten erfolgen sollen, wie es bspw. in den ethics by design diskutiert wird. 

Eine solide theoretische Grundlage verhilft jedoch dazu, epistemische Klarheit zu gewinnen und die 

wesentlichen Eckpfeiler zu identifizieren. Hierfür muss man der Frage nachgehen, welche Philoso-

phie und welche ethischen Theorien sich dazu eignen, um beide Aspekte digitaler Technologie und 

Technik einzufangen sowie angemessen zu behandeln. Zugleich muss sorgfältig zwischen einer The-

orie, die das notwendige Hintergrundwissen liefert, und einer Methodik, mithilfe derer die Theorie 

systematisch angewandt werden kann, unterschieden werden.   

3.1.5 Technik-generische Betrachtung 

Die technik-generisch ethischen Erörterungen beruhen auf bestimmten Werthaltungen, die sich als 

Bedingungen eines für gut befundenen Lebens offenbaren. Die gegenseitige Bedingtheit technik-ge-

nerischer und struktureller Normativität hebt nochmals deren Irreduzibilität hervor: Die Bewertung 

nicht funktionaler Zustände der Technik wird durch eingenommene und für wertvoll erachtete Haltun-

gen geleitet und gestützt. Bei ,Privatsphäre‘ handelt es sich um einen Wert, der von der Überzeugung 

getragen wird, dass er einem guten Leben zuträglich ist. Demensprechend wird er als normative Tat-

sache anerkannt (Nida-Rümelin, 1993a). Folglich zeigt sich der Wert ,Privatsphäre‘ als wünschens-

wertes Merkmal individueller und kooperativer Lebensgestaltung, das es in allen Situationen zu be-

rücksichtigen gilt, weshalb es auch in Bezug auf die Digitalisierung der Lebenswelt von großer Be-

deutung ist. So wurde der Wert ,Privatsphäre‘ durch den Einsatz digitaler Technologie und Technik 
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um „informational privacy“ erweitert, da der Einsatz von Computern und das Zusammentragen per-

sönlicher Informationen in großen Datenbanken einer begrifflichen und legalen Neuausrichtung be-

durfte (Moor, 1998, S. 16). Moor bezeichnet die konzeptionelle Veränderung klassischer Wertvorstel-

lungen aufgrund von Informationstechnologie und -technik als „informationally enrichment“, da diese 

Rejustierung direkt aus der Beschaffenheit der Technologie und Technik resultiert (ebd., S.15): 

Computers are […] informationally enriching [Herv. d. A.]. Because of their logical malleability, 
computers are put to many uses in diverse activities. Once in place, computers can be modified 
to enhance capabilities and improve overall performance even further. Often, computerized ac-
tivities become informationalized; i.e., the processing of information becomes a crucial ingredi-
ent in performing and understanding the activities themselves. When this happens, both the 
activities and the conceptions of the activities become informationally enriched.  

Einen versprechenden Einstieg in die Wertewelt, die sich verstärkt durch einen Einsatz digitaler Tech-

nologie und Technik verändert oder erweitert, ermöglicht ein deskriptiver Ansatz. Hierzu sind die be-

rufsspezifischen Verhaltenskodizes hilfreich, die als codes of conduct (CoCs) oder codes of ethics 

(CoEs) bezeichnet werden. Es scheint der Eindruck vorzuherrschen, dass bestimmte Werte immer 

aufgrund dieser Technologie und Technik einer kontinuierlichen Untersuchung bedürfen – zuvorderst 

unabhängig des gesellschaftlichen Subsystems, aber in Abhängigkeit der Auswirkungen auf gesamt-

gesellschaftliche Strukturen. Diese wiederkehrenden Werte werden von digitalen Technologien und 

Techniken unterlaufen, erweitert oder neu akzentuiert, gerade aufgrund der Beschaffenheit digitaler 

Technologie und Technik. Diese Werte werden in der vorliegenden Arbeit als technik-generische 

Werte bezeichnet.  

„Es gibt verschiedene Motive, warum es sinnvoll erscheint, Ingenieuren sogenannte Codes of Ethics 

(CoEs) oder Codes of Conduct (CoCs) an die Hand zu geben. Zum einen sollen sie Ingenieuren, die 

mit ethisch relevanten Fragen konfrontiert sind, Orientierung bieten und ihnen einen Überblick über 

wünschenswerte Werte und Prinzipien geben. Es gibt jedoch eine Fülle von CoCs, die sich an Soft-

wareingenieure im Allgemeinen und Entwickler, die mit Künstlicher Intelligenz arbeiten, im Besonde-

ren richten. Ursprünglich wurden CoCs von Unternehmen als Reaktion auf die wachsenden Probleme 

mit Korruption und Fehlverhalten im Geschäftsverkehr eingeführt. Im Laufe der Jahre hat sich die 

Einführung von CoCs auf viele andere Bereiche ausgeweitet, insbesondere auf Technik und Medizin. 

Michael Davies (1998) argumentiert, dass ein berufsethischer Kodex von zentraler Bedeutung ist, um 

den einzelnen Ingenieuren als normative Orientierung zu dienen, um ihr eigenes Verhalten oder das 

ihrer Kollegen zu beurteilen und letztlich um die Ingenieure als eine Berufseinheit zu verstehen. CoCs 

würden somit drei Hauptzwecken dienen: Erstens geben sie dem einzelnen Ingenieur Orientierung 

und helfen, Fehlverhalten zu vermeiden. Zweitens dienen sie anderen Akteuren eines Berufsstandes 

als Maßstab, um potenzielles Verhalten als unethisch zu beurteilen und damit zum Ansehen des 

Berufsstandes als Ganzes beizutragen. Schließlich tragen sie zur Definition des Selbstverständnisses 
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eines Berufsstandes bei, indem sie ein Regelwerk dafür aufstellen, was ein professioneller Akteur tun 

oder nicht tun sollte – dies könnte für ein vergleichsweise junges Gebiet wie die Softwaretechnik 

besonders relevant sein. Schwartz (2001) skizziert acht Metaphern, die beschreiben, wie Individuen 

CoCs interpretieren können: als Regelwerk, als Wegweiser, als Spiegel, als Lupe, als Schild, als 

Rauchmelder, als Feueralarm oder als Club. 

Die Frage nach der Wirksamkeit der Kodizes wurde jedoch schon sehr früh aufgeworfen. Schwartz 

(2001) führte 57 Interviews im Bereich der Unternehmensethik durch und berichtet, dass weniger als 

die Hälfte der Kodizes das Verhalten der Menschen tatsächlich beeinflusste. Kaptein und Schwartz 

(2008) kommen zu gemischten Ergebnissen in Bezug auf die Beziehung zwischen CoCs und der 

CSR-Leistung (corporate social responsibility) von Unternehmen. In jüngerer Zeit haben McNamara, 

Smith und Murphy-Hill (2018) ein Vignettenexperiment durchgeführt, um den Einfluss von CoCs auf 

Entwickler zu testen. Sie stellten fest, dass die explizite Anweisung an die Teilnehmer, den ACM-

Ethikkodex bei ihrer Entscheidungsfindung zu berücksichtigen, im Vergleich zu einer Kontrollgruppe 

keinen beobachbaren Effekt hatte.  

Es gibt einige Untersuchungen, die ethische Kodizes und ihre Werte vergleichen und versuchen, sie 

zu quantifizieren, um einen möglichen Konsens ausfindig zu machen. Der Schwerpunkt der aktuellen 

Literatur liegt auf CoCs, die sich mit der Entwicklung von Systemen der Künstlichen Intelligenz befas-

sen. Zeng et al. (2019), Fjeld et al. (2020), Jobin, Ienka und Vayena (2019) sowie Hagendorff (2020) 

haben analysiert, welche Werte in Ethikkodizes im Bereich der Künstlichen Intelligenz im Vordergrund 

stehen, um einen Überblick über die ethischen Grundsätze zu geben, die für Softwareingenieure in 

diesem speziellen Bereich als wichtig erachtet werden.  

Jobin et al. (2019) kodierten beispielsweise 84 Dokumente im Bereich der KI-Ethikkodizes und fass-

ten elf Hauptprinzipien zusammen (geordnet nach der Anzahl der Dokumente, die das Prinzip enthal-

ten, absteigend): Transparenz, Gerechtigkeit/Fairness, Nicht-Malefiz, Verantwortung, Privatsphäre, 

Wohltätigkeit, Freiheit/Autonomie, Vertrauen, Nachhaltigkeit, Würde und Solidarität. Transparenz 

wurde in 73 von 84 Fällen (87 %) genannt, Solidarität in sechs Fällen (7 %). Fjeld et al. (2020) haben 

es sich ausdrücklich zur Aufgabe gemacht, CoCs zu analysieren, um einen Konsens innerhalb der 

Branche und der relevanten staatlichen sowie nichtstaatlichen Akteure zu ermitteln. Auch sie finden 

ähnliche Prinzipien wie Jobin et al. (2019). Sie strukturieren den Inhalt der Kodizes nach Themen, die 

aus Werten und Prinzipien bestehen, die sinnvollerweise darunter subsumiert werden können. Sie 

führen insgesamt acht Themen auf: Datenschutz, Rechenschaftspflicht, Sicherheit, Transparenz und 

Erklärbarkeit, Fairness und Nichtdiskriminierung, menschliche Kontrolle der Technologie, berufliche 

Verantwortung und Förderung menschlicher Werte. Wie bereits erwähnt, besteht ein Thema je aus 
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einer Reihe von Grundsätzen. Im Falle des Themas ,Privatsphäre‘ lauten diese Grundsätze beispiels-

weise „Einwilligung, Möglichkeit zur Einschränkung der Verarbeitung, Recht auf Löschung, [(Empfeh-

lung von)] Datenschutzgesetzen, Kontrolle über die Verwendung von Daten, Recht auf Berichtigung, 

Datenschutz durch Technik und Datenschutz (Sonstiges/Allgemeines)“ (Jobin et al., 2019.). Hagen-

dorff (2020) kommt zu ähnlichen Ergebnissen und stellt fest, dass „insbesondere die Aspekte der 

Rechenschaftspflicht, der Privatsphäre oder der Fairness insgesamt in etwa 80 % aller Richtlinien 

vorkommen und die Mindestanforderungen für ethisch wünschenswerte KI-Systeme bildeten“ (aus 

dem Englischen übertragen aus Gogoll et al. (2021).  

Aufgrund ihrer Häufigkeit werden die oben genannten Werte als zentraler Ausgangspunkt für norma-

tive Überlegungen in der Softwareentwicklung angenommen (Senges, Ryan & Whitt, 2017; Spieker-

mann, 2015). Diese Werte dürfen dabei entweder nicht durch Software verletzt werden oder sollen 

bei der Entwicklung positiv berücksichtigt werden. Die Herausforderung besteht also darin, Werte 

techno-ethisch zu interpretieren und in technische Lösungen zu übersetzen. Verhaltenskodizes sind 

sicherlich nützlich, um eine Reihe von (potenziellen) Werten festzulegen. Am Beispiel der Datenethik 

zeigt sich, dass die in den CoCs oder CoEs, z.B. der ACM Code of Ethics and Professional Conduct 

(Gotterbarn et al., 2018), oder in überstaatlichen Deklarationen, wie bspw. der Ethics Guidelines for 

Trustworthy AI (European Union, 2019), herausgestellten technik-generischen ethischen Werte durch 

vielfältige Maßnahmen technisch-gestalterisch oder politisch umgesetzt werden können. Dies sind 

allesamt Maßnahmen, die für die Einhaltung des Wertes der Privatsphäre ergriffen werden können. 

So muss im Rahmen der Privatsphäre über den Speicherort ebenso wie über Zugriffs- oder Eigen-

tumsrechte nachgedacht werden. So rückt bspw. die Datenethik all jene ethisch relevanten Aspekte 

in den Fokus, die gerade aufgrund der großen Datenmengen entstehen. Die Datenethik kann somit 

als eine Ethik verstanden werden, die sich verstärkt mit technik-genuinen ethischen Anforderung be-

schäftigt. Hier zeigt sich zudem eine zunehmende Verzweigung in weitere Ebenen auf, die jeweils 

einer spezifischen Methode bedürfen, wie sie bspw. Xafis et al. (2019) für den Gesundheitssektor 

erarbeitet haben.  

Datenethische Fragestellungen sollen die Datenherkunft, den Datentyp und deren Zusammenfas-

sung in Datensätze berücksichtigen. Bereits in jedem dieser einzelnen Schritte gilt es, normativ an-

gemessene Entscheidungen zu treffen und diese auch technisch zu implementieren. Ist dies nicht 

der Fall, kann es zu unerwünschten Ergebnissen kommen. Die Datenethik hat es folglich verstärkt 

mit technik-generischen Werten zu tun, die sich auf die Datenqualität und Datenquantität reduzieren 

lassen. Im Rahmen dieser datenethischen Fragen kommen wiederum bestimmte Maßnahmen zum 

Zug. 
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Verhaltenskodizes umfassen daher in der Regel eine Reihe übergeordneter regulativer Ideen, deren 

Status mehr oder weniger selbstverständlich ist. Aber sie legen keine Methode fest, wie diese ver-

schiedenen einzuhaltenden Werte zu gewichten und mögliche Konflikte zwischen ihnen zu lösen sind. 

Sie sind weitestgehend neutral gegenüber den verschiedenen Theorien der normativen Ethik, was 

ein Vorteil in Bezug auf ihre Akzeptanz, aber ein Nachteil hinsichtlich ihrer Praktikabilität ist.  

3.1.6 Strukturelle Betrachtung 

Es gibt eine Vielzahl von Werttypen: Ökonomische Werte sind durch wirtschaftliche Gründe wie Effi-

zienz sowie Gewinn motiviert und politische Werte durch politische Gründe. Moralische Werte sind 

durch moralische Gründe motiviert, was bedeutet, dass ihre Motivation über die persönlichen Interes-

sen eines Akteurs hinausgeht. Moralische Gründe variieren oft von Kultur zu Kultur und können sich 

im Laufe der Zeit ändern. Sie können jedoch in universelle Gesetze umgewandelt oder in moralisch 

wünschenswertes Verhalten, d.h. in Tugenden, umgesetzt werden. Ein Wert wie ,Fürsorge‘ zeigt sich 

in einem konkreten Imperativ wie ;schade keinem Anderen!‘. Diese Aufforderung kann als Recht for-

muliert werden, sobald sie als legitimer Anspruch anerkannt ist. Die Aufforderung kann auch in einer 

moralischen Norm ausgedrückt werden, die gebietet, niemanden weder physisch noch psychisch zu 

misshandeln. Nun lässt sich der Wert der Fürsorge nicht einfach aus der informationstechnischen 

Typologie ablesen. Eine Zusammenstellung aller humanitätsbewahrender Werte ist weder deskriptiv 

– aufgrund der Vielfalt – erstrebenswert, noch führt dies zu einer wohlbegründeten normativen Ent-

scheidungsfindung, da keine Priorisierung vorgenommen werden kann. 

Digitale Artefakte lassen sich in ihrer normativen Wirkung nicht nur technisch erklären, d.h. sie lassen 

sich nicht ausschließlich in ihrer technischen Funktionalität beschreiben. Vielmehr beeinflussen sie 

auch unsere gegenseitigen Erwartungen und Ansprüche. Gerade deshalb verändern einige digitale 

Artefakte ganze gesellschaftliche Bereiche (Teil II, Kapitel 6). Diese Transformation zu verstehen, ist 

auch ein konzeptionelles, analytisches und hermeneutisches Unterfangen, das zwar mit technischem 

know-how einhergeht, aber auf ein know-why abzielt (Reijers & Coeckelbergh, 2020; Spiekermann & 

Winkler, 2020; Zuber et al., 2020). Das digitale Produkt muss als Strukturierung sozialer Kontexte, 

menschlicher Fähigkeiten und als Veränderung der Art und Weise betrachtet werden, wie Menschen 

die Welt wahrnehmen oder verstehen (Ihde, 1990). Werte, die in diesem Zusammenhang wesentlich 

erscheinen, bedürfen einer anderen ethischen Analyse als technik-generische Werte. In dieser Arbeit 

werden diese Erwartungshaltungen als strukturelle Werte verstanden. Hier geht es verstärkt um die 

Modifikation oder Konstitution neuer Handlungsräume, die durch einen Einsatz informationstechno-

logischer Artefakte hervorgerufen werden.   
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Es erscheint daher von großer Bedeutung, die Werthaltungen in diesem Zusammenhang mit einer 

Tugendethik zu behandeln, d.h. darüber nachzudenken, ob eine bestimmte Informationstechnologie 

z.B. moralische, nachhaltige oder die Autonomie respektierende Praktiken fördert oder untergräbt. 

Gerade hier kann die Rückbindung an die Frage nach der Idee eines guten Lebens und der Realisie-

rung desselben stattfinden. In der Tugendethik wird eine moralische Praxis als eine kollektive Hand-

lung definiert, deren Zweck geteilt und als wertvoll bezeichnet wird, z.B. Ehrlichkeit, Freundschaft 

oder Fürsorge (MacIntyre, 2007). Die Tugendethik hebt hervor, dass Menschen, welche die Eigen-

schaft haben, fürsorglich zu sein, entsprechend handeln werden, ohne ständig kognitiv abwägen zu 

müssen, ob sie ein fürsorglicher Mensch sein sollen und was Fürsorge in diesem Kontext bedeutet. 

Digitale Artefakte können Menschen daran hindern, fürsorgliche Beziehungen aufzubauen sowie zu 

pflegen und sogar zu Verhaltensweisen führen, die es erleichtern, Menschen zu stalken, zu schika-

nieren, zu demütigen oder zu diffamieren. Dieser Anlass gebietet, das Design digitaler Artefakte zu 

überdenken oder – im schlimmsten Fall – darüber nachzudenken, ob sie überhaupt eingesetzt wer-

den sollten.  

Dies macht die Tugendethik zu einem praktikablen Ansatz im Bereich der Softwaresysteme, in dem 

wünschenswerte Verhaltensweisen, im klassischen Sinne Tugenden, auf technische Kontexte ange-

wendet werden (Vallor, 2016; Reijers & Coeckelbergh, 2020). Sobald wünschenswerte Verhaltens-

weisen formuliert sind, müssen sie durch Praktiken gefördert werden. Vallor (2016, S. 36-37) kon-

zentriert sich auf zwölf techno-moralische Tugenden: 1. Ehrlichkeit, 2. Selbstbeherrschung, 3. Demut, 

4. Gerechtigkeit, 5. Mut, 6. Empathie, 7. Fürsorge, 8. Höflichkeit, 9. Flexibilität, 10. Perspektive, 11. 

Großmut, 12. techno-moralische Weisheit. Im Gegensatz zu den Werten, die auf ein technisches 

Design anwendbar sind, beziehen sich die Tugenden sowohl auf den Charakter des Entwicklers als 

auch auf den des Benutzers oder anderer Beteiligter. Die Gewöhnung an diese zwölf guten Techno-

Tugenden soll ein gutes Leben fördern und moralisches Fehlverhalten durch den Einsatz und die 

Nutzung technischer Geräte verringern. Vallor wendet sich also nicht ausschließlich an Softwareent-

wickler, sondern an die gesamte Gemeinschaft, in der digitale Artefakte eingesetzt werden. Daher 

müssen wünschenswerte Tugenden bei der Gestaltung eines Produkts insofern berücksichtigt wer-

den, als wünschenswerte Praktiken durch die Entwicklung, den Einsatz und die Nutzung digitaler 

Technik nicht untergraben werden sollten. Tugendethik ist für die Softwareentwicklung ein notwendi-

ger und interessanter Ausgangspunkt, da Softwareentwickler diese Tugenden selbst entwickeln, d.h. 

sich bewusst für diese entscheiden. Das wiederum bedeutet, dass sowohl das Management als auch 

Entwicklungskulturen techno-tugendhaftes Verhalten durch die Einführung wünschenswerter Prakti-

ken in den Entwicklungsprozess fördern und begünstigen sollten. Dazu gehört auch die Berücksich-

tigung der Benutzer und anderer indirekter Interessengruppen, deren Leben durch das System be-

einflusst wird.  
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Es erfordert jedoch praktisches Denken, um den Zusammenhang zwischen Werten, Zielen und spe-

zifischen Anforderungen, die die Implementierung leiten, zu erklären und zu navigieren (für einen 

Überblick über Ziele im requirements engineering siehe van Lamsweerde (2000)). Diese Fähigkeit 

muss erlernt und geübt werden, vor allem, weil normative Kompetenz nicht nur ein epistemisches 

Unterfangen ist: Es geht um die Ausübung von Urteilskraft oder – in Vallors Terminologie – um tech-

nomoralische Weisheit. Die Urteilskraft ermöglicht dem Einzelnen, sich ein ethisches Bewusstsein 

über die Notwendigkeit normativer Überlegungen anzueignen. Das bedeutet also, dass das prakti-

sche Denken kein rein kognitiver Prozess ist, sondern auch eine hexis: eine Haltung gegenüber der 

Welt. Hier muss betont werden, dass Tugenden (arete) eher im klassischen Sinne von Aristoteles 

verstanden werden müssen. Folglich ist eine Tugend (arete) nicht nur ein Ergebnis der Gewöhnung 

(ethos), sondern beinhaltet auch eine krisis (Entscheidung) und eine hexis (Haltung) (Nida-Rümelin, 

2020). In der modernen Tugendethik wird diese dreifache Konstitution der Tugenden oft vernachläs-

sigt und die Tugenden werden auf das Ergebnis der sozialen Gewöhnung reduziert (MacIntyre, 2007).  

Von daher ist es interessant, wie sich normatives Orientierungswissen (Nida-Rümelin, 2009) während 

des technischen Entwicklungsprozesses bewahren lässt, d.h. während technische Sprachen und 

Konzepte verwendet werden. Zudem muss eine Strukturanalyse herausarbeiten können, inwiefern 

informationstechnische Geräte normativ wünschenswertes Verhalten in konkreten Situationen verun-

sichern oder fördern. Dies führt jedoch zu der Frage, wer in der Lage sein sollte, sich mit normativen 

Fragen zu befassen, die durch technische Geräte verursacht werden oder sich auf diese beziehen. 

Es liegt auf der Hand, dass ethische Fragen auch aus der Perspektive der Entwickler behandelt wer-

den müssen. Dies ist zum einen eine Frage der Curricula und der Ausbildung (Center for Engineering, 

Ethics, and Society & National Academy of Engineering, 2017; Shen et al., 2021; Tavani, 2013). Zum 

anderen ist diese Forderung jedoch ebenso relevant für die Ermöglichung bzw. Förderung normativen 

Denkens in der Arbeitswelt. Ethische Deliberation erfordert gerade wegen ihrer kontingenten Struktur, 

die sich aus dem freien Willen speist, eine hinreichend effektive strukturelle Integration.  

3.2 Transparenz und Opazität als Reflexionsbegriffe 

Die Schwierigkeiten, Informationstechnologie und Informationstechnik philosophisch zu analysieren 

und ethisch zu evaluieren, sind der Vielschichtigkeit des Untersuchungsobjekts zu verdanken. Diese 

wird sowohl in der Software selbst, den Entwicklungsprozessen als auch in der Anwendung bzw. im 

Gebrauch sichtbar. Software wird hierbei als Teil technischer Sachsysteme, wie z.B. des Verkehrs, 

als interaktive Mensch-Maschinen-Relation, aber auch als digitales Artefakt verstanden werden müs-

sen. Dabei gilt es bereits an dieser Stelle zu betonen, dass Software somit in ihrer Relationalität, ihrer 

Kompositionalität, aber auch in ihrer Singularität einer normativen Betrachtung unterzogen werden 
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muss, möchte man ein fundiertes moralisches Urteil erzielen. Diese metatheoretische Perspektive 

ermöglicht zudem, die Auswirkungen des Status von Informationstechnologie und Informationstech-

nik auf menschliche Wahrnehmungshorizonte und Urteilsvermögen (bspw. decision supportive tech-

nology), zwischenmenschliche Beziehungsstrukturen (bspw. social media) und gegenseitige Erwar-

tungshaltungen oder gesamtgesellschaftliche Einstellungen (bspw. e-democracy) zu thematisieren. 

Die Multidimensionalität, die es bei einer sorgfältigen Evaluation zu berücksichtigen gilt, verliert sich 

daher häufig in der Betrachtung eines bestimmten Anwendungsbereichs, wie bspw. der Kommunika-

tion, eines bestimmten gesellschaftlichen Bereichs, wie bspw. der Medizin, oder einer bestimmten 

Informationstechnologie oder -technik, wie bspw. der Künstlichen Intelligenz. Vor allem seit der em-

pirischen Wende der Technikphilosophie hat dies zu einer Fülle an Einzelstudien geführt, die sich je 

nach fachlicher Perspektive dieser Vermittlungsstruktur paradigmatisch annehmen (Brey, 2010). So 

diskutieren Friedman (1997) sowie Flanagan, Howe und Nissenbaum (2008), die einen Value-Sensi-

tive-Design-Ansatz verfolgen, Software als Exklusivität, da sie eine moralische Bewertung von Soft-

ware als eigenständiges Untersuchungsobjekt vornehmen. Sie markieren somit einen Verantwor-

tungsraum für Softwareentwickler. Wiederum andere nehmen eine moralische Bewertung menschli-

cher Handlungen vor, weshalb Software als Betrachtungsgegenstand in den Hintergrund rückt und 

meist der Nutzer oder ein Nutzer-Kollektiv (Grimm, Keber & Zöllner, 2019), seltener der Entwickler, 

in einer Berufsethik (Bynum, 2004) evaluiert wird. Der social constructivism hingegen, wie ihn z.B. 

Feenberg (1991) entwickelte, legt vor allem den Determinisums von Sachsystemen dar. Die Wech-

selbeziehungen, die sich aus den verschiedenen Akzentuierungen ergeben, werden aufgrund ihrer 

Modellbildungsabsicht beiseitegeschoben, um effizient und zielorientiert Phänomene zu rekonstruie-

ren, die durch den Einsatz von Informationstechnik zunehmend beeinflusst werden. Eine meta-theo-

retische Betrachtung hingegen sollte gerade diesen Charakter der informationstechnischen Vermitt-

lung in seiner Komplexität abstrahierend thematisieren können, um eine beabsichtigte Verortung phi-

losophischer Erörterung oder normativer Bewertung zu rechtfertigen. Hierfür bedarf es zunächst ei-

nes epistemischen Zugangs, um normative Tatsachen oder allgemein für eine normative Bewertung 

relevante Tatsachen in Anbetracht des Untersuchungsobjekts oder -szenarios zu konstatieren.15  

                                                

15 Der metaethische Realismus moralischer Tatsachen und die Möglichkeit einer Erkenntnis sowie Einsicht kann 
hier nicht weiterdiskutiert werden (siehe hierzu Nida-Rümelin, 2019). 
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Folgende Tabelle soll hierfür eine erste Orientierung bieten, um einen normativen Erkenntnisgewinn 

zu erzielen.  

 

Betrachtungsgegenstand  
(an-sich) 

 

Gebrauch  
(für-sich) 

Strukturelle normative 
Auswirkungen auf 

Generische 
ethische Fra-
gestellungen 

Exklusivität: 

 

Informationstechnisches Artefakt 

(Softwaresystem) 

Anwen-

dungsbereich 

(z.B. Kommu-

nikation) 

 

 

 

Individuum:  

 

Wahrnehmungshorizont 

und Urteilsvermögen 

z.B. Pri-

vatsphäre, Si-

cherheit, Dis-

kriminierungs-

freiheit, Inklu-

sion, Fairness, 

Nachhaltig-

keit... 

Komposition: 

Informationstechnisches Sachsys-

tem 

(system-of-systems)  

 

Gesell-

schaftsbe-

reich 

(z.B. Medizin) 

Intersubjektivität:  

Gegenseitige, interaktive 

Erwartungshaltungen 

Relationalität: 

Mensch-Maschinen-

Schnittstellen 

(sozio-technische 

Systeme) 

 

 

Expansion: 

 

Cyber-phy-

kalische 

Systeme  

Institutionali-

sierung, Kon-

ventionalisie-

rung, kultu-

relle Kontex-

tualisierung  

Kollektivität: 

Gesamtgesellschaftliche 

Erwartungshaltungen 

Tabelle 3 Erweiterte Zuordnung der normativ relevanten Domänen auf die idealtypischen technik-generischen 
oder strukturellen Analyseebenen 
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So können Forschungs- und Evaluationsformate oder technikphilosophische Theorien z.B. ein kon-

kretes informationstechnisches Artefakt, bspw. ein Softwaresystem, das in der Gesichtserkennungs-

technik eine Rolle spielt, in seiner Exklusivität betrachten. Ein Gesichtserkennungssystem kann dann 

als System-of-Systems (SoS) bewertet werden, insofern darunter die Komposition vieler einzelner 

Software- und Hardwarekomponenten verstanden wird. Ein SoS besteht wie ein System auch aus 

Einzelteilen, deren Verbindung zueinander sowie der Annahme, dass das Ganze, das finale digitale 

Artefakt, mehr als seine Teile ist. Ein SoS wird jedoch zusätzlich dadurch charakterisiert, dass es 

Komponenten auf eine andere Weise aufnimmt und somit in eine neuartige Verbindung zu- und mit-

einander bringt (legacy), was zudem in einem (zuvor) unvorhersehbaren Zweck des gesamten SoS 

als Singulär resultiert (mystery) (Boardman & Sauser, 2006, S. 121-122). Ein Gesichtserkennungs-

system ist zudem ein sozio-technisches System, das in seiner Klärung und Ausgestaltung neben 

technischen Funktionalitäten wesentlich auch Menschen, Organisationen und gesellschaftliche Be-

züge miteinbezieht (Baxter & Sommerville, 2011). Ropohl (2009) umreißt dementsprechend den Be-

griff des sozio-technischen Systems als eine Metaebene, die aus zwei Subsystemen – einem Sach-

system und einem menschlichen System – besteht, die zusammengetragen eine neue Arbeits- und 

Handlungsform konstituieren. Ist ein Softwaresystem eingebettet in zumeist industrielle Produktions-

abläufe, die weniger auf die Interaktion mit Menschen ausgerichtet sind, sondern eine bestimmte 

Aufgabe wiederholend substituieren, spricht man dagegen von einem cyper-physikalischen System 

(Wolf, 2009). Gesichtserkennungssysteme können sodann hinsichtlich ihrer technischen Funktiona-

litäten, aber auch weiterer normativer Bewertungsmerkmale innerhalb eines Anwendungsbereichs 

diskutiert werden, z.B. als Diagnoseinstrument seltener Krankheiten in einem gesellschaftlichen Be-

reich, hier bspw. in der Medizin. Die Analyse dieses digitalen Artefakts innerhalb eines Systems ließe 

sich wiederum hinsichtlich der strukturellen Beeinflussung des jeweils individuellen Wahrnehmungs-

horizonts sowohl des Arztes als auch des Patienten (hier beide als Nutzer) erweitern (Teil I, Kapitel 

1.1 und 1.2). Des Weiteren sollen dann diese Auswirkungen auf ihre ethische Zumutbarkeit hin be-

wertet werden: Soll der Arzt seine Diagnosen auf digitale Entscheidungsinstrumente stützen? Die 

strukturelle Betrachtung muss somit auch den intersubjektiven Moment des Arzt-Patienten-Verhält-

nisses oder die gesamtgesellschaftliche Wertschätzung eben jener Beziehung einer ethischen Be-

wertung unterziehen: Wie verändert sich durch den Einsatz eines digitalen Diagnoseinstruments das 

Verhältnis zwischen Arzt und Patient? Ist diese Transformation zumutbar oder ist eine Veränderung 

gar wünschenswert? Sollen neue Formen der Vertrauensbeziehung erörtert werden?  

Eine vollumfassende normative Erörterung bedarf zusätzlich einer generisch-ethischen Systematisie-

rung, die sich aus der Beschaffenheit der Informationstechnik und -technologie selbst ergibt (Teil II, 

Kapitel 2.1), wie bspw. Aspekte der Datensicherheit oder bestimmte Formen der Diskriminierung. Die 
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Übersichtstabelle ermöglicht somit eine Zuordnung philosophisch und ethisch relevanter Sachver-

halte, die einen je unterschiedlichen theoretisch begründeten Problem- und Lösungsraum begründen. 

Von daher können Einzelstudien oder gar Theorien niemals alle Themenfelder und deren Wechsel-

wirkungen berücksichtigen, sondern müssen sich auf einige Beziehungselemente in ihrer Betrach-

tung und Bewertung beschränken. Von Bedeutung ist daher, hervorzuheben, welcher Schwerpunkt 

zu welchem Zeitpunkt besprochen werden sollte und welche theoretischen oder empirischen Lö-

sungsansätze hierfür Orientierung bieten. Bspw. ist bei einer Analyse der gesellschaftlichen Erwar-

tungshaltungen Nida-Rümelins Theorie einer Strukturellen Rationalität hilfreich, um normative As-

pekte zu lokalisieren und angemessen adressieren zu können (Teil I, Kapitel 2), während value-sen-

sitive Ansätze eine Übersetzungshilfe sind, die normative Sprache in informationstechnische sowie -

technologische Termini, Methodik und Verfahren übertragen möchte (Teil II, Kapitel 7.2). 

In der informationstechnisch-philosophisch geprägten Literatur wird diese mehrdeutige Verwoben-

heit, die den zu betrachtenden Gegenstand oder das zu betrachtende Phänomen nur schwer oder 

gar nicht greifbar werden lässt, mit den Begriffen der Transparenz und der Opazität diskutiert. Opa-

zität bezeichnet Sachverhalte, in denen der Gegenstand oder das Phänomen nicht erkennbar oder 

nicht nachvollziehbar ist. Sie bleiben außerhalb des Kontrollierbaren. Dieses epistemische Defizit be-

zieht sich auf die Erkenntnis von theoretischem oder praktischem Faktenwissen. So sind solche Si-

tuationen oder Sachverhalte normativ opak oder transparent, die sich der praktischen Urteilskraft 

entziehen oder in denen nicht unmittelbar praktische Schlüsse gezogen werden können. Merdes 

(2020, S. 254) unterscheidet zudem noch zwischen „prinzipieller oder essentieller Opazität und ledig-

lich akzidentieller epistemischer Intransparenz. Eine Methode ist essentiell [Herv. d. A.] opak, wenn 

sie prinzipiell opak ist, unabhängig von kontingenten Gegebenheiten […]. Kann die Opazität dagegen 

grundsätzlich überwunden werden, ist sie lediglich akzidentiell oder kontingent.“ Normative Aspekte 

von Software, Softwaresystemen und Lebensweisen, in die diese eingebettet werden, müssen folg-

lich dem praktischen Urteilsvermögen zugänglich gemacht werden können. Ein normatives Urteil 

kann gefällt werden, denn Einsicht in normative Tatsachen ist möglich. Dieses hoffnungsvolle Sze-

nario verweist zugleich auf den Umstand, dass viele Gegenstände einer ethischen Deliberation zwar 

nicht essentiell opak sind, sich aufgrund ihres transparenten Charakters jedoch einer ethischen Be-

wertung entziehen können. Das Konzept der Transparenz umfasst somit die Problematik einer Ana-

lyse oder Evaluation aufgrund der Durchsichtigkeit des Gegenstands bzw. des Phänomens. Trans-

parenz beeinträchtigt somit die unmittelbare Wahrnehmbarkeit eines Sachverhalts, da der Gegen-

stand, die Technologie oder das zugrunde gelegte Modell nicht wahrzunehmen sind oder gar sein 

sollen. Van Den Eede (2011, S. 154) definiert demgemäß, „‘(t)ransparent’ here means that something 

is not perceived, that it is ‘invisible’, or escapes conscious attention—it still is there in some capacity, 
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but one sees ‘through’ it. On the contrary, ‘opaque’ is something that lies clearly in view or to which 

deliberate attention is paid, but in any case, importantly, ‘through’ which one cannot look.” 

Transparenz und Opazität sollen daher als Reflexionsbegriffe verstanden werden, die als normative 

Gedankenstützen eine ethische Analyse leiten sollen. Sie fungieren somit als Zielgrößen, die als un-

bekannte Variablen den Blick darauf lenken sollen, was gerade nicht unmittelbar ersichtlich oder für 

den Akteur gar nicht erkennbar sein kann. Wichtig hierbei ist, wie Merdes (2020) betont, dass episte-

mische Transparenz und Opazität immer Akteur-relativ sind, d.h. in Abhängigkeit einer Perspektive 

gedacht werden müssen. Selbst wenn einige opake Sachverhalte zukünftig erkenntnistheoretisch 

überwindbar sein werden, muss dieser Sachverhalt auf den Ist-Zustand hin reflektiert werden. An 

dieser Stelle sei die Explainability-Problematik Künstlicher Intelligenz zu nennen, insofern Künstliche 

Intelligenz als Black-Box-Modell Anwendung findet. Hierunter fallen sogenannte Neuronale Netze, 

die in ihrem Vorgehen nicht erklärbar gemacht werden können (Fenech, Strukelj & Buston, 2018; 

Knight, 2017). Aber auch die Kombination verschiedener statistischer Modelle, sogenannter concep-

tual models, oder die Oberflächenausgestaltung von Homepages, die User-Verhalten mittels kogniti-

ver Verhaltensmodelle strukturieren, sind aus Endnutzersicht oft nicht nachvollziehbar und entziehen 

sich somit einer vernünftigen Rechtfertigung, weshalb sie auch als dark patters bezeichnet werden. 

Dies gilt für Laien meist noch mehr als für Experten. Aber auch hier muss erwähnt werden, dass die 

geforderte Sichtbarkeit nicht ausreicht, um theoretische oder praktische Urteile vollständig zu begrün-

den, wie es bspw. Ananny und Crawford (2018) für die Thematik der Transparenzforderung hinsicht-

lich Künstlicher Intelligenz zeigen. 

Transparenz ist dabei nicht nur der selektiven Wahrnehmung des Betrachters geschuldet, insofern 

darunter verstanden wird, dass die Aufmerksamkeit auf einen Sachverhalt gelenkt wird, während an-

dere zwangsläufig in den Hintergrund treten müssen. Sondern es geht verstärkt darum, dass infor-

mationstechnische Artefakte im Gebrauch nicht bemerkbar sein sollen: Der Computer, auf dem dieser 

Beitrag geschrieben wird, soll verschwinden, sobald man arbeitet. Jedes Update, jede Unhandlich-

keit, das oder die den Computer als technisches Artefakt wieder in den Mittelpunkt der Aufmerksam-

keit rückt, erscheint als lästiges Arbeitsübel oder Hemmnis. Der Computer soll der Arbeitspraxis nicht 

im Wege stehen. Ebenso soll ein Gesichtserkennungssystem im Hintergrund operieren, wenn es op-

timal bspw. für die Nachverfolgung von Straftätern eingesetzt werden soll. Zudem kann es für die 

Betroffenen gar nicht als technisches System in seiner Gänze wahrgenommen werden. Es entzieht 

sich dem Wissensstand vieler Stakeholder: Kameras mögen evtl. noch erkennbar sein, aber die Über-

mittlung der Daten, der Speicherort, der Umgang mit diesen und die Analyse der gesammelten Daten 

bleiben (zunächst) transparent, da sie sich der unmittelbaren Wahrnehmung entziehen, und zu gro-

ßen Teilen auch prinzipiell opak. Ganz zu schweigen von solchen strukturellen Veränderungen, die 

manche Systeme in gefestigten kulturellen Netzwerken nach sich ziehen. Für praktisches Urteilen 
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muss daher ausdrücklich erwähnt werden, ob computergestützte Systeme für die Stakeholder zu je-

nem Zeitpunkt der Beurteilung opak oder transparent sind, um sodann eine ethische Analyse des 

Umgangs mit eben jenen Systemmerkmalen zu ermöglichen (Merdes, 2020).  

Die Vielschichtigkeit, die sich aus den mannigfaltigen Schnittstellen gepaart mit der inhärenten Trans-

parenz und Opazität von Softwaresystemen ergibt, bedarf einer genauen Kenntnis des Untersu-

chungsobjekts und dessen Umwelt, um die normativen Belange zielgerichtet thematisieren zu kön-

nen. Van Den Eede (2011) hebt zurecht hervor, dass Transparenz und Opazität häufig gleichzeitig 

auftreten: So mag die Transparenzforderung an Neuronale Netzwerke erfüllt werden, indem sie auf-

gezeigt werden, zugleich jedoch erweisen sie sich als essentiell opak (Ananny und Crawford, 2018). 

Die meisten technikphilosophischen Ansätze diskutierten allerdings entweder nur den Charakter der 

Transparenz, während andere sich der Opazität widmen, aber deren Gleichzeitigkeit wird häufig au-

ßer Acht gelassen. Dies liegt nach Van Den Eede darin begründet, dass sich philosophische Analysen 

den technisch mediierten Zwischenraum meist nur aus einem Blickwinkel annehmen. Entweder set-

zen sie auf die Interaktion Mensch-Technik, wie bspw. die postphänomenologischen Theorien eines 

Peter Paul Verbeek oder eines Don Ihde, erörtern soziale Wechselbeziehungen, wie bspw. Andrew 

Feenberg, oder diskutieren technische Opazität vor allem im Zusammenhang mit Künstlicher Intelli-

genz (Angerer & Frank, 2020; Heil, 2021; Wright, 2021). Dabei wird häufig auf eine Verzahnung der 

unterschiedlichen Einzelaspekte sowie ein damit verbundenes Explizieren des technologisch medi-

ierten Miteinanderseins (being-with-each-other) abgezielt. Häufig wird jedoch das Ziel verfehlt (Van 

Den Eede, 2011). Mithilfe einer strukturellen Betrachtung lässt sich diese gegenseitige Bedingtheit 

einfangen (Teil II, Kapitel 2.2). 

Die oft stark, teilweise mehrfach kontextualisierten Fallstudien können daher der Frage gar nicht ge-

recht werden, welche phänomenologischen oder gar ontologischen Transformationen die Technolo-

gie durch ihr wesentliches Dazwischenschieben hervorruft. Hinsichtlich einer ethischen Bewertung 

von Softwaresystemen, System-of-Systems, sozio-technischer oder cyber-physikalischer Systeme ist 

daher geboten, sich der beiden Reflexionsbegriffe anzunehmen und die Systeme auf jene beiden 

Kategorien hin zu durchdenken. Dabei werden sowohl essentielle Strukturmerkmale als auch gene-

rische normative Aspekte lokalisiert. Gerade hier zeigt sich bereits, wie Haltungen, Einstellungen, 

Werte sowie Normen durch das Design entweder direkt vermittelt, wie in Breys causalist Interpretation 

(Brey, 2000a, 2010), oder ausgedrückt werden, wie es Nissenbaum mit ihrer expressionist Interpre-

tation vornimmt (Flanagan et al., 2014). Diese zunächst verborgenen, eingebauten Tendenzen (built-

in tendencies) (Brey, 2010, S. 49) müssen durch eine aufdeckende und aufklärende Philosophie und 

Ethik artikuliert werden. Brey plädiert in seinem Aufsatz Values in Technology and Disclosive Com-

puter Ethics (2010) für ein solches Vorgehen, indem er Opazität und Transparenz auch in direktem 

Bezug zu moralischen Praxen, als individuell akzeptierte, getragene vernünftige Lebensweisen (Nida-
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Rümelin 2020; Teil I, Kapitel 2) denkt, die es in einer ethischen Evaluation offenzulegen gilt. Opazität 

und Transparenz betreffen hier somit wesentlich den strukturellen Aspekt normativer Überlegungen, 

weniger den generischen, da sie nicht direkt moralische Verhaltensweisen steuern, sondern aus der 

technischen Bedingtheit des Untersuchungsobjekts resultieren.   

Allerdings konnotiert Brey den Begriff der Transparenz anders als es Van Den Eede oder Merdes tun: 

Er formuliert ihn geradezu als Vorwurf an die Computer-Community. Diese würde vor allem transpa-

rente moralische Praxen erörtern und diffizile Fälle ignorieren. Diese offenkundigen Praxen seien 

bereits normativ geklärt und gerade deshalb nicht mehr moralisch kontrovers zu diskutieren, wie 

bspw. der Fall der Piraterie patentierter Software. Dennoch, so Brey, würde sich die Computer-Ethik 

häufig dieser Fälle annehmen (Brey, 2010). Somit wird hier Transparenz mit der Idee einer morali-

schen Klarheit gleichgesetzt, die moralisch eindeutige(re) Fälle diskutiert. Hier seien aber die morali-

schen Werte und Normen bereits einsichtig und bedürften keiner fundamentalen moralischen Klärung 

mehr. Brey betont jedoch, dass gerade viele computerunterstützte Praxen in ihrer moralischen Wer-

tigkeit unklar und unbekannt seien. Diese Praxen sind daher normativ epistemisch opak, weil unzu-

reichende Kenntnis über den Status ihrer Moralität herrsche. Dies begründet Brey damit, dass diese 

Praxis entweder nicht einmal von Spezialisten eingesehen werden kann, also in Merdes' Terminologie 

tatsächlich eine essentielle Opazität vorherrsche, oder fälschlicherweise als moralisch neutral bewer-

tet würde. In Merdes' Terminologie wäre dieser Fall der akzidentiellen Opazität zuzuordnen (Brey, 

2010; Merdes, 2020). Diese normativen Uneindeutigkeiten benötigen eine Analyse, die sachliche, 

kontextuelle und gebrauchsspezifische Intransparenz und Opazität aufdecken kann, um normative 

Tatsachen hervorzuheben. Eine Ethik für Softwareentwickler muss auf diesem aufklärenden, theore-

tischen Fundament aufbauend Handlungsorientierung geben können, um ein ethisch angemessenes 

Design von Software zu erreichen. Zugleich muss jedoch betont werden, dass Opazität und Trans-

parenz erkenntnistheoretische Leitlinien sind und weder eine notwendig kluge oder richtige Entschei-

dung nach sich ziehen müssen, noch Handlungsgarantie bieten: Auf die Erkenntnis normativer Tat-

sachen kann nach wie vor eine unangemessene Handlung folgen, sei es aufgrund von Entschei-

dungs- oder Willensschwäche.  

3.3 Die Methode der levels of abstraction  

Eine fundierte Diskussion wird zudem nicht nur durch einen unterschiedlichen Gebrauch der Termi-

nologie oder verschieden stark ausgeprägter Kommunikationsfähigkeiten erschwert, sondern auch 

aufgrund der verschiedenen Ebenen der Untersuchungsobjekte, die innerhalb einer normativen Ana-
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lyse adressiert werden sollen. Diese kategorialen Unterschiede, die sich durch die Betrachtungsebe-

nen begründen lassen, werden in der informationstechnologischen Literatur mit dem Konzept des 

levels of abstraction (LoA) diskutiert. In diesem Zusammenhang wird betont, dass gerade diese Miss-

kommunikation auf einer unterschiedlichen Setzung von Systemgrenzen beruht (Baxter & Sommer-

ville, 2011). Luciano Floridis Methode der LoA hat daher wesentlich einen epistemischen Charakter 

(Floridi, 2008). Sie soll eine vertikale und horizontale Taxonomie der Informationseinheiten ermögli-

chen. Die Schwierigkeit liegt darin, dass je nach LoA andere ethische Aspekte einer Erörterung be-

dürfen und somit auch praktisch anders thematisiert sowie technisch oder politisch gehandhabt wer-

den müssen. Das je nach Entwicklungsstand oder gesellschaftlichem Bedarf passende LoA zu loka-

lisieren, ist wiederum aufgrund seiner transparenten oder opaken Natur kompliziert und heikel. Man 

kann Gesichtserkennungssysteme als sozio-technisches System diskutieren, das hinsichtlich des 

Gebrauchs durch Staaten strengere Governance und Regulierungslösungen sowie politische Kom-

munikationsprozesse benötigt als es in der Betrachtung von Gesichtserkennungssystemen als kon-

text-freies informationstechnisches Artefakt der Fall ist. Letzteres erfordert Überlegungen hinsichtlich 

technischer Zuverlässigkeit im Hinblick auf generische ethische Fragestellungen, wie bspw. die Ga-

rantie der Einhaltung von general data protection guidelines, weshalb zunächst verstärkt compliance-

Richtlinien in Betracht gezogen werden. Obwohl sich die Perspektiven mit demselben Untersu-

chungsobjekt befassen und auch notwendigerweise auf Wissensüberschneidungen rekurieren, sind 

der Problem- und Lösungsraum unterschiedlicher Natur. Tabelle 3 verweist somit schon auf eine 

Form der Orientierung von Problem- sowie Lösungsräumen, die jedoch in den Einzelkategorien wie-

derum verzweigt darstellbar ist.  

Hierzu ist Luciano Floridis (2013) makroethischer Ansatz hilfreich, da er nicht nur einen bestimmten 

Aspekt einer der oben angeführten Kategorien ethisch artikulieren möchte, sondern eine umfassende 

Ethik entwickelt, die alle (Meso-) und (Mikro-)Ethiken einfängt (Teil I, Kapitel 6.1). Floridi stützt seine 

makroethische Vorgehensweise ontologisch ab. Die Interpretation des Seins als Informationseinheit 

teilen alle Gegenstände sowie Lebewesen als fundamentale kategoriale Bestimmung. Alles und jedes 

kann als Information verstanden sowie erklärt werden. Dies ermöglicht es Floridi (2008), einen leve-

lism einzuführen, den er durch Abstraktionsgrade der zu betrachtenden Entitäten auffasst, die in ver-

tikalen Relationen zueinanderstehen. Wieso Floridi eine ontologische Untersuchung und keine Be-

trachtung der Intentionalität einführt, erscheint nur dann nachvollziehbar, wenn jeder Informationsein-

heit aufgrund der Gleichwertigkeit dieselbe normative Aufmerksamkeit zukommen soll (Brenner, 

2010). Floridi geht so weit, dass er aufgrund seiner ontologischen Betrachtungsebene jeder Entität 

des Universums aufgrund des Seins-Levels einen moralischen Wert zuschreibt, ungeachtet dessen, 

ob Mensch oder Maschine, Baum oder Tier (Floridi, 2013, S. 131 ff.).  
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Floridis LoA-Methode soll hier vor allem eine hinreichende Beschreibung von moralisch bedeutsamen 

Universen und deren kategorialer Gleichrangigkeit gewährleisten, um erkenntnistheoretisch norma-

tive Tatsachen identifizieren und lokalisieren zu können. Der von Floridi eingeführte informationstech-

nische Begriff der LoA bestimmt sich somit relational, d.h. LoA zeigen eine bestimmte Seinsdimension 

auf, allerdings ohne dadurch in einen Relativismus zu fallen. Somit ergänzen sich die Betrachtungen 

des Säugetiers auf dem nächsten LoA ,Mensch und Hund´, aber substituieren sich nicht, d.h. das 

LoA ,Säugetier‘ kann aus der Sicht des Menschen beschrieben werden, ohne dabei rein humanzent-

risch vorgehen zu müssen.  

 
Abbildung 7 Levels of Abstraction 

Zudem führt Floridi (2008) in seinem Artikel The Methods of Levels of Abstraction den Überbegriff 

des gradients of abstraction (GoA) ein, mit dem verschiedene LoA korrespondieren und der als Per-

spektive funktioniert, d.h. LoA werden in Abhängigkeit von GoA definiert (Floridi 2008, S. 311). Die 

unterschiedlichen GoA ergänzen sich, weshalb Floridi von disjunkten GoA im Unterschied zu nested 

GoA spricht. Ein GoA wäre demnach:  

GoA: Weinkäufer und Weinverkäufer  Wein  
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GoA: Autokäufer und Autoverkäufer   Auto  

GoA disjunkt: Qualität  Farbe und Geschmack  

GoA nested: Qualität  Farbe und Wellenlänge  

GoA hybrid: disjunkt und nested 

Demnach ist ,Qualität‘ ein GoA mit zwei LoA, Farbe und Geschmack, die disjunkt sind, weil sie sich 

nicht auf dasselbe observable – eine Wahrnehmungseinheit – beziehen und somit nicht aufeinander 

reduzierbar sind. Wenn ein GoA mit mindestens einem LoA wiederum selbst als LoA betrachtet wird, 

spricht Floridi von einem nested GoA, denn eine weitere Differenzierung führt zu einer präziseren, 

d.h. konkreteren, Bestimmung des vorangehenden LoA (Floridi, 2008). Wenn zum Beispiel über die 

Qualität des Weines gesprochen wird, muss nicht nur über den Geschmack räsoniert werden, son-

dern auch über die Farbe, die wiederum über die Wellenlänge des Lichts bestimmt werden kann. 

Allerdings kann eine ethische Analyse nicht die Wellenlänge mit der Blumigkeit des Geschmacks 

gemeinsam als Tatsachen bewerten, sondern die Farbe Rot und der blumige Geschmack sowie die 

Wellenlänge und das (Geschmacks-)Molekül wären jeweils die passenden observables, die ein LoA 

konstituierten. Ein LoA wird also darüber bestimmt, welches observable zugrunde liegt, d.h. welche 

Tatsachen auf derselbe Ebene korrespondieren. Zudem kann ein observable diskret sein, was heißt, 

dass es eine endliche Anzahl an Werten gibt, die es annehmen kann. Ist dies nicht der Fall, handelt 

es sich um einen analogen Wert, d.h. das observable kann unendliche kontinuierliche Werte anneh-

men. Bei solchen LoA handelt es sich um eine theorieunterstütze Methode, um epistemische Klarheit 

hinsichtlich normativer Tatsachen zu gewinnen.  

Als Beispiel soll hier zunächst ,Wein‘ näher spezifiziert werden. Wein ist als Produkt ökonomisch 

bewertbar, kann aber dann weiter als kartesianisches Produkt von Geschmack und Farbe näher be-

schrieben werden. Qualität ist sodann als Type (Farbe x Geschmack) beschreibbar, wonach „Rot“ 

demnach als Token des Types ,Farbe‘ erkennbar wird. Qualität ließe sich demnach weder auf Farbe 

noch Geschmack hinreichend reduzieren, da beide vertikal zueinanderstehen sowie disjunkt sind, 

sich also auf unterschiedliche Seins-Atome beziehen.  
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Abbildung 8  Levels of Abstraction und Gradient of Abstraction am Beispiel ‚Wein‘ 

Floridis Ansatz lässt sich dahingehend interpretieren, dass eine ethische Analyse von Information 

zuerst offenlegen muss, welche Perspektive (LoA) innerhalb welchen Universums (GoA) besprochen 

werden soll. Dies ermöglicht einen Erkenntnisgewinn, der als Grundlage einer gelungenen Artikula-

tion und Evaluation dienen kann, wenn bspw. Autokäufer, Autoverkäufer und Produkt versehentlich 

analysiert würden anstelle von Autokäufer, Autoverkäufer und Auto. Die Abstraktion ‚Käufer, Verkäu-

fer und Produkt‘ wäre wiederum als GoA denkbar und könnte konkretisiert in das LoA des Auto-GoA 

überführt werden. Die Zusammensetzung dieser GoA ist gerade deshalb schwierig, weil es sich um 

kein Subsumptionsverhältnis handelt, sondern um eine horizontale Strukturanalyse. Es bleibt unklar, 

weshalb Floridi 2013 in seinem Buch The Ethics of Information Abstand von den GoA nimmt, die ein 

relatives Universum beschreiben. Möglich ist, dass GoA und LoA ohnehin immer wieder wechseln 

und daher nur schwer zu bestimmen sind, und somit horizontale Erweiterungen mit vertikalen Abs-

traktionsniveaus unnötig vermischt würden. Ein Softwaresystem beschreibt Floridi (2013) demnach 

aus der Perspektive mehrerer LoA, die jeweils durch Modelle repräsentiert werden können. Diese 

Modelle basieren auf verschiedenen Variablen, die sich in observables zeigen. Hierfür bedarf es wie-

derum guter Theorien, die erläutern, welche Variablen ein GoA konstituieren und welche Merkmale 
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für dieses GoA konstitutiv sind. Dies ist der Grund, weshalb im ersten Teil dieser Arbeit drei philoso-

phische Paradigmen eingeführt werden, die einer Lokalisierung geeigneter, d.h. in sich abgrenzbarer, 

LoA Orientierung bieten sollen. 

Da Floridis ontologische Thematisierung keine Aussagen über die Normativität erlaubt, werden in den 

folgenden zwei Kapiteln die philosophisch-ethischen Grundlagen für die strukturelle Erfasstheit sowie 

deren deontischen Normen entwickelt, um diesen methodischen Ansatz auch als Handlungsorientie-

rung einzusetzen zu können. Nida-Rümelins Theorie einer Strukturellen Rationalität (Teil I, Kapitel 2) 

ist aufgrund ihres zuvorderst deskriptiven Charakters hilfreich, um eine Lokalisierung und Identifika-

tion normativer Tatsachen zu gewährleisten. Dies ist notwendig, um observables, also normative Tat-

sachen, zu klassifizieren und somit normative Tatsachen oder deren ungenaue relative Zuordnung 

zu identifizieren. Denn der Wert ,Privatsphäre‘ korrespondiert je nach LoA mit einer unterschiedlichen 

Bewertungsgrundlage und bedarf folglich unterschiedlicher Handhabungen: So kann Privatsphäre in 

einer strukturellen Dimension als Schutzraum bestimmter individueller Verhaltensweisen oder in einer 

technik-generischen Dimension als Speicherortauswahl diskutiert werden. Die Ausprägungen des 

Werts ,Privatsphäre‘ sind dementsprechend je nach LoA zu interpretieren und zu evaluieren. Nida-

Rümelins Theorie einer Strukturellen Rationalität kann sodann auch als normative Theorie praktische 

Handlungsorientierung geben, wenn es um die rationale Begründung und Rechtfertigung handlungs-

leitender Gründe gehen soll. Im Anschluss daran wird der Frage nachgegangen, ob digitale Artefakte 

unabhängig von Nutzerhandlungen normativ zu bewerten sind. Dies wird im Rahmen der Einzigkeit 

und Besonderheit von Computertechnologie und -technik diskutiert werden, um die aus deren Natur 

resultierenden ethischen Fragestellungen erörtern zu können (Teil II, Kapitel 5, 6 und 7). Im Gegen-

satz zu den normativen Ethiken, die eine Handlung anleiten sollen, bestimmt und begrenzt die onto-

logische Topologisierung den ethisch zu bewertenden Gegenstandsbereich. Normative Ethiken hin-

gegen sollen Antworten auf die Frage liefern, was über alle Felder und Bereiche hinweg getan werden 

soll, weshalb sie somit einen vollständig universalistischen Anspruch aufweisen und sich gerade nicht 

mit dem Gegenstand beschäftigen müssen (Henning, 2019). 

Eine Technikethik beschränkt sich aber gerade schon deshalb, weil sie sich digitaler Artefakte und 

deren moralischer Handhabung annimmt und bleibt somit auf einen bestimmten, gesondert zu be-

trachtenden Bereich begrenzt (Teil I, Kapitel 6). Denn eine vertikale Ansammlung von LoA bezieht 

einzelne Ebenen ein, die es zu berücksichtigen gilt, wenn eine gründliche und sachliche normative 

Analyse durchgeführt werden soll, die sodann zu einer weiteren horizontalen und vertikalen Unter-

gliederung führt. Durch die Zusammenführung aller LoA können Nutzer, Stakeholder und Entwickler 

jeweils in Abhängigkeit oder vermittelt durch die Informationstechnik gemeinsam gedacht werden und 

kann ihre strukturelle Einbindung Berücksichtigung finden. Zudem ist hierbei möglich, metaethische 
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Annahmen zu erörtern, um widerspruchsfreie Paradigmen oder Prämissen zu bestimmen sowie zu 

begründen.  

Zur Veranschaulichung soll an dieser Stelle das Gebot der Diskriminierungsfreiheit von Gesichtser-

kennungssystemen diskutiert werden. Hier gilt es zum einen, den Gegenstandsbereich abzugrenzen, 

auf den diese Diskriminierung zurückzuführen ist: Darunter fallen vielfältige Erscheinungsformen, in 

denen und durch die sich Diskriminierung offenbaren kann. Die moralische Forderung der Gleichstel-

lung aller Personen, gleichgültig ihres Geschlechts, ihrer Hautfarbe, ihrer Herkunft oder ihrer Religion, 

adressiert somit unterschiedliche Handlungskontexte, auf die diese moralische Forderung Anwen-

dung finden muss. Um konkreten Handlungen normative Orientierung bieten zu können, müssen zu-

nächst diese moralischen Bedeutungsstrukturen in ihrer Dimensionalität aufgezeigt werden können. 

Nur so wird klar, wer Adressat dieser moralischen Forderung sein kann und wie diese Person in ihrem 

Handlungskontext dieser Forderung nachkommen kann.  

Erst die Lokalisation relevanter normativer Tatsachen in Abhängigkeit technischer und sozialer Phä-

nomene ermöglicht eine grundlegende Bewertung technik-ethischer Anforderungen bezüglich wün-

schenswerter Lebensformen. Da jedoch, wie Vallor (2016) betont, die techno-soziale Opazität, auf-

grund schneller technologischer, soziopolitischer und ökologischer Veränderungen, existentielle Ri-

siken schwer kalkulierbar werden lässt, zeigt sich der dringende Bedarf einer erkenntnistheoretischen 

Unterstützung sowie einer praxis-geleiteten Umsetzungsmethodik. Letzteres verweist bereits auf die 

Notwendigkeit einer antizipatorischen, prozeduralen und diskursiven Technikethik. Die Methode der 

LoA bedarf einer soliden Theorie, die es ermöglicht, die jeweils relevanten Sachverhalte einer Ebene 

zuzuordnen. Diese wurde in Teil I der Arbeit ausführlich dargelegt. Hierfür ist jedoch auch notwendig, 

sich der Begriffe Digitalisierung, digitale Transformation sowie digitale Artefakte anzunehmen und 

diese voneinander abzugrenzen, um die jeweils notwendige normative Deliberation hinsichtlich des 

technischen Machbarkeitsraums offenzulegen.  

3.4 Zur Normativität der Digitalisierung  

Ursprünglich verstand man unter Digitalisierung die Umwandlung analoger, kontinuierlicher Informa-

tionen in diskrete Datenpakete: „Digitalisierung [ist] die binäre Repräsentation von Texten, Bildern, 

Tönen, Filmen sowie Eigenschaften physischer Objekte in Form von aneinandergereihten Sequenzen 

aus „1“ und „0“, die von heutigen Computern mit extrem hoher Geschwindigkeit – Milliarden von Be-

fehlen pro Sekunde – verarbeitet werden können.” (Neugebauer, 2018a, S. 9) Der Digitalisierungs-

prozess, der bereits seit den 1970er Jahren im privatwirtschaftlichen und militärischen Sektor begann, 

ersetzte dort routinemäßige Arbeitsprozesse, die sich aufgrund ihrer wiederholenden Ablaufstruktur 
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durch simple algorithmische Steuerung einfach substituieren oder verstärken ließen (Hess, 2019a). 

Durch den Einsatz digitaler Technik wurde das Erstellen und Bearbeiten von Informationen z.B. durch 

Texterkennungsprogramme oder Datenbanken enorm erleichtert. Aber vor allem die Nachbildung von 

komplexen Systemen führte zu einer effizienten und effektiven Organisation von Arbeitsabläufen, wie 

es bspw. integrative Planungsprogramme im Unternehmenskontext sehr schön veranschaulichen. So 

erhofft man sich durch die Digitalisierung eine erfolgreiche Planbarkeit der Produktionsprozesse, weil 

Ressourcen aufgrund der kontinuierlich zur Verfügung stehenden Informationen und einer genauen 

computer-gestützten Berechnung zielgerichtet eingesetzt und eingespart werden können (Finger, 

2012). Die weitere Ausgestaltung der PPS-Systeme, die dann ab den 1990er als ERP-Systeme (effi-

cient resource planing) Einzug erhielten, integrierte weitere betriebswirtschaftliche Komponenten zu-

sätzlich zur Materialbeschaffung, wie bspw. die Personal- und Finanzplanung. Ebenso wurde die Ent-

wicklung durch die immer höheren Speicher- und Rechenkapazitäten angetrieben. Das Moor‘sche 

Gesetz postuliert gar eine Verdopplung der Rechenleistung alle zwei Jahre (Mattern, 2005). Dies 

versetzt Unternehmen in die Lage, in Echtzeit ihre (globalen) Lager zu inventarisieren und diese In-

formationen auch zeitgleich in ihrem Finanzmanagement abzubilden.  

Normative Aspekte der Automatisierung von Prozessen schlagen sich bspw. in der Diskussion um 

die Substitution von Arbeitsplätzen nieder, seien dies nun die Tätigkeiten der Berufsfahrer oder Fach-

kräfte in Steuer- und Rechtanwaltskanzleien. Die Sorge vor steigender Arbeitslosigkeit, die im Zuge 

der Industrialisierung durch den verstärkten Einsatz von Maschinen in der Industrie bereits apokalyp-

tische Interpretationen hervorrief (Fritz Langs Metropolis von 1927 und Charlie Chaplins Modern 

Times von 1937), sowie die Verelendung der Arbeiter durch einfache und monotone Arbeit an Ma-

schinen und Fließbändern führten in eine marxistisch geprägte Technik-Feindlichkeit, die in einem 

Klassenkampf Mensch gegen Maschine enden sollte (Karafyllis, 2019). Ebenso war die Frage zentral, 

ob alles, was technisch machbar ist, auch wirklich ausgeführt werden sollte. Die Formulierung eines 

can-implies-ought wurde in der Technikphilosophie bis in die 1970er Jahre verstärkt diskutiert (Lenk 

& Ropohl, 1993), gerade auch wegen des Zweiten Weltkriegs, in dem es zu einem vermehrten Einsatz 

von Technik und Forschung gekommen war. Die schiere Grenzenlosigkeit technischer Anwendungen 

und die damit einhergehenden Risiken, wie sie die Kernenergie oder Wasserstoffbomben heraufbe-

schworen, verschärften den Dialog um die moralische Angemessenheit von Technik und Technolo-

gie. Die vielfach gravierenden negativen Folgen, die sich in der Umweltbelastung oder auch in der 

Gesundheitsgefährdung der Menschen zeigten, machten es notwendig, über eine Ethik bzw. eine 

Evaluationsmethodik zu reflektieren, um v.a. im Zuge der Demokratisierung und des Wertepluralis-

mus technische Aufklärung und gemeinsame Entscheidungsfindungsprozesse für einen aufgeklärten 

Technikeinsatz zu erörtern. Die ethische Frage nach den guten Gründen, die für eine Handlung aus 
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der Menge aller möglichen Handlungen sprechen sollen, wird so auch für technische bzw. technolo-

gische Handlungen von der Forschung bis hin zur Entwicklung zentral. Die Disruptivität der Digitali-

sierung hält sich jedoch in Grenzen, wenn darunter die bahnbrechenden Innovationen verstanden 

werden, die sich in einer Verdrängung tradierter Kulturen manifestieren. Denn rein durch die Substi-

tution analoger durch digitale Verfahren bzw. eine Umwandlung analoger Kulturgüter in digitale, die 

zu keinem Mehr an Wissen oder neuen Handlungsräumen führen, verbleiben Handlungsstrukturen 

zunächst unangetastet. Digitalisierung eröffnet somit erst einmal keine Fragen bezüglich inhärenter, 

normativer Bedingungen von Handlungszusammenhängen, sondern wirkt sozusagen von außen auf 

die Handlungsstruktur, indem durch den Einsatz von Maschinen Arbeitsplätze abgeschafft werden 

oder die Telefonie nicht mehr mittels des Standtelefons, sondern mittels eines Handys erfolgt. Die 

Erwünschheit dieser neuen, digitalen Technologie und deren Einsatz wird in politischen Debatten 

öffentlich diskutiert. 

Die zunehmende Vernetzung von Objekten und deren Repräsentation in einer virtuellen Struktur, für 

die Ashton 1999 das Konzept des „internet of things“ prägte (Ashton, 2009, S. 1), sowie die zu jeder-

zeit und an jedem Ort möglich gewordene Verbundenheit mit dem Internet lässt die in der Digitalisie-

rung innewohnende, umwälzende Kraft erahnen. ,Ubiquitous computing‘ oder ,ambient intelligence‘ 

bezeichnen denselben Sachverhalt: Eine immerwährende Verbindung mit dem Internet und eine da-

mit einhergehende Auflösung separater, analoger und virtueller Räume. Heutzutage umgreift die Di-

gitalisierung nun nicht mehr nur die Arbeitswelt und substituiert oder unterstützt einfache Prozesse, 

sondern aufgrund der Entwicklung von selbstlernenden Systemen, sogenannter Künstlicher Intelli-

genz16, wurde auch die Automatisierung weniger strukturierter Prozesse möglich. Unsystematische 

Abläufe finden sich vor allem im alltäglichen Leben der Menschen: in der Art der Kommunikation, bei 

der Suche nach den schnellsten Fahrzeiten oder bei der Bewertung bestimmter Ware. Diese Abläufe 

                                                

16 Künstliche Intelligenz ist jener Teilbereich der Informatik, der Softwaresysteme zu entwickeln sucht, die ge-
rade wenig strukturierte Prozesse zu automatisieren vermögen. Damit weniger strukturierte Prozesse automa-
tisierbar, d.h. mathematisch abbildbar sind, kommen sogenannte intelligente Systeme zum Einsatz, die sich in 
der „Unordnung der Daten selber zurechtfinden müssen”, um zu einem zufriedenstellenden Resultat zu gelan-
gen. Damit dies gelingen kann, benötigen künstlich intelligente Systeme große Mengen an Daten, anhand derer 
das System „trainiert” wird, damit das System „erlernen kann”, wie es die Datenmengen nach einem gewünsch-
ten Output „zu sortieren vermag”. Die Klassifikation erfolgt mittels Algorithmen, wobei ein Algorithmus ein Re-
chenvorgang ist, der ein bestimmtes Problem löst. Bspw. löst der Google-Algorithmus das Problem des Webs-
iterankings, also welche Website an welcher Stelle angezeigt werden soll. Dieser Rechenvorgang wiederholt 
ein bestimmtes Schema, wobei alle Einzelschritte bereits vorgegeben sind. Allerdings bleibt unklar, nach wel-
chem Muster die Daten wie gewünscht angeordnet werden. Dieses Vorgehen wird als Maschinelles Lernen 
bezeichnet, d.h. die Systeme erscheinen „intelligent”, denn sie „lernen” die Datenmengen zu ordnen, ohne dass 
ihnen die wesentlichen Merkmale, wonach der gewünschte Output klassifiziert werden soll, vorgegeben wer-
den. Diese Kriterien „erlernt“ das System von selbst. Die normativen Probleme, die auf diesen Vorgängen be-
ruhen, werden in der Ethik der KI unter den Schlagwörtern algorithm bias, big data und black box diskutiert 
(Arnold & Scheutz, 2018; Floridi et al., 2018; Morley, Floridi, Kinsey & Elhalal, 2020; Winfield & Jirotka, 2017). 
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sind von nun an individualisiert mittels Software beschreibbar und ausführbar. Dies verdeutlicht, wes-

halb heute schon weit mehr unter dem Begriff Digitalisierung verstanden wird als die reine Übertra-

gung analoger in digitale Daten. Es werden vielmehr die weitreichenden Veränderungen der gesam-

ten Lebenswelt adressiert, die aufgrund der digitalen Technologisierung aller Lebensbereiche statt-

finden. 

3.5 Zur Normativität digitaler Transformation 

Der breite Einsatz digitaler Anwendungen in allen Bereichen des menschlichen Lebens wurde jedoch 

erst durch leistungsfähigere Hardware ermöglicht. Das Smartphone hat seit seiner Einführung vor gut 

zehn Jahren die Kommunikation in Echtzeit rund um den Globus ermöglicht und somit das Verhalten 

und die Lebenswelt beeinflusst. Die immer vorhandene Möglichkeit, überall und zu jeder Zeit mit dem 

Internet verbunden zu sein, verändert nicht nur „die Art, wie wir leben”, sondern sie verändert den 

Menschen, weshalb Markowetz (2015, S. 20) den Menschen als „homo digitalis” bezeichnete. Das 

Smartphone, der kleine tragbare Computer, ermöglicht immerzu Fahranweisungen abzurufen, Waren 

zu kaufen, Restaurantbewertungen einzusehen oder einfach jederzeit auf vielfältige Weise kommu-

nizieren zu können. In vielen dieser epistemischen Tätigkeiten unterstützt das Smartphone anstelle 

unhandlicher Straßenkarten, voller Einkaufszentren oder lästiger Erkundigungen. Der Einsatz digita-

ler Anwendungen hat das Verhalten der Menschen maßgeblich verändert, denn durch die ständige 

Vernetzung mit anderen und mit der Welt nimmt der homo digitalis vermittelt durch digitale Instru-

mente an der Welt teil. Der homo digitalis bestimmt seine Beziehungsgeflechte mit Hilfe digitaler 

Technik, richtet sein Verhalten nach neuartigen Anforderungserwartungen aus und verändert zudem 

Erfahrungs- und Wahrnehmungsräume. Der homo digitalis verändert sich nicht nur individuell, son-

dern verändert auch intersubjektive und kollektive Beziehungsmuster.  

Die digitale Partizipation re-strukturiert und steuert Sinnzusammenhänge und transformiert dadurch 

normative Ausrichtungen, denn von nun an bestimmt der Imperativ der Optimierung aller Lebensbe-

reiche. Analog zum Unternehmenskontext wurde die Alltagswelt digital transformiert, da auch hier ein 

Anpassungsdruck auf lebensweltliche Verhaltensweisen ausgeübt wurde, der sich nicht mehr nur auf 

Marktbedingungen oder Wertschöpfungsprozesse beschränkt, sondern bestimmte Umgangsformen 

dahingehend erfordert, wie mit diesen Folgen umzugehen ist. Dies zeigt sich im Unternehmenszu-

sammenhang bspw. in der Etablierung neuer Managementstrukturen (Hess, 2019b). Für die gesamte 

Lebenswelt bedeutet dies, dass die Digitalisierung, der Prozess, eine Tätigkeit zu digitalisieren, zu-

gleich den Kontext transformiert, in den sich diese Tätigkeit einfügen lässt, sprich andere Formen des 

Verhaltens erfordert, gleichgültig ob in der Arbeit oder in privater Kommunikation: Nicht nur die Ab-
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hängigkeit von ständigen rewards und ständiger Ablenkung durch die „Unendlichkeit in meiner Ta-

sche” (Markowetz, 2015) verändert das Verhalten der Menschen, sondern auch die Kommunikations-

arten verändern ihre normativen Bedingungen, z.B. wann und wie schnell in welcher Ausführlichkeit 

eine Nachricht beantwortet werden sollte, welcher Tonfall passend, welches Profil angemessen ist. 

Diese Umdeutungen verschieben die Wertigkeit der Beziehungsgeflechte, weshalb der Vorgang 

gerne als disruptiv bezeichnet wird.   

Es ist somit klar, dass nicht jede digitale Abbildung bereits bestehender Prozesse als digitaler Wandel 

bezeichnet werden kann. Aber das Phänomen des digitalen Wandels ist folgenreich für jeden gesell-

schaftlichen Bereich: Es ist ein kultureller Wandel (Mohr, 2020). Das bedeutet nicht, dass Digitalisie-

rung im Sinne der Prozessautomatisierung gering zu schätzen ist. Vorhandene Prozesse zu digitali-

sieren, verlangt jedoch zunächst kein wesentliches Umdenken, kein Zurechtfinden in einer immer 

stärker vernetzten Welt, die auch normative Konstituenzien verschiebt und in Frage stellt. Während 

Digitalisierung bspw. zwar den Alltag der beteiligten Mitarbeiter verändert und in der Regel Ressour-

cen einspart, sind für eine ethische Analyse die technischen Systeme mit ihren (nicht) vorhersehbaren 

Folgen und Risiken relevant, weisen jedoch noch keine beständige, gegenseitige Interaktivität auf. In 

den letzten Jahren rückt jedoch die Schnittstelle Mensch-Maschinen-Interaktion aufgrund der dialek-

tischen Struktur der Informationstechnik immer mehr in den Fokus: Gerade die Veränderlichkeit digi-

taler Artefakte durch die Nutzer sowie die strukturellen Verhaltensverschiebungen des Nutzers durch 

diese Technik in ihren epistemischen, rationalen und normativen Dimensionen verweisen auf die Ein-

zigartigkeit dieser Informationstechnik.  

Auch wenn die Aktualität der Forderung im Zuge der Künstlichen Intelligenz verstärkt wurde, ist doch 

das gesamte Feld der Informatik zu adressieren, wenn von digitaler Datenverarbeitung gesprochen 

wird, denn jede (digitale) Technik trägt bestimmte normative Anpassungsanforderungen an ihre Nut-

zer und ihre Umwelt heran und (re-)strukturiert somit Handlungen und Handlungszusammenhänge 

(Grunwald, 2018a). Es geht gerade bei der Digitalisierung aber nicht nur um Technik, sondern „um 

die Suche nach digital realisierbaren Möglichkeiten, Geschäftsprozesse und Geschäftsmodelle zu 

optimieren oder neu zu definieren” (Mohr, 2020, S. 16). Dadurch werden Kulturwandel und eine Ver-

änderung von Sinnzusammenhängen sowie deren normative Ausrichtung ermöglicht. Diese Umwäl-

zung tradierter und etablierter Zusammenhänge kann auch als Grund angeführt werden, weshalb 

digitalen Technologien ein disruptiver Charakter zugeschrieben wird. Sie verändern oder modifizieren 

Kultur, also vornehmlich „jene Prozesse [...], in denen soziale Bedeutung, also die normative Dimen-

sion der Existenz, durch singuläre und kollektive Handlungen explizit oder implizit verhandelt wird” 

(Stalder, 2016, S. 16). Technologien erweitern oder durchbrechen wechselseitige Abhängigkeiten 

und formen neue (auch rationale) Bedeutungsketten, die wiederum das Handeln der Personen struk-

turieren. Die strukturellen Veränderungen, die durch die Umwandlung hervorgerufen werden, werden 
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als digitale Transformation bezeichnet: „Sie [die digitale Transformation N.Z.] schafft neue, schnelle 

Möglichkeiten der wirtschaftlichen Verwertung und der Selbstverwirklichung, aber auch Gefahren so-

zialer Art, mit denen umzugehen wir in vielen Fällen noch lernen müssen.” (Neugebauer, 2018, S. 4) 

Folglich ist eher die Rede von digitaler Transformation, wenn in den letzten Jahren in der Politik, in 

der Forschung und in der Presse von Digitalisierung gesprochen wurde. Diese digitale Transformation 

bezeichnet zusätzlich zur Digitalisierung einen Wandel der Kultur, einen Wandel normativer Ansprü-

che an die gegenseitigen Beziehungen und führt aufgrund der Permanenz und Ubiquität digitaler 

Technik zu einer Anpassungsforderung an die Nutzer. Die entscheidende Frage lautet also nicht, wie 

Mohr (2020, S. 9) schön im Sinne eines Digitalen Humanismus formuliert, „Wie kann ich digitalisie-

ren?”, sondern „Was muss ich tun, um handlungsfähiger zu werden?”  

3.5.1 Zur Normativität digitaler Technik und Technologie 

Die Stimmen, die einen humanen Einsatz von Informationstechnologien fordern, kommen sowohl aus 

der Zivilgesellschaft, aus den Reihen der Konsumenten, den Medien, von Regierungen und suprana-

tionalen Institutionen als auch aus der Informatik-Gemeinschaft selbst. Dabei setzen sie freilich un-

terschiedliche Nuancen in ihren Forderungen nach einem verantwortungsvollen, menschlichen und 

vernünftigen Umgang mit Softwareprogrammen (Floridi & Cowls, 2019; Morley, Floridi, Kinsey & El-

halal, 2020). Meist sprechen sie Werte an, deren Einhaltung wünschenswert erscheint, in dem Sinne, 

dass dem Gemeinwohl, der Gemeinschaft, kein Schaden zugefügt werden dürfe, sondern „Produkte, 

Systeme und Infrastrukturen so zu realisieren [seien NZ], dass sie immer und ausnahmslos im Inte-

resse der Menschen funktionieren und agieren, [und dies NZ] zu einem zentralen Ziel der technischen 

Entwicklung [würde NZ]” (Neugebauer, 2018b). Bereits heute unterstützen Softwareapplikationen den 

Menschen in seinen unterschiedlichen Rollen, indem sie ein Zurechtfinden in einer immer komplexer 

werdenden Lebenswelt unter knappen Ressourcen wie Wissen oder Zeit erleichtern. So ermöglicht 

Software eine automatisierte Ordnung digitaler Fotoalben oder die Entsperrung von Geräten ohne 

lästige PINs, sondern per Fingerabdruck oder Gesichtserkennung. Die Möglichkeiten der e-de-

mocracy oder civic technology – also jener digitalen Technik, die es ermöglicht, sich als Bürger direkt 

und unkompliziert an staatliche Institutionen zu wenden oder durch eine aktive Partizipation an einer 

digitalen Zivilkultur im Sinne von Wikis oder Informationsplattformen teilzunehmen – können Demo-

kratien bzw. kooperative Lebensräume stärken (Pfaff & Hasan, 2011). Digitale Arbeitsprozesse, wie 

komplexe ERP-Systeme, erschaffen effizientere Arbeitsorganisationen, weil sie die unterschiedlichen 

betriebswirtschaftlichen Bereiche sogar in Echtzeit vernetzt darzustellen vermögen. Der Einsatz die-

ser Technik in allen Lebensbereichen verändert die Beziehungen menschlicher Kooperation, z.B. in 

der Zusammenarbeit von Arbeitnehmer und Arbeitgeber, aber auch menschliche Vertrauensbezie-

hungen, wie z.B. familiäre oder freundschaftliche Kommunikationskulturen.  
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Diese Arbeitserleichterungen haben zusätzlich zu ihrer strukturell transformativen Kraft auch ihren 

Preis, denn durch die Nutzung digitaler Applikationen hinterlassen Nutzer Datenspuren und decken 

dadurch wesentliche Merkmale ihrer Identität(en) auf, die das Individuum in seiner Intimität einer Öf-

fentlichkeit ausliefern. Informationen in Form von Bildern, Beiträgen bis hin zur Auswertung von Meta-

Daten bleiben zudem auch noch nach Jahren in virtuellen Welten weiter existent. Das Recht auf 

informationelle Selbstbestimmung, das sich auf Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonven-

tion stützt, in dem das Recht auf Privat- und Familienleben festgestellt wird, „sichert dem Einzelnen 

die Befugnis, grundsätzlich „selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner persönlichen Daten 

zu bestimmen“ und „zu entscheiden, wann und innerhalb welcher Grenzen persönliche Lebenssach-

verhalte offenbart werden“ (Franzius, 2015, S. 259). Eine Umsetzung dieses Rechts benötigt jedoch 

zum einen das Wissen auf Seiten der Nutzer, welche Daten in welchem Umfang verwendbar werden, 

man denke hier nur an die Kombinationsmöglichkeiten von Meta-Daten und die in jener Kombinatorik 

verborgene Aussagekraft. Zum anderen führen einseitig gesammelte Daten zu Schwierigkeiten all 

jener Technik, die auf Big Data beruht, denn Verzerrungen aufgrund nicht repräsentativer Daten kann 

man dann nur schwer begegnen, d.h. ein Datensatz umfasst dann evt. nur Personendaten einer be-

stimmten Gruppe, die bereitwillig oder unwissentlich ihre Daten zur Verfügung stellte (Žliobaitė & 

Custers, 2016).  

Die Verewigung im Netz führte auch zur Einführung eines Rechts auf Vergessenwerden (Vollmer, 

2021). Dieses Recht ist nicht nur juridisch schwierig umsetzbar, sondern auch die technischen Grund-

lagen eines Einsatzes müssen auf das Internet skalierbar sein. Zwar kann man mehr oder weniger 

problemlos mit Hilfe von Suchmaschinen ungewollte Einträge detektieren oder aber gleich aufgrund 

eines vom Nutzer eingetragenen Verfallsdatums gespeicherte Daten löschen (z.B. das 2011 hochge-

priesene X-pire!). Allerdings ist eine automatisierte Detektion von Informationen aufgrund des seman-

tischen Inhalts für Software nicht kategorisierbar und der Bedarf an Personen zur Lektorierung nach 

wie vor gegeben: Ein zielführendes Labelling irrelevanter und relevanter Information muss somit vom 

Menschen vorgenommen werden und ist daher zeit- und kostspielig. Ein Verfallsdatum wiederum 

selbst zu bestimmen, löst das Problem der von fremden Personen hochgeladenen und archivierten 

Beiträge nicht. Zudem weist der Wikipedia-Gründer Jimmy Wales das Vergessenwerden-Können-

Sollen als unmoralisch aus, da es gegen das Recht auf Wissen und Informationsbeschaffung sowie 

gegen das Presserecht der Meinungsfreiheit verstoße (Lomas, 2014). Besonders aber betont er, dass 

dieses Recht zu Wissenslücken führen könne, da Einträge gelöscht würden, die eventuell doch von 

öffentlichem Interesse seien. Dieser Rechtsgüterstreit und seine angemessene Abwägung sind dann 

besonders schwierig, wenn es keine wünschenswerten und verlässlichen Verhaltensweisen gibt, die 

als etablierte Ethos-Normen Orientierung bieten können.  
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Die Vielzahl der skizzierten unterschiedlichen Szenarien, in denen digitale Artefakte zur Anwendung 

kommen, verdeutlicht die normative Ohnmacht, die Vallor (2016) so treffend analysiert hat. Der Ein-

satz digitaler Artefakte in allen Bereichen des täglichen Lebens führt zur kritischen Betrachtung der 

Bereitstellung von Infrastruktur durch die Tech-Industrie und wirft dabei auch datenökonomische Fra-

gestellungen sowie unterschiedliche Möglichkeiten der Etablierung neuer Arbeitsnormen auf: Denn 

nicht mehr nur monotone Arbeitsabläufe werden maschinell ersetzt, damit der Mensch sich qualitativ 

höherwertiger Arbeit hingeben kann, sondern, wie Agar (2019, Introduction und Kapitel 2) betont, die 

Übernahme von mind work wird beschleunigt werden (Brynjolfsson & McAfee, 2017, Teil 1, Kapitel 2; 

McAfee & Brynjolfsson, 2017). Datenökonomische Probleme betreffen den Umgang mit der Non-

Exklusivität von Wissen oder Information, d.h. gehen der Frage nach, ob ein freier Umgang mit Daten, 

im Sinne der Datensammlung, -auswertung und -preisgabe, gerechtfertigt sei und welche Auswirkun-

gen ein freier Umgang auf die Wirtschaft sowie auf gesellschaftliche Systeme haben kann. Im Zent-

rum steht dabei die Ausgestaltung einer (digitalen) Wirtschaftsform (Agar, 2019; McAfee & Brynjolfs-

son, 2017), die sich um die ordnungspolitischen und wirtschaftsethischen Fragestellungen rankt, die 

sich aus den Slogans „Daten sind das neue Öl“ und „Algorithmen sind die neuen Raffinerien“ ergeben 

(Agar, 2019, S. 68 ff.). Aber nicht nur die Wirtschaftsethik oder der ordnungspolitische Rahmen wird 

durch die Mächtigkeit der Daten herausgefordert. Auch das Design der digitalen Artefakte – wie bspw. 

durch die notwendige Integration einer informierten Einwilligung (informed consent) oder die Berück-

sichtigung der Bedienerfreundlichkeit der Software, die als usability bezeichnet wird und später um 

die user experience erweitert wurde – verdeutlicht den Bedarf einer Kohärenz vieler auf den ersten 

Blick unabhängig erscheinender Tätigkeitsfelder (Hassan & Galal-Edeen, 2017). Das Bedürfnis nach 

Integrität der unterschiedlichen Handlungsdomänen ist damit zu erklären, da es gerade darum geht: 

„to create a new social norm of information sharing“ (Agar, 2019, S. 68). An diesem sozialen Informa-

tionsaustausch sind alle direkt oder indirekt Beteiligten in ihren verschiedenen Rollen in Bezug auf 

das digitale Artefakt zu berücksichtigen. Folglich wird durch den deutlich vermehrten Einsatz digitaler 

Technologie und Technik die menschliche Sozialität, d.h. menschliche Beziehungsgeflechte, neu 

strukturiert und neue Umgangsformen werden etabliert. Diese Umwälzung normativer Strukturmerk-

male muss als Transformation tradierter Lebenswelten verstanden werden. Noch eindrücklicher wird 

diese disruptive Natur der Informationstechnik, wenn das menschliche Urteilsvermögen zunehmend 

durch Software ersetzt bzw. unterstützt werden soll. Genau dann, wenn Informationstechnik und -

technologie den Kern des Humanen treffen, nämlich die Sozialität, die Emotionalität sowie die Ver-

nunftfähigkeit, und somit die autonome Entscheidungsfähigkeit und Handlungsbefugnis berühren, 

drängen sich normative Fragestellungen auf und klare normative Haltungen werden unumgänglich. 

Es muss daher betont werden, dass Software vor allem dann in der Kritik steht, insofern Entschei-
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dungen an Maschinen delegiert werden, welche die Emotionalität, Sozialität oder die kollektive Ge-

meinschaft tangieren. Dementsprechend fordert Agar (2019), dass Bereiche zu schützen sind, die 

vor allem für ein kooperatives Miteinander, menschliche Anteilnahme und gegenseitiges Verständnis 

konstitutiv sind (social mind work). Nicht selten führen Softwaresysteme nicht nur zu einer gesteiger-

ten Flexibilität, Mobilität oder gar zu einer verstärkten demokratischen Partizipation, sondern häufig 

verschärfen sie persönliche Verletzlichkeiten oder fördern Einschränkungen und Misstrauen in demo-

kratische Strukturen (Coeckelbergh, 2013; Eubanks, 2018). 

Floridi (2013) hat diejenigen strukturellen Lebensbeziehungen, die sich durch Informationen beschrei-

ben und erklären lassen, als Infosphere bezeichnet. Dieser terminus technicus umfasst daher mehr 

als nur den Cyberspace und beinhaltet auch analoge, nicht virtuelle Informationsdomänen, selbst 

wenn sich analoge Lebensräume immer mehr digitalisieren lassen. Dieses informationsgestützte Ha-

bitat wird durch den Einsatz von Informationstechnik und -technologie stark transformiert, aber auch 

erweitert, denn immer mehr Lebensbereiche werden durch diese Technik in eine Informationsform 

gebracht und somit Teil der Infosphere. In diesem Zusammenhang spricht Floridi von re-ontologizing, 

worunter er die kraftvolle Transformation von Lebensformen bzw. Lebensräumen versteht, die durch 

die Anwendung digitaler Technik und Technologien verursacht werden. Floridi (2010, S. 19) versteht 

diese Verschiebung als eine, die „fundamentally transforms its [infosphere N.Z.] intrinsic nature, that 

is, its ontology or essence“. Die Seinsstruktur der Lebensbereiche wird durch die Formalisierbarkeit 

der Information und die Einführung digitaler Technik verändert, denn Informationen sind jene Entitä-

ten, die sich perfekt und ohne großen Aufwand kopieren lassen (Wallach & Allen, 2009): Dies führt 

zu einem Vervielfältigungspotenzial, das zunächst den Zugang zu Wissen und Informationen erwei-

tert und an der Exklusivität von Eliten rüttelt. Zudem sind die Nutzungsrechte in Bezug auf Informati-

onen genauso zentral wie die Eigentumsrechte, sodass nicht nur wesentlich für Informationen ist, 

wem sie gehören, sondern ebenso zu berücksichtigen gilt, wer sie in welchem Sinne nutzen darf oder 

gar muss, damit sie eine Wertigkeit oder Bedeutung erhalten. Aus den Eigentumsrechten lassen sich 

nicht notwendigerweise Nutzungsrechte folgern: Eine Onlineshoppingplattform mag ein Eigentum 

über die Daten ihrer Kunden haben, insofern sie diese schützen können muss, aber sie darf diese 

nicht nach Belieben weiterverwerten, verändern oder die Nutzer aus dem Gebrauch ihrer Daten aus-

schließen. Allerdings führen Eigentumsrechte ohne Nutzungsrechte zur Handlungsunfähigkeit: Ein 

Haus, das jemandem gehört, der es jedoch weder verändern, bewirtschaften noch bewohnen darf, 

ist nicht mehr ohne Weiteres als Eigentum zu bezeichnen.  

Zentral für eine ethische Auseinandersetzung jenseits konsequentialistischer Zustandsbewertungen 

ist Floridis ontologischer Beitrag: Das Sein der Infosphere adressiert nicht mehr die Beharrlichkeit des 

zu betrachtenden Gegenstandes oder die Wahrnehmungsfähigkeit des Menschen, sondern betrifft 
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die Interaktivität, insofern sich die Information durch alle Beteiligten und die Beteiligten durch die In-

formation beeinflussen oder verändern lassen (Floridi, 2010). Das Sein der Information, das sich ge-

rade durch seine Veränderlichkeit auszeichnet, wird durch einen gegenseitigen Austausch und die 

jeweils notwendige Rückinterpretation der in Form gebrachten Informationen bedingt, wobei damit 

nicht gemeint sein soll, dass die Bedeutung der Information willkürlich und konstruktivistisch gedacht 

werden darf, sondern vielmehr, dass die Bedeutung der Information niemals unabhängig von sozia-

lem Austausch begriffen werden kann. Diese Interaktivität, die zwischen Information, Absender und 

Adressat vorherrscht, folglich zwischen der Intention des Absenders und der Reaktion des Adressa-

ten, verändert das Sein der Information. Information ist somit konstitutiv für Interaktionen, aber zu-

gleich auch abhängig von der Intentionalität des Absenders und der als angemessen empfundenen 

Reaktion des Empfängers. Information zeigt sich in der Äußerung einer Absicht des Absenders, bspw. 

in der Frage nach dem Weg, hin zur Beantwortung der Frage durch den Empfänger in Form einer 

Geste, die in eine bestimmte Richtung verweist. Diese Bedeutungstransmission ist somit nur in ihrer 

Sozialität greifbar und sollte der geteilte, normative Bedeutungshorizont fehlen, bildet sich dies in der 

Schwierigkeit ab, wünschenswerte strukturelle Bedeutungsabsichten und -ausrichtungen auszu-

machen. Dadurch werden Situationen schwer bewertbar und erwecken den Anschein einer ihnen 

innewohnenden Relativität. Wesentlich ist hierbei, dass der Umgang mit Informationen das Habitat 

normativ umstrukturieren kann. Eben dies wird durch den vermehrten Einsatz digitaler Artefakte her-

vorgerufen. Folglich handelt es sich um eine dialektische Interaktivität, in der sich das jeweils andere 

Bedingende zugleich durch diese Interaktion verändern kann.  

Bevor sich der Frage genähert werden kann, wie man mit dieser transformativen re-ontologizing Kraft 

umgehen kann und vor allem, welche Bedeutung diese Erkenntnis für die Ausgestaltung digitaler 

Artefakte hat, ist ausschlaggebend, den Untersuchungsgegenstand und den Adressaten definitorisch 

zu umreißen. Von welchen Systemen, von welchen digitalen Artefakten oder Produkten ist im Zusam-

menhang mit einer Ethik für Softwareentwickler die Rede? Und welche Handlungen führen Software-

entwickler aus, für die sie sich entscheiden und für die sie somit auch moralische Verantwortung 

übernehmen können müssen? 

Erst eine Begriffssortierung ermöglicht, diesen ethischen Fragen anzugehen, die sich mit den techni-

schen Handlungsmöglichkeiten und Begründungen von Handlungsregeln auch im Hinblick auf sozio-

technisches Handeln ergeben (Lenk & Ropohl, 1987). Dadurch kann auch der spannenden Frage 

nachgegangen werden, ob Informationstechnik und -technologie eine spezifische Technikethik benö-

tigen. Grundlegend ist hierfür, ob durch oder in Informationstechnologien und -techniken neue ethi-

sche Konzepte entstehen (Maner, 1999) oder ob klassische ethische Werte in einem neuen Gewand 

erscheinen (Johnson, 1985). Diese Diskussion ist auch als Maner-Johnson oder uniqueness-Debatte 

in die Geschichte der Computerethik eingegangen (Bynum, 2001). 



   

 

138 
 

3.5.2 Moral Machines  

Digitale Technologie und Technik begründen dann eine genuin spezifische Ethik, wenn Maschinen 

selbstständig moralisch sein können, d.h. wenn sie selbst moralisch angemessene Resultate erzielen 

können. Ihre Einzigartigkeit und Spezifikation wäre darauf fußend, dass Maschinen selbst moralische 

Akteure sein würden (Bendel, 2019) und nicht nur menschliche Moral bzw. Normativität integrierten. 

Dieser Ansatz firmiert unter dem Namen der Maschinenethik und wird auch als Moral Machines be-

zeichnet. Er wird in seiner philosophisch-technischen Umsetzmöglichkeit kontrovers diskutiert. 

Wallach und Allen (2009) erörtern in ihrem Buch Moral Machines - Teaching Robots Right from Wrong 

die Möglichkeit, eine Maschine so zu konstruieren, dass diese sich selbständig ethisch verhalten 

kann, wobei in dieser Monographie ethisch und moralisch synonym verwendet werden. Die Autoren 

unterscheiden dabei zwischen autonomen moralischen Systemen (autonomous moral agents) und 

Systemen, die eine Wertesensitivität aufweisen (Wallach & Allen 2009). Während an dem einen Ende 

wertsensitive Systeme durch die verantwortungsvolle Sorgfalt des Entwicklers entstehen und der Ent-

wickler die Kontrolle über die Technik behält, finden sich am anderen Ende des Spektrums Maschi-

nen, die selbständig moralische Konfliktsituationen bewältigen können: Diese Maschinen wären in 

der Lage, autonom eine moralische Entscheidung zu fällen und sollen sich in ihren Ausführungen 

danach ausrichten können. Hier geht es dann nicht mehr um einen metaphorischen Gebrauch der 

Begriffe „denken, entscheiden, wissen, fühlen oder handeln“, sondern Maschinen unterscheiden sich 

gerade nicht mehr kategorial von Menschen in eben diesen Fähigkeiten. Dabei gilt zu verstehen, dass 

Maschinen, so die These der Autoren, moralische Fragestellungen immer dann von digitalen Akteu-

ren auszuführen wäre, wenn eine selbstinteressierte Optimierung zu gesellschaftlich unerwünschten 

Resultaten führt. Hierunter fällt der Sachverhalt, dass die moralische Forderung sodann darin be-

stünde, eine Handlung zu verbieten, die Leid verursacht, und eine Handlung zu gebieten, die eben 

jenes minimiert. Da Softwaresysteme auch in unsere Lebenswelt eingebunden sind, müssen sie diese 

Sachlage selbständig mitberücksichtigen (Wallach & Allen, 2009, v.a. Kapitel 2). 

Diese Position entspricht der Annahme einer starken Künstlichen Intelligenz, unter der man nach 

John Searle versteht, dass ein Computerprogramm mit einem Bewusstsein (mind) gleichzusetzen ist 

(Allen & Wallach 2009). Searle widerlegt diese These in seinem berühmten Beitrag The Chinese 

Room, in dem er zeigt, dass ein Computer nicht bewusst verstehen können muss, wenn Zeichen 

nach einer bestimmten Vorgabe richtig zugeordnet werden (Searle, 1980). In seinem Gedankenex-

periment werden durch einen Spalt in der Wand Fragen und Geschichten auf Chinesisch durchge-

schoben. In diesem Zimmer hält sich eine Person auf, die des Chinesischen nicht mächtig ist und die 

Antworten auf die Fragen in Chinesisch schreiben soll. Sie erhält noch ein Handbuch in ihrer Mutter-

sprache, das ihr dazu verhilft, alle Symbole der Geschichte und Fragen zu übertragen. Die Antworten, 
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die in chinesischer Zeichensprache verfasst wurden, werden wiederum durch den Spalt in der Wand 

nach draußen geschoben und von einer Person, die des Chinesischen mächtig ist, gelesen und ver-

standen. Searle zeigt damit, dass eine Übertragung möglich ist, ohne dass die Person im Zimmer 

selbst Chinesisch verstehen können muss, um diese Aufgabe erfolgreich zu bewältigen. Die Person 

muss keine mentalen Zustände und Erwartungshaltungen, Intentionen und referentielle Beziehungs-

momente aufweisen, um die Arbeit auszuführen. Ein Sprachverständnis wird folglich nur simuliert. 

Aber Searle geht noch einen Schritt weiter, indem er zeigt, dass Computer nicht nur keine semanti-

schen Maschinen sein müssen, sondern dass Computer nicht einmal als syntaktische Maschinen 

verstanden werden können (Searle, 1990). Denn, so das Argument, Zeichen und Symbole haben nur 

Bedeutung für Menschen, sind also betrachtungsrelativ. Die Bedeutung wird durch den Menschen 

zugeschrieben, indem das Zeichen referentiell verwendet wird, es in bestimmten Kontexten be-

stimmte Sinngebungen aufweist. Dies impliziert, dass Zeichen immer erst durch praktische Sozialität 

entstehen, in Form von Konventionen oder innerhalb kooperativer Strukturen. Computer sind aber in 

erster Linie nur materielle Gegenstände, die sich mit den Begriffen der Physik vollständig beschreiben 

und erklären lassen. Da jedoch Syntax kein Teil der Physik ist, weil innerhalb der Physik keine gram-

matischen Regeln, keine logischen Schlüsse, keine Algorithmen beschrieben werden, können Com-

puter nicht als syntaktisch begriffen werden (Nida-Rümelin, 2022). Somit kann man nicht einmal von 

einer schwachen KI im Sinne der Simulation menschlicher Bereichsfähigkeiten sprechen, denn der 

Computer simuliert gar keine menschlichen Fähigkeiten, sondern ist auf physikalische Gesetzmäßig-

keiten reduzierbar. Es kann hier also keine Rede davon sein, dass der Computer über menschliche 

Fähigkeiten im Sinne einer eigenständigen Bedeutungsbegabung und eigenständigen Anwendung 

von Regelsystemen aufgrund reflexiver Wissensstrukturen verfügt. Und noch mehr: Computer müs-

sen nicht einmal menschliche Fähigkeiten simulieren, um funktionieren zu können. Die Prädikate 

denken, meinen, fühlen etc. sind daher nicht auf den Computer anzuwenden, sondern bleiben we-

sentlich dem Menschen oder anderen Lebewesen vorbehalten. Dies zeigt, dass Computer nicht ein-

fach als autonome Akteure gehandhabt werden können. Inwiefern das menschliche Bewusstsein und 

v.a. das Denken simuliert oder gar in toto nachgebildet werden können, um sogar unabhängige mo-

ralische artifizielle Akteure entwickeln zu können, bleibt hier zunächst unbeantwortet. Aber ein funk-

tionstüchtiger Computer muss weder über die Fähigkeit verfügen, noch muss die Fähigkeit simuliert 

werden. Wichtig dabei ist, dass Denken sich gerade nicht auf Logik reduzieren lässt bzw. dass – folgt 

man dem Unabhängigkeistheorem Kurt Gödels (1931) – die Beweiskraft der Logik sehr wohl an ihre 

Grenzen kommt, die dem menschlichen Denkvermögen so nicht vorgegeben sind.  

Wären Maschinen bereits autonome moralische Akteure, würde sich jedoch eine eigenständige Ethik 

der Informationstechnik unmittelbar durch den Akteur-Status begründen lassen. Eine wichtige ethi-

sche Frage wäre dann, ob solche moralischen Maschinen wünschenswert wären, also ob aus einem 
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technischen Können auch ein Sollen folgen sollte. Diese Überlegungen würden in den Verantwor-

tungsbereich einer research ethics fallen. Diese Debatte wird im Rahmen dieser Arbeit weder nach-

gezeichnet, noch geführt, denn hier werden Systeme betrachtet, die keine moralische Eigenständig-

keit im Sinne von Interaktivität, Autonomie und Adaptabilität (Floridi & Sanders, 2004) aufweisen.17  

Graduell mögen einige der Aspekte technisch erfüllbar sein, allerdings gibt es derzeit kein System, 

das all diese Merkmale aufweist. Selbst wenn einige Forschende dieses Ziel vor Augen haben mögen, 

spricht viel dafür, sich ethisch mit solchen Maschinen zu beschäftigen, die bereits existieren und die 

normativ auf soziale Strukturen wirken. Der IT-Dienstleistungs- und Softwaremarkt in Deutschland 

wuchs 2019 um 5 % (Pütter, 2019). Auch steigt die Anzahl an Personen, die in diesem Segment tätig 

sind, seit 2008 kontinuierlich an (Statistisches Bundesamt, 2019). Selbst die Umsatzeinbußen, wel-

che die Corona-Pandemie verursachte, sind verhältnismäßig gering und es wird in Deutschland mit 

einer Umsatzsteigerung von knapp 75 % bis 2025 gerechnet. Der derzeitige Anteil von 4,2 % am 

Bruttoinlandsprodukt soll bis 2025 sogar um 2,8 Prozentpunkte ansteigen (Gandorfer, 2020). Diese 

nur für Deutschland genannten ökonomischen Fakten belegen deutlich die wirtschaftliche Bedeu-

tungszunahme der Softwareentwicklungsbranche sowie des Einsatzes von Software und IT-Dienst-

leistungen über alle Branchen hinweg. Allein das Marktwachstum lässt die durch, in und mit IT-Tech-

nik und Technologie aufgeworfenen Fragestellungen sehr viel drängender und somit unausweichlich 

werden. Es ist daher zentral, eine Ethik für Softwareentwickler zu begründen, die bereits während 

des Prozesses der Softwareentwicklung praktische, normative Orientierung bietet.  

Wenn nun die moral agency von Softwaresystemen als Grundlage einer speziellen Ethik für Soft-

wareentwickler ausscheidet, so bedarf es einer genauen Betrachtung, ob anderen Merkmalen dieser 

argumentative Status zukommen kann. Hierfür sollen im folgenden Unterkapitel Embedded Values 

Approach die Grundsteine gelegt werden, um sodann im Kapitel Die Einzigartigkeit der Informations-

technologie und -technik vertieft auf zentrale Eigenschaften digitaler Technologie und Technik einge-

hen zu können.  

                                                

17 Unter Interaktivität fallen Systemeigenschaften oder Fähigkeiten, die es ermöglichen, auf die Umwelt reagie-
ren zu können. Als Autonomie wird die Möglichkeit verstanden, den eigenen Zustand ohne externen Stimulus, 
ohne direkte, externe Responsivität verändern zu können. Adaptabilität bezeichnet wiederum die Fähigkeit, 
Transitionsregeln zu ändern, die den Übergang von einem in einen anderen Zustand bestimmen. Wenn eine 
Maschine alle jene Aspekte, so die Autoren, erfüllt, kann man von einem autonomen moralischen artifiziellen 
Akteur sprechen.  
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3.5.3 Embedded Values Approach 

Als Fundament einer eigenständigen Ethik für Computer schied die moral agency digitaler Artefakte 

aus. Sollte die Werteinhärenz als ein Alleinstellungsmerkmal digitaler Technologie und Technik gel-

ten, kann sie als Argument einer eigenständigen Ethik fungieren. Diese Thematik wird in diesem Ka-

pitel mit dem Ansatz der embedded values diskutiert.  

Gegenstand dieser Betrachtung sind folglich – um sich der Terminologie John Moors (2006) zu be-

dienen – ethical impact agents und ethical implicit agents: Softwaresysteme, die entweder externe, 

negative moralische Effekte verursachen, z.B. AirBnB, oder solche, in denen bereits (verzerrte) Mo-

ralausdrücke implementiert wurden, z.B. die Diskussion um bias im machine learning. Nicht Teil die-

ser Analyse sind die explicit ethical agents und full ethical agents – also artifizielle Akteure, die selbst-

ständig deontische Abwägungen in einem bestimmten Bereich oder über viele Situationen hinweg 

durchführen können sollen, d.h. die moralisch deliberieren und ihre Entscheidung begründet recht-

fertigen können (Moor, 2006). Ebenso wenig wird hier von wertinhärenten Maschinen ausgegangen, 

die selbst über Intentionen verfügen oder Werte aus sich heraus generieren. Unter der Wertinhärenz 

wird vielmehr die oft unbewusste Inkorporation der Haltungen bzw. Einstellungen der Entwickler in 

technischen Objekten verstanden (Friedman & Kahn, 2002).  

Wenn nun autonome, moralische Maschinen als ethische Begründung ausscheiden, muss man der 

Fragestellung, ob eine eigene Bereichsethik der Informationstechnik als Subdisziplin der Technikethik 

gerechtfertigt ist, auf eine andere Weise begegnen. Hierfür muss eine Ethik der Informationstechnik 

und -technologie unabhängig der Techniknutzung begründet werden, denn wenn ethische Anforde-

rungen an den Umgang mit oder der Nutzung von Informationstechnik gestellt werden, reichen klas-

sische ethische Prinzipien und Theorien aus, um diese ethischen Fragestellungen angemessen zu 

erörtern. So könnte man jenes Nutzerverhalten beurteilen, indem man die angemessene moralische 

Verpflichtung aufgrund eines Universalisierungstests ermittelt, also im klassischsten Sinne Kants Ka-

tegorischem Imperativ Folge leistet. Demgegenüber kann die Frage nach dem Sollen einer konse-

quentialistischen Ethiktradition folgen wie bspw. dem Utilitarismus. Hier gilt es dann, diejenige Hand-

lung als moralisch geboten zu betrachten, die den Weltzustand optimiert, wobei dieser bspw. als eine 

Zunahme der Nutzensumme aller Menschen interpretiert wird. Wenn die Frage nach dem moralisch 

gebotenen Handlungsgrund tugendethisch begründet wird, rücken der gute Charakter und die Aus-

bildung wünschenswerter Tugenden in den Mittelpunkt der Betrachtung. Die moralisch wertvolle 

Handlung begründet sich dann in der Ausführung wohlbedachter Tugenden, die das Gute fördern 

sollen. Eine Anwendung dieser klassischen Ansätze wäre komplex und schwierig, aber die ethischen 

Konzepte wären angemessen und würden einem solchen Evaluationsprozess genügen. Der tugend-

ethische Ansatz hebt sich von den beiden anderen Deliberationsweisen ab. Die ersten beiden Modi 
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der ethischen Deliberation benötigen keine Kenntnis des informationstechnischen Produkts, denn sie 

beurteilen die Handlung nach klassischem, rationalistischem, ethischem Vorgehen und nach Prinzi-

pien. Sie bedienen sich ethischer Prinzipien und wenden diese auf Einzelfälle, d.h. auf individuelle 

oder kollektive Handlungen, an. Sie fragen nicht, was ein wünschenswertes digitales Artefakt sein 

soll oder was ein solches ausmache, sondern welche Handlungen in der Nutzung oder im Umgang 

mit demselben moralisch geboten sein sollen. Daher gilt es hier auch nicht explizit nach den Hand-

lungen der Entwickler zu fragen, denn die Betrachtung fällt zunächst nicht auf das Informationstech-

nische und somit auch nicht auf den Herstellungsprozess. Ein tugendethischer Ansatz hingegen ver-

weist nicht nur auf eine Art und Weise der Deliberation, sondern auch auf die zu entwickelnden Tu-

genden und Praxen, derer es bedarf, um mit lebensweltlichen Situationen bestmöglich, im Sinne von 

moralisch angemessen, verfahren zu können. Es geht hierbei darum, Haltungen zu festigen, zu de-

nen auch das praktische Urteilsvermögen zählt, also um eine Bereitschaft, moralische Deliberationen 

durchzuführen, wenn diese notwendig sind (Vallor, 2016). Diese Deliberation ist kontextsensitiv, d.h. 

es ist unmöglich, anhand der Anwendung eines Prinzips die moralisch gebotene Handlung zu ermit-

teln, sondern es bedarf Erfahrung und Wissen, um zu beurteilen, welche tugendhafte Handlung in 

diesem Gegenstandbereich dem Guten dient (Vallor, 2016).  

So hat es den Anschein, dass normative, ethische Ansätze zunächst keinen Rekurs auf die Informa-

tionstechnologie oder -technik nehmen müssen, da sie sich, unabhängig vom Gegenstand, auf die 

richtigen oder guten Handlungen beziehen. Jedoch verweist die tugendethische Herangehensweise 

bereits auf die Öffnung der Handlungskontexte und bezieht diese mit in die Überlegungen zur Cha-

raktergüte ein: Denn erst in den lebensweltlichen Situationen beweist sich die wahre Güte des Cha-

rakters. Dieser starke Bezug zur erfahrbaren Lebenswelt mag auch erklären, weshalb gerade in der 

Informationstechnikethik die Tugendethik eine große Renaissance erlebt. Ebenso ermöglicht diese 

Tugendethik, das Individuum in Rückbezug zu einer Gemeinschaft, zu einem Ethos, zu denken, durch 

die und in der es seine rationalen Lebensentwürfe erst moralisch ausleben kann. Obgleich diese 

kulturelle Einbindung auch als Kritikpunkt gelten mag, sind die strukturellen Momente tradierter mo-

ralischer Rationalität essentiell, wenn eine hermeneutische Verortung und moralische Thematisierung 

der Informationstechnologie und -technik gelingen soll (Teil I, Kapitel 2.2). 

Die Frage nach einer IT-spezifischen Ethik muss daher in der Besonderheit der Informationstechno-

logie und -technik begründet sein (Brey, 2010). Daraus folgt allerdings, dass Informationstechnik nicht 

mehr nur als reines Mittel zum Zweck betrachtet werden kann, denn dieser Mittelcharakter der Tech-

nik übersieht zum einen die Wertinhärenz der Informationstechnik und zum anderen die mögliche 

Transformation des Wahrnehmungs- und Erfahrungsraums der Nutzer. Zudem kann über die Media-

lität der digitalen Technik die strukturelle Einbettung des autonomen Nutzers und Entwicklers in ein 

Netz gegenseitiger Verpflichtungen eingefangen werden, sodass die transformative Kraft, die von 
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mancher informationstechnischen Errungenschaft ausgeht, für eine ethische Analyse fruchtbar ge-

macht werden kann. Rohbeck bettete 1993 die moderne Ablehnung eines strengen Technikdetermi-

nismus in seiner Einleitung in Technologische Urteilskraft – Zu einer Ethik technischen Handelns in 

einen philosophiehistorischen Kontext ein: So verdeutlicht Rohbeck, dass sich die technologische 

Kränkung aus dem Ohnmachtsgefühl speist, trotz des herstellenden Schöpfungsaktes nicht mehr 

Herr über die eigenen geschaffenen Werkzeuge zu sein (Rohbeck, 1993). Dieser Kränkung stellt 

Rohbeck die philosophischen Begriffe der Subjektivität und Freiheit gegenüber, die den modernen 

Handlungsbegriff tragen, insofern ein autonomes Subjekt sich selbst Ziele zu setzen und sich durch 

die Erreichung eben jener selbst zu verwirklichen vermag (Rohbeck, 1993). Dieser philosophischen 

Haltung entspringt eine vehemente Ablehnung jeglicher Ansätze, welche die autonome Zweckset-

zungsvernunft in ihre Schranken verweisen, weil sie diese dadurch entmachten. Allerdings führt der 

traditionell-moderne Handlungsbegriff zugleich in eine groteske Darstellung des Mittel-Zweck-Ver-

hältnisses: Denn gerade in der Geschichte der Technik und insbesondere der Informationstechnik 

gibt es eine Fülle an Beispielen, die auf den Umstand verweisen, dass das Artefakt vormals für einen 

gänzlich anderen Zweck entwickelt wurde, wie bspw. die SMS, sodass gerade hier die Zwecke die 

Mittel nicht vollständig bestimmen. Ein solcher Handlungsbegriff würde wieder zurück zur Annahme 

führen, dass der Zweck die Mittel bestimme und die Mittel diesem vollständig unterlägen (Rohbeck, 

1993). Der moderne Handlungsbegriff, der von autonomen Individuen belebt wird, führt in die Aporie 

der Zweck-Mittel-Beziehung: Zum einen postuliert er die Eigenständigkeit des Subjekts und somit der 

Zwecke. Zum anderen führt er dadurch zurück zu einem klassischen Mittelbegriff, der für Informati-

onstechnologie und -technik nicht haltbar ist.   

Die traditionelle Sicht der Wertfreiheit der Technik (Simon, 2016; Van den Hoven, Vermaas & Van de 

Poel, 2015) besagt, dass die Güte oder die Minderwertigkeit eines technischen Produkts oder einer 

Fertigkeit erst durch die Bedienung oder Ausübung des Nutzers entsteht. Erst durch einen spezifi-

schen Umgang mit dieser Technik entstünde die Wertfrage der Technik, denn Werkzeuge werden 

nur durch ihren Gebrauch oder Missbrauch, durch ihre Zweckentfremdung, evaluativ zugänglich und 

entbehren als Werkzeuge zunächst jeglicher moralischen Bewertungsgrundlage. Der Nutzer verleiht 

durch seinen Umgang mit einem Werkzeug, z.B. einem Hammer, diesem einen Wert, da er den Ham-

mer nutzen kann, um Nägel einzuschlagen oder um jemanden zu erschlagen. Ein Hammer wird erst 

durch den Einsatz des Nutzers zur Waffe, zu einem Tatwerkzeug, wenn der Nutzer ihn als solchen 

nutzt. Die Wertigkeit kommt dem Hammer exogen, sozusagen über die Handlung des Nutzers, zu. 

Der Umgang mit dem Hammer als Werkzeug oder als Waffe entscheidet darüber, ob eine moralisch 

wünschenswerte Handlung vorliegt oder nicht (Ihde, 1990). Die Intention, den Hammer als Waffe zu 

missbrauchen, wird nicht durch den Hammer selbst erzeugt – selbst wenn der Hammer als solcher 

offen zugänglich ist und jemand ihn im Affekt als Waffe zweckentfremdet, kann man nicht davon 
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sprechen, dass dem Hammer jene ,Waffenheit` qua Design intrinsisch angelegt sei und man von 

daher einen Hammer bspw. nur noch aus Schaumstoff anfertigen sollte. Dem Täter kann man jedoch 

den strafrechtlichen und moralischen Vorwurf machen, absolut unangemessen gehandelt zu haben. 

Ethisch relevant werden in diesem Zusammenhang also Fragestellungen, die einen guten, fairen, 

gerechten Umgang miteinander adressieren und dies bedeutet, dass moralisch wünschenswerte 

Handlungen im Zentrum der Analyse stehen. Eine solche Betrachtung befreit den Gestaltungspro-

zess, normativen und vor allem moralischen Geboten Folge leisten zu müssen, denn weder der De-

signer, der Gestalter noch der Entwickler können etwas zur Werthaftigkeit des Produkts beitragen. 

Die moralische Verantwortung liegt hier ganz beim Hammer-Nutzer. Diese Annahme greift jedoch in 

vielen Fällen der Informationstechnik zu kurz.  

Der dieser Hypothese zugrundeliegende Mittel-Zweck-Charakter der Technik, der Werkzeugen eigen 

ist, trifft jedoch nicht ohne weiteres auf Informationstechnik zu, denn Informationstechnik und - tech-

nologie umfasst voreingestellte Produkte, über die der Nutzer keine vollständige Kontrolle verfügen 

kann.‘ (Grunwald, 2018a) Man denke hier bspw. an Waschmaschinen, Suchmaschinen oder auch 

Assistenzsysteme in der Robotik. In ihnen stecken bereits viele Annahmen über den Wasserver-

brauch, den Stromverbrauch, über die Platzierungsverfahren der Suchergebnisse bis hin zur äußeren 

Gestaltung eines Roboters, die anthropomorph oder zoomorph sein kann und so ein Gegenüber vor-

gaukelt. All diese Merkmale sind gerade nicht wertfrei. Die Art und Weise, wie der Nutzer mit dieser 

digitalen Technik umgehen kann, ist bereits zum Teil durch die Technik selbst vorgegeben und die 

Handlungsfreiheit der Nutzer somit eingeschränkt. Dies mag teils auch auf klassische Technik über-

tragbar sein, insofern jede Technik bestimmte Verhaltensweisen einfordert, weil ein bestimmtes re-

aktives Verhalten meist erforderlich ist, damit Technik funktioniert. Aber im Falle von Informations-

technik und -technologie weisen viele vorgeformte Eigenschaften und Infrastrukturen bereits be-

stimmte Wertungen auf, die nicht unmittelbar einsichtig sind und die von außen nicht (oder nur ein-

geschränkt) beeinflussbar sind.  

Zusätzlich spricht die Möglichkeit bestimmter digitaler Technik und Technologien, auf den Weltbezug 

der Nutzer einzuwirken, auch gegen einen reinen Mittelcharakter (Hubig, 2006; Teil I, Kapitel 3). Die 

durch den Einsatz von Technik sich verändernden Relationalitäten führen zu neuen Wissens- oder 

Wahrnehmungshorizonten (Ihde, 1990), die nicht mehr durch die instrumentelle Natur des Techni-

schen erklärbar sind, sondern wesentlich einen Medialitätscharakter aufweisen (Hubig, 2006). Tech-

nik ist dabei „kein spezielles Medium, sondern macht eine bestimmte Art und Weise aus, in der die 

realen, intellektualen und sozialen Möglichkeitsräume strukturiert sind“ (Hubig, 2006, S. 155). 

Dadurch wird bereits ersichtlich, worin die transformative Kraft begründet liegt, die Kulturen beein-

flussen und neue Welten eröffnen kann. Sowohl der Aspekt der Modalitätsveränderung des Weltzu-
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gangs als auch der Aspekt der Strukturierung von Handlungskontexten verdeutlicht die informations-

technikimmanente Wertausrichtung. Beide Gesichtspunkte werden durch den Medialitätscharakter 

der Informationstechnik konzeptualisierbar und veranschaulichen dadurch zugleich die immanente 

Wertigkeit der Informationstechnik und -technologie. Dies eröffnet nun auch Raum für den Gedanken, 

dass Technik normativ gut gestaltet werden kann, indem man diese technischen Aspekte, die Werte 

perpetuieren, im Entwicklungsprozess bereits berücksichtigt. Der Gestalter, Designer oder Entwickler 

ist somit maßgeblich an der Entstehung und Weitergabe von Werten beteiligt.  

Diese Wertinhärenz stellt somit die Möglichkeit dar, durch Technik wissentlich individuelle, intersub-

jektive – hierunter fallen bestimmte relationale Beziehungsgeflechte – und gesellschaftliche Phäno-

mene zu beeinflussen. So kann eine digitale Kommunikationsplattform jemanden individuell ausgren-

zen (Diskriminierung), auf die Beziehungen zwischen Individuen einwirken (Kommunikationskultur) 

oder gar kollektive Auswirkungen haben (z.B. auf die Demokratie). Diese Gestaltungsmacht betont 

auch Brey (2000a) in seinem Aufsatz Disclosive Computer Ethics als Grundbedingung der values in 

design-Bewegung oder Friedman (1997) in Human Values in the Design of Information Systems and 

Technology. Diese Bewegung entstand in den 1990er Jahren vornehmlich aus der Softwareentwick-

lung heraus und stellte die ethische Forderung auf, dass bereits zu Beginn und fortlaufend moralische 

Werte und generell normative Haltungen Berücksichtigung finden müssen, um moralisch gelungene 

informationstechnische Objekte zu entwickeln: „Value Sensitive Design is a theoretically grounded 

approach to the design of technology that accounts for human values in a principled and comprehen-

sive manner throughout the design process.” (Friedman, Kahn & Borning, 2006, S. 350)  

Somit ist die gänzliche Abwälzung moralischer Verantwortung ausschließlich an die Nutzer selbst 

moralisch verwerflich, denn IT-Technik und IT-Technologie können nicht als neutraler und transpa-

renter Vermittler menschlicher Intentionalität verstanden werden (Simon, 2016). Eine ethische Be-

wertung kann somit auch unabhängig der menschlichen Nutzung oder des Umgangs mit dieser Tech-

nologie erfolgen. Brey (2000a, 2010) versteht unter den in Technik und Technologien implementierten 

Werten (embedded values) Handlungsausrichtungen, die, sobald das System implementiert oder ge-

nutzt wird, die Lebenswirklichkeit moralisch beeinflussen. Somit bemisst sich die Güte des Systems 

aus den tatsächlich entstandenen sozio-technischen Realitäten (Brey, 2000b, 2010). Da die in der 

Informationstechnik enthaltenen oder implizierten Werte tatsächliche moralische Auswirkungen in der 

Lebenswelt haben, muss eben jene Beziehung im Entwicklungsprozess und im Verwaltungsprozess 

informationstechnischer Produkte miteinbezogen werden. Brey (2000a, S. 12) hebt vier Werte hervor, 

die durch den Einsatz digitaler Technologie und Technik verstärkt unter Druck geraten: Gerechtigkeit, 

Autonomie, Privatsphäre und Demokratie. Darauf aufbauend entwickelte Brey zur Ergänzung der 

mainstream computer ethics einen normativen Zugang zur Computertechnologie, den er als disclo-
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sive ethics bezeichnet. Dieser Ansatz fokussiert sich zunächst nicht darauf, moralisch-qualitative Kri-

terien, sondern Klarheit in der Relationalität von Software und Lebenswelt zu gewinnen. Unter 

mainstream computer ethics versteht Brey normative Analysen, die sich auf bekannte moralische 

Konfliktfälle beziehen, wie bspw. Hacking, Internetpornographie oder Phishing. In der ethischen De-

liberation über jene Konfliktfälle werden sodann die klassischen, wissenschaftlich-theoretischen Ethi-

ken angewendet, um im Anschluss Regulierungsanforderungen formulieren zu können. Dieses Vor-

gehen hält Brey jedoch für verkürzt, denn es werden gerade nur offensichtlich problematische Fälle 

berücksichtigt. Hingegen können moralisch wertvolle Einflüsse keine Berücksichtigung erhalten, denn 

es werden traditionell nur diese moralisch kontroversen Fälle im Hinblick auf individuelle, intersubjek-

tive oder kollektive Handlungen diskutiert. Somit steht nur der Nutzer und niemals das Design infor-

mationstechnischer Artefakte im Mittelpunkt einer ethischen Analyse (Brey, 2000). Brey verweist je-

doch darauf, dass die Umsetzung von Werten und die Beeinflussung sozialer Strukturen durch den 

Einsatz digitaler Technik einer eigenständigen Analyse und normativen Evaluation bedürfen. So stellt 

er den Begriff der Opazität ins Zentrum einer ethischen Aufklärung, denn: „[c]omputer-related prac-

tices may be morally opaque for two reasons: because they are unknown or because they have a 

false appearance of moral neutrality” (Brey, 2000, S. 11). Es gibt folglich für Brey zwei gravierende 

Probleme, die aufgrund der mainstream approach auftreten: der Fokus auf gängige, bekannte mora-

lische Probleme sowie die Ignoranz gegenüber der Annahme, dass Computertechnologie selbst 

Quelle moralischer Werte und deren Beibehaltung, Aufrechterhaltung oder Verzerrung sein kann. 

Somit beginnt jede Computerethik zunächst mit der Aufdeckung eingebetteter Normativität in Com-

putersystemen, Anwendungen und Praxen, sodass die disclosive ethics vor allem einen deskriptiven 

Charakter aufweist, da die Computertechnik und die damit zusammenhängende Praxis analysiert 

werden, um deren moralische Bedeutung herauszuarbeiten, ohne diese zunächst zu bewerten (Brey, 

2000; Teil II, Kapitel 3).  

Die für die Computertechnik einzigartigen Aspekte, durch welche die bestimmten normativ relevanten 

Sachverhalte differenziert werden können, werden im nachfolgenden Teil der vorliegenden Arbeit 

behandelt. Sie grenzen den Bereich der normativen Deliberation auf die für die Computertechnik we-

sentlichen Momente ein.  



   

 

147 
 

4 Die Einzigartigkeit der Informationstechnologie und -technik 

Die als uniqueness-These bekannte Forderung nach der Begründung einer eigenständigen Ethik der 

Informationstechnik verlangt nach einer Argumentation, weshalb klassische, ethische Theorien nicht 

ausreichen, um sich normativ angemessen mit der Thematik der Digitalisierung, der digitalen Trans-

formation sowie der digitalen Artefakte zu befassen. Vielmehr gilt es dem Anspruch nachzugehen, 

eine Bereichsethik einzuführen, die sich am Sachgegenstand orientiert, da im Gegensatz zu anderen 

Bereichsethiken, wie bspw. der Wirtschaftsethik, kein eindeutiges gesellschaftliches Subsystem mehr 

andressiert werden kann. Dies liegt darin begründet, dass Digitalisierung oder digitale Transformation 

in allen menschlichen Lebensbereichen stattfinden und somit verschiedene gesellschaftliche Sys-

teme tangieren. Die Wertinhärenz digitaler Technik, die These der embedded values verdeutlicht, 

dass Software und Softwaresysteme selbst Gegenstand einer normativen Beurteilung werden müs-

sen, da ethisch relevante Situationen nicht erst im Umgang mit oder in der Nutzung digitaler Artefakte 

entstehen. Eine Ethik für Softwareentwickler muss sich folglich über einen eigenständigen Gegen-

standsbereich oder ein idiosynkratrisches Vorgehen abgrenzen, die jeweils eine separate ethische 

Deliberation rechtfertigen. Es gilt somit, diejenigen Situationen einzugrenzen, die dezidiert aufgrund 

des informationstechnischen oder -technologischen Charakters auftreten. So müssen diejenigen Aus-

wirkungen betrachtet werden, die durch einen Einsatz von Informationstechnik und -technologie in 

der lebensweltlichen Realität entstehen, die direkt auf die technischen Bedingtheiten zu reduzieren 

sind bzw. muss thematisiert werden, wie auf diese normativen Unzulänglichkeiten technisch einge-

wirkt werden kann (Maner, 1996). Die Frage, welche normativen Deliberationen vonnöten sind, und 

wie sich diese von klassischen, ethischen Deliberationen unterscheiden, gilt es in den letzten Kapiteln 

dieser Arbeit nochmals hervozuheben.  

Eine selbstverantwortliche Ethik für Softwareentwickler bedarf zunächst der Herausarbeitung jener 

Aspekte, die als Unterscheidungsmerkmale dienen und dadurch den Charakter der Einzigartigkeit 

digitaler Technologien und Techniken hervorheben: 

• der mediale Charakter digitaler Technologie und Technik 

• das Merkmal einer emerging technology 

• Vernetzung durch Transparenz und Allgegenwart 

• die Formbarkeit digitaler Technologie und Technik  

• die Machtposition digitaler Technologie und Technik 

• Verantwortungsdiffusion 

Diese sechs Erfassungsbereiche sollten bei jeder normativen Betrachtung graduell fokussiert werden, 

d.h. je nach Kontext und digitaler Technologie und Technik mehr oder weniger.  
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4.1 Der mediale Charakter der Informationstechnologie und -technik 

Impact und implicit moral agents wurden als Kategorien moralischer Implikationen von Informations-

technik herausgestellt. Der kategoriale Unterschied beruht auf der je unterschiedlichen Rückführbar-

keit normativer Implikationen: So wurden impact moral agents negative, externe, moralische Effekte 

zugeordnet, die zwar durch den Einsatz eines digitalen Artefakts entstehen oder maßgeblich durch 

ihren Einsatz verstärkt werden. Diese Effekte sind jedoch von solchen zu unterscheiden, die durch 

implicit moral agents hervorgerufen werden. Letztere entstehen gerade durch inhärente Werte, wes-

halb von einem kategorialen Unterschied der moralisch relevanten Ursachen gesprochen werden 

muss.  

Impact moral agents  negative externe moralische (Neben-)Effekte  

Implict moral agents  moralische Effekte aufgrund technikinhärenter Werte 

Die verschiedenen Ursachen moralischer Güte lassen die Debatte um den instrumentalen oder me-

dialen Charakter von Informationstechnologie und -technik in den Mittelpunkt der Betrachtung rücken: 

Um diese Unterscheidung in den Zusammenhang um impact und implicit zu stellen, ist die kategoriale 

Verschiedenheit von Werkzeugen, Maschinen und Automaten einzuführen. Diese verhilft dazu, den 

moralischen Status eingrenzen zu können sowie die Besonderheit der digitalen Technologien und 

Techniken im Gegensatz zu anderen technologischen und technischen Verfahren hervorzuheben.  

Digitale Artefakte können nicht mehr als reine Werkzeuge verstanden werden, sondern sind auch als 

Maschinen oder Automaten zu verstehen. Dies begründet Joseph Weizenbaum mit der Tatsache, 

dass einige digitale Artefakte zunehmend auf menschliche Kontrolle verzichten können (Kastendiek, 

2003), d.h. eigenständig Prozesse in Gang halten oder gar in Gang bringen können. Diese Ersetzung 

menschlicher Fähigkeiten ist zunächst vor allem auf die menschliche, physische Arbeitskraft be-

schränkt gewesen: Mit Garn und Nadel lässt es sich besser Stoffe fest und über einen längeren Zeit-

raum zusammenhalten, mit einer Nähmaschine können sodann komplexere Abfolgen im Eigenantrieb 

erfolgen, wie z.B. mit einer Nähmaschine ohne Fußbrett. Die automatisierte Nähmaschine hingegen 

verfügt über noch mehr Eigenleistung: So kann eine digitalisierte Nähmaschine in Abhängigkeit der 

Stoffqualität eigenständig zwischen Programmen und Stichmustern variieren. 
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Abbildung 9 Die Entwicklung vom Werkzeug zum Automaten hinsichtlich der Unterstützung der physis hin zur 
phronesis. Eigene Abbildung. 

Unter Informationstechnik versteht man zudem nicht nur diejenigen autonomen Maschinen, die in 

bestimmten Arbeitskontexten menschliche physische Arbeitsfähigkeit unterstützen oder gar mensch-

lich-körperliche Fähigkeiten durch maschinelle Ausführungen ersetzen. Vielmehr sollen Software-ge-

stütze Artefakte, die als decision supportive technology (Shim et al., 2002) begriffen werden, mind 

work (Agar, 2019) verrichten: Sie sollen folglich die phronesis unterstützen, weshalb sie einer beson-

deren ethischen Überlegung bedürfen, die nicht nur negative Externalitäten betrachtet, sondern auch 

wesentlich die normative Ausgerichtetheit der Welt mitberücksichtigt. In dieser Funktion sind digitale 

Artefakte nicht ausschließlich instrumentell zu verstehen, sondern transzendieren einen strengen Mit-

telbegriff. Digitale Artefakte sind somit auch als Medium zu begreifen (Hubig, 2006), gerade weil vie-

len digitalen Artefakten die Möglichkeit innewohnt, Wissen oder den Wissenszugang auf eine be-

stimmte, selektive Art und Weise aufzubereiten. Technik als Medium betont gerade, dass die Dring-

lichkeit normativer Deliberation über den Einsatz und Gebrauch digitaler Technik, aufgrund ihres 

transformativen Charakters, den Weltbezug des Menschen stark beeinflussen kann. Dies liegt darin 

begründet, dass digitale Technik sich mehr und mehr im Urteilsvermögen des Menschen verankert 

und das Urteilsvermögen unterstützt oder gar ersetzt, wenn Entscheidungen oder der Entscheidungs-

findungsprozess, d.h. die Deliberation, gänzlich an Automaten delegiert werden. So können digitale 

Artefakte nicht mehr nur als ein Instrument verstanden werden, um Ressourcen optimal einzusetzen, 
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sondern müssen in erster Linie als Medium begriffen werden, durch das sich Handlungs- und Erfah-

rungsspielräume konstituieren, strukturieren und transformieren lassen (ebd.). 

Dies ermöglicht es, eine weitere Unterteilung hinsichtlich der moralisch bedeutsamen Spielräume 

vorzunehmen, die technisch relevant sind: Impact moral agents können in Form von Werkzeugen und 

Maschinen als Mittel verstanden werden, die positive oder negative Externalitäten zur Folge haben 

können. Diese Folgen entstehen durch den Einsatz digitaler Technik in bereits existenten mikro-, 

meso- oder makro-sozialen Kontexten, z.B. in der verschlüsselten peer-to-peer-Kommunikation, die 

staatliche Überwachung umgehen soll und sich somit auf das Bürger-Staats-Verhältnis auswirkt. Im-

plicit moral agents hingegen erzeugen moralische (un-)wünschenswerte Realitäten aufgrund technik-

inhärenter Wertehaltungen. Selbstredend können digitale Artefakte moralisch bedeutsam sowohl hin-

sichtlich ihres impacts als auch hinsichtlich ihrer implicit-Folgen sein: Die kategoriale Unterscheidung 

ist somit keineswegs exklusiv zu verstehen, sondern dient der Orientierung moralisch bedeutsamer 

Momente und einer adäquaten praktischen Adressierung. 

Impact moral agents  Werkzeug/Maschine  negative, externe, moralische Effekte (Nebeneffekte) 

Implict moral agents  Maschine/Automat  moralische Effekte aufgrund von technikinhärenten 

Werten 

Interessant ist, dass der Übergang von Mittel zu Medium sowie von Werkzeug zu Maschine jeweils 

einen anderen normativen Handlungsspielraum konstituiert: Ethical impact agents zeichnen sich vor 

allem dadurch aus, dass ihre ethischen Probleme nicht genuin technischer Natur sind. Die normative 

Analyse und Evaluation befassen sich demnach mit denjenigen Artefakten, deren ethisch uner-

wünschten oder wünschenswerten Konsequenzen externer Natur sind, d.h. weil ihr Einsatz in einem 

lebensweltlichen Kontext dort zu Verzerrungen führt, wie es bspw. AirBnB auf dem Wohnungsmarkt 

gezeigt hat. Allerdings können diese negativen oder positiven ethischen Einflüsse nicht rein technisch 

erklärt oder aufgefangen werden, sondern bedürfen einer wirtschaftsethischen, unternehmensethi-

schen oder politischen Diskussion. Daraus lässt sich folgern, dass diese normativen Aspekte kollektiv 

und somit kooperativ adressiert werden. Individuell – in unserem Kontext bedeutet dies auf der Ebene 

des Softwareentwicklers oder des Softwareenwicklungsteams – kann hier nur schwierig agiert wer-

den, ohne den einzelnen Softwareentwickler unter moral distress zu stellen. Softwareentwickler allein 

können zwar ihren Handlungsspielraum eigenständig eingrenzen, aber dies zu fordern käme einer 

supererogatorische Forderung gleich. Diese externen ethischen Konsequenzen sollten zwar einer 

Analyse unterworfen werden, sobald ein Artefakt entworfen und entwickelt wird, aber viele der Rah-

menanforderungen sind nicht Teil des zu diskutierenden Optionen- und Lösungsraums. Ob die Un-

gleichheiten, die durch bspw. AirBnB auftreten, wünschenswert sind oder nicht, lässt sich nicht einzig 

durch die Diskussion der technischen Begebenheiten klären. Zwar muss betont werden, dass sich 
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die negativen Auswirkungen, die AirBnB aufgrund der extremen Reichweite und einfachen Teilnahme 

verursacht, auch informationstechnisch erklären lassen. Allerdings lässt sich diese normative Schief-

lage nicht einzig durch das Design der Technik klären. Selbst wenn sich AirBnB selbst begrenzen 

und bspw. nur fünf Wohnungen pro km² ausweisen würde, ist dies eine eigenständige, wirtschaftliche 

Regulierung, die nicht als Sollensanspruch an das Unternehmen allein gestellt werden kann.  

Diskriminierungsaspekte, die aufgrund eines implementierten Algorithmus entstehen, sind hingegen 

individuell auf der Ebene der Softwareentwickler technisch lösbar. Diese moralische Aufforderung, 

Diskriminierungen zu unterlassen, kann somit an Softwareingenieure delegiert werden, denn hier gilt 

es bereits, die deontologische Forderung der Gleichbehandlung aller – gleichgültig der Hautfarbe, 

des Geschlechts, der Religion oder der Herkunft – zu berücksichtigen. 

 

 

Abbildung 10 Werkzeuge als Mittel sowie digitale Technologie und Technik als Medium. Eigene Abbildung. 

Der Werkzeugcharakter ist demnach als ein qualitatives Merkmal zu verstehen, das den impact von 

implicit unterscheidet. Dies ist relevant, insofern gezeigt werden kann, welche Aspekte sich als genu-

ine informationstechnische oder informationstechnologische Probleme herausstellen lassen, an de-

nen Softwareingenieure qua ihrer Professionalität arbeiten können.  
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4.2 Das Merkmal einer emerging technology 

Oft gibt es (noch) keine lebensweltlich eingebundene, für moralisch angemessen befundene Orien-

tierung, d.h. es fehlt an für moralisch gut befundenen Lebenspraxen sowie der Förderung moralisch 

wünschenswerter Tugenden. Dies kann man zum einen auf die Dynamik, die digitaler Technologie 

und Technik eigen ist (Teil III, Kapitel 4), zum anderen auch durch deren Zielsetzung begründen. 

Letzteres kann auch auf andere Technologien zutreffen, allerdings zielen digitale Artefakte gerade 

darauf ab, dem Menschen nicht nur als Werkzeug oder Maschine dienlich zu sein, sondern unterstüt-

zen oder substituieren ihn in seiner Urteilskraft, indem sie als Medium fungieren (Hubig, 2006). Soft-

waresysteme veranlassen die Endnutzer dazu, in bestimmte Richtungen zu denken oder zu handeln, 

sodass selbst das Urteilen und Entscheiden an Softwaresysteme delegiert wird. Dies geht häufig mit 

einem Verlust der Autonomie einher, denn so werden Personen in ihrer Vernunftfähigkeit untergraben 

und verlieren zunehmend Vertrauen in ihre eigenen erlernten Fähigkeiten und Kompetenzen (Frisch-

mann & Selinger, 2018; Harris, 2016). Je mehr ein Softwaresystem folglich nicht nur Werkzeug oder 

Maschine, sondern ein medialer Automat geworden ist, desto mehr nehmen die ethischen Aspekte 

zu. Die ethisch zu überblickenden Sachverhalte betreffen den Kern der Humanität, weshalb nach 

sorgsam entwickelten und vertrauenswürdigen digitalen Artefakten verlangt wird: Es geht von nun an 

verstärkt darum, die Ausübungen der Vernunft technisch zu unterstützen. Decision support systems 

erweitern nicht nur Handlungsräume, sondern wirken auf Gedanken und Urteile ein. Im Gegensatz 

dazu ersetzen Maschinen menschliche Arbeitskraft. 

Der pragmatistischen Tradition folgend führen moralische Überzeugungen genau dann nicht mehr zu 

angemessenen, zumutbaren Resultaten, sondern laufen ins Leere, wenn sie wegen einer fehlenden 

oder mangelhaft gewordenen Praxis Konflikte erzeugen, die eine philosophische und ethische De-

liberationen notwendig werden lassen (Dewey, 1922; Mead, 1934; Nida-Rümelin, 2008). Tradierte 

moralische Kriterien können keine wünschenswerten Handlungen mehr garantieren, sondern neue 

Handlungsoptionen fordern diese moralischen Kriterien heraus. Ethik wird hier als die zur Deliberation 

gebrachten, strukturellen Konflikte verstanden. Diese herausgeforderten Strukturmerkmale gilt es nun 

zu überdenken, weil die tradierten moralischen Überzeugungen nicht ohne Weiteres auf einen neuen 

Lebenskontext übertragen werden können. Folglich muss die Handlungsebene verlassen und eine 

ethische Reflektion über die moralischen Überzeugungen begonnen werden, die das gesellschaftli-

che System nicht mehr unvermittelt tragen. Moralische Überzeugungen verbergen sich in Routinen 

und stabilisieren so lebensweltliche Handlungsketten, die dadurch Erwartungshaltungen konstituie-

ren und darauf gerichtete Handlungen vorhersagbar machen (Teil I, Kapitel 2.1). Aufgrund ihres in 

alltäglichen Strukturen verborgenen Charakters sind moralische Überzeugungen und Haltungen im-

plizit und offenbaren sich nur dann, wenn sie ihrer Gewandtheit verlustig oder wenn sie durch eine 
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ethische Deliberation explizit gemacht werden. Als rationale, normative Konzepte sind sie wiederum 

erlernbar und so tradierbar, bleiben deshalb aber auch modellierbar. Moral ist als solche unproble-

matisch und die meisten moralischen Überzeugungen sind weitreichend akzeptiert. Ethische Delibe-

rationen explizieren diese Überzeugungen oder Haltungen und können sie so öffentlich zur Debatte 

stellen. In diesen Deliberationen wird normativ abgewogen, welches das moralisch wünschenswerte 

Szenario sein soll und wie Strukturen sowie Handlungen dementsprechend ausfallen sollen. Es ist 

daher wenig verwunderlich, dass durch den Einsatz neuer Technologien oder Technik moralische 

Überzeugungen herausgefordert werden können, gerade weil sie feste Strukturen transformieren und 

somit die unsichtbaren Muster akzeptierter Moral offenbaren, die sodann zugleich zur Disposition 

stehen (Swierstra & Rip, 2007). Diese Transformationen oder moralischen Überwerfungen führen 

zunächst in eine Ratlosigkeit, die auch Vallor (2016) vortrefflich belegt, indem sie hervorhebt, dass 

selbst in Handbüchern zur Angewandten Ethik normative Erörterungen informationstechnologischer 

Situationen eine Ausnahme darstellen. Ethische Abwägungen betreffen dagegen bspw. den Fleisch-

konsum, Abtreibung oder Folter, da in diesen abgeschlossenen Szenarien menschliche Handlungs-

kontexte vertraut sind und mit lebensweltlichen Praxen korrespondieren. Die ethische Frage kann 

sodann, so Vallor (2016, S. 27), hinreichend präzise als „[i]s x (where x is an act or practice from the 

above list) right or wrong?” gestellt werden. Die konkreten Fragen sind so vielfältig wie der Einsatz 

der digitalen Technik selbst. Diese Frage kann aufgrund der fehlenden Kenntnis um strukturelle Be-

dingtheiten wünschenswerter Praxis im Zusammenhang mit Informationstechnik so nicht formuliert 

werden. Vallor spinnt das Beispiel weiter und beginnt mit der Frage „Is twitter right or wrong?“ Dabei 

gelingt es ihr aufzuzeigen, dass die moralische Güte von Twitter als Technik-Objekt nicht erörtert 

werden kann, weil die Bedeutung aufgrund einer mangelnden Klarheit über die strukturelle Einbettung 

nicht verständlich gemacht werden kann. Dasselbe gilt auch für die Umformulierung der Frage in 

Bezug auf die moralische Qualität einer Handlung, hier als „Is tweeting right or wrong?“ (Vallor, 2016, 

S. 26-27). Somit macht sie deutlich, dass nicht Technik oder Technologie als wesentliche Differen-

zierungsmerkmale auftreten, denn weder digitale Artefakte noch Handlungen oder der Umgang mit 

dem digitalen Artefakt werden durch die Frage ethisch angemessen adressiert. Doch welche Fragen 

müssen formuliert werden, damit auch normative Urteile hinsichtlich digitaler Technik gefällt werden 

können, die nicht jeglicher Sinnhaftigkeit entbehren? Denn Twitter als Kommunikationsmöglichkeit ist 

moralisch nicht unangemessen, sondern fördert zunächst das menschliche Bedürfnis nach einem 

gemeinsamen Austausch. Schließlich bleibt unklar, worauf sich die Normativität beziehen soll: So-

wohl Twitter als technisches Objekt als auch die Handlung, einen 200-Zeichen-Kommentar zu kom-

munizieren, können ohne Einbettung in soziale Strukturen, ohne Kenntnis über entsprechende Er-

wartungshaltungen und deren moralisch angemessene Beantwortung gar nicht oder bestenfalls nur 
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unzureichend beantwortet werden. Zudem betont Vallor, dass auch in anderen Erörterungen Ange-

wandter Ethik Technik eine zentrale Rolle spielt, sei es in Abtreibungsfragen oder in der ökologischen 

Ethik. Die Unklarheit, die normative Orientierungslosigkeit beruht also nicht darauf, dass Informati-

onstechnik eine Technik ist, sondern vielmehr darauf, dass es sich um eine emerging technology 

handelt. Es handelt sich hierbei also um Technik, die:  

„Not yet sufficiently developed to be assignable to specific practices with clear consequences for 

definite stakeholders. They present open developmental possibilities [Herv. d. A.] for human culture 

as a whole, rather than fixed options from which to choose. The kind of deliberation they require, then, 

is entirely different from the kind of deliberation involved in former sets of problems.” (Vallor, 2016, S. 

28)  

Dies ist ausschlaggebend, denn ohne moralische Überzeugungen, was als moralisch wünschenswert 

gilt, ohne einen phronimos, der als Vorbild dienen kann, muss zunächst ein normativer Bedeutungs-

horizont begründet werden. Somit ist deutlich geworden, dass auch die moralische Güte von Infor-

mationstechnik und Technologien, wie z.B. soziale Medien, Gesichtserkennungstechnologie oder 

Pflegeroboter, nur in Abhängigkeit von Handlungszusammenhängen und Praxen, in die sie imple-

mentiert werden, ethisch erörtert werden kann.  

Zudem wird zugleich ersichtlich, dass für einen vernünftigen Umgang mit Informationstechnik, allein 

aufgrund der alltäglichen Nutzung in nahezu allen lebensweltlichen Bereichen, sowohl die Tätigkeiten 

der Nutzer als auch diejenigen der Entwickler betrachten werden müssen. Folglich ist auf der einen 

Seite zu verstehen, welche lebensweltlichen Handlungszusammenhänge durch den Einsatz von In-

formationstechnik transformiert werden und ob diese Transformation zu denkbar moralisch wün-

schenswerten Praxen führt. Das heißt bspw., ob die Informationstechnik bestimmte Nutzer-Haltungen 

gegenüber dieser Technik fördert, die moralisch wünschenswerte Praxen stabilisieren oder gar för-

dern, diese aber nicht unterminieren. Auf der anderen Seite kann durch eine solche Kenntnis ein 

Berufsethos, eine professional ethics, artikuliert werden, die sich dezidiert auf die Etablierung ingeni-

eursrelevanter Handlungen und Haltungen fokussiert und somit den Herstellungsprozess praktisch-

moralisch anreichert. Ethisch brisant werden Informationstechnologien insbesondere dann, wenn sie 

als sozio-technische Systeme beschreibbar werden, d.h. wenn durch einen Einsatz sowie durch den 

Umgang mit Informationstechnik normative Verpflichtungsgefüge transformiert werden und dadurch 

der Bezug zur Welt und den Mitmenschen transformiert wird.   

4.3 Vernetzung durch Transparenz und Allgegenwärtigkeit 

Ein weiteres Merkmal, das sich in dieser Arbeit bereits mehrfach zeigte und sich auch grundlegend 

für die Reflexionsbegriffe der Transparenz und Opazität erwiesen hat, ist die allgegenwärtige Präsenz 
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von Software, die sich jedoch oft der direkten Wahrnehmung entzieht. Im Gegensatz zu einem Desk-

topcomputer ist in diesem Zusammenhang die Rede von mobilen Geräten wie Smartphones oder 

Tablets sowie dem kontinuierlichen Informationsaustausch mit anderen Geräten wie Autos und Kühl-

schränken. Hier bedarf es bestimmter Middleware, Sensorik oder Prozesse, damit dieser Informati-

onsfluss zustande kommen kann. Dieses Phänomen wird unter dem Begriff des ubiquitous computing 

thematisiert:  

Die zentralen Charakteristika des Ubiquitous Computing [Herv. d. A.] sind das weitgehende 
Verschwinden von Hardwarekomponenten und der Mensch-System-Schnittstelle, die Adaptivi-
tät und Smartness des Systems, die Selbstorganisiertheit und Kontextwahrnehmung – d. h. die 
Fähigkeit, Handlungssituationen zu erkennen – des Systems, die informatische Aufladung der 
Mesosphäre, die ubiquitäre Nutzbarkeit sowie die handlungsrelevante Verknüpfung von lokalen 
und globalen Informationen.“ (Wiegerling, 2013, S. 375)  

So bedient eine Person ihr Auto, ohne dabei wissen zu müssen, welche Computer sich in diesem 

befinden oder mit wie vielen anderen Systemen diese wiederum im Austausch stehen. Die Software-

systeme, um optimal wirksam werden zu können, gehen in ihrer Umwelt auf. Aber nicht nur die Trans-

parenz der Softwaresysteme, sondern auch ihre Funktionalität erschließt sich dem Endnutzer nicht 

mehr ohne Weiteres: Weder muss man über das Wissen verfügen, welche Algorithmen zur Lösung 

bestimmter Probleme eingesetzt werden, noch bedarf es eines Verständnisses darüber, welche Nut-

zerverhalten das System steuern oder von diesem gesteuert werden. Die Zielfunktionen bleiben ver-

borgen: So sind sie entweder transparent oder gar opak. Im Hintergrund operieren Systeme, die ge-

wisse, dem Endnutzer unbekannte Ziele verfolgen und auf mathematischen oder kognitionspsycho-

logischen Modellen beruhen, die sich dessen Kenntnis entziehen.  

,Ubiquitous computing‘ umfasst daher sowohl das ,persuasive computing‘, vor allem wenn es um die 

Verhaltenssteuerung in ökonomischen Kontexten geht, als auch den Begriff der ,ambient intelligence‘, 

der meist in Europäischen Forschungsprojekten Verwendung findet. Ebenso ist in diesem Zusam-

menhang oft vom Internet der Dinge die Rede. Allen Konzepten ist der kontinuierliche Informations-

austausch vieler einzelner Geräte gemein, die im Verborgenen operieren. Unter dem Begriff des ,per-

suasive computing‘ wird verstärkt der Einfluss auf das Verhalten und die Handlungen des Nutzers 

thematisiert. Es handelt sich hierbei um ein strategisches Konzept, das erwünschte Verhaltensweisen 

bewusst mittels des Einsatzes digitaler Technologie und Technik zu erzielen versucht. Aufgrund die-

ses Merkmals wird sich in dieser Arbeit verstärkt auf das ,persuasive computing‘ fokussiert, denn vor 

allem die Annahme der gezielten Verhaltensänderung ist auch für wünschenswerte normativ gestal-

tete digitale Artefakte bedeutsam: Zum einen kann man diese kognitionspsychologischen Modelle auf 

positive Resultate lenken, zum anderen muss man zugleich diskutieren, ob ein solcher willentlicher 

Eingriff, selbst bei noch so wünschenswerten Resultaten, moralisch zumutbar ist. Denn beim ,persu-
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asive computing‘ handelt sich nicht um die automatische Eingabe von Daten, sondern um eine Be-

ziehung von Daten zu Handlungsintentionen des Nutzers. Der Begriff des ,persuasive computing‘, 

den B.J. Fogg 1997 einführte und weiterhin prägt, verdeutlicht die Bedeutung der intentionalen Steu-

erung des Verhaltens oder der Wahrnehmung des Endnutzers: „Simply put, a persuasive computer 

is an interactive technology that changes a person’s attitudes or behaviors.” (Fogg, 1997, S. 225) 

Als ,persuasive technology‘ versteht man daher die Menge an digitaler Technik und Technologie, die 

psychologische Prinzipien der Überzeugung anwendet, wie Glaubwürdigkeit, Gegenseitigkeit oder 

Vertrauen, um Veränderungen im Verhalten und in den Einstellungen der Nutzer hervorzurufen (de 

Kort et al., 2007). Das beabsichtige Eingreifen in die menschlichen Entscheidungsstrukturen ist in 

diesem Zusammenhang ausschlaggebend, denn auch externe Ereignisse, wie z.B. ein Regen, kön-

nen zu einer Verhaltensanpassung führen. Allerdings wird die durch einen Regenschauer verursachte 

Verhaltensänderung nicht angemessen mit dem Prädikat „der Regen überzeugte den Menschen, sich 

dementsprechend zu verhalten“ beschrieben. Wesentlich für die ,persuasive technology‘ ist somit die 

beabsichtige Verhaltensänderung, die auch ohne subtilen Zwang oder subtile Wahrnehmungsver-

schiebungen zu teils auch gewollten Verhaltensveränderungen führen kann (Berdichevsky & Neuen-

schwander, 1999; Oinas-Kukkonen & Harjumaa, 2009). 

Während der Nutzer im persuasive computing noch Anerkennung findet, heben Søraker und Brey 

(2007) bezüglich der ambient intelligence den wichtigen Aspekt hervor, dass gerade keine direkten 

Schnittstellen mehr zum Endnutzer notwendig sind, weshalb sein Verhalten, seine Handlungsgründe 

gar nicht mehr zentral sind. Vielmehr berechnet ein Algorithmus aus einer Menge an Daten, die Ver-

haltensspuren der Nutzer sind, Muster und triggert durch den berechneten Output wiederum ein be-

stimmtes Nutzerverhalten (ebd.). „Ambient Intelligence differs from traditional IT in the sense that we 

no longer consider what our desires are and interact with the device (behave) accordingly. Instead, 

we leave it up to the device itself to infer – what we really want on the basis of our natural behaviour.“ 

(ebd, S. 9) 

Ambient intelligence beinhaltet somit auch die Annahme, dass Software die Wünsche und Vorlieben 

einer Person schneller und besser aus ihren Datenspuren herauslesen kann, als es den Personen 

häufig selbst gelingt. Die Software greift dadurch dem Selbsterkenntnisprozess der Person voraus, 

indem vergangenes Verhalten auf zukünftige Empfehlungen hin abgebildet wird, z.B. durch predictive 

algorithms. Auch hier gilt, dass dem Endnutzer die berechnenden Prozesse nicht ersichtlich oder 

erklärbar sind. Das Stattfinden dieses Austausches sowie die Art und Weise des Austausches ent-

ziehen sich der Wahrnehmung: Zum einen, weil die Technologie und Technik nicht jedem Endnutzer 

epistemisch zugänglich gemacht werden kann und zum anderen, weil die offensichtliche Schnittstelle 
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zum Menschen zunehmend verschwindet. Systeme und Geräte sind so für die Endnutzer nicht sicht-

bar, d.h. sie sind transparent. Die Systeme steuern sich dabei häufig selbst, d.h. aus den Daten des 

Nutzerverhaltens werden weitere Schritte in Gang gesetzt. Dabei steuert das System wiederum das 

Verhalten des Nutzers, ohne diesen aktiv in die Entscheidungssituation einzubeziehen. Solche Soft-

waresysteme befinden sich zunehmend überall und vernetzen unterschiedliche gesellschaftliche Be-

reiche oder unterschiedliche individuelle Rollen miteinander. Die Systeme bleiben aufgrund ihrer 

Komplexität in ihrer technischen Funktionalität für die Endnutzer opak. Diese Charakterisierung trifft 

nur auf Automaten zu und kann nicht von Geräten oder Maschinen erfüllt werden, d.h. es handelt sich 

um genuine, Software-spezifische Merkmale.  

Tristan Harris, ein ehemaliger Mitarbeiter von Google und 2015 Mit-Begründer des Center for Hu-

mane Technology – einer Bewegung, die sich um die Belange der IT-Konsumenten bemüht und als 

Auslöser des Time Well Spent Movement gilt – verknüpft den Aspekt des manipulativen Designs von 

Technik mit den Zielen von Wirtschaftsinteressen auf Seiten von Unternehmen. Unternehmen wür-

den, so Harris (2016), die Autonomie der Nutzer absichtlich unterminieren, indem sie gewollt durch 

technische Applikationen oder Features bestimmte Nutzerverhaltensweisen hervorrufen, um den Nut-

zer als Kunden bestmöglich an ihr Produkt zu binden. Dies gelingt, indem das Design des technischen 

Artefakts so ausgestaltet wird, dass es den Nutzer dahingehend verführt, bspw. das Produkt häufig 

zu verwenden. Dienlich sind hierfür z.B. kontinuierliche Benachrichtigungen oder ein systematischer 

Einsatz normativ aufgeladener Motivation, wie das Anerkennungsbedürfnis durch likes in Sozialen 

Medien sehr eindrücklich zeigt, sowie das Phänomen, dass dislikes vermehrt zu schädlichen, unko-

operativen Verhaltensformen führen können. YouTube gab 2021 daher die Abschaffung der Dislike-

Funktion bekannt (Garcia, Abisheva & Schweitzer, 2017; Khan, 2017). Dieser Eingriff in die mensch-

lichen Handlungsstrukturen hinterlässt Spuren und verändert die lebensweltlichen Bedingungen 

menschlichen Miteinanders, weil auf normative Konstituenzien eingewirkt wird. Gerade dieser subtile 

Druck, den digitale Artefakte auf diese Eckpfeiler gemeinsamer Verhaltensweisen ausüben, führt 

auch dazu, dass „[e]ntgegen unserer persönlichen Wahrnehmung [...] unser exzessives Nutzungs-

verhalten nämlich in den wenigsten Fällen eine absichtliche Entscheidung [ist NZ]. Die Strukturen der 

Interaktion und die Algorithmen, auf denen die meisten Apps basieren, sprechen bei uns unterbe-

wusste Automatismen an, die uns instinktiv zu einer Handlung verleiten“ (Markowetz, 2015, S. 25). 

Allerdings sei an dieser Stelle im Gegensatz zu Markowetz betont, dass es nicht nur um die Auslö-

sung unterbewusster Reize-Reaktion-Mechanismen geht, sondern dass gerade die Verschiebung 

normativer Orientierungscluster vormals rationale, unbewusste, aber normativ angemessene Verhal-

tensreaktionen zu normativ fragwürdigem Verhalten transformieren kann.    
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Eine beabsichtigte Manipulation von Nutzerverhalten, die den Gedanken der Wertneutralität techni-

scher Artefakte ohnehin aufhebt, verdeutlicht zugleich, dass sich Normativität hinsichtlich digitaler 

Artefakte nicht in einer reinen Güterabwägung erschöpft, sondern dass Softwaresysteme aus der 

Perspektive psychologisch-individueller Bedürfnisse und Heuristiken gedacht werden, um vollfunkti-

onsfähige Applikationen, d.h. nicht nur technisch funktionale Software, entwickeln zu können. Dabei 

werden normative Anforderungen zwischenmenschlicher Beziehungsgeflechte auf die Interaktion von 

Menschen und Maschinen übertragen (Fogg, 2003). Fogg, Gründer und Leiter des Behavior Design 

Lab der Universität Standford (https://captology.stanford.edu/), greift dabei dezidiert die Frage nach 

der Ausgestaltung von Softwaresystemen und Hardwarekomponenten auf, um sich der Fragestellung 

einer Verhaltensänderung und somit Verhaltenssteuerung anzunähern. Er stellt die Gestaltbarkeit 

von Computersystemen aus Nutzersicht und deren Reaktionen auf bestimmte Features in den Mittel-

punkt seiner Betrachtung. Die Verhaltensanpassung wird dadurch zu einer steuerbaren Verhaltens-

änderung. Hierbei dreht sich bei der Formierung von Technik alles um die usability von Mensch-

Maschinen-Interaktionen, die meist mit Hilfe der 5-Es gemessen wird: efficient, effective, easy to 

learn, engaging, error tolerant (Albers & Mazur, 2014). Jedoch stellt sich bereits bei der Messung von 

usability die Frage nach der Metrik, denn so gilt es, das Nutzererlebnis eher nach Qualitäten zu un-

terscheiden, wie bspw. nach mehr Freude oder nach mehr gelebter Gemeinschaft. Letzteres betont 

sogleich die Werteausgerichtetheit menschlichen Daseins und überführt eine ökonomisch-soziologi-

sche Betrachtung von usability in eine Ethik, die auch Vallor (2016) techno-moralisch einzufangen 

versucht. Um wünschenswerte Tugenden zu formulieren, verweist sie zunächst auf vier Charakterei-

genschaften, die sie für das technische Zeitalter als unangemessen deklariert:  

Consider the person who: 1) is characteristically incapable of empathizing with or giving moral 
consideration to others beyond their local circle; 2) is unable to communicate or deliberate well 
with others, especially with those holding different metaphysical and value commitments; 3) 
reasons unusually poorly in circumstances involving great uncertainty and risk; and 4) has con-
cerns for the good life that rarely if ever extend beyond maximizing gains in the present and 
immediately foreseeable future. (Vallor, 2016, S. 32)  

Eine Person, die diese vier Wesenszüge aufweist, kann in der vernetzten Welt keine positiven Ak-

zente setzen, denn gerade hier treffen Personen aus den verschiedensten Ländern, mit den unter-

schiedlichsten Interessen und divergierenden Werten aufeinander. Auch ist der Einsatz der digitalen 

Technik aufgrund ihres jungen Alters nicht immer vorhersehbar, weshalb sie auch in langfristiges 

Denken eingebunden werden muss, wenn die Bewertung nicht nur nach technischer Funktionalität 

und ökonomischem Nutzen erfolgen soll. Wenn diejenigen Charaktermerkmale – oder klassisch aus-

gedrückt, wenn diejenigen Tugenden ausfindig gemacht werden können, die zu wünschenswerten 

Handlungsweisen mit und Ausgestaltungsweisen von digitaler Technik führen, dann können diese 

Artefakte auf eine normative, wünschenswerte Weise konstruiert werden sowie positiv auf jene Ver-



   

 

159 
 

haltensweisen einwirken, die zu einem selbstbestimmten Leben beitragen. Wenn dieser tugendethi-

schen Technikethik Gehör geschenkt wird und ihr Kraft verliehen werden soll, dann müsste Foggs 

kognitionspsychologischer Ansatz mit der Idee moralisch wünschenswerter Praxen verbunden wer-

den. Sodann müssen Technik und Technologie nicht nur in einer individualistisch geprägten Autono-

mieforderung gedacht werden, sondern zudem Sozialität und Kollektivität mit in unsere Betrachtung 

einbeziehen: Der Mensch ist nicht allein frei.  

Die Idee, Technik so zu entwickeln, dass sie das Verhalten der Nutzer positiv ändern kann, stützt sich 

auch auf die ökonomische Nudging-Theorie, wie sie von Thaler und Sunstein eingeführt wurde: Diese 

betont, dass Fehlverhalten – verstanden als ein suboptimales oder irrationales Verhalten – wieder 

auf die richtige, optimale, da ökonomisch-rationale Spur gebracht werden kann. Dies geschieht nicht 

notwendigerweise durch eine rationale Reflektion, die den Akteuren aufgrund des Verlassens der 

Handlungsebene oft mühsame Anstrengungen abverlangt, sondern bereits durch kleine Anreize, die 

auf der Handlungsebene integriert werden und zu großen Verhaltensänderungen führen können 

(Thaler & Sunstein, 2009). Durch die Einführung bestimmter Entscheidungsarchitekturen können 

Menschen so beeinflusst werden, dass sie ohne große Mühen, folglich ohne die Anstrengungen des 

reasoning, die rational-optimale Entscheidung treffen. Strenggenommen kann hier nicht von rationa-

ler Entscheidung gesprochen werden, denn das Individuum wird in seinem Verhalten von außen ge-

lenkt – es reagiert auf die äußeren Umstände. Die vom Individuum nicht wahrnehmbare Manipulation 

führt in ethische Probleme des Paternalismus und zur Frage danach, inwiefern es zumutbar ist, Men-

schen zu ihrem Glück zu zwingen, für sie Entscheidungen zu fällen, sie in eine bestimmte Richtung 

zu lenken (Dittmeyer, 2020; Fischer, 2017). Hier stellen sich Fragen nach der Überbetonung kollekti-

ver versus individueller Autonomie, die hier nur angerissen werden können.  

Aufgrund dieser manipulativen Macht und gezielten strategischen Ausrichtung digitaler Technologie 

und Technik räumt Fogg (2003, S. 2012) ethischen Beurteilungen seiner Überredungsmaschinerie 

großen Raum ein und betont mehrfach: „The key for those who design, study, or use persuasive 

technologies is to become sensitive to the range of ethical issues involved.”  

Durch die Aufnahme der gezielten Verhaltensänderung mittels bewusst gesetzter Design-Akzente 

kann Technik nicht mehr unabhängig vom Nutzer gedacht werden und das Forschungsprogramm 

muss um eine Human-Computer-Interaction, d.h. ein menschlich-zentriertes Design, erweitert wer-

den. Der Fokus auf human-centred Design, der aus dem Ansatz der Mensch-Maschinen-Interaktion 

resultiert, kann aber nicht ohne Weiteres mit der humanistischen Forderung gleichgesetzt werden. 

Die humanistische Forderung umfasst gerade, dass diese genuin menschliche Fähigkeit zur Autono-

mie des Einzelnen innerhalb einer Gemeinschaft in ihren spezifischen Rollen zu gewährleisten und 

zu fördern sei, aber nicht unterminiert werden dürfe. Somit werden aus einer humanistischen Sicht 
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sogleich ethische Gesichtspunkte relevant, die ein Nutzer-basiertes Design nicht notwendigerweise 

beinhalten muss. Die Fähigkeit, das eigene Leben eigenständig zu gestalten, gründet auf der Fähig-

keit des Gründegebens und Gründenehmens und somit auf einer vernünftigen Ausrichtung der eige-

nen Lebenspläne, die wiederum als eigenständige Zwecksetzungsrationalität zu verstehen sind 

(Nida-Rümelin, 2020). Diese Autonomiefähigkeit, ein selbstbestimmtes Leben zu gestalten, kann das 

Individuum nicht allein erreichen, sondern sie ist gestützt durch ein Miteinander, das soziale Autono-

mien und kollektive Freiheiten zu berücksichtigen gedenkt. Eine radikale Autonomie, die nur die indi-

viduellen Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellt, scheitert demnach schon an der Lebensrealität der 

Akteure, die jedoch die Grundlage einer soliden ethischen Reflexion bildet.  

Die Allgegenwärtigkeit, die Transparenz und die mangelnde Nachvollziehbarkeit digitaler Artefakte 

führen, wie es König (2013) in seinem Artikel VDI-Richtlinie in der Technikbewertung beschreibt, zu 

einem Kontrollverlust, da die Widerspenstigkeit der Realität eliminiert wurde. Dem Nutzer bleibt un-

klar, in welchem Szenario er sich gerade aufhält. Der Kontrollverlust, der sich bereits durch die Wer-

tinhärenz der built in tendencies der Softwaresysteme bemerkbar machte, wird durch diese Form der 

Technologie verstärkt. Um diesem Kontrollverlust entgegenzuwirken, entstand das Konzept der Pa-

rallelkommunikation, das als Versuch verstanden werden muss, Probleme wie die Entmündigung des 

Nutzers und die Unkontrollierbarkeit der Technik abzumildern (Wiegerling, 2011). Diese Parallelkom-

munikation soll dem Nutzer ad hoc durch im System implementierte Kanäle über das Zustandekom-

men der Information sowie der Metainformation Auskunft geben: Dem Nutzer soll eine Möglichkeit 

der Systemkontrolle nach Plausibilitätskriterien und eine Eingriffsmöglichkeit in Systemkonfiguratio-

nen gewährt werden. Parallelkommunikation ist für Laien entwickelt worden und stellt die Entlastungs-

funktion der digitalen Technologie nicht infrage. Es geht darum, die im Hintergrund agierenden Sys-

teme in ihrer Funktions- und Wirkungsweise wahrnehmbar zu machen sowie einen Beitrag zur Kom-

petenzwahrung bzw. -wiedererlangung zu leisten. Im Zentrum steht die Autonomiewahrung des Nut-

zers gegenüber dem System durch die Aufweisung und Gewährung von Handlungsoptionen sowie 

Ausstiegsmöglichkeiten aus der Systembegleitung.  

Fallmann (2007) spitzt die Frage nach der Qualität des normativen Moments jedoch zu, indem er die 

Normativität sogleich in Zusammenhang mit einem offenen Entscheidungsspielraum bringt. Nicht 

mehr die Offenlegung aller Momente, die sich der Wahrnehmung und Erkenntnis entziehen, ist Ge-

genstand der Überlegung, sondern vielmehr gilt es, die Gütekriterien hinsichtlich ihrer Ausrichtung zu 

überdenken. Denn welches qualitative Moment ist ausschlaggebend, damit ein Computersystem als 

moralisch zumutbar beurteilt werden kann: „One that persuades one more [Herv. d. A.]  or one hat 

persuades one into something good [Herv. d. A.] ? Who is to decide?” (Fallman, 2007, S. 296) 
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4.4 Die Formbarkeit digitaler Artefakte: Der Überschuss an Zwecken  

Die Vorhersehbarkeit aller positiven oder negativen Folgen, die aus einem Einsatz resultieren, sowie 

eine ausreichende Konzeptualisierung struktureller Lebensformen, die eine mögliche Transformation 

durchlaufen, sobald die Technik oder Technologie eingebunden wurde, ist allein aufgrund des inhä-

rent dynamischen Charakters digitaler Technologie und Technik unmöglich. Bereits die schiere An-

zahl an Möglichkeiten, für die diese digitalen Technologien und Technik eingesetzt werden können, 

erschwert den Versuch, normativ gezielt einzugreifen. Wie bereits in Teil III, Kapitel 2 dargelegt, führt 

die Verselbständigung der Mittel zu einer nicht einzufangenden Dynamik, die jedoch für den innova-

tiven Antrieb dieser Technologien und Technik wesentlich ist. Diese allgemeine Zweckdienlichkeit 

verdeutlicht sich bspw. an der Verselbständigung der Idee, die SMS als Fehlermeldung intern zu 

entwickeln. Erst nach und nach etablierte sich die SMS als Kommunikation zwischen Privatpersonen 

(Wietlisbach, 2017). Die normativen Dimensionen der Informationstechnik sind aufgrund der vielfälti-

gen Zweckdienlichkeiten nur schwer greifbar, was Moor (1985, S. 27) in seinem Aufsatz What is 

Computer Ethics? mit dem Label malleable beschreibt:  

„Because computers are logically malleable, they will continue to be applied in unpredictable ways, 

generating numerous policy vaccums for the foreseeable future. Moreover, because computerized 

situations often become informationally enriched, we will continue to find ourselves in conceptual 

muddles about how precisely to understand these situations.”  

Allerdings betont Moor vor allem, dass nicht nur die Einsatzmöglichkeiten unbekannt seien, sondern 

auch die damit verbundenen ethischen und legalen Kategorien (ebd.). Er diskutiert diese unbeabsich-

tigte Dynamik anhand einiger Konzepte, wie der Privatsphäre oder des Stehlens. So zeigt er auf, dass 

man im Digitalen nicht mehr ohne Weiteres von einem klassischen Diebstahl sprechen kann, da die 

Originaldatei nicht entwendet, sondern kopiert werden müsste. Somit werden solche Situationen in-

formationally enriched: Hierunter fällt die Veränderung ethischer und legaler Konzepte, die durch die 

Einführung binärer Informationen verursacht wird. Ethische Imperative – wie, dass man nicht stehlen 

möge – werden im Zusammenhang mit dem Kopieren von Dateien herausgefordert, da hier streng-

genommen nichts gestohlen, also im Traditionellen nichts weggenommen wird. Sie dienen keiner 

hinreichenden Handlungsorientierung mehr und bedürfen einer anderen ethischen und legalen Hand-

habung. Moor (1985) verweist darauf, dass es bei digitaler Technologie und Technik verstärkt darum 

geht, dass es an normativer Orientierung im Umgang mit diesen Transformationen mangelt. Er be-

zeichnet dies als „policy vaccum“ (ebd. S. 26).  Allerdings, wie in dieser Arbeit bereits erörtert, gilt es 

nicht nur, eine politische, externe, normative Orientierungslosigkeit zu adressieren und Regulierungs-

bestrebungen einzufordern. Vielmehr müssen sich Praxen, verstanden als etablierte, wünschens-

werte Lebensformen, ausbilden. Dies kann auch beabsichtigt erfolgen und benötigt ausreichend Zeit. 
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Die fehlende Orientierung, die sich aus dem dynamischen Charakter digitaler Technologien und Tech-

nik ergibt, beruht folglich auf nicht etablierten Verhaltensweisen, die sich aufgrund der Schnelllebig-

keit nur schwer oder zu langsam ausbilden können. Informationstechnik als Gebrauchsgegenstand 

wird gerade aufgrund der Ahnungslosigkeit über die für Informationstechnik relevanten, moralisch 

wünschenswerten Strukturen zu einer Quelle lebensweltlicher Orientierungslosigkeit.  

Die Mehrzweckdienlichkeit, das Unwissen über zukünftige Zustände sowie die Ungenauigkeit mora-

lischer Begrifflichkeiten verstärken den bereits aufgerührten Charakter einer emerging technology. 

Dieser Überschuss an Zwecken begründet jedoch auch gerade die economies of scope: Digitale Pro-

dukte, die für einen bestimmten Zweck entwickelt wurden, lassen sich meist schnell und einfach für 

andere Zwecke einsetzen. Diese Schnelllebigkeit, die sich im vielfältigen Einsatz zeigt, ist keiner an-

deren Technologie oder Technik eigen und zeigt sich auch in der Schwierigkeit, digitale Technologie 

und Technik einer gezielten Bereichsethik zuzuordnen.  

If I had told you 25 years ago that, in a quarter century’s time, one-third of the human race would be 
communicating with one another in huge global networks of hundreds of millions of people—exchang-
ing audio, video, and text—and that the combined knowledge of the world would be accessible from 
a cellphone, that any single individual could post a new idea, introduce a product, or pass a thought 
to a billion people simultaneously, and that the cost of doing so would be nearly free, you would have 
shaken your head in disbelief. All are now reality. (Rifkin, 2014, S. 134) 
Digitale Technologie und Technik sind zudem einzigartig, weil sie wie kein anderes technisches In-

strument nicht nur economies of scope, sondern auch economies of scale ermöglichen. Sobald ein 

digitales Artefakt technisch funktioniert, lässt es sich aufgrund seiner diskreten Natur billig vervielfa-

chen, auf den Markt bringen und sogar relativ schnell wieder ändern, wenn dies notwendig sein sollte. 

Dieses Phänomen beschreibt Rifkin in seiner Theorie einer digitalen Ökonomie als eine Null-Grenz-

kosten-Gesellschaft: Es gibt Fixkosten, aber nur geringe variable Kosten. Allerdings bleibt die Her-

stellung des ersten Produkts aufgrund der forschungsintensiven Phase kostspielig (Agar, 2019). Nach 

dem Prototyping ist das Produkt jedoch einfach skalierbar: So mag die Entwicklung der ersten Version 

eines Textverarbeitungsprogramms noch aufwendig sein, wenn es sich jedoch als technisch funktio-

nal erwiesen hat, lässt es sich vielfach kopieren. Die Massenproduktion, die aufgrund der Kopierbar-

keit einfach erzielt werden kann, ist unbestritten ein weiteres Alleinstellungsmerkmal digitaler Tech-

nologie und Technik.  

4.5 Die Machtposition digitaler Technologie und Technik  

Digitale Artefakte sind vielfältig: Man denke an Textverarbeitungsprogramme, Steuerungssysteme, 

Tamagochis, Games, Webseiten bis hin zu Plattformen. Digitalen Artefakten war zunächst gemein, 

dass sie sowohl aufgrund ihres Überschusses an Zwecken als auch aufgrund ihrer diskreten Natur 
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eine gewisse kontinuierliche Dynamik sowohl in ihrer Erscheinung als auch in ihrer Anwendung auf-

wiesen. Die schnelle Vervielfältigung, die ihre binäre Charakterisierung ermöglicht, führte zudem in 

eine ungeheure Nutzerreichweite: Ein Textverarbeitungsprogramm lässt sich weltweit auf unzähligen 

Rechnern installieren und nutzen. Auf eine Plattform kann von vielen simultan zugegriffen werden. 

Ebenso ist es möglich, sich zugleich in Echtzeit mit anderen Nutzern global auszutauschen. Diese 

Reichweite und die unermüdlichen Einsatzmöglichkeiten verleihen digitalen Artefakten eine unglaub-

liche Macht. Kurz: Sie sind ein Massenprodukt. Aber nicht nur die Eigenschaft der Massenproduktion 

lässt digitale Artefakte tonangebend werden, sondern auch ihr vermehrter Einsatz in sozialen und 

emotionalen Bereichen oder in Gemeinsinn stiftenden Praktiken etabliert eine durch Technologie und 

Technik nie dagewesene Machtstruktur. Gerade weil digitale Artefakte nicht nur lebensweltliche kol-

lektive Praktiken nachhaltig transformieren können, sondern auch gänzlich neue Handlungs- und 

Denkräume eröffnen, üben sie Druck auf die normativen Konstituenzien der Lebensformen ihrer Nut-

zer aus. Die in dieser Technologie innewohnenden Möglichkeiten verleihen digitalen Produkten, Her-

stellungspraktiken und dem dazu notwendigen Wissen eine zuvor nicht dagewesene Macht, die sich 

am eindrücklichsten am Beispiel von Plattformen demonstrieren lässt.  

Plantin und Punathambekar (2016) verdeutlichen anhand ihrer Fallstudien von Google und Facebook 

die Herrschaftsstellung, die sich aus einer plattförmig ausgerichteten Infrastruktur ergibt. Zwar wurde 

digitale Technologie zu Beginn vermehrt als öffentliches Gut behandelt, was sich in den hohen staat-

lichen Investitionen zwischen 1960-1980 zeigte, die – vom öffentlichen Interesse gestützt – getätigt 

wurden (Plantin & Punathambekar 2019, S. 11 ff.). Erst die Privatisierungsbestrebungen im Zuge des 

Neoliberalismus führten ab den 1980er Jahren dazu, dass nicht nur staatliche oder staatlich über-

wachte, private Monopole wie die Post oder die Telekommunikation, sondern auch andere, kleinere 

Anbieter konkurrenzfähige (digitale) Infrastrukturgüter zur Verfügung stellen konnten. Insbesondere 

sollte so einer Explosion der Konsumentenpreise entgegengewirkt werden. Selbstredend blieben 

staatliche Regulierungsbestrebungen hinsichtlich der Bereitstellung oder Herstellung digitaler Güter 

bestehen. Dieser Trend der Entstaatlichung, so die Autoren, führte schlussendlich dazu, dass sich 

auch die Plattformökonomie immer mehr mit der Terminologie öffentlicher Güter einfangen ließ. „[T]he 

rise of digital technologies, in a neoliberal, political, and economic climate, has simultaneously facili-

tated a ,platformization’ of infrastructures and an ,infrastructuralization’of platforms.” (Plantin et al., 

2018, S. 301) 

Infolge dieser Feststellung analysieren Plantin und Punathambekar (2018) digitale, netzförmige Arte-

fakte nicht mehr nur ausschließlich mit Theorien der Plattformökonomie oder der Infrastrukturtheorie, 

sondern verknüpfen die wesentlichen Aspekte beider Theorien, um den Charakter dieser digitalen 

Artefakte vollständig erklärbar zu machen. Google, Amazon oder Facebook verfolgten bei ihrer Grün-

dung noch bestimmte Zwecke, wie Internetsuche, Einkauf oder Kommunikation, weshalb sie deutlich 
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als Plattformen beschrieben werden können. Plattformen weisen die Merkmale der Programmierbar-

keit und Erschwinglichkeit, die Verbindung heterogener Akteure sowie die Zugänglichkeit von Daten 

und Logik durch Anwendungsprogrammierschnittstellen (API) auf (Platin & Punathambekar, 2019) 

Plattformen haben somit einen festen Software-Kern, der sich meist modular erweitern lässt und da-

bei auf ökonomische Gewinne und Nutzerbefindlichkeiten ausgerichtet bleibt. Ihre Standardisierung 

bestimmen die Plattformen häufig selbst, weshalb sie sich meist gegenseitig ausschließen, d.h. ein 

Umzug von einer Plattform zu einer anderen ist nicht ohne Opportunitätskosten möglich. Die Oppor-

tunitätskosten steigen mit der Zeit meist an, denn auch der Nutzer profitiert von der Vielzahl der Mit-

nutzer: Hier findet er mehr potentielle Kunden, mehr Austausch, mehr Informationen oder eine ver-

besserte Kartographie. Plattformen können klein sein, also nur wenige Personen verbinden, aber 

können über die Zeit hinweg eine große Reichweite erzielen. So nutzten 2021 1,9 Millionen Personen 

Facebook täglich, was einem Wachstum von 6,8 % gegenüber dem Vorjahr entsprach (Dean, 2022). 

Der Zugang wird über ein dem Nutzer zur Verfügung stehendes Gerät sowie dessen finanzielle Zusi-

cherung mittels Online-Abonnements, pay-per-use-Funktionen oder über geschaltete Werbeeinnah-

men reguliert. Häufig ist es dem Endnutzer möglich, sich durch eigene Kreationen an der Plattform 

zu beteiligen, sei es in Form von Kurzbeiträgen, Suchaufträgen oder durch das Betätigen eines Ein-

kaufs. Die Plattformen wirken sich somit auf die Ausdrucksmöglichkeiten ihrer Nutzer aus, aber auch 

die Plattform selbst wird durch die Bedienung, die ökonomischen Anforderungen sowie durch tech-

nologische Sachzwänge geformt. 

Allerdings weisen Plattformen zunehmend Merkmale globaler Infrastruktur auf (Plantin & Punatham-

bekar, 2019) Im Gegensatz zu Plattformen versteht man unter einer Infrastruktur zunächst Systeme, 

wie die Telekommunikation oder die gesamtgesellschaftliche Versorgung mit Elektrizität. Diese wer-

den mit den Merkmalen der Allgegenwärtigkeit, Zuverlässigkeit, Transparenz, Zugangsmöglichkeit, 

Langfristigkeit und, wenn eine Versorgung ausbleibt, mit einem Zusammenbruch identifiziert (ebd.). 

Im Gegensatz zu Plattformen zielen Infrastrukturen auf ein gesamtgesellschaftliches Ziel ab, das ge-

meinsam verwaltet wird, weshalb sie als öffentliches Gut bezeichnet werden können. Meist kann man 

mit einem einmaligen Kauf eines Tickets an der Infrastruktur teilnehmen, bspw. am öffentlichen Nah-

verkehr, oder aber Teilnehmende müssen explizit austreten, wenn sie das Gut nicht konsumieren 

wollen. Bei einigen öffentlichen Gütern wird ein Austritt nicht gewährt. Bspw. ist dies in Deutschland 

im Falle der Bildung durch die Schulpflicht bis zu einem gewissen Alter nicht gestattet. Infrastrukturen 

müssen nachhaltig geplant werden, da sie wesentlich kultur- und austauschstiftend sind und sich ein 

Ausfall gravierend auf das gesellschaftliche Leben auswirken würde.  

Im Zuge der Zeit haben sich diese Plattformen zu Infrastrukturen ausgebildet, die das soziale Leben 

bedingen, indem sie den Zugang zu bestimmten Austauschformen oder Kulturgütern regeln. Sie üben 

dadurch auch Druck auf die Ökonomie selbst aus, denn auch hier gilt fortan, dass Firmen über digitale 
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Plattformen präsent sein müssen. Somit fungieren Plattformen als digitale Marktstrukturen, aber ihre 

gesellschaftliche Funktionalität lässt sich nicht auf diese Marktfunktion reduzieren: Sie kanalisieren, 

sie organisieren und strukturieren zwischenmenschliche Beziehungsgeflechte in allen gesellschaftli-

chen Bereichen. Plattformen ermöglichen auf einen Schlag, Millionen Personen zu geringen Kosten 

zu kontaktieren und weisen somit für jeden eine nie dagewesene Möglichkeit auf, seine Ideen oder 

Produkte global mit nur geringem Aufwand und wenig Wissen feilbieten oder kundgeben zu können. 

Diese Merkmale verstärkt jedoch den Einfluss von Plattformen und lässt sie Charakteristika von Inf-

rastrukturen annehmen: Wer über diese Herrschaftsstruktur verfügt, hat potentiellen Zugang zu vielen 

Nutzern, kann die Nutzerdaten für weitere Zwecke verwenden und übt auf die Teilnehmenden mittels 

dark pattern, nudging oder aufgrund der Wahl oder Bereitstellung von bestimmtem content Einfluss 

aus. Zudem bleibt der Nutzer aus Sicht der Plattformbetreibenden meist Konsument und wird nicht in 

seiner Funktion als Bürger betrachtet, obgleich er gerade auf diese bürgerlichen Werten und Pflichten 

angesprochen wird, wie es bspw. der Skandal um Cambridge Analytica aufzeigt.  

Infrastrukturen werden jedoch erst dann verwirklicht, wenn sie in alltägliche Lebenspraktiken einge-

bunden sind, d.h. wenn sie wesentlich zum Erhalt dieser Lebensform beitragen, in diesen aufgehen 

oder gar selbst eine neue Praxis etablieren (Plantin & Punathambekar, 2019). Ein Ausschluss ist 

dann als moralisch unzumutbar auszuweisen, wenn dadurch das Mitwirken an gesellschaftlich rele-

vanten Praxen nicht mehr möglich ist, wie es auch die Debatte um das Internet als Menschenrecht 

zeigt (Klimke, 2020; Voigt, 2014). 

Alle vormals skizzierten Kriterien, die digitale Technologie und Technik als eine einzigartige Verfah-

rensweise mit und Zugangsmöglichkeit zu der Welt aufzeigen, konstituieren einen mehrdimensiona-

len Herrschaftsraum. Allerdings kann über die Verortung der Optionen- und Lösungsräume, in wel-

chen die Medialität, der Überschuss an Zwecken ebenso wie die potentiell ubiquitäre, transparente 

Präsenz sowie die Wertinhärenz digitaler Artefakte verstärkt zum Vorschein treten, eine Verantwor-

tungszuschreibung ermöglicht werden. Hierfür kann wiederum die Methode der levels of abstraction 

hilfreich sein, indem die verschiedenen normativ relevanten Sachverhalte hinsichtlich ihrer Ausge-

staltungsmöglichkeit und Wertigkeit lokalisiert und in ihrer Relationalität adäquat thematisiert werden. 

Dies kann durch die Zuordnung dieser Phänomene zu den jeweiligen Handlungsbereichen gelingen. 

Die unterschiedlichen Handlungskompetenzen können wiederum einer Verantwortungszuschreibung 

dienen, um mit der herausfordernden Mächtigkeit, die den für Informationstechnologie und -technik 

typischen Phänomenen entspringt, normativ zielgerichtet umzugehen. Die Opazität, die vielen digita-

len Artefakten und Technologien inhärent ist oder durch deren strukturelle Einbettung auftritt, er-

schwert die Offenlegung von Verantwortungsstrukturen und bestärkt dadurch Machtverhältnisse. 

Deshalb wurde auch in Teil II, Kapitel 3 Opazität als Reflexionsbegriff eingeführt, der den Deliberati-

onsprozess kontinuierlich anleiten soll.  
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Normativ relevante Sachverhalte, die aus der technologischen Beschaffenheit sowie deren Einsatz 

resultieren, bedürfen nicht nur mühsamer, epistemischer Anstrengungen, sondern fordern praktisch, 

evaluativ Stellung zu beziehen. Es gilt hier, den ethisch schwierigen und komplexen Umständen mit 

Entscheidungskraft entgegenzutreten. Dies führt zu Fragen der Verantwortungsübernahme dahinge-

hend, wer im Rahmen digitaler Technologien und Techniken für welche normativen Handlungsräume 

verantwortlich gemacht werden kann.  

4.6 Verantwortungsdiffusion  

Die Vielfalt der informationstechnischen Artefakte zeigt sich darin, dass hierunter riesige Stand-alone-

Computer, private Desktoprechner oder Laptops, Netzwerke zum Austausch von Informationen zwi-

schen diese Computer und Roboter fallen. Zudem zählen hierzu alle Gegenstände, die sich binär 

erfassen lassen, wie Software, Programme, Anwendungen oder kurz: alles, was Maschinen program-

mierbar macht. Allen diesen Artefakten ist gemein, dass sie eine bestimmte Interaktivität mit der Um-

welt aufweisen, also nicht mehr ausschließlich durch den Menschen gesteuert werden müssen, son-

dern über Schnittstellen, wie z.B. Sensoren, zur Umwelt verfügen, und dadurch mit der Außenwelt 

interagieren. Ihr Einsatz in menschlichen, interaktiven Handlungsketten wirkt demnach auf die Hand-

lungsmotivation und bestimmt somit auch Handlungsabfolgen. Indem sich digitale Artefakte zwischen 

den Menschen und seine Mitwelt schieben, strukturieren sie Handlungsabläufe und gestalten Le-

bensräume mit. Digitale Technik mischt sich in zwischenmenschliche Interaktionsgefüge oder indivi-

duelle Deliberations- und Dezisionsverfahren ein, indem durch eben jene Technik bestimmte Aus-

drucksweisen geboten und andere nicht ermöglicht werden oder Empfehlungen sowie prognostische 

Resultate die Entscheidungsfindung beeinflussen. Diese Fragestellung nach der Zumutbarkeit sol-

cher medialer Vermittlung darf nicht mit der Frage nach der Möglichkeit autonom agierender Systeme 

verwechselt werden, solange diesen mentale Zustände, also eine maschinelle Intentionalität oder 

Emotionalität, zugeschrieben werden. Die Erhaltung oder Förderung der Nutzerautonomie muss auch 

bei Systemen, die nicht auf Künstlicher Intelligenz – mit dieser oft einhergehenden hypothetischen 

Zustandszuschreibung – beruhen, sondern bei jeder programmierbaren Maschine kritisch hinterfragt 

und praktisch gewährleistet werden. Ob ein Nutzer nämlich noch autonom oder in seinen Entschei-

dungen und Handlungen bereits durch teils gar nicht sichtbare Systeme manipuliert wird, ist eine 

drängende ethische Frage, die sich bei der Gestaltung und Entwicklung digitaler Artefakte unmittelbar 

stellen sollte.  

Unvermittelte Handlungen, die auf schlechten Entscheidungen autonomer Personen beruhen und zu 

unzumutbaren Ereignissen führen, werden handelnden Personen zugeschrieben, sofern diesen Al-
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ternativen zur Verfügung standen oder sie die Handlung auch hätten unterlassen können. Diese Per-

sonen werden für diese Handlungen zur Verantwortung gezogen: Sie werden legal belangt oder mo-

ralisch verachtet. Was geschieht jedoch, wenn diese Entscheidung Software-gestützt getroffen wurde 

und sich der Nutzer maßgeblich durch Software beeinflusst sieht, z.B., weil er sich auf das Software-

system beim Einparken verließ und dabei ein Kind übersah oder wenn ein Arzt aufgrund von prog-

nostischen Diagnosetools eine falsche Therapie einleitet?  

Auf kollektiver Ebene lässt sich durch den Einsatz digitaler Systeme eine Unterhöhlung ganzer Hand-

lungsräume erkennen, wie bspw. die Auswirkungen von Social Media auf demokratische Grundprin-

zipien, die den demokratischen Lebensraum tragen, gezeigt haben (Teil I, Kapitel 2.3 und Teil II, 7.2). 

Sollten die Produzenten dieser digitalen Artefakte für die größtenteils unerwünschten oder gar unzu-

mutbaren Handlungsverzerrungen verantwortlich gemacht werden? Sollte ein Unternehmen wie Fa-

cebook die Verantwortung übernehmen, weil die Bereitstellung dieser Plattform gerade Verhaltens-

weisen ihrer Konsumenten förderte, die zu gesellschaftlichem Aufruhr und in eine gesellschaftliche 

Zerspaltung führten? Oder gilt es, die Nutzer zu adressieren, die auf den Plattformen zuweilen nicht 

wissen, wie sie sich angemessen zu verhalten haben? Hier spielt sicherlich eine Rolle, ob diese Ar-

tefakte als Medien, Plattformen oder als öffentliche Infrastruktur behandelt werden (Plantin & 

Punathambekar, 2019). 

Die angerissenen Beispiele, die allesamt aufgrund ihrer Komplexität lohnend nachzuzeichnen sind, 

verdeutlichen die Schwierigkeit einer Verantwortungszuschreibung im Zusammenhang mit digitaler 

Technologie und Technik. Wie viel Verantwortung der Gesellschaft, dem Nutzer, dem Unternehmen 

und dem Entwickler zugemutet werden kann, ist womöglich nur kasuistisch und kontextuell, d.h. im 

Einzelfall oder für bestimmte Typen digitaler Artefakte (Gesichtserkennungssysteme im polizeilichen 

Einsatz, Kommunikationsplattformen, Fitnesstracker...), bestimmbar. Denn es geht nicht mehr nur um 

die Vermeidung technischer Fehler, die zu unerwünschten lebensweltlichen Resultaten führen, son-

dern um ein normativ angemessenes Design, welches die Vermittlung positiver Wertehaltungen för-

dert und genuin menschliche Fähigkeiten nicht beeinträchtigt. Dabei ist zunächst gleichgültig, ob die 

Artefakte beabsichtigt normativ fragwürdig konstruiert wurden, d.h. ob bspw. eine Nutzermanipulation 

tatsächlich beabsichtigt wurde, oder ob keine böswillige Intentionalität seitens des Unternehmens 

oder der Entwickler aufzufinden ist.   

Die Einführung digitaler Technologie und Technik in zwischenmenschliche Handlungsketten führt da-

her sowohl hinsichtlich ihrer Herstellung als auch hinsichtlich ihrer Nutzung in drängende Verantwor-

tungsfragen. Gerade aufgrund der hohen Anzahl an unterschiedlichen Artefakt-Typen sowie deren 

Verbindungmöglichkeiten mit anderen Technologien und deren direkten Auswirkungen auf das 
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menschliche Urteilsvermögen, auf menschliche Emotionalität oder Sozialität, muss die Verantwor-

tungsthematik auf zwei Ebenen angesprochen werden: Zum einem ist der Herstellungsprozess der 

zu entwickelnden, digitalen Artefakte zu durchdenken (Nissenbaum, 1996) und zum anderen darf die 

agency, die Handlungsfähigkeit, des Nutzers nicht unberücksichtigt bleiben, wenn über gerechtfer-

tigte Verantwortungszuschreibung gesprochen werden soll (Nida-Rümelin, Spiegel & Tiedemann, 

2017).   

Die Komplexität wird zusätzlich erhöht, wenn man sich vor Augen führt, dass selbst kleine Inkremente, 

die während des Entwicklungsprozesses programmiert werden, nicht auf individuelle Akteure zurück-

führbar sind: So entwickelt meist ein wechselndes Team Software und nutzt dabei bereits vorhan-

dene, teils auch zugekaufte Softwarestücke. Zugleich führt Teamarbeit jedoch auch in notwendige 

gegenseitige Deliberations- und Kontrollmechanismen, die gerade bei normativ schwierigen Frage-

stellungen, die nicht von einer Person überblickt und entschieden werden können, individuelle Er-

leichterung herbeiführen können. Hinzu kommt, dass Software meist in Hardware implementiert wird 

und sich aus der Mischform weitere normativen Tücken ergeben: So verstärken sich normative Un-

klarheiten, denn je mehr unterschiedliche Teams mit unterschiedlichen Schwerpunkten an einem Ar-

tefakt arbeiten, desto schwieriger wird die Lokalisation der Schnittstellen, die es bei einer normativen 

Betrachtung zu bewerten gilt. Ebenso wird die Tendenz erhöht, Verantwortung an andere Personen 

oder gar an andere Unternehmen zu delegieren. Qualitätssichernde Maßnahmen müssen daher zu 

verschiedenen Zeiten während des Entwicklungsprozesses implementiert werden, denn gerade die 

Qualität sozio-technischer Systeme zeichnet sich nicht nur durch technische Zuverlässigkeit aus, 

sondern muss auch die Interaktion der Beteiligten, indirekter Beteiligter, weiterer Systeme sowie kol-

lektiver Lebensformen berücksichtigen. Auch staatliche Aufsichtsbehörden benötigen einen gewissen 

Überblick über Handlungsmöglichkeiten, um sich dieser Schnittstellenüberprüfung souverän anneh-

men zu können.   

Als prominentes, wenn auch schon älteres Beispiel kann hier der Fall der Therac-25-Produktion ge-

nannt werden (Turner, 1993). Der Therac-25 war ein Elektronenlinearbeschleuniger, der in der Krebs-

therapie in den USA und Kanada zwischen 1984 und 1987 eingesetzt wurde. Aufgrund von Überdo-

sierungen verstarben drei Personen und mindestens drei erlitten schwere Verletzungen. Eine Vielzahl 

sich gegenseitig verstärkender Sicherheitsmängel führten zu diesen verheerenden Ereignissen.  

Die Herstellerfirmen, Energy Canada Limited (AECL) und das französische Unternehmen CGR, er-

weiterten den Therac-25 ab 1984 um ein Computersystem. Mit Hilfe der automatischen Einstellung 

der Behandlungstischhöhe sowie der Bestrahlungsart konnte man nun mit einem Therac-25 sowohl 

eine oberflächliche Bestrahlung mittels leichterer Elektronenbestrahlung vornehmen als auch bei ei-
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ner notwendigen Tiefenbestrahlung auf Röntgenphotonen wechseln. Die Einführung des Computer-

systems führte dazu, dass das Sicherheitssystem allein durch die Software kontrolliert wurde, da die 

Messwerte von einem Computer ausgewertet und daraufhin weitere Aktionen automatisiert eingelei-

tet wurden. Dies sollte die Bedienung der Maschine erleichtern und dadurch Kosten einsparen. Die 

Ersetzung der mechanischen Sicherheitssysteme – meist Verriegelungen, die bspw. bei einer Über-

tretung eines Strahlenrichtwertes einrasteten und die Maschine stilllegten – durch Softwaresysteme 

ermöglichte zwar eine vereinfachte Bedienung, führte jedoch zugleich zu den drei tödlichen Ereignis-

sen: Zugunsten der Bedienerfreundlichkeit des Systems wurden Sicherheitsaspekte auf verschiede-

nen Ebenen vernachlässigt. Bspw. wurde keine erneute Durchsicht bei schnellen Eingaben oder feh-

lerhaften Befehlen verlangt. Zudem wurden die Fehlermeldungen allesamt mit abstrakten Bezeich-

nungen eingeblendet, wodurch die Fehlergrade nicht mehr einfach unterschieden werden konnten, 

um nur einige wenige Beispiele zu nennen. 

Die Untersuchung ergab zusätzlich, dass die gesamte Software von einer Person entwickelt wurde, 

wobei die Entwicklung nur rudimentär dokumentiert und das System nicht ausreichend getestet wor-

den war. Die Forderung, dass unabhängige Parteien kritische Systeme kontrollieren müssen, bevor 

diese vermarktet werden dürfen, wurde im Rahmen dieser Katastrophe vehement diskutiert (Turner, 

1993). Der heutige poltische Diskurs über einen Einsatz von Gesichtserkennungssystemen in der EU 

kann als Versuch verstanden werden, eben jener mangelnden Regulierung Herr zu werden. Der 

Therac-25-Vorfall zeigt bereits eine notwendige Verzahung unterschiedlicher Verantwortungsberei-

che. Nicht alle Fehlerquellen sind rein technischer Natur und bedürfen zusätzlich zu einer Software-

techno-ethischen Erörterung auch einer wirtschaftsethischen.  

Ebenso wird hier ersichtlich, dass zwischen technischen Fehlern, die zu ungewollten Konsequenzen 

führen, und normativ ausgerichtetem Design unterschieden werden muss: So kann man zwischen 

Designfeatures unterscheiden, die aufgrund ihrer technischen Unzuverlässigkeit zu nicht wünschens-

werten Resultaten führten, wie bspw. den Softwarefehlern, der erst die tragischen Ergebnisse impl-

zierten, als kein mechanischer Mechanismus mehr als Sicherheitssystem implementiert war. Norma-

tive Designanforderungen spiegeln sich aber auch darin wider, ob die Bedienungsfreundlichkeit zu 

nicht wünschenswerten Verhaltensweisen der Nutzer führt und man daher bereits im Design auf diese 

Reaktionen hätte aufmerksam werden sollen. Letztere normativen Aspekte lassen sich gerade nicht 

durch eine Überprüfung technischer Zuverlässigkeit erreichen und berücksichtigen, sondern bedürfen 

Kenntnisse über soziale Bereiche und deren normativen Konstituenzien. 

Nissenbaum (1996) nahm sich der durch die Therac-25 diskutierten Phänomene an und analysierte 

daraufhin den Entwicklungsprozess hinsichtlich der Möglichkeit, sich ethischen Überlegungen und 

der dementsprechenden Verantwortungsübernahme zu entziehen. Ungeachtet der organisatorischen 
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Grundstruktur liefe die Entwicklerkultur Gefahr, normative Fragestellungen vorschnell abzutun, so 

Nissenbaum. Sie identifizierte vier typische Haltungen, die sich systematisch in der Arbeitskultur der 

Softwareentwicklung finden: die Bugkultur, das Many-Hands-Problem, das Eigentum sowie die Sün-

denbock-Falle (ebd., 1996). 

The Many-Hands-Problem umfasst die Schwierigkeit, dass viele Personen an der Entwicklung von 

Software beteiligt sind und Entscheidungen oder Fehler nicht mehr ohne Weiteres auf eine Person 

zurückzuführen sind. Unterschiedliche Kompetenzen der Unternehmer, Manager bis hin zu techni-

schem Personal mit unterschiedlichen Schwerpunkten, wie Grafiker, Qualitätssicherung, Sicherheit, 

sowie der Nutzer führen in eine Verantwortungsdiffusion. Das Therac-25 verdeutlicht dieses Phäno-

men: Nicht nur die Softwareentwickler, auch die Mechaniker und Techniker in den Krankenhäusern 

vor Ort, schließlich die Unternehmenskultur und die staatliche Behörde hatten sich allesamt normativ 

suboptimal verhalten. Eine solche Diffusion führt nicht nur ex post zu Schwierigkeiten, Verantwort-

lichkeiten zuzuschreiben, sondern bietet bereits ex ante Nährboden für eine Haltung der Verantwor-

tungsdelegation oder Gleichgültigkeit.  

Unter Bugkultur wird eine Fehlerkultur verstanden, die sich in einer indifferenten Haltung gegenüber 

Softwarefehlern zeigt. Das Auftreten fehlerhafter Software sei ohnehin nicht zu vermeiden, da Soft-

ware niemals perfekt sein könne. Dies führt, so Nissenbaum, zu einer Kultur nicht ernstzunehmender 

Qualitätssicherung, zu der auch normative Belange zu zählen sind. Diese indifferente Einstellung wird 

zusätzlich durch die Komplexität der Systeme verstärkt, da die Überprüfung der Software keinem 

Individuum allein gelingen kann, weshalb es auch zu einer moralischen Überforderung kommen mag. 

Dies hat zur Folge, dass unerwünschte Resultate weder technisch noch arbeitsorganisatorisch auf 

eine bestimmte Entscheidung oder Handlung zurückzuführen sind. Entscheidungsträger umfassen in 

diesem Kontext Politik, Unternehmen, Entwicklung sowie Nutzung.  

Zudem zeigt sich auf der unternehmerischen Ebene kaum eine verpflichtende Verantwortungsüber-

nahme: Die Unternehmen produzierten Güter, fühlten sich für deren Entgleisungen jedoch nicht ver-

antwortlich oder delegierten diese an die Konsumenten, denen sie einen missbräuchlichen oder feh-

lerhaften Gebrauch unterstellten.  

Der Computer fungiert somit verstärkt als Sündenbock: Der Computer ist schuld, nicht der Unterneh-

mer, nicht der Entwickler und auch nicht der Nutzer. Für Fehler und unerwünschte Resultate in Form 

von Output und Outcomes sind Computer selbst verantwortlich zu machen, schließlich vermitteln 

diese Wahrnehmungskontexte und Handlungsstrukturen.  

Diese für Informationstechnologie und -technik einzigartige Verantwortungsproblematik verlangt nach 

einem Modell der technischen Rückführbarkeit und Dokumentation sowie Prozessen, die eine ar-
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beitsorganisatorische Konzeption der Verantwortungszuschreibung erlauben, die sich über Kompe-

tenzbereiche definieren lässt. Dies bedarf Arbeitnehmern, die sich als autonom begreifen, damit sie 

sich ihrer Entscheidungsmacht bewusstwerden können (Zuber et al., 2021). 

4.7 Ausblick 

In diesem Kapitel wird die Einzigartigkeit digitaler Technologie und Technik diskutiert, die eine beson-

dere Ethik zu begründen vermag. Maner (1996) folgend muss eine Ethik für Softwareentwickler auf 

Fälle fokussiert sein, in denen der Computer eine wesentliche und nicht nur eine zufällige Rolle spielt, 

d.h. das Computersystem muss als Quelle jener normativen Ereignisse verstanden werden. Dabei 

reicht es nicht mehr aus, Computertechnik nur als vermittelndes Gerät aufzufassen, sondern auch 

die performative, mediale Natur muss in einer normativen Analyse berücksichtigt werden. Es geht 

nicht mehr ausschließlich um zufällig eingetretene, unzumutbare Effekte, die sich technisch fassen 

lassen, sondern auch um die normative Ausprägung digitaler Artefakte und deren Herstellungsver-

fahren. Technik muss hier in einem doppelten Sinn verstanden werden: Auf der einen Seite steht das 

zu entwickelnde Produkt, auf der anderen Seite steht der Arbeitsprozess und stehen somit die Ver-

fahrensweisen, die notwendig sind, um dergleichen Produkte zu entwickeln.  

Jedes der in diesem Kapitel angeführten Unterkapitel kann eine gesamte Dissertation füllen. Hier 

wurden sie lediglich als Merkmale der Einzigartigkeit digitaler Technologien und Technik eingeführt, 

die bestimmte normativ relevante Sachverhalte konstituieren. Für eine eigenständige Ethik für Soft-

wareentwickler ist bedeutsam, dass diese Merkmale auch eine eigenständige Ethik begründen. Eine 

Ethik für Softwareentwickler rechtfertigt sich über eine analytische Verknüpfung des Sachgegen-

stands mit dem Einsatzbereich: Hier können die qualitativen Kriterien herausgearbeitet werden. Zu-

dem wird eine Ethik für Softwareentwickler wesentlich über die herstellende Tätigkeit erarbeitet, da 

es sich hier um eine Berufsethik handelt, die im Gegensatz zur Medizin oder Ökonomie nicht nur 

einer kollektiven Praxis gerecht werden muss.  

Folglich erfordert eine Ethik für Softwareentwickler eine professionelle sachgegenständlich orientierte 

Berufsethik. Da aufgrund der oben angeführten Merkmale weder universell festgelegte Kriterien, die 

maßgeblich für alle digitalen Artefakte vollumfänglich gelten können, noch Maßnahmen, wie diese 

umgesetzt werden können, genannt werden können, ist ein prozedurales Vorgehen maßgeblich. Hier 

müssen alle ethischen Gründe sowie normativ relevanten Bereiche gemeinsam während des Ent-

wicklungsprozesses deliberiert werden. Ein solcher ethischer Ansatz wird im nachfolgenden Kapitel 

betrachtet. 
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Die hier angeführten Momente der Einzigartigkeit digitaler Technologien und Techniken sind graduell 

zu verstehen. Sie treten häufig gemeinsam auf und verstärken ihre Wirkung gegenseitig. Die Kom-

plexität einer normativen Analyse wird dadurch klar ersichtlich. Die vielfältigen Merkmale, die jenen 

digitalen Artefakten eine Machtposition zuteilwerden lassen, sind in dieser Weise anderen Technolo-

gien und Techniken nicht zuzusprechen. Die Schwierigkeit, auf diese epistemischen Umstände auch 

noch praktisch angemessen zu agieren, führt Nissenbaum (1994) zu der ernstzunehmenden Frage, 

ob ein privates Eigentum bei dieser Technologie überhaupt moralisch gerechtfertigt sei. 
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5 Schluss: Für eine prozedurale, proaktive und diskursive Techni-

kethik 

Der Versuch, dieser praktischen Ohnmacht entgegenzuwirken, die durch die epistemische Unterbe-

stimmtheit verstärkt wird, soll mittels einer prozeduralen, proaktiven und diskursiven Technikethik ge-

lingen, die zusammen mit deskriptiv-normativem Orientierungswissen eine praktische Anleitung bietet 

und ein Ethos der Verantwortung etabliert: Humanistisch wünschenswerte digitale Artefakte benöti-

gen eine entsprechende Entwicklermentalität. Eine Zusammenführung aller Teilethiken, wie sie in Teil 

I, Kapitel 6.1, diskutiert wurde, kann nur dann gelingen, wenn bereits während des Herstellungspro-

zesses das digitale Artefakt in seinen relationalen Wechselwirkungen normativ evaluiert wird. Damit 

einer Forderung nach normativ wünschenswerten, digitalen Artefakten nachgekommen werden kann, 

müssen die normativen Anforderungen, die sich aus der ethischen Deliberation ergeben, zugleich auf 

ihre technische Umsetzbarkeit hin überprüft werden. Dies bedeutet jedoch nicht, dass diese Norma-

tivität ausschließlich technisch lösbar sein muss. Damit ethische Deliberationen in der Softwareent-

wicklung zielführend durchgeführt werden, ist es notwendig, den Handlungsspielraum einzugrenzen. 

Hierdurch erfahren Entwickler das Ausmaß ihrer Handlungsmacht und Steuerungshoheit, was eine 

Verantwortungsübernahme rechtfertigt. Nicht alle normativen Zusammenhänge können durch die 

technische Gestaltung beeinflusst werden. Von daher gilt es, die für die Berufsgruppe aussichtsrei-

chen Lösungsräume zu diskutieren.  

Die Komplexität kann dabei nur durch eine Lokalisation der Fragestellung innerhalb einer Ethik redu-

ziert werden, die sich über eine bestimmte Ebene des Sachgegenstands begründet, d.h. der bewuss-

ten Auswahl eines sich zu diesem Zeitpunkt aufdrängenden Handlungsraums. Dies bedarf einer Ver-

bindung von technischem Wissen und technikphilosophischen Grundlagen mit einer normativen 

Ethik: Erst wenn die normativen Sachverhalte erkannt, Wissen über deren technische Ursächlichkeit 

und Machbarkeit vorhanden ist, kann ein Lösungsraum umrissen und eine begründete Entscheidung 

gefordert werden. Nida-Rümelin (1999, S. 245) formuliert diesen Sachverhalt, der die Forderung ei-

nes verstärkt informierten, deskriptiven Urteils mit der normativen Handlungsdimension verbindet, 

folgendermaßen: „Die ethische Dimension kommt dabei zum einen unter einer empirischen und zum 

anderen unter einer normativen Perspektive in den Blick: Die empirische Perspektive bezieht sich auf 

die Analyse der Konstituenten moralischer Grundorientierung, ihre Verbreitung in der Gesellschaft, 

ihre mögliche Gruppierung [...], die Bildung von moralischen Idealtypen und damit auch die Akzep-

tanzdimension einzelner technologischer Optionen [...] bzw. technisch-wirtschaftlich-gesellschaftli-

cher Szenarien.“ Die zweite Rolle der Ethik ist nicht empirisch, sondern normativ: „Es geht um die 

wohlbegründete, d.h. möglichst rational fundierte normative Stellungnahme.“ (ebd.) Ethik ist daher 
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keine bloße Bestandsaufnahme empirischer Tatsachen, sondern vor allem eine gut begründete Ent-

scheidung, die einer rationalen Deliberation folgt. Die Frage nach der guten Entscheidung lässt sich 

somit nicht auf die Frage der auffindbaren normativen Überzeugungen reduzieren, sondern führt 

selbst zu einem normativen Urteil, beruhend auf einer wohlbegründeten Entscheidung, die am Ende 

einer Deliberation steht.  

„Es ist kein Novum der Technikethik, sich mit Sollensansprüchen auseinanderzusetzen, denn 
der Mensch sieht sich alltäglich mit der Frage konfrontiert, was er tun soll: was eine richtige, 
angemessene, vernünftige oder gute Handlung sei. Mit zunehmender Verbreitung von Maschi-
nen und Algorithmen, die Aktionen ohne menschliche Aufsicht ausführen, stellt sich diese Frage 
insbesondere auch bei der Entwicklung und dem Einsatz solcher Systeme, gerade weil diese 
einen direkten Einfluss auf das individuelle Leben und die Gesellschaft haben.  
Viele Alltagssituationen bedürfen keiner normativen Deliberation, da das erwünschte Verhalten 
oder die angemessene Handlung, zumindest für den jetzigen Zeitpunkt, eindeutig bestimmbar 
ist: viele Rechenregeln, Verkehrsregeln oder Höflichkeitsregeln fallen hierunter. Personen wis-
sen, ohne darüber nachdenken zu müssen, was getan werden soll, welches Verhalten erstre-
benswert ist. Diese dispositionellen Verhaltensweisen sind akzeptiert, internalisiert und bedür-
fen in dem Moment keiner weiteren Reflexion – was jedoch nicht ausschließt, dass sie zu einem 
späteren Zeitpunkt überdacht und verändert werden können. Lebensweltlicher Komplexität wird 
somit durch angeeignete und gefestigte Dispositionen, man mag hier auch an Tugenden den-
ken, begegnet (Nida-Rümelin, 2019; Vallor, 2016). Anders verhält es sich bei Handlungskon-
flikten, also in Situationen, in denen unklar ist, welche Handlung, welcher Zustand oder welches 
Ziel erstrebenswert ist.  
Aufgabe der normativen Ethik ist es somit, zu reflektieren und zu begründen, welcher Hand-
lungsgrund Orientierung bieten soll. Diese Begründung ist Resultat einer ethischen Delibera-
tion, die normative Argumente systematisiert und zuletzt selbst ein normatives Urteil fällt: So 
gilt es, die Zulässigkeit oder Zumutbarkeit von Entscheidungen zu er- und begründen. In der 
ethischen Deliberation werden Handlungsgründe gewichtet und unterschiedliche Handlungsop-
tionen abgewägt. Letztendlich muss die Entscheidung bzw. die Handlungsintention wohlbe-
gründet sein, um als vernünftige Handlungsorientierung gelten zu können. Die Informatik kann 
diese normativen Entscheidungen dann in der Entwicklung technischer Artefakte berücksichti-
gen und praktisch in ihrem Design umsetzen.  
Dabei lassen sich normative Urteile nicht auf epistemische Tatsachen reduzieren. Ein Mehr an 
Wissen führt nicht notwendigerweise zu mehr Klarheit in der Entscheidungsfindung bzw. zu 
einem besseren Urteil. Anders ausgedrückt: Gewissheit lässt sich nicht allein in Daten finden, 
weshalb alle Arten von Algorithmen zu keiner normativen Lösung führen können. U.a. gilt das 
für die weitverbreiteten Machine-Learning-Algorithmen, die Korrelationen in Daten ausfindig 
machen oder die Dimensionalität von Daten reduzieren können. Dies ist schon allein der Un-
terbestimmtheit normativer Handlungsgründe geschuldet, also dass gute Gründe nicht immer 
eindeutig ermittelbar oder gar berechenbar sind. Zwar sind Fälle denkbar, in denen der Hand-
lungsgrund unmittelbar erkenntlich scheint, beispielsweise in der Pflicht, Verletzten zu helfen. 
Aber selbst hier müssen situativ-evaluative Perspektiven in der Abwägung der jeweiligen Ein-
zelsituation Berücksichtigung finden, wie z.B. Zeitdruck oder Gefährdung des Hilfeleistenden. 
Entscheidungen bleiben somit kontingent. Es lässt sich eben nicht bei allen Tatsachen eindeu-
tig, d.h. notwendig, bestimmen, welcher Handlungsgrund gelten soll. Die Gründe entziehen sich 
somit einer Berechenbarkeit, weshalb wir beim Entstehungsprozess technischer Objekte an-
setzen müssen. Zudem lassen sich normativ uneindeutige Situationen nicht nur durch Wissens-
erwerb lösen, denn sie fordern zusätzlich praktische Kompetenzen heraus, wie Entscheidungs-
stärke oder andere Charaktermerkmale.  
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Die Handlungsanleitung, die Normativität, erschöpft sich nicht in juristischen Gesetzen oder 
sozialen Normen. Daher ist es nicht weiter verwunderlich, dass im Fokus des aktuellen, öffent-
lichen Diskurses gerade Algorithmen stehen, die durch ihre enorme Reichweite viele Menschen 
betreffen und beeinflussen können und so eine enorme normative Kraft entwickeln. Menschen 
stehen alltäglich in Situationen, in denen sie entscheiden müssen und in denen sie auch richtig, 
angemessen und gut entscheiden wollen. Hierbei kommt auch Werten bzw. Werthaltungen eine 
herausragende Rolle zu, denn sie können konative Einstellungen konstituieren, d.h. sie können 
Intentionen hervorbringen, die ausdrücken, wie sich Menschen in dieser oder jener Handlungs-
situation entscheiden wollen. Individuell für gut befundene und im Laufe eines Reifeprozesses 
internalisierte Werte können also Handlungsgründe als besonders wohlbegründet erscheinen 
lassen, sodass diese Gründe einen zwanglosen Zwang auf die Ausführung der Handlung aus-
üben. Folglich kann eine ethische Deliberation als ein Denkmodus, ein Abwägungsprozess ver-
standen werden, der zu jenem normativ wirksamen Handlungsgrund führen soll. 
Normative Gründe müssen keine moralischen Gründe sein, aber alle, auch moralische, Gründe 
sind normativ, d.h. sie können mit mehr oder weniger Berechtigung zur Realisierung drängen. 
Ökonomische und juristische Tatsachen oder soziale Regeln können ebenso normative Gründe 
konstituieren und Handlungen Orientierung bieten. Konflikte entstehen, wenn sich Gründe ge-
genseitig ausschließen. So kann ein ökonomischer Grund einen moralischen Grund ausschlie-
ßen oder zwei ökonomische Gründe weisen in verschiedene Richtungen. Von moralischen Kon-
flikten kann man dann sprechen, wenn sie die Handlungsfreiheit tangieren – wenn also eine 
Handlungsausführung Freiheit(en) beschneidet (Nida-Rümelin, 2016).“ (Zuber et al., 2020). 

Der autonome Nutzer muss sowohl in seiner individuellen Weltwahrnehmung als auch in seiner struk-

turellen Einbettung in der Entwicklungsarbeit maßgeblich berücksichtigt werden (Teil I, Kapitel 1.2; 

Teil I, Kapitel 3). Dies geht über eine Betrachtung des Nutzers als Konsument hinaus, wie es Usability-

Ansätze vornehmen. Doch können digitale Technologien oder technische Artefakte die Autonomie-

sichernde Sphäre der Nutzer auf vielfältige Weise berühren, weshalb sowohl technik-generische als 

auch strukturelle Werte auf diese Lebensentwürfe hin zu überprüfen sind (Teil II, Kapitel 8). Da Auto-

nomie jedoch ohne Vernunft, die auch menschliche Emotionalität und Sozialität umfasst, und Freiheit, 

also die Möglichkeit, sich von der Vernunft auch leiten lassen zu wollen, nicht denkbar ist, sind sowohl 

die menschliche Vernunftfähigkeit als auch die Möglichkeit, vernünftig handeln zu können, als Güte-

kriterien digitaler Artefakte zu nennen. Darüber hinaus muss auch die Herstellungspraxis jenen qua-

litativen Maßstäben genügen. Nur so bietet die Entwicklungsarbeit die Möglichkeit, sich dem digitalen 

Gegenstand aus unterschiedlichen Perspektiven nähern zu können.  

Die Schwierigkeit, die konstituierenden Momente dieser humanistisch interpretierten ethischen Para-

digmen in Anbetracht digitaler Technologie und Technik zu identifizieren und ihre Bewertung vorzu-

nehmen, liegt in der dynamisch medialen und performativen Natur dieser Technologie begründet (Teil 

III). Digitale Artefakte sind keine Geräte, sondern fordern die Nutzer kontinuierlich dazu auf, sich 

Technologie-konform zu verhalten, indem sie subtil Denk- und Handlungsanleitungen geben oder 

individuelle sowie kollektive Wahrnehmungsinhalte und -formen verändern (Teil I, Kapitel 2; Teil III, 

Kapitel 7). Auch ein Hammer verlangt eine bestimmte Abfolge physischer Handlungen, sozusagen 

ein Hammer-konformes Verhalten der Nutzer. Im Gegensatz zu digitalen Artefakten kann hier jedoch 



   

 

176 
 

nicht von einem Kontrollverlust gesprochen werden. Digitale Artefakte zeichnen sich aufgrund ihrer 

transparenten und opaken Natur als manipulativ aus, da der Nutzer die vielfältigen Handlungsanwei-

sungen nicht unmittelbar erkennen oder gar begreifen kann. Dies führt zu einem Kontrollverlust der 

eigenen Handlungssteuerung (Teil III, Kpaitel 9).   

Die Mulitdimensionalität des Sachgegenstands sowie die vielen, sich im Umlauf befindenden Kon-

zepte machen eine systematische Begriffsanalyse erforderlich, damit eine eindeutige gemeinsame 

Kommunikation gelingen kann. Sofern durch den Einsatz von Informationstechnologien und -techni-

ken neue Formen menschlicher Handlungsräume erschaffen werden, die „conceptual muddles” 

(Moor, 1985, S. 266) verursachen, muss zunächst eine begriffliche Ordnung geschaffen werden. Erst 

eine Begriffsklärung ermöglicht präzise Formulierungen von Regulierungsbestreben, Entwicklungs-

anforderungen oder von konkreten Erwartungen im Hinblick auf eine ethisch wünschenswerte Nut-

zung. Die Begriffsanalyse erlaubt zudem eine differenzierte Erkenntnis der normativ relevanten Sach-

verhalte: Phänomene können so voneinander abgegrenzt und in Bezug zueinander gesetzt werden. 

Dieses Vorgehen ist unabdingbar, wenn auf die idiosynkratischen Merkmale digitaler Technologie 

und Technik, wie sie in Teil III dargelegt wurden, nicht nur reaktiv, sondern auch proaktiv eingewirkt 

werden soll. Eine Ethik, die dieser Forderung Folge leisten will, bedarf ausreichend deskriptiven Wis-

sens über diese Technik und Technologie sowie zugleich normativen Orientierungswissens, das die 

normative Deliberation systematisierend erleichtert (Moor, 2007, S. 111).  

In diesem Sinne ist es auch von großer Bedeutung, Technik und Technologie nicht nur durch natur-

wissenschaftliche Terminologie, sondern auch als Kulturleistung zugänglich zu machen (Hartmann & 

Janich, 1998). Diese als Kulturalistische Technikphilosophie bezeichnete Herangehensweise betont 

die sprachliche Aufbereitung technischer Prozesse, die durch handelnde Subjekte getragen werden 

(Janich, 2013, S. 103). Erst durch den performativen Charakter wird die Rationalität der Herstellung 

ersichtlich, denn das digitale Objekt wird nicht mehr rein isoliert verstanden, als Objekt der Natur und 

somit durch physikalische oder chemische Gesetzmäßigkeiten bestimmt, sondern ebenso als Kultur-

gut, das aufgrund der menschlichen Intentionalität erst erschaffen und genutzt werden kann. Diese 

durch die Sprache methdologisierte Abfolge von Handlungen der Herstellungspraxis sowie des Ge-

brauchs lässt sowohl die Entwicklung als auch den Umgang mit Technologie und Technik als prak-

tisch vernünftig denken, d.h. umfasst nicht ausschließlich Anforderungen der instrumentellen Ratio-

nalität. Denn die einzelnen Herstellungsschritte werden zu vernünftigen Handlungen, indem diese 

notwendig in vernetzte Lebenspraxen integriert werden. Versteht man unter Handlung jenen Akt, der 

dem Menschen vom Menschen als Leistung oder Versäumnis zugeschrieben wird, dann erhalten 

technische Ausführungsprozesse ein theoretisches und ethisches Moment, das sich mit Hilfe von 
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Kulturbegriffen erfassen lässt (Janich, 2013, S. 105). Sprache ermöglicht so, den Herstellungspro-

zess und das Herstellungsgut in eine grundlegende rationale Methodik zu überführen und Verantwor-

tungskomplexe zuzuschreiben.  

Winter und Butler (2022) betonen in ihrem Aufsatz Responsible Technology Design: Conversations 

for Success, dass die Verantwortungszuschreibung paradox anmutet. Es wird der Eindruck vermittelt, 

dass Softwareingenieure die alleinige Verantwortung über die wünschenswerten oder negativen Aus-

wirkungen digitaler Artefakte tragen. Dies impliziert, dass Softwareingenieure bei Fehlentwicklungen 

allein zur Verantwortung gezogen werden, obgleich nicht alle ethischen Probleme technisch steuer-

bar sind. Im Rahmen dieser Arbeit wurde bereits betont, dass sich normativ wünschenswertes Design 

nicht ausschließlich über nicht vorhandene negative externe Effekte definieren lässt, sondern maß-

geblich auch positive Verhaltensweisen und Haltungen fördern können muss. Normativ wünschens-

wertes Design ist somit immer ethisch proaktiv positives Design: Ein Design, das Werten folgt, die an 

sich erstrebenswert sind. Diese Werte steuern wünschenswerte Praxen. Bspw. kann hier der Wert 

der Inklusivität genannt werden, der sich technisch als Kriterium der Barrierefreiheit zeigt. Die Ver-

antwortung reduziert sich nicht nur auf die Vermeidung negativer Folgen, sondern muss als positive 

Affirmation erstrebenswerter Werthaltungen verstanden werden. Die Autoren sprechen in diesem Zu-

sammenhang von der Notwendigkeit einer superhuman power, über die Softwareingenieure verfügen 

müssten, wenn sie alle normativ relevanten Sachverhalte eigenständig zu erkennen und zu beheben 

hätten. Allerdings entscheiden Menschen jeden Tag und benötigen keine superhuman power, um 

angemessene Handlungen auszuführen oder zu unterlassen. Das Argument trägt folglich zur Debatte 

nicht sonderlich viel bei, sondern verstärkt das Problem der Verantwortungsübernahme, wie es Nis-

senbaum (1996) diskutiert. 

Eine moralische Überforderung beruht auf der Unmöglichkeit, Situationen immer moralisch eindeutig 

zu erkennen oder moralisch angemessen handeln zu können. Dies zeigt sich in beruflichen Situatio-

nen vermehrt, indem  

1) moralische Überzeugungen mit institutionellen Strukturen konfligieren können oder  

2) die moralischen Konflikte erlebt, aber deren normativen Ursachen nicht wahrgenommen werden, 

weshalb in diesen Situationen nur moralisch unzureichend gehandelt werden kann (Gräb-Schmidt & 

Stritzelberger, 2019).  

Das Phänomen der moralischen Überforderung, das häufig als moral distress bezeichnet wird, ist im 

Pflegebereich besonders gut dokumentiert und diskutiert worden (Gräb-Schmidt, 2019, v.a. Kapitel 

2): Es zeigt sich hier, dass das Pflegepersonal oft intrapersonell überfordert ist, weil die individuelle 

Pflegekraft entweder die ethische Schieflage nicht erkennt oder aber gegen ihre eigenen moralischen 

Überzeugungen handeln muss. Ersteres deutet auf ein epistemisches Defizit hin, während letzteres 
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den interpersonellen, moralischen Druck hervorhebt, der moralische Konflikte verursacht. Interperso-

nelle Konflikte entstehen durch die Interaktion mit Institutionen, Kollegen oder anderen Berufsgrup-

pen. Die moralische Belastung behindert zum einen die moralische Deliberation selbst und zum an-

deren wird die Äußerung moralischer Überzeugungen erschwert. Allerdings kann hieraus nicht ge-

schlossen werden, dass Entwicklern keine Verantwortung übertragen werden kann, denn viele alltäg-

liche Situationen können ebenso als normativ unsicher klassifiziert werden. Daher fordern die Auto-

ren, dass die Verantwortungsübernahme strukturell implementiert und kollektiv getragen werden 

muss, sowohl auf Unternehmens- als auch auf gesellschaftlicher Ebene.18 Dies kann durch die Ein-

führung diskursiver Elemente in der Softwareentwicklung gelingen, denn durch die Konversationen 

mit anderen können verschiedene Perspektiven miteinbezogen werden, die gemeinsam ein Bild mög-

licher unzumutbarer, zukünftiger Szenarien ergeben. Auf dieser Grundlage soll dann gemeinsam eine 

ganzheitliche Entscheidung getroffen werden: 

Rather, responsible design involves expecting the technologies to be designed in ways that 
provide for active, meaningful, ongoing conversations between the developer and the technol-
ogy, between the user and the technology, and between the user and the developer – and 
expecting that designers and users will commit to engaging in those conversations. It is well 
within our ability to create systems and technologies that provide the affordances for iterative 
designer-tech, user-tech, and designer-user conversations. [...] Instead of defining success as 
developers creating a responsible design, we must expect that they engage in the never-ending 
process of responsible design. Responsible design implies responsible engagement with the 
larger socio-technical system and the processes by which meaning, purpose, and values 
emerge. These conversations can occur at multiple levels and in diverse forms. (Winter & Butler, 
2022, S. 273) 

Die Forderung nach einem partizipativen und strukturierten Diskurs ist nicht neu, sondern bildet den 

Kern jeder Diskursethik (Habermas, 1998; Krings et al., 2011; Toulmin, 2003).19 Der Diskurstyp muss 

sich jedoch an die jeweils verschiedenen Kontexte adaptieren. Diese Anpassung erfolgt durch unter-

schiedliche Konzepte und Methoden für diskursive und partizipative Verfahren, die in verschiedenen 

gesellschaftlichen Systemen zur Anwendung kommen (Skorupinski & Ott, 2000, Kap. VI.5). Im Be-

reich des Designs digitaler Artefakte sind diese partizipativen und diskursiven Elemente vor allem im 

Ansatz des participatory designs berücksichtigt worden: 

It has to do with participation, with how stakeholders – especially users, developers and plan-
ners – cooperatively make or adjust systems, technologies and artefacts in ways which fit more 
appropriately to the needs of those who are going to use them. Participation can be approached 
as an ideology, and also clearly refers to questions of ethics, politics, democracy and empow-
erment. (Simonsen & Robertson, 2012, S. 42) 

                                                

18 Rophol legt 1994 in seiner Grafik der „Morphologischen Matrix der Verantwortungstypen“ eine Verantwor-
tungszuschreibungspraxis dar, welche die moralische Belastung des individuellen Ingenieurs verringern soll. 
19 Für eine gute Übersicht über diskursethische Ansätze in der Technikethik siehe Ott (2013). 
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Dieser Wunsch eines methodologischen Vorgehens betrifft nicht nur die Softwareentwicklung, son-

dern generell den Bereich neuer Technik und Technologie, weshalb für die Entwicklung einer struk-

turierten, ethischen Deliberation für die Softwareentwicklung durchaus ein Blick auf bereits beste-

hende Methoden und Konzepte, z.B. in der Nanotechnologie (Swierstra & Rip, 2007) oder der Bio-

technologie (Beekman et al., 2002), geworfen werden sollte. Die Ausarbeitung einer Methodik, die 

Softwareentwickler in normativen Deliberationen unterstützt, bedarf einer interdisziplinären Kollabo-

ration.  

Es wird also nicht nur begriffliche Klarheit gefordert, sondern vor allem auch ein methodisches Vor-

gehen einer proaktiven Ethik, die bereits antizipativ ethische Fragen lokalisieren und beantworten 

können soll. Dies kann folglich nur im engen Austausch mit anderen Disziplinen gelingen, denn das 

ethische Urteil benötigt technisches, ökonomisches, soziologisches, psychologisches und morali-

sches Orientierungswissen, wollen wir ein informiertes Urteil fällen. Tatsächlich muss eine solcher 

Austausch interner und integrativer Bestandteil des Entwicklungsprozesses sein. Ein solches Vorge-

hen erweist sich nur dann als zielführend, wenn die gesellschaftlichen Kosten durch eine in die Ent-

wicklungsarbeit integrierte normative Deliberation reduziert werden (Van der Burg & Swiestra, 2013). 

Die Durchführung einer normativen Deliberation bedarf einer ethischen Expertise, die „sich nicht auf 

das Element der moralischen Intuition [bezieht] und ebenso wenig auf die empirischen Implikationen 

der Realisierung bestimmter normativer Überzeugungen, sondern ausschließlich auf die begriffliche 

Präzisierung, logische Relationen und die Kenntnis unterschiedlicher ethischer Theorien“ (Nida-Rü-

melin, 1999, S. 265). Vornehmlich findet diese Form der techno-ethischen Abwägung in einem Dis-

kurs statt, der – sofern er vorurteilsfrei, offen und sorgfältig durchgeführt wird – unterschiedliche Ex-

pertisen und Interessen aufzunehmen vermag, um letztendlich ein normatives Kriterium im Hinblick 

auf den zu betrachtenden Gegenstand zu formulieren (ebd.). 

Eine proaktive Haltung bedarf einer gemeinsamen Vermittlung, d.h. einer gemeinschaftlich ausge-

führten diskursiven Bestandsaufnahme normativ relevanter Tatsachen, die bereits während der Ent-

wicklungsarbeit stattfindet (Nida-Rümelin, 1999; Ott, 2005). Diese normativ relevanten Sachverhalte 

werden zugleich evaluiert und in technisches Machbarkeitsdenken überführt. Seit den 1970er Jahren 

begann jedoch mit der Einführung einer empirischen Technikfolgenabschätzung, die vor allem auf 

ökonomischen und soziologischen Auswertungen beruhte und eine empirisch informierte Handlungs-

orientierung für die Politik geben sollte (van der Burg & Swiestra 2013, S. 3 ff.), eine Abkehr von 

technikethischen Deliberationen. In der Technikethik führte dies zu einem Bruch mit metaphysischen 

Erörterungen mitsamt ihrer oft dualistischen Auffassung einer Technologie gegen die Menschheit, 

wie sie bspw. noch von Heidegger bis hin zu Marcuse thematisiert wurde (Vallor, 2016, S. 20-34). Die 

Hinwendung zur Empirie bezeichnet Vallor als den „empirical turn“ (ebd., S. 31), der dazu führte, dass 

nun eine Ansammlung an Einzelfällen sozialwissenschaftlich ausgewertet wurde, was jedoch – ohne 
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in einen größeren theoretischen Rahmen gestellt zu werden – zu einem endlosen Katalog vieler auf 

den ersten Blick unzusammenhängender Phänomene führte (Vallor, 2016). Vallor (2016, S. 3) betont 

deshalb, dass die Empirie zwar die praktische Vernunft mit Tatsachen „füttert“ und somit auch neue 

Deliberationsgrundlagen schafft, aber zugleich kann der Empirismus die Einzelfälle nicht priorisieren, 

folglich auch nicht in eine Rangfolge erstrebenswerter Ereignisse überführen. 

Die empirische Wende muss, um diesen wichtigen Aspekt, den Vallor noch zaghaft mit einem Können 

auffasst, von der praktischen Vernunft – im Sinne einer vernünftigen Systematisierung und Aufberei-

tung von Gemeinsamkeiten und Differenzen – zu einem in sich stimmigen Gefüge geordnet werden, 

sollen die Einzelfälle Handlungsorientierung geben können. Letzteres verweist bereits auf die unab-

dingbare menschliche Fähigkeit der Urteilskraft. Eben dieses humanistische Ideal der Verwirklichung 

menschlicher Vermögen, die sich in einer selbstbestimmten Ausübung eigener Vernünftigkeit zuspit-

zen, betont zugleich die Bedingungen der Möglichkeit, sich als Person auch ausleben zu dürfen. Dies 

verdeutlicht erneut, dass das Anforderungsmanagement den Nutzer in seiner Lebenswelt berücksich-

tigen können muss, will man die humanistischen Werte nicht durch den Einsatz digitaler Technologie 

und Technik gefährden. Für die Softwareentwicklung ist vor allem die Zuschreibung des Kompetenz-

bereichs relevant: So benötigen Softwareentwickler zusätzlich zu ihrem technischen Wissen auch 

geübtes Machbarkeitsdenken hinsichtlich normativer Anforderungen, wie es Ansätze des value sen-

sitive design, participatory design oder responsible design aufzeigen (Van den Hoven, Vermaas & 

Van de Poel, 2015). Welche Methoden für welche normativen Fragestellungen zielführend sind, 

sprengt den Rahmen dieser Arbeit, soll hier doch zunächst die Frage beantwortet werden, welche 

normativen Sachverhalte eine normative Deliberation einfangen können muss.  

Technikethik und ihre Nachbarsethiken, wie die Ethics of New and Emerging Technology and Science 

und die Ethics of Responsible Research sehen sich mit der Schwierigkeit konfrontiert, eine real-ethi-

sche Analyse mit vielen ungewissen Variablen bewerkstelligen zu müssen: Denn es gilt hier eine 

ethische Bewertung eines Szenarios vorzunehmen, das vermehrt auf Unsicherheiten gründet. Auf 

der einen Seite beruhen viele Unklarheiten auf nicht vorhersehbaren, zukünftigen Konsequenzen, die 

durch einen Einsatz digitaler Technologie und Technik verursacht werden. Auf der anderen Seite gilt 

es, sich Ungewissheiten zu stellen, die nicht rein epistemischer Natur sind, d.h. es handelt sich hierbei 

um kein Defizit, das durch ein Mehr an Wissen und Information zu beheben ist (Sollie, 2007), sondern 

das gerade Haltungen und etablierte Praxen zur normativen Orientierung benötigt. Das normative 

Urteil, das in der praktischen Philosophie durch eine Entscheidung zu einer begründeten Handlung 

führen können soll, lässt sich nicht vollständig theoretisch lösen, d.h. stützt sich nicht vollständig auf 

Rationalitätsmaßstäbe, Logik oder empirische Fallbeispiele. Es mag vielmehr eine Kompetenz not-

wendig sein, die das know-how mit dem know-that und know-why zu verbinden vermag.  
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Diese Umstände führen dazu, dass Technikethiken in prozedural ausgerichtete oder in inhaltlich-

substantielle unterschieden werden können: in solche, die sich um die Bedingungen der Möglichkeit 

bemühen, wünschenswerte technische Artefakte zu gestalten, und in solche, die inhaltlich normative 

Begründungen bzw. inhaltliche Richtlinien ethisch wertvollen Handelns zu liefern imstande sind. Ers-

tere versuchen, normative Entscheidungsmethoden zu entwickeln, während letztere im Sinne einer 

Offenlegung Unterstützung in der Erkenntnisgewinnung bieten können sollen. Eine Technikethik, die 

beides gewährleisten möchte, muss sowohl in der Lokalisierung und Identifizierung normativ relevan-

ter Aspekte als auch in der Entscheidungsfindung und Durchführung Orientierung bieten können.    

Sollie (2007) bezeichnet Entscheidungen hinsichtlich neuer Technologien als Entscheidungen, die 

trotz ontologischer Unsicherheiten getroffen werden müssen: Allein die schiere Anzahl an möglichen 

Konsequenzen kann nicht gänzlich erkannt und berücksichtigt werden. Viele Einsatzmöglichkeiten 

sind zu diesem Zeitpunkt nicht greifbar und können somit in der ethischen Evaluation nicht erwogen 

werden. Aber auch ein Mangel an normativen Praxen verschärft die Problematik normativen Urteilens 

(Teil II, Kapitel 6). Zudem erschweren unvorhersehbare Naturereignisse, wie mögliche Katastrophen 

oder Krankheiten, Veränderungen der institutionellen Rahmenbedingungen oder der gesellschaftli-

chen Arbeitsorganisation den Entscheidungsprozess (Sollie, 2007). Die Unsicherheit rechtfertigt je-

doch keinen zögerlichen Umgang mit ethischen Fragstellungen, sondern fordert geradezu dazu auf, 

eine wohlbegründete Haltung gegenüber normativ strittigen digitalen Technologien und Techniken 

sowie deren Implementierung einzunehmen. Dies gilt sowohl für die Forschung und Entwicklung als 

auch für die Endnutzung digitaler Technik und Technologien.  

Floridi führt hier seine Kritik an einer mangelnden Beachtung einer Ethik der Poesis an. Mit Hilfe einer 

Ethik der Poiesis kann die Herstellungstätigkeit selbst einer moralischen Bewertung zugänglich ge-

macht werden. Indem Floridi den Menschen als wesentlich herstellend, als homo poeticus, herausar-

beitet, der sich durch seine Weltbezogenheit eine Welt herstellend erschafft (Floridi, 2011), wertet er 

die herstellenden Tätigkeiten auf. Floridis constructivism ist sowohl als ein metaphilosophisches Kon-

zept als auch als eine Methode der Welterschließung zu verstehen (ebd.). Floridi schenkt so dem 

herstellenden Aspekt hinreichend Aufmerksamkeit, ohne dabei der Welt der Dinge ihre Objektivität 

absprechen zu müssen (Russo, 2012b, 2016). Eine konstruktivistische Ethik kann Herstellungstätig-

keiten somit nicht als passive Reaktionen auf eine vorgegebene Welt verstehen, sondern muss die 

Herstellungstätigkeit selbst als Handlungsakt begreifen, sich die Welt der Dinge praktisch zu erschlie-

ßen. Eine normative Bewertung der hergestellten Werke führt aufgrund des inhärent dynamischen 

Charakters jedoch zu keiner zufriedenstellenden Lösung: Es bleibt unmöglich, einen konkreten An-

forderungskatalog zu erstellen. Somit muss die normative Güte der Werke über den Herstellungspro-

zess thematisiert werden. Dies bedeutet, dass der Herstellungsprozess ethisch wünschenswerte 
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Handlungsstrukturen aufweisen muss (Manders-Huits & Zimmer, 2009), indem bspw. ethische De-

liberationsräume implementiert werden, die ethische Reflexionen während der Entwicklungsarbeit in 

bestimmten Zeitintervallen forcieren. Durch eine wünschenswerte Herstellungspraxis, ein Ethos der 

Softwareentwicklung, kann die normative Unbestimmtheit digitaler Artefakte eingefangen werden. 

Diese Herangehensweise ist einer prozeduralen Technikethik eigen, welche die Bedingungen der 

Möglichkeit einer ethischen Ausgestaltung digitaler Produkte berücksichtigt. Eine prozedurale, eman-

zipatorische Technikethik bereichert den technisch-funktionalen Herstellungsprozess um normative 

Deliberationen, wie es Floridi und Sanders (2005, S. 4) ausführen:  

„But ethics is not only a question of dealing morally well with a given world. It is also a question of 

constructing the world, improving its nature and shaping its development in the right way. This proac-

tive approach treats the agent as a world owner, a game designer or referee, a producer of moral 

goods and evils, a provider, a host, or a creator. The agent is supposed to be able to plan and initiate 

action responsibly, in anticipation of future events, in order to (try to) control their course by making 

something happen, or by preventing something from happening rather than waiting to respond (react) 

to a situation, once something has happened, or merely hoping that something positive will happen.”  

Eine prozedurale Technikethik ist folglich wesentlich antizipatorisch und bedarf somit einer ethischen 

Methodik, die sachbezogen bereits im Entwicklungsprozess eingebunden werden kann (Brey, 2012a; 

Palm & Hansson, 2006; Stahl, Timmermans & Mittelstadt, 2016; Wright, 2011). Proaktiv ist sie, indem 

sie von Anbeginn an ethische Überlegungen in den Forschungs- und Entwicklungsablauf integriert, 

um der Forderung gerecht werden zu können, Technologie und Technik einer stetigen normativen 

Überprüfung unterzogen zu haben. Sie ist deswegen zugleich auch antizipatorisch, da eine Techni-

kethik in diesem Sinne Zukünftiges und noch nicht Existentes erahnt und diese Vermutung auch in 

der Gestaltung berücksichtigt. Dies kann nach Brey (2011) auf spekulative oder aber auch konserva-

tive Art und Weise erfolgen. Eine Haltung, die Brey als spekulativ bezeichnet, versucht auf die Un-

vorhersagbarkeit zukünftiger Szenarien mit Hilfe von Konzepten und Methoden, wie z.B. der Delphi-

Methode (Häder & Häder, 2000), zu reagieren. Als Zielvorgabe wird die Formulierung möglichst vieler 

Zukunftsszenarien artikuliert, die dann auf ihre wünschenswerten Konsequenzen hin untersucht wer-

den. Demgegenüber definiert Brey (2011) eine konservative Haltung, die sich mit dem beabsichtigten 

Szenario und dessen Folgen auseinandersetzt, d.h. nicht auf Fremdnutzungsmöglichkeiten eingeht, 

da diese gerade unbestimmbar bleiben.  

Die Notwendigkeit einer proaktiven Haltung wird von Moor (2005) mit seiner dreistufigen Einteilung 

der Technologieentwicklung belegt, indem die Dringlichkeit ethisch relevanter Aspekte von der Ein-

führungsphase über die Durchbruchsphase bis hin zur Power-Phase kontinuierlich zunimmt. Das 

Moor’sche Gesetz besagt: „As technological revolutions increase their social impact, ethical problems 
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increase“ (ebd., S. 117). Diese Hypothese mag nicht verwundern, entstehen oder verstärken sich 

doch normative Schwierigkeiten durch den Einsatz digitaler Technik in lebensweltlichen Strukturen. 

Ähnlich einer unbehandelten Angststörung, die sich schleichend in allen Lebensbereichen manifes-

tiert, verstärken und verschieben sich unberücksichtigte, wenn auch unbeabsichtigte, negative ethi-

sche Auswirkungen von der Forschung bis hin zum finalen (Massen-)Konsumprodukt. Die zuneh-

menden sozialen Kosten beruhen auf Umwelteinwirkungen oder gesellschaftlichen Missständen, die 

ein Massenprodukt aufgrund seiner Reichweite hervorruft. Der mediale Charakter digitaler Artefakte 

restrukturiert oder erschafft neue Handlungsräume (Teil II Kapitel 7.2; Teil III), was zu einer normati-

ven Orientierungslosigkeit beiträgt. Die Wertinhärenz digitaler Technologie und Technik verschärft 

zudem die Dringlichkeit einer ethischen Evaluation (Teil II, Kapitel 7), da die Nutzer in ihrer Autonomie 

eingeschränkt werden. Somit ist auch ökonomisch ratsam, ethische Deliberationen frühzeitig in den 

Softwareentwicklungsprozess einzubinden: Ignoranz führt zu steigenden Kosten (Moor, 2005).20 

Aufgrund der zentralen Aufgabe, die der Urteilskraft zukommt, ist es wenig verwunderlich, dass eine 

Renaissance der Tugendethik oder Moralpsychologie in der Ethik der Informationtechnologie und -

technik stattfindet (Floridi 2002; Vallor 2016; Reijers & Coeckelbergh 2020). Dieser tugendethische 

Ansatz ermöglicht es, die Universalisierbarkeitsansprüche praktischer Vernunft in Bezug auf Informa-

tionstechnologien zu artikulieren, da die Idee des guten Lebens mit der Notwendigkeit sozial einge-

übter, rationaler Haltungen zusammengebracht wird. Die Urteilskraft ist gerade dasjenige menschli-

che Vermögen, das Universalansprüche und Partikularinteressen, Emotionen und Körperlichkeiten 

zusammenführend denken können soll. Diese Urteilskraft ist somit ein ständiges Schwanken zwi-

schen konkreten Situationen und universellen Ansprüchen, zwischen technischem Know-How und 

ethischen Haltungen, zwischen instrumenteller und normativer Rationalität.  

Die Unmöglichkeit, eine Ethik der Digitalisierung, der digitalen Transformation oder der digitalen Ar-

tefakte ausschließlich über einen ausgewiesenen gesellschaftlichen Bereich zu rechtfertigen, bedarf 

einer ethischen Strukturanalyse, die sich der Kontextspezifität annehmen kann. Eine Strukturanalyse 

der Lebensform ermöglicht es, normativ relevante Aspekte zu lokalisieren, um qualitative Kriterien für 

eine techno-ethische Evaluation zu formulieren. Jedoch können nicht alle ethischen Fragestellungen, 

die in diesen Zusammenhängen auftreten, auf eine strukturelle, normative Analyse reduziert werden: 

Wie in der Diskussion um die Mini- und Mesoethiken bereits ersichtlich wurde, gibt es ethisch rele-

vante Bereichsethiken, die sich über den Sachgegenstand, nicht über den gesellschaftlichen Bereich 

                                                

20 Das Gesetz von James Moor ist von Moor’s Law zu unterscheiden, welches die Verdopplung der Transistoren 
und die damit verbundene Rechenleistung alle zwei Jahre vorhersagt.  
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rechtfertigen lassen. Diese technik-generischen, ethischen Fragestellungen explizieren für den tech-

nischen Sachgegenstand relevante Werte, die als qualitative Entscheidungskriterien einer normativen 

Bewertung dienen (Teil II, Kapitel 2.1).   

Die diffuse Ausgangslage unterstreicht die Notwendigkeit, sich von den Reflexionsbegriffen Opazität 

und Transparenz leiten zu lassen, um die normativen Kriterien herauszuarbeiten, die mit dem jewei-

ligen Betrachtungsraum verknüpft sind (Teil II, Kapitel 3). So wurde bereits ersichtlich, dass die Ein-

bettung digitaler Artefakte in alle Lebensbereiche, im Sinne des ubiquitous oder ambient computing, 

und deren subtile Verstrickung mit den wesentlichen Merkmalen menschlicher Lebensführung – Ver-

nunft, Verantwortung und Freiheit – einer zunächst dezidiert deskriptiven und erkenntnisgewinnenden 

disclosive ethics bedarf (Teil III, Kapitel 3). In diesem Schritt können mit Hilfe der Reflexionsbegriffe 

Opazität und Transparenz normativ schwierig erkennbare Betrachtungseinheiten lokalisiert werden. 

Diese Domänen umfassen sowohl Werte als auch lebensweltliche Strukturen sowie deren relationale 

Wechselwirkung: Hierfür ist es hilfreich, sich der Methode der levels of abstraction anzunehmen, um 

das (sozio-)technische System in die für die normative Analyse relevanten Ebenen zu differenzieren 

(Teil II, Kapitel 4). Dies ist unerlässlich, sollen kategoriale Fehlinterpretationen oder Kommunikations-

schwierigkeiten vermieden werden. Dieses zunächst vor allem erkenntnistheoretische Vorgehen soll 

Betrachtungseinheiten abgrenzen und dadurch notwendige Bewertungsräume offenbaren. Die Be-

wertung kann, wie bereits betont, nach Brey spekulativ oder konservativ erfolgen: Je nachdem, wie 

mit der Unbestimmtheit des zukünftigen Gebrauchsszenarios theoretisch umgegangen werden soll, 

wird eine dieser Haltungen gegenüber dem Untersuchungsobjekt eingenommen.  

Eine disclosive ethics bedarf jedoch einer weiteren philosophischen Grundlage, will sie kein Entschei-

dungsvakuum generieren: Eine Ethik für Softwareentwickler benötigt eine Theorie, welche die lebens-

weltliche Normativität, in der sich Menschen immer schon bewegen, erklärbar macht und zugleich ein 

rationales Gerüst zur Verfügung stellt, das die alltäglichen gegenseitigen Verpflichtungsansprüche 

als Grundlage normativer Orientierung und praktisch normativen Wissens einführt (Teil I, Kapitel 2). 

Dies gelingt mit Hilfe von Nida-Rümelins Theorie einer Strukturellen Rationalität, die diese kontextu-

elle Einbettung in gegenseitige Erwartungshaltungen als eine notwendige Bedingung für Sollensan-

forderungen herausarbeitet. Somit wird Vernunft in ihren individuellen und kollektiven Bezügen denk-

bar. Die Transformation solcher teils tradierter rationaler Beziehungsgeflechte erfordert eine kritische 

ethische Analyse hinsichtlich der Erwünschtheit ihrer Zielsetzungen. Die durch den Einsatz digitaler 

Technik und Technologie hervorgerufenen lebensweltlichen Transformationen der gegenseitigen Er-

wartungshaltungen der, wenn man so sagen möchte, normativen Grundpfeiler gesellschaftlicher 

(Sub-)Systeme verweisen auch auf eine tugendethische Interpretation der normativen Analyse inner-

halb eines deontologischen Rahmens: die Frage nach dem guten Leben innerhalb nicht verhandel-
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barer Normen. Eine Ausrichtung digitaler Artefakte hinsichtlich deren Einbindung in strukturelle Rati-

onalitäten führt weiter als ein Design, das usability oder die user experience berücksichtigt, und kann 

dadurch auch zu moralisch wertvollen digitalen Artefakten führen, da nicht nur individuelle Rationali-

täten Berücksichtigung finden können.   

Die vielfältigen theoretischen Paradigmen sollen gemeinsam zu einer gezielten ethischen Delibera-

tion führen, die sich nicht ausschließlich durch das Subsystem einer Berufsethik rechtfertigt, sondern 

sich auch durch den technischen Sachgegenstand bestimmen lässt. Eine Ethik für Softwareentwickler 

ist daher vonnöten, welche die Güte des Entwicklungsgegenstandes nicht mehr rein über die techni-

sche Funktionalität formuliert, d.h. eine gute Software ist nicht nur eine, die funktioniert, die ausrei-

chend getestet ist, die effizient läuft, die einfach gepflegt werden kann oder sich durch eine ange-

nehme Oberflächengestaltung auszeichnet. Vielmehr soll normativ wünschenswerte Software die hu-

manistischen Paradigmen fördern und nicht verletzen.   

Es gilt somit, jene Werte zu lokalisieren, die ein normativ angemessenes Design ermöglichen, und 

diejenigen Praktiken aufzuzeigen, die ethische Deliberationen für wertvoll erachten. Maner (1999) 

betont deshalb in seinem Aufsatz Unique Ethical Problems in Information Technology, dass eine ein-

seitige Betrachtung reiner high-risk-Fälle bloß zu einer Ansammlung an Fallstudien führt, die aufgrund 

ihres negativen Vorbildcharakters gar keine Orientierung mehr bieten. Diese high-risk-Fälle sind je-

doch vornehmlich Ausreißer bzw. Härtefälle, weshalb ihnen weder eine Leitfunktion zugesprochen 

werden kann, noch sie das Alltagsgeschäft der Entwicklungsarbeit abbilden (Maner, 1999, S. 140). 

Verstärkt gilt es, sich derjenigen Fälle anzunehmen, die innerhalb der deontologischen Demarkati-

onslinie liegen und keine extremen Spannungsverhältnisse aufzeigen, wie Abbildung 12 zeigt, um 

normative Orientierung erlangen zu können.  
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Abbildung 11 Deontologische Demarkationslinie und digitale Artefakte. Eigene Abbildung.  

Das Netzwerk gegenseitiger Erwartungshaltungen, das von Werten, Gesetzen und sozialen Normen 

getragen wird, konstituiert Lebensformen. Digitale Artefakte, die sich auf oder außerhalb dieser deo-

ntologischen Demarkationslinie befinden, können als high-risk-Artefakte ausgewiesen werden. Le-

bensformen können jedoch nur eine begrenzte Anzahl an high-risk-Fällen ertragen: Beispielsweise 

nutzt Facebook die Wertesysteme ,Demokratie‘ und ,Freundschaft‘, unterminiert sie aber aufgrund 

der Plattformausgestaltung, wie bspw. ,dem Daumen nach unten‘.  

Somit muss sich ein philosophisches Verständnis mit dem normativen Druck befassen, den ein digi-

tales Artefakt oder technisches Sachsystem auf individuelle Handlungen, intersubjektive Beziehungs-

geflechte und kollektive Zielsetzungen ausübt. Eine philosophische Untersuchung verhilft dadurch 

dazu, normative Urteile über Technologie und Technik zu fällen, wenn durch eben jene Betrachtung 

diejenigen normativen Konstituenzien, die ein wünschenswertes, gemeinschaftliches Leben tragen, 

sichtbar gemacht werden können. Technologie und Technik kann sodann vor dem Hintergrund eines 

empirisch-philosophischen Horizonts normativ hinterfragt werden: Denn der Einsatz dieser Techno-

logie oder Technik kann hinsichtlich der Förderung oder Behinderung derjenigen normativen Bedin-

gungen evaluiert werden, die für ein gemeinschaftlich getragenes Zusammenleben oder für ein 

selbstbestimmtes Leben innerhalb der Gemeinschaft vonnöten sind. Dies verweist auf eine humanis-

tische Ethik, denn das technische Artefakt wird an der Möglichkeit gemessen, ob es wünschenswer-

ten menschlichen Bedürfnissen oder Fähigkeiten dient, indem nach deren lebensweltlichen Bedin-
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gungen gefragt wird. Dadurch kann nicht nur Negatives vermieden, sondern vor allem auch der Ver-

such unternommen werden, Anforderungen an ein gutes normatives Design zu formulieren und – viel 

bedeutsamer – diese dann auch zu entwickeln. 

Ein technisches Artefakt in seiner gesellschaftlichen Einbettung zu verstehen, bedeutet folglich die 

Erwartungshaltungen hervorzuheben, die Technik in eben jenem gesellschaftlichen Zusammenhang 

repräsentiert. Dafür ist wesentlich, die Strukturen hervorzuheben, in die das technische Objekt inte-

griert ist. Eine philosophische Analyse wirkt sich somit direkt auf die normativen Überlegungen aus, 

denn ein kontextualisierter Technikbegriff verbindet Technik und Technologie mit normativen Bedin-

gungen menschlicher Daseinsformen oder, wenn man will, mit der Idee des guten Lebens. Die nor-

mativen Beziehungselemente, welche diese zwischenmenschliche Ebene der Kommunikation und 

Kooperationen hervorbringen, können jedoch auch missachtet werden: So kann eine gelungene 

Kommunikation nicht gänzlich auf Lügen basieren, wenn man z.B. eine weitere Fortführung einer 

Freundschaft nicht gefährden möchte (Nida-Rümelin, 2011b). Das kooperative Miteinander, in die-

sem Falle der Freundschaftsstrukturen, wird durch das kontinuierliche Lügen gestört, denn Gemein-

schaft erfordert eine Kommunikationskultur, die nicht durch verborgene Gründe getragen werden 

kann, sondern auf authentischen Äußerungen basiert. Z.B. gilt es als tugendhaft oder eben moralisch 

geboten, dem Freund nicht aus Eigeninteresse zu helfen, sondern der Freundschaft wegen. Punktuell 

können kooperative Strukturen Trittbrettfahrer-Handlungen verkraften. Kommt es jedoch zu einer flä-

chendeckenden Erosion geteilter Strukturen, weil Trittbrettfahren einen systematischen Charakter 

annimmt, d.h. wenn das Verhalten zur Regel wird, verlieren diese Lebensformen ihren normativen 

Anspruch. Wenn Strukturen, die zur Aufrechterhaltung einer gewünschten gemeinsam-geteilten Le-

benswelt benötigt werden, durch unbeabsichtigte oder gar beabsichtigte kontinuierliche Missachtung 

beschädigt werden, werden diese Lebensformen ihrer gelebten normativen Performativität verlustig: 

Freundschaften, die bspw. durch dauerhafte Lügen gekennzeichnet sind, bezeichnet man nicht mehr 

als Freundschaft, sondern das Beziehungsgeflecht mutiert zu einem einseitigen Abhängigkeitsver-

hältnis, das nur aus der Perspektive des Eigeninteresses zugänglich wird. Die gemeinsam geteilte 

Struktur der Freundschaft bedarf jedoch einer sie wertschätzenden Kommunikationskultur. Eine sol-

che Kommunikation beruht auf den normativen Bedingungen der Wahrheit, Wahrhaftigkeit und Ver-

lässlichkeit (Nida-Rümelin, 2011b, Kapitel I), die es überhaupt erst ermöglichen, dass Sprechakte 

nicht nur einer reinen strategischen Rationalität dienen, sondern auch kollektiv zu Gemeinsamkeiten 

vordringen können.  

Technikphilosophische Überlegungen bieten somit die notwendige Orientierung für normative Frage-

stellungen hinsichtlich der Wünschbarkeit, Akzeptanz oder Zumutbarkeit technischer Anwendungen. 

Die Abgrenzung des zu betrachtenden Szenarios, eine konkrete Verortung der relevanten ethischen 
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Sachverhalte und deren Beurteilung ist gerade in Bezug auf einen Einsatz von informationstechnolo-

gischen Artefakten unentbehrlich. Aufgrund der rasanten informationstechnologischen Entwicklung 

und der daraus resultierenden Dynamik – die den Technologien den Anschein verleiht, beharrlich 

einen Charakter von emerging technologies aufzuweisen – wird eine philosophietheoretische Grund-

lage benötigt. Diese muss es ermöglichen, normative Fragestellungen, die sich in den und durch die 

Technologien und Technik verbergen oder entstehen, zu lokalisieren, zu systematisieren und somit 

bewertbar zu machen. Die ihnen innewohnende Wandelbarkeit erschwert eine ethische Interpretation 

und Evaluation im Hinblick auf ihre Implikationen auf individuelle Weltbezüge sowie gesellschaftliche 

Systeme. Es bleibt folglich unklar, welche normativen Kriterien in welchen Situationen ethisch rele-

vant sind, sodass eine normative Ethik im klassischen, angewandten Sinn nicht erfolgen kann, wenn 

darunter verstanden wird, dass von einem allgemeinen ethischen Axiom auf konkrete situationsspe-

zifische Aussagen geschlossen werden kann (Nida-Rümelin, 2005, S. 863-864). Ein solches Vorge-

hen bezeichnet Nida-Rümelin als rationalistisch (ebd.), weil gerade die Verwendung eines Prinzips 

unabhängig aller Besonderheiten eine rein kognitive Anstrengung erfordert, die jeglicher Erfahrung, 

Interessen oder Emotionalität entbehrt. Aber auch die Hinwendung zu einer rein subjektiven Bewer-

tung führt in eine Sackgasse, da Ethik dann zu einer reinen Akzeptanzethik verkümmert, die weniger 

um einen rationalen Diskurs unter Berücksichtigung vielfältiger, lebensweltlicher Begründungswelten 

bemüht ist, sondern lediglich eine subjektive Zustimmung anstrebt. 

Technikphilosophie ist somit einerseits eine Freilegung der normativen Strukturen, in die Technik ein-

gebunden ist. Dadurch erhält sie den aufdeckenden oder entdeckenden Charakter, weshalb Brey 

(2000; 2012) den Ansatz als disclosive ethics bezeichnet. Andererseits ist sie eine Analyse der Aus-

wirkungen der technischen Einbindung auf die gesellschaftlichen Formen des Zusammenlebens. Die-

ser doppelte Ansatz der strukturellen Ausrichtung mutet zunächst soziologisch an, geht aber über 

einen rein deskriptiven Ansatz hinaus, da auch die Möglichkeiten der normativen Bedingungen be-

rücksichtigt werden. Somit werden die tiefen, sogenannten disruptiven Transformationen erklärbar, 

die durch digitale Artefakte hervorgerufen werden. Technische Artefakte sowie deren Entwicklung 

und Nutzung werden als Lebensweisen verstanden, die sich aufgrund des Einsatzes eines techni-

schen Artefakts nachhaltig verändern können. 

Die strukturelle technikphilosophische Betrachtung digitaler Artefakte hebt sogleich die Wichtigkeit 

einer Analyse des Maschinen-Mensch-Verhältnisses hervor, denn eine normative Evaluation muss 

die Erwünschtheit der lebensweltlichen Veränderungen bestimmen können, die ein Einsatz digitaler 

Technik hervorruft. Der Druck, den eine Implementierung digitaler Technologie und Technik auf das 

menschliche Dasein ausübt, muss sowohl individuell-phänomenologisch als auch intersubjektiv und 

kollektiv evaluiert werden (Teil I; Teil II, Kapitel 7). Mit Hilfe der Theorie der Strukturellen Rationalität, 
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die als deontische Struktur ein Geflecht wechselseitiger Verpflichtungen aufzeigt, können die unter-

schiedlichen normativen Ebenen vernünftig systematisiert werden (Teil I, Kapitel 2). Die Strukturelle 

Rationalität, die sich in der Lebensform durch geteilte Praktiken menschlichen Miteinanders zeigt, ist 

aufgrund ihrer rationalen Legitimation erfassbar und somit auch als normatives Wissen tradierbar 

(Nida-Rümelin, 2020, II §4). Die normativen Knotenpunkte, die gegenseitige Anspruchshaltungen re-

präsentieren, konstituieren die praktische Lebenswelt und werden durch performative Akte bekräftigt 

und übertragbar. Dadurch ermöglicht die Theorie Struktureller Rationalität die vielfältigen Rationalitä-

ten, verstanden als Denkprinzipien oder Denkweisen, zu vereinen, was einem humanistischen Um-

gang mit Technik und Technologien zuträglich ist.  

Das dialektische Verhältnis von Technologie und Technik sowie der gesellschaftlichen, normativen 

Einbettung wird von Soziologen und Philosophen, wie es Reijers und Cockelbergh (2020, S. 9) in 

ihrer Monografie Narrative and Technology Ethics diskutieren, auf verschiedene Weisen definiert: als 

technology influencing, co-shaping oder als translating, composing and delegating oder als configu-

ration of practices by technologies. Die Konfiguration lebensweltlicher Praktiken durch den Einsatz 

von Technologie und Technik ist das Phänomen der digitalen Transformation. Ebenso lässt sich 

dadurch der Bedarf an digitaler Technologie und Technik erklären, da kollektive Handlungsketten 

strukturiert und bestenfalls optimiert werden sollen. Der Bedarf einer Technik lässt sich aus einer 

existenziell-menschlichen Verletzlichkeit erklären, die der Mensch u.a. mittels des Einsatzes digitaler 

Technik zu beheben versucht (Coeckelbergh, 2013). Zugleich aber verschiebt er dadurch nur seine 

Verletzlichkeit, transformiert diese und kann sich nicht befreien, auch wenn dies der sehnlichste 

Wunsch der Transhumanisten sein mag. Durch die Sehnsucht dahingehend, seine Schwächen tech-

nisch beseitigen zu können, erschafft der Mensch neue Abhängigkeits- und Machtverhältnisse, wie 

es zum Beispiel Eubanks (2018) in Automating Inequality – How High-Tech Tool profile, police and 

punish the poor soziologisch-empirisch herausarbeitet. Der Gedanke der Gestaltbarkeit von Technik 

und Technologie wird hier erneut deutlich: Schließlich wird das Ziel formuliert, Technik bewusst nor-

mativ auszurichten oder sich zumindest dessen bewusst zu werden, wodurch das Bedürfnis nach 

Technik entsteht, in welchen Zusammenhängen Technik kreiert wird und auf welche strukturellen 

Gegebenheiten wiederum eingewirkt wird.  

Ein vernünftiger Umgang mit Informationstechnologien ist daher vonnöten, um den vielfältigen aufge-

zeigten normativen Belangen auf eine angemessene Weise zu begegnen. Dies ist als Anforderung 

sowohl an die episteme als auch an die phronesis zu begreifen. Diese Arbeit ist keine klassische 

Erörterung im Sinne der Angewandten Ethik, sondern zielt darauf ab, metatheoretisch eine ethische 

Praxis für die Softwareentwicklung zu erarbeiten. Eine theoriegeleitete Praxis soll die Arbeitsweise 

der Softwareentwickler um normative Deliberationen erweitern. Es sollen folglich wünschenswerte 

Praxen erschaffen werden, d.h. eine Arbeitskultur, die normative Deliberation auch lebensweltlich 
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ermöglicht: Softwareentwickler müssen emanzipiert werden, d.h. müssen über eine hinreichend nor-

mative Bildung verfügen, um ihre ethische Entscheidungskompetenz zu stärken. Zusätzlich bedarf es 

einer Unternehmenskultur, die ethische Deliberation wertschätzt und fördert. Diese normativen Prak-

tiken umfassen folglich den Entwicklungsprozess, weshalb eine prozedurale Ethik auch um die Aus-

formulierung eines Berufsethos versucht ist.  

Während sich Technikfolgenabschätzungen meist mit Risikoprognosen befassen, wurden ethische 

Technikfolgenabschätzungen erst seit Anfang der 2000er Jahre entwickelt, wie z.B. die Norm VDI 

3780 (Verein Deutscher Ingenieure 2000: VDI 3780 - Technikbewertung – Begriffe und Grundlage, 

2000) oder der eTA-Ansatz (ethical technology assessment) von Palm und Hansson (2006). Im Hin-

blick auf die ethische Gestaltung von Softwaresystemen konzentriert sich der IEEE 7000/ D3 Stan-

dard vornehmlich auf die Kompetenzen von Teammitgliedern, die notwendig sind, um ethische Fra-

gen bereits in der Softwareentwicklung zu berücksichtigen und zu behandeln (Systems and Software 

Engineering Standards Committee, 2020). Dabei wird betont, dass ethische Theorien bei der Bewer-

tung von Softwaresystemen unterstützend wirken können, indem sie ethische Werte identifizieren, 

die sich auf deren Konsequenzen, auf Praktiken oder auf Aspekte universalistischer Ansprüche be-

ziehen (Systems and Software Engineering Standards Committee (2020), S. 13-22). McLennan et al. 

(2020) schlagen daher vor, einen Ethiker in die Entwicklungsteams aufzunehmen. Dies scheint gele-

gentlich notwendig zu sein, wenn Softwareentwickler selbst die Entscheidungen nicht treffen oder 

sich aufgrund der prozeduralen Eingebundenheit diesen Fragen nicht widmen wollen. Auch wenn es 

supererogatorisch klingen mag, dass sich Entwickler täglich um normative Belange kümmern wollen, 

sind sie doch Träger von notwendigem Sachwissen. Eine juristische oder ethische Expertise von 

außen mag jedoch unerlässlich sein.  

Softwareingenieure müssen daher befähigt und ermutigt werden, normativ zu argumentieren; sie 

müssen in ihrer phronesis und ihren ethischen Kommunikationsfähigkeiten geschult werden. Dabei 

gilt es zu betonen, dass die Suche nach technischen Lösungen für normative Fragen nicht alle ethi-

schen Fragen im Zusammenhang mit der Informationstechnologie lösen wird, wie im Kapitel über die 

negativen Externalitäten digitaler Technologie und Technik gezeigt wurde (Teil II, Kapitel 7.2). Eine 

verantwortungsvolle Ingenieursarbeit inkludiert jedoch ethische Reflexionen: Sie berücksichtigt struk-

turelle und technik-generische Werte und bewertet die Zumutbarkeit digitaler Artefakte im Hinblick 

auf individuelle, intersubjektive und kollektive Praxen. Normative Deliberationen müssen wesentlicher 

Bestandteil der Entwicklungsarbeit sein, was sich auch in der Dokumentationskultur und der Quali-

tätssicherung niederschlagen muss. Idealerweise verbindet ein proaktiver und diskursiver Ansatz nor-

mative Deliberationen mit dem gesamten Software-Lebenszyklus: zum Beispiel durch die Einbindung 

in DevOps-Methoden, die sowohl die Entwicklung als auch den Betrieb von Software umfassen (Ebert 

et al., 2016).  
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Die Debatte um die Berechtigung einer eigenständigen Ethik benötigt ein argumentatives Fundament. 

Eine Ethik der Informationstechnologie und -technik bedarf einer begründeten Argumentation, die 

sich nicht auf den moralischen Status der Maschine berufen kann, solange darunter verstanden wird, 

dass die Maschine moralisch entscheidend auftritt. Maschinen kann nicht derselbe moralische Status 

zugesprochen werden wie Menschen (Teil II, Kapitel 7.1): Sie richten sich nicht selbständig nach 

ethischen Paradigmen aus; sie können moralische Deliberationen nicht einmal simulieren (Teil I, Ka-

pitel 6.2). Die Berücksichtigung dieser genuin menschlichen Vermögen zeichnet jedoch ein normativ 

gutes digitales Artefakt aus21: Die menschliche Vernunftfähigkeit, welche die Herausforderung bein-

haltet, über die eigene Lebensgestaltung zu entscheiden, soll von digitalen Artefakten weder einge-

schränkt noch substituiert werden. Dadurch wird der Nida-Rümelin’sche Digitale Humanismus zum 

Imperativ der Entwicklungsarbeit: Digitale Artefakte sollen den Menschen in seiner Humanität fördern 

und dürfen ihn nicht in der Ausübung seiner wesentlichen Vermögen behindern.  

Digitale Artefakte lassen sich aufgrund ihres dynamischen Charakters nicht in absoluten technischen 

Funktionalitäten beschreiben, die ein wünschenswertes Design garantieren. Zudem gibt es oftmals 

keine normative Orientierung, die sich bereits lebensweltlich etabliert hätte. Diese Aspekte erwecken 

den Anschein, es handele sich bei digitaler Technologie und Technik um eine permanente emerging 

technology: Weder lassen sich normative Kriterien aus der Technologie und Technik ableiten, noch 

finden sich gelebte wünschenswerte Erwartungshaltungen im Umgang mit der Technologie und Tech-

nik. Dies führt in eine normative Orientierungslosigkeit, die es näher zu bestimmen gilt, will man diese 

überwinden (Teil II, v.a. Kapitel 7 und Teil III). 

Diese Arbeit konzentrierte sich daher vornehmlich auf die Ausgestaltung normativ wünschenswerter 

digitaler Technologie und Technik und beschränkte sich auf den Bereich der Entwicklungsarbeit. So-

mit ist eine Ethik für Softwareentwickler eine Berufsethik, die in der Entwicklung normative Reflexio-

nen zulassen können muss. Hierbei ist bedeutsam, den Zusammenhang zwischen der Entwicklungs-

phase, deren Akteuren sowie der Notwendigkeit einer frühzeitigen und kontinuierlichen normativen 

Deliberation herauszustellen: Diesbezüglich eignete sich der Begriff der Gestaltung, denn hier treffen 

technisches Wissen und intentionales Handeln aufeinander (Teil I, Kapitel 1.1.1. (a)). Skorupinski und 

Ott (2000, S. 22) definieren „Gestaltung [...] als bewusstes Eingreifen in Prozesse der Genese und 

Umsetzung von Technik. Weil dadurch in die Verhaltensspielräume anderer eingegriffen wird, bedarf 

gestalterisches und planerisches Handeln der Rechtfertigung. Die Begriffe der Gestaltung bzw. der 

Planung sind immer auf den Begriff der Verantwortung und damit auf Werte und Normen rückbezo-

gen.“ Dies ist ausschlaggebend für eine Aufwertung der herstellenden Tätigkeit als Handlung. Hierfür 

                                                

21 Inwiefern andere Lebewesen graduell über diese Fähigkeiten verfügen, wird hier nicht weiter erörtert.  
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erwies sich die Praxistheorie als wegweisend (Teil I): Erst wenn die herstellende Tätigkeit als Teil 

einer moralisch wertvollen Praxis verstanden wird, können moralische Anforderungen bereits im Ent-

wicklungsprozess überdacht werden. Dabei stellt es sich als zentral heraus, dass sowohl der Ent-

wicklungsprozess als auch die Einbindung digitaler Artefakte in gesellschaftliche Systeme jeweils als 

Teil einer Praxis zu begreifen sind.  

So kann über den Prozess auf das digitale Artefakt Einfluss ausgeübt werden: Zunächst, weil die 

Entwicklungspraxis moralisch bestimmt wird und sodann, weil das digitale Artefakt im Hinblick auf 

wertvolle Praxen gedacht wird (Teil I, Kapitel 3). Die normativ wünschenswerte Einbindung digitaler 

Artefakte muss dabei als normatives Kriterium für die Ausgestaltung eben jener digitalen Artefakte 

gelten (Teil I, Kapitel 1.1.1. (a)): Es gilt, diejenigen strukturellen Werte mit zu berücksichtigen, die ein 

normativ wünschenswertes Verhalten der Endnutzer fördern. Allerdings darf gutes normatives Design 

auch technisch-generische Werte nicht unberücksichtigt lassen, weshalb eine Überprüfung des Arte-

fakts auf typisch technisch-generische Merkmale unerlässlich ist (Teil II, Kapitel 2.1).  

Dabei zeigt sich, dass sich eine normative Deliberation von den Begriffen der Transparenz und der 

Opazität leiten lassen sollte, insofern gerade normativ relevante Sachverhalte, gleichgültig, ob diese 

auf ihre technische Beschaffenheit oder ihre strukturelle Einbettung zurückzuführen sind, nicht unmit-

telbar erkennbar oder nachvollziehbar sind. Eine Ethik, die in der Softwareentwicklung zum Einsatz 

kommt, hat so immer den Charakter einer disclosive ethics (Brey, 2000b).  

Somit rechtfertigt die mangelnde Kenntnis empirischer und normativer Tatsachen keine Unterlassung 

einer ethischen Analyse, sondern fordert zu mehr Besonnenheit und Klugheit auf, um der Verantwor-

tung gerecht werden zu können. Das beabsichtigte Eingreifen in die Lebenspraxen anderer durch 

den Einsatz digitaler Technik bedarf einer moralischen Begründung, insofern Dritte durch die Ent-

wicklung und den Einsatz digitaler Technik und Technologie in ihrer Autonomie eingeschränkt bzw. 

in ihrer Selbstbestimmung tangiert werden können. Für digitale Artefakte ist zudem die Asymmetrie 

zwischen Entwickler und Nutzer zu beachten, denn Nutzer können das Artefakt schnell und einfach 

anderweitig anwenden oder durch mangelnde Erfahrung und mangelndes Verständnis in der Nutzung 

risikoreicher werden lassen, weshalb Floridis Forderung einer Makroethik an Bedeutung gewinnt, die 

sich um die Wechselwirkungen einzelner Meso- und Miniethiken bemüht (Teil I, Kapitel 6.1). Die 

Rückkopplungseffekte zwischen Entwickler, Nutzer, Endnutzer, Maschinen sowie der Umwelt bedür-

fen daher einer stetigen wachsamen normativen Überprüfung, da sich ethische Kriterien für die tech-

nische Ausgestaltung an dieser lebensweltlichen Dialektik bewähren müssen. Eine Ethik, die sich um 

die Normativität interaktiver Bestimmungsmomente bemüht und nicht reduktionistisch voranschreitet, 
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muss diese Perspektivenwechsel integrieren können. Hierzu sind die Methode der levels of abstrac-

tion, die Systematisierung der Mini-, Meso- und Makroethik sowie die theoretische Grundlage der 

Strukturellen Rationalität als sich gegenseitig ergänzend eingeführt worden (Teil I, Kapitel 2 und 3).  

Resümierend wurde eine Proaktivität reklamiert, da bereits während der Entwicklung ethisch delibe-

riert werden soll: Das Artefakt soll nicht nur der technischen und ökonomischen Rationalität Folge 

leisten, sondern sich auch anhand anderer normativer Gesichtspunkte evaluieren lassen. Da sich der 

antizipierende Charakter nicht mit einer Checkliste einfangen lässt (Gogoll et al. 2021), muss eine 

Ethik ebenso prozedural verstanden werden, um der Dynamik des Sachgegenstands Rechnung tra-

gen zu können. Diese Ethik soll auch, will sie ihre ethischen Paradigmen leben, der Vernunftfähigkeit 

folgen, weshalb sie sich nicht nur auf ein ethisches Prinzip beschränken kann. Sie muss vielmehr alle 

Wechselwirkungen berücksichtigen und diese angemessen hinsichtlich ihrer lebensweltlichen Taug-

lichkeit abwägen. Deshalb rückt der Austausch von Gründen in den Mittelpunkt einer proaktiven und 

prozeduralen Technikethik. Dieser diskursive Moment kann die unterschiedlichen Perspektiven in ei-

ner zielführenden und kollektiven Deliberation vereinen. So kann für den jetzigen Zeitpunkt die nor-

mative Deliberation zu einem vernünftigen Abschluss kommen. Dabei folgte diese Arbeit keinem Kon-

struktivismus, sondern bleibt einem moralischen Realismus verbunden (Nida-Rümelin, 2018).  

Um eine Ethik auch arbeitsweltlich praktisch werden zu lassen, müssen methodische Fragen gemein-

sam mit dem Softwareengineering und der Managementtheorie beantwortet werden. Unerlässlich ist 

hierbei, wie diese proaktive und diskursive Ethik in den Entwicklungsprozess implementiert werden 

kann. Daher gilt es, diejenigen Handlungsbereiche zu lokalisieren, auf die der Softwareentwickler 

aufgrund seiner Profession Einfluss ausüben kann, um eine punktuelle Verantwortungsübernahme 

zu rechtfertigen. Hierfür ist das Konzept des implict moral agent (Teil II, Kapitel 7.2) eingeführt wor-

den, das den Sachverhalt umfasst, dass bestimmte Werthaltungen, die sich technisch manifestieren, 

vermittels des Artefakts transportiert werden können. Eine normative Betrachtung darf aber nicht auf 

technisch-generische Werte reduziert werden, da auch strukturelle Werte technisch manipuliert wer-

den können (Teil I, Kapitel 7).  

Dies bedeutet, dass hierfür das notwendige Wissen und die notwendigen Kompetenzen zu explizie-

ren sind. Es bedarf nicht nur philosophischen, sondern auch informationstechnischen, soziologi-

schen, juristischen und psychologischen Wissens, wenn ein normativ wohlbegründetes Urteil gefällt 

werden soll. Doch damit nicht genug: Das erkenntnisgestützte Urteil muss auch den Entwicklungs-

prozess leiten, soll letztendlich ein digitales Artefakt geschaffen werden, das nicht nur normativ un-

zureichende Folgen vermeidet, sondern auch normativ-affirmativ ausgerichtet ist. Dies verlangt einen 
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umsichtigen Entwicklungsansatz, der normativ erstrebenswerte Werte auf ihre technische Machbar-

keit hin reflektiert. Diese Deliberation kann nicht nur an Hochschulen erfolgen, sondern muss auch 

lebensweltlich in der Entwicklungsarbeit verankert sein. 

Aufgrund der Vielzahl an notwendigem Wissen und der Kompetenzen, die hierfür vonnöten sind, 

wurde eine diskursive Ethik ausgearbeitet. Der Unterbestimmtheit der guten Gründe geschuldet, be-

darf es eines zielgerichteten Austauschs aller Stakeholder. Ein weiterer Schritt, der in dieser Arbeit 

nicht weiter ausgearbeitet ist, wäre demnach eine Methodendiskussion. Hierzu müssen diskursive 

Methoden, Kommunikationsweisen und strukturierte kollektive Denkprozesse auf ihre Erweiterung 

um normative Aspekte hin evaluiert werden. Diese sollten zudem in eine bereits vorhandene Entwick-

lungskultur etabliert werden können, die auch einer normativen Entscheidungsfindung als systemati-

sche Grundlage dienen kann. Die vorherigen Überlegungen verweisen allesamt auf eine Zertifizie-

rung der Prozesse und nicht der digitalen Artefakte selbst, wie es bereits der Standard IEEE 7000 

durchführt. Allerdings stellt sich im Anschluss die Frage, wer in der Lage sein soll, dieses komplexe 

Unterfangen zielgerichtet in Unternehmen umsetzen zu können. 

Unbestritten bleibt, dass Entwickler für normative Belange sensibilisiert werden müssen. Die Fähig-

keit, normativ zu deliberieren, darf dabei nicht unter die Rubrik soft skills fallen, sondern muss als 

wertvolle unternehmerische Ressource Beachtung finden. Dies würde sicherlich erleichtert, wenn ge-

zeigt werden könnte, dass normativ erstrebenswerte digitale Artefakte auch zu mehr technischer 

Funktionalität oder zum ökonomischen Erfolg beitragen. Gutes normatives Design verhilft dann nicht 

nur dazu, Reputationsschäden des Unternehmens zu vermeiden, sondern zudem Kosten im Service 

oder der Maintenance zu reduzieren. 

Eine Ethik für Softwareentwickler muss wirtschaftsethische und regulatorische Bemühungen ergän-

zen können. Wirtschaftsethische und regulatorische Bestreben treten von außen an die Entwicklungs-

arbeit heran, um normativ unerwünschte Folgen zu reduzieren. Legale Formulierungen werden meist 

als deontologischer Rahmen verstanden, innerhalb dessen es die eigenen Interessen zu optimieren 

gilt. Eine Ethik für Softwareentwickler ist jedoch um ein Ethos bemüht, das notwendige gute Entwick-

ler-Haltungen prägt, die sich wiederum in einer vertrauenswürdigen, d.h. nicht rein der technischen 

und ökonomischen Rationalität gehorchenden Entwicklungsarbeit niederschlagen.  

Eine Ethik für Softwareentwickler zielt verstärkt auf die intrinsische Motivation der Entwickler ab, damit 

die Entwickler erkennen, dass sie durch ihre Handlungen zu normativ besserer, d.h. legaler und 

ethisch angemessener, Technologie und Technik beitragen. Ein normativ erstrebenswertes digitales 

Artefakt ist ein solches, das wünschenswerte gesellschaftliche Systeme, die als Autonomie-sichernde 

Sphären verstanden werden, aufrechterhält und somit die individuelle Autonomie des Endnutzers 
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gewährleistet. Hierbei gilt es, die Autonomie des Einzelnen zu berücksichtigen, die ohne das koope-

rative Miteinander nicht denkbar ist, bereits in der Entwicklungsarbeit miteinzubeziehen.  

Wichtig hierbei ist, dass jedes entwickelte Produkt durch eine normative Deliberation nachhaltig ver-

bessert werden kann: Aber eine normative Deliberation digitaler Technologie und Technik muss sich 

auf bestimmte Reflexionsbegriffe stützen, um sich nicht in der Komplexität ihrer Materie zu verlieren. 

Diese Arbeit möchte Softwareentwicklern Mut machen, während ihrer Entwicklungstätigkeit bereits 

auf normativ wünschenswerte Aspekte zu achten, ohne sich in langen Wertekanons, in ethischen 

Theorien oder in einem Kulturrelativismus zu verlieren. 
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